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Der demografische Wandel stellt eine massive Herausforderung für die 
Finanzierung der gesetzlichen Rentenversicherung dar. Die Politik hat daher eine 
Neuordnung innerhalb des Drei-Säulen-Systems der Alterssicherung angestoßen. 
Künftige Alterseinkommen werden zu einem deutlich geringeren Teil aus der 
umlagefinanzierten Rentenversicherung kommen und dafür in stärkerem Ausmaß 
aus kapitalgedeckter betrieblicher und privater Vorsorge stammen müssen. Der 
Weg dazu ist durch weitreichende Fördermöglichkeiten (z.B. Entgeltumwandlung 
und Riesterrente) geschaffen worden. Der Autor untersucht, ob das so 
reformierte deutsche Alterssicherungssystem angesichts der demografischen 
Entwicklung zukunfts- und leistungsfähig genug ist, um die Absicherung künftiger 
Rentnergenerationen zu gewährleisten.
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1 Einleitung 

1 Einleitung 

Deutschland anno 1986. Der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt wirft sei-
nem Nachfolger Helmut Kohl vor, bei der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und 
auch bei der Außen- und Sicherheitspolitik falsche Versprechungen gemacht zu 
haben. Ein Vorwurf, der ebenso für die Sozialpolitik hätte gelten können, prangt 
doch von den Litfaßsäulen der Republik eine klare Botschaft: .Denn eines ist sicher, 
die Rente." 

Zwanzig Jahre sind seither vergangen, die Diskussionen um die Sicherheit der Al-
tersvorsorge sind aber so aktuell wie je zuvor. In regelmäßigen Abständen beherr-
schen sie die stets emotional geführten wirtschafts- und sozialpolitischen Debatten 
in Deutschland. Kein Wunder, gehört doch die Gewährleistung eines angemesse-
nen Lebensstandards im Alter zu den Grundpfeilern der sozialen Sicherung. Als we-
sentlichstes Ziel kann dabei die Einkommensumverteilung von der Erwerbs- in die 
Ruhestandsphase angesehen werden. Angesichts der demografischen Entwicklung 
ist die Realisierung dieses Ziels nicht ganz unproblematisch, da in alternden Gesell-
schaften die Versorgung der Rentnergenerationen eine ständig wachsende Her-
ausforderung darstellt. Die Alterssicherung in Deutschland gründet sich auf dem so 
genannten Drei-Säulen-System, bestehend aus den gesetzlichen Renten und Pen-
sionen des Staates, der betrieblichen und der privaten Altersvorsorge. Die vorlie-
gende Arbeit durchleuchtet dieses System der Alterssicherung vor dem Hinter-
grund des Alterungsprozesses in der deutschen Bevölkerung. Der Schwerpunkt der 
Untersuchung innerhalb der drei Säulen liegt dabei auf der künftigen Altersversor-
gung der sozialversicherungspflichtigen Arbeiter und Angestellten. Damit konzen-
triert sich die Arbeit auf die gesetzliche Rentenversicherung (GRV), die betriebliche 
Altersvorsorge mittels Entgeltumwandlung und die geförderte private Riesterrente. 

Während die GRV umlagefinanziert ist, sind die anderen beiden Säulen im We-
sentlichen kapitalgedeckt. Die Grundvoraussetzung für ein langfristig stabiles Um-
lageverfahren ist eine günstige Altersstruktur der Bevölkerung bzw. vereinfacht ge-
sagt, eine junge Bevölkerung. Dies ist deshalb notwendig, weil nach dem Prinzip 
des Umlageverfahrens stets die junge (erwerbstätige) Generation mit ihren Bei-
tragszahlungen die Rentenleistungen der alten (vormals erwerbstätigen) Genera-
tion finanziert. Die junge Generation ist zu dieser Zahlung bereit, weil sie im Gegen-
zug das Versprechen erwirbt, im eigenen Ruhestand ebenfalls von ihren Nachkom-
men versorgt zu werden. Man spricht in diesem Zusammenhang von einem (impli-
ziten) Generationenvertrag. Ein solches kollektivistisches System funktioniert aber 
nur solange, wie die relative Anzahl von Beitragszahlern und Rentenempfängern 
auch ein angemessenes Verhältnis von Zahllast auf der einen Seite und Versor-
gungsleistung auf der anderen ermöglicht. Nun gibt es zwei grundsätzliche Arten 
von Veränderungen in der Bevölkerung, die das Umlageverfahren aus dem Gleich-



1 Einleitung 

gewicht bringen können. Erstens fehlende Nachkommen und zweitens eine Ver-
längerung der Verweildauer in der Ruhestandsphase. 

In der deutschen Bevölkerung trifft seit mehreren Jahrzehnten beides zu. Die 
Geburtenraten sind seit den 1970er Jahren niedrig. Die Lebenserwartung der Men-
schen steigt. Zusammengenommen führt dies zu einem doppelten Alterungspro-
zess. In Deutschland leben daher künftig immer weniger junge und immer mehr 
alte Menschen, die zudem beständig älter werden. Für die Alterssicherung hat dies 
unmittelbare Konsequenzen. Eine für die Funktionsfähigkeit des Umlageverfahrens 
günstige Altersstruktur ist nicht mehr gegeben und wird selbst bei einer sofortigen 
Erhöhung der Geburtenraten in absehbarer Zeit nur schwer wieder erreichbar sein. 
In der Zwischenzeit ist der Alterungsprozess kaum aufzuhalten. Folglich ergibt sich 
für die gesetzliche Rentenversicherung ein Zustand, in der die Finanzierbarkeit der 
Renten in ihrer derzeitigen Form schlicht nicht mehr aufrecht erhalten werden 
kann. Es gibt allerdings zwei Auswege aus dieser Situation. Diese werden offen-
sichtlich, wenn man die Finanzierungsströme im Umlageverfahren genauer be-
trachtet. Den Einzahlungsstrom, also die Beitragszahlungen der Erwerbstätigen, auf 
der einen Seite und den Auszahlungsstrom, nämlich die Rentenzahlungen an die 
Ruheständler, auf der anderen Seite. Damit sind die zwei wesentlichen Stellschrau-
ben des Systems charakterisiert. Zur Lösung der finanziellen Probleme aufgrund der 
fortschreitenden Alterung der Gesellschaft kann also entweder an der Beitrags-
schraube gedreht werden oder am Leistungsniveau. Dabei ergibt sich stets ein Ziel-
konflikt zwischen einer zumutbaren Belastung der Beitragszahler vor dem Hinter-
grund der ohnehin schon hohen Abgabenbelastung der Löhne und Gehälter und 
noch sozialpolitisch verantwortbaren Einschnitten in das Rentenniveau. 

Tatsächlich sind in den vergangenen Jahrzehnten mehrere weitreichende Re-
formen der gesetzlichen Rentenversicherung durchgeführt worden, die gleich 
beide Wege genutzt haben. Beginnend mit der Wiedereinführung der Bruttolohn-
anpassung der Renten im Jahr 2001 werden die wesentlichen Reformgesetze seit 
der Jahrtausendwende im Rahmen dieser Arbeit aus zwei Blickwinkeln untersucht. 
Zum einen unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit in der Finanzierung, zum anderen 
im Hinblick auf die künftige Entwicklung des Versorgungsniveaus der GRV. Zu die-
sen Reformen gehört neben der Rentenreform 2001 auch das im Mai 2004 verab-
schiedete Rentenversicherungs-Nachhaltigkeitsgesetz. Die damit erfolgte Neuord-
nung der GRV impliziert eine Lastverschiebung zwischen den drei Säulen des deut-
schen Alterssicherungssystems. So werden zukünftige Alterseinkommen nur noch 
zu einem deutlich geringeren Anteil aus der umlagefinanzierten Rentenversiche-
rung kommen, dafür in stärkerem Ausmaß aus kapitalgedeckter betrieblicher (bAV} 
und privater Vorsorge (pAV} stammen müssen. Der Weg dazu ist parallel durch die 
Schaffung weitreichender Fördermöglichkeiten (z.B. Entgeltumwandlung und Ries-
terrente) geebnet worden. Die vorliegende Arbeit untersucht nun, ob das deutsche 
Alterssicherungssystem in seiner aktuellen Ausgestaltung angesichts der demogra-
fischen Entwicklung zukunfts- und leistungsfähig genug ist, um die Absicherung 
künftiger Rentnergenerationen zu gewährleisten. 
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1 Einleitung 

Ausgangspunkt der Arbeit ist ein Überblick über die Grundzüge der demografi-
schen Entwicklung in den kommenden Jahrzehnten. Dabei werden die wesentli-
chen Bestimmungsfaktoren für die Veränderung der deutschen Bevölkerung vorge-
stellt und in konkrete Bevölkerungsprognosen umgesetzt. Diese Vorausberechnun-
gen bilden die Basis für die Abschätzung des zukünftigen Altersvorsorgebedarfs. 
Anschließend liefert Kapitel 1 eine Einführung in die Grundlagen der Alterssiche-
rung und charakterisiert das deutsche Drei-Säulen-Modell im Allgemeinen, bevor in 
den darauf folgenden Kapiteln die Teilsysteme einer detaillierten Analyse unterzo-
gen werden. 

Gegenstand des vierten Kapitels ist die gesetzliche Rentenversicherung. Dabei 
wird zunächst die derzeitige Organisations- und Finanzierungsstruktur der GRV be-
leuchtet, um anschließend auf Basis der Generationenbilanzierung eine Nachhaltig-
keitsuntersuchung durchzuführen. Dazu wird neben einer ausführlichen Beschrei-
bung der methodischen Grundlagen sowie der notwendigen Datenbasis eine Über-
sicht über die Auswirkungen der bereits durchgeführten und schon absehbaren 
Rentenreformen gegeben. Als zentrale Indikatoren der isolierten Generationenbi-
lanz der GRV zur Beurteilung der Nachhaltigkeit kommen die Nachhaltigkeitslücke, 
die künftige Beitragssatzentwicklung und die Mehrbelastung zukünftiger Genera-
tionen zur Anwendung. 

Kapitel S konzentriert sich auf den Bereich der bAV, insbesondere der Entgeltum-
wandlung. Der Arbeitnehmer verzichtet dabei auf einen Teil seines Bruttoentgelt-
anspruchs, den sein Arbeitgeber zum Aufbau einer Betriebsrente verwendet. Nach 
einer kurzen Einführung in die Grundlagen der bAV folgt eine Prognose der zukünf-
tigen Inanspruchnahme der Entgeltumwandlung, also des Verbreitungsgrads in-
nerhalb des förderberechtigten Personenkreises. Die vorliegende Arbeit analysiert 
in diesem Zusammenhang dann die Auswirkungen der seit 2002 bestehenden So-
zialabgabenfreiheit für umgewandelte Arbeitsentgelte aus Sicht der gesetzlichen 
Rentenversicherung und aus Sicht der Versicherten. Dies umfasst sowohl die künf-
tige Entwicklung des aktuellen Rentenwerts als auch die der daraus resultierenden 
Rentenleistungen. Eng mit diesen ausgabeseitigen Elementen verbunden ist die 
Frage, wie die Rentenversicherung in der Zukunft zu finanzieren ist, also wie sich 
der Beitragssatz entwickeln wird. Voraussetzung für diese Analysen ist eine Berech-
nung der durch Entgeltumwandlung entstehenden Einnahmeverluste in den So-
zialversicherungen insgesamt sowie in der GRV im Besonderen. Darüber hinaus 
wird untersucht, ob die Tatsache, dass Entgeltumwandlungen nach derzeitiger Ge-
setzeslage ab dem Jahr 2009 der Sozialversicherungspflicht unterliegen, negative 
Auswirkungen auf die Verbreitung der bAV haben wird. Des Weiteren wird im Rah-
men der Berechnungen geklärt, ob trotz der finanziellen Schieflage der sozialen Si-
cherungssysteme eine Beibehaltung der Sozialversicherungsfreiheit der Entgelt-
umwandlung über das Jahr 2008 hinaus denkbar ist. Nach der Untersuchung der 
volkswirtschaftlichen Auswirkungen der Entgeltumwandlung und der Rückkoppe-
lungseffekte auf die Rentenversicherung befasst sich das fünfte Kapitel mit der 
Frage, welchen Beitrag die Ersparnis im Rahmen der bAV zur Gesamtversorgung 
künftiger Rentnergenerationen leisten kann. 
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Eine vergleichbare Vorgehensweise wird in Kapitel 6 zur Beurteilung der privaten 
Altersvorsorge gewählt. Auch hier werden zunächst die Grundlagen der Riester-
rente erläutert, bevor aus dem aktuell verfügbaren statistischen Datenmaterial zur 
Inanspruchnahme der staatlichen Förderung die künftigen Belastungen für die öf-
fentlichen Haushalte abgeleitet werden. Abschließend grenzen unterschiedliche 
Varianten hinsichtlich des Verbreitungsgrads und der durchschnittlichen Ausnut-
zung des gesetzlichen Förderrahmens die Leistungsfähigkeit der pAV in Bezug auf 
die angestrebte Kompensation der Versorgungslücken aus der GRV ein. 
· Kapitel 7.1 rundet die Arbeit mit einer übergreifenden Analyse der künftigen Ge-
samtversorgung aus dem Drei-Säulen-System ab. Dabei wird auf Basis der vorange-
gangenen Berechnungen hergeleitet, wie hoch die generationenspezifischen zu-
sätzlichen Altervorsorgeaufwendungen gemessen am heutigen Bruttoeinkommen 
sein müssten, um die reformbedingten Rentenlücken aus der GRV vollständig zu 
kompensieren. Oder anders ausgerückt, wie viel Prozent des derzeitigen Bruttoein-
kommens müssen für Altersvorsorgezwecke gespart werden, um langfristig ein Ge-
samtversorgungsniveau zu erzielen, wie es sich vor den Rentenreformen seit 2001 
dargestellt hätte. Kapitel 7.2 fasst die wesentlichen Erkenntnisse der Arbeit zusam-
men und liefert einen abschließenden Ausblick auf die weitere Entwicklung der Al-
tersicherung in Deutschland. 
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2 Grundzüge der demografischen Entwicklung 

Die deutsche Bevölkerung wird sich in den kommenden Jahrzehnten dramatisch 
verändern. Dabei geht es nicht nur um die bloße Anzahl der in Deutschland leben-
den Menschen heute und in Zukunft, sondern auch und vor allem um deren Alters-
struktur. Bevölkerungsprognosen sind in vielen gesellschaftspolitischen Bereichen 
die Grundlage für die Entwicklung langfristiger Strategien. Dies gilt gleichermaßen 
für die wissenschaftliche Analyse solcher Entscheidungsprozesse, also etwa die Be-
urteilung von Reformvorschlägen im Bereich der sozialen Sicherungssysteme. Die 
10. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamts 
verdeutlicht den Weg, den Deutschland in den nächsten Jahren mehr oder weniger 
unausweichlich beschreiten wird.1 Wie also wird sich die Bevölkerung entwickeln 
und vor allem, welche Auswirkungen hat die demografische Entwicklung auf die 
unterschiedlichen sozialen Felder? Die wichtigsten Bestimmungsfaktoren für die 
Entwicklung einer Bevölkerung und damit die Grundlage für fundierte Bevölke-
rungsprognosen sind Gesamtfertilitätsrate, Lebenserwartung und Wanderungsbe-
wegungen. 

Das Zusammenwirken dieser drei Elemente wird in Deutschland dazu führen, 
dass die Bevölkerung von heute gut 82,6 Mio. auf nur noch etwa 62,4 Mio. im Jahr 
2100 zurückgehen wird.2 Im gleichen Zeitraum verschiebt sich die Altersstruktur. 
Das Medianalter steigt um sieben Jahre von heute etwa 40 auf 47 Jahre. Anders 
ausgedrückt wird 2100 genau eine Hälfte der deutschen Bevölkerung jünger als 47 
Jahre sein, die andere Hälfte älter. Die Verschiebung der Altersstruktur spiegelt sich 
auch im so genannten Altenquotienten wider. Dieser gibt an, wie viele Menschen 
im Rentenalter auf 100 Menschen im Erwerbsalter kommen.3 Der Altenquotient 
steigt von 45,2 im Jahr 2005 auf 77,5 im Jahr 2053 und sinkt bis 2100 wieder leicht 
auf 73,2.4 Diese annährende Verdoppelung in den kommenden knapp SO Jahren 
hat letztlich nicht nur verheerende Folgen für die umlagefinanzierten sozialen Si-
cherungssysteme in Deutschland, sondern wird die Gesellschaft insgesamt grund-
legend verändern.5 Im Folgenden werden zunächst die wesentlichen Bestimmungs-
faktoren für die Bevölkerungsentwicklung ausführlich dargestellt (Kapitel 2.1). An-
schließend werden in Kapitel 2.2 die den Berechnung zugrundeliegenden Annah-

1 Vgl. Statistisches Bundesamt (2003). 
2 Alle Bevölkerungsdaten In diesem Absatz beruhen auf eigenen Berechnungen auf Basis der mitt-
leren Variante (Variante 5) der 10. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen 
Bundesamts 2003. Das verwendete Prognosemodell beschreibt Bonln (2001 ). Die den Berechnun-
pen zugrundeliegenden Annahmen werden im folgenden genauer angegeben. 

Die Abgrenzung für das .Rentenalter" bzw •• Erwerbsalter" Ist im Einzelfall festzulegen. 
• Dies gilt bei den Altersgrenzen 20 und 60, d.h. wie viele Menschen über 59 Jahre kommen auf 100 
Personen zwischen 20 und 59 Jahren. 
5 Zu den Auswirkungen der Alterung auf die Entwicklung einer Gesellschaft siehe z.B. Bräuninger et 
al. (2002) und Sinn (2003). 
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men erläutert. Diese entsprechen der 10. koordinierten Bevölkerungsvorausbe-
rechnung des Statistischen Bundesamts, wobei die hier präsentierten Ergebnisse für 
einen längeren Zeithorizont, nämlich bis 2100, gerechnet wurden. Das Kapitel 
schließt mit einer grafischen Aufbereitung sowie einer Interpretation der Ergeb-
nisse (Kapitel 2.3). 

2.1 Bestimmungsfaktoren 
Wie bereits einleitend erwähnt, gibt es drei wesentliche Faktoren, die die zukünftige 
Entwicklung einer Bevölkerung beeinflussen. Im Folgenden werden daher Fertilität 
(Kapitel 2.1.1) Lebenserwartung (Kapitel 2.1.2) und Wanderungsbewegungen (Kapi-
tel 2.1.3) genauer beschrieben. 

2. 1.1 Gesamtfertilitätsrate 
Die Gesamtfertilitätsrate6 gibt an, wie viele Kinder eine Frau im laufe ihres Lebens 
durchschnittlich hätte, wenn die für den gegebenen Zeitpunkt maßgeblichen al-
tersspezifischen Fruchtbarkeitsverhältnisse von ihrem 15. bis 49. Lebensjahr gelten 
würden.7 In Deutschland liegt die zusammengefasste Geburtenziffer bei knapp 1,4 
Kindern pro Frau. Dies bedeutet, dass sich jede Elterngeneration nur zu etwa zwei 
Dritteln durch Kinder ersetzt.8 Die Zahl an Kindern pro Frau, die notwendig wäre, 
um die Bevölkerung in ihrer Anzahl konstant zu halten bzw. vollständig zu ersetzen, 
liegt bei etwa 2, 1. 9 Bei einem solchen Ersatzniveau würde die Bevölkerung langfris-
tig weder wachsen noch schrumpfen. Die deutsche Bevölkerung wird demnach in 
den kommenden Jahrzehnten deutlich zurückgehen. In der Vergangenheit lag die 
Gesamtfertilitätsrate in Deutschland teilweise deutlich über dem notwendigen Er-
satzniveau. Dies gilt vor allem für die Zeit nach dem 2. Weltkrieg, genauer von 1952 
bis etwa 1970. Die besonders geburtenstarken Kohorten dieser Geburtsjahre wer-
den heute als Babyboomerbezeichnet. Zwischen 1967 und 1975 ist die Geburten-
häufigkeit unter anderem durch die Einführung der Antibabypille schlagartig ge-
sunken.10 Der Einbruch von 2,5 Kindern pro Frau auf 1,45 in den alten Bundeslän-

6 Auch zusammengefasste Geburtenziffer oder Geburtenhäufigkeit 
7 Vgl. Haub (2002). 
• Vgl. Statistisches Bundesamt (2003). 
9 Sie entspricht damit einer Nettoreproduktionsrate von Eins und sagt aus, das jede Frau exakt eine 
Tochter bekommt, die unter Berücksichtigung der Sterbewahrscheinlichkeiten selbst das gebär-
fähige Alter (1 S bis 49 Jahre) überlebt. Vgl. dazu auch Raffelhüschen (19B9). Dies gilt allerdings nur 
für Länder mit einer hohen Lebenserwartung, wie die meisten Industrieländer. Da in Deutschland 
durchschnittlich etwa fünf Prozent mehr Jungen als Mädchen geboren werden und nicht alle Mäd-
chen ihr gesamtes gebärfähiges Alter erleben, liegt der Wert über zwei Kindern. Ist die Lebenser-
wartung hingegen niedrig, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Frauen vor dem Ende ihrer gebär-
fähigen Zeit sterben. Dann kann das Ersatzniveau bis zu drei Kinder betragen. Vgl. Haub (2002). 
10 Geht man davon aus, dass die Einführung der Antibabypille nur Ausdruck eines generellen sozio-
kulturellen Umdenkens ist, so sind natürlich auch andere Gründe für die geringen Geburtenziffern 
verantwortlich. Schließlich bewirkt nicht die Erfindung eines Verhütungsmittels einen Rückgang 
der Geburten, sondern seine Anwendung. Zu den Umständen, die zu sinkenden Kinderzahlen füh-
ren, gehören u.a. der Auf- und Ausbau staatlicher Alterssicherungssysteme, die die Versorgung 
älterer Menschen anstelle ihrer Kinder übernehmen und die gestiegene Erwerbstätigkeit von 
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dern und 1,54 in der DDR ist daher auch unter dem Stichwort Pillenknick bekannt. 
Seit 1975 hat sich die Geburtenhäufigkeit in Ost- und Westdeutschland vollkom-
men voneinander abgekoppelt. Während die Entwicklung zwischen 1952 und 1975 
annährend gleich war, ist sie in der DDR nach 1975 zunächst wieder deutlich ge-
stiegen - nämlich von 1,54 auf 1,94 im Jahr 1980 - danach jedoch umso deutlicher 
gesunken. Wenige Jahre nach der Wiedervereinigung lag die ostdeutsche Gebur-
tenhäufigkeit schließlich bei nur noch 0,77 Kindern pro Frau.11 Seit den 1990er Jah-
ren passt sich die Gesamtfertilität in den neuen Bundesländern wieder an die der 
alten an. Ab 2010 wird daher mit einer einheitlichen Geburtenziffer von 1,4 für das 
gesamte Bundesgebiet gerechnet. Diese wird in den später dargestellten Varianten 
1-9 für den gesamten Prognosezeitraum als konstant angenommen.12 Sie ent-
spricht im Jahr 2005 etwa 700.000 Geburten und ist die eine Seite des doppelten 
Alterungsprozesses. 

2.1.2 Lebenserwartung 
Die zweite Seite ist die Lebenserwartung. Sie gibt die durchschnittliche Anzahl an 
Lebensjahren an, die ein neugeborenes Kind unter Berücksichtigung der im Ge-
burtsjahr herrschenden Sterbetafeln13 erwarten kann. Darüber hinaus lässt sich die 
so genannte fernere Lebenserwartung bestimmen, also die Anzahl der weiteren 
Lebensjahre von Personen, die ein bestimmtes Alter schon erreicht haben.14 

Die durchschnittliche Lebenserwartung ist in den ersten 50 Jahren des 
20. Jahrhunderts besonders drastisch gestiegen, nämlich von 44,8 Jahren (Jungen) 
bzw. 48,2 Jahren (Mädchen) auf 64,6 bzw. 68,5 Jahre. Seit etwa 1950 hat sich der 
Anstieg der Lebenserwartung zwar verlangsamt, er setzt sich aber dennoch konti-
nuierlich fort. Für einen im Jahr 2000 geborenen Jungen lag die Lebenserwartung 
demnach bei 74,8 Jahren, für ein im selben Jahr geborenes Mädchen bei 80,8 Jah-
ren.15 

Frauen. Mit diesen und weiteren vermeintlichen Ursachen beschäftigen sich z.B. Kröhnert, van 01st 
und Kllngholz (2002). 
11 Der zwischenzeitlich starke Anstieg der Geburten in der DDR Ist Ausdruck umfangreicher staat-
licher Fördermaßnahmen, der darauffolgende Rückgang der Geburtenhäufigkeit ist v.a. auf mas-
sive soziale Umbrüche und wirtschaftliche Veränderungen zurückzuführen. Eine Übersicht über 
ausgewählte famllienpolitlsche Maßnahmen in der DDR und der BRD findet sich In Kreyen-
feld (2004). Zur Bevölkerungsentwicklung in Ostdeutschland siehe auch Kröhnert (2003) oder Dor-
bltz (1997). 
12 Zusätzlich wird ein Szenario vorgestellt, bei dem die Geburtenhäufigkeit ab dem Jahr 201 0 wie-
der das Ersatzniveau von 2, 1 annimmt. 
13 Eine Sterbetafel zeigt. wie viele Personen der Grundgesamtheit in einem bestimmten Lebensal-
ter noch am leben sein würden, wenn die zum Zeitpunkt der Erstellung der Tafel bestehenden 
Sterblichkeitsverhältnisse In allen Altersjahren als konstant angenommen würden. Vgl. dazu auch 
Statistisches Bundesamt (2006). 
14 Für die Untersuchung der Auswirkungen der Alterung auf die sozialen Sicherungssysteme, vor 
allem die Systeme der Alterssicherung, ist z.B. die fernere Lebenserwartung eines 60- oder 6S-jähri-
gen von besonderer Bedeutung, da sie die entsprechende voraussichtliche Rentenbezugsdauer 
determiniert. Die erwartete fernere Lebenserwartung für 65-jährige in den Jahren 2020, 2035 und 
2050 ist in Kapitel 5.4.8 ausgewiesen. 
15 Vgl. Statistisches Bundesamt (2003). 
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Im Durchschnitt sind die Menschen in Deutschland also in der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts Jahr für Jahr gut zehn Wochen älter geworden. Die steigende Le-
benserwartung ist zunächst die Folge einer gesunkenen Säuglings- und Kinder-
sterblichkeit, darüber hinaus Ausdruck von Wohlstand, guter medizinischer Versor-
gung, gesunder Ernährung und hoher Lebensqualität im Allgemeinen. Und sie be-
deutet schlichtweg, dass die Menschen länger leben und immer älter werden. 

Für die Vorausberechnung der Bevölkerung wurden die drei .amtlichen• Szena-
rien übernommen. Diese sehen einen weiteren Anstieg der Lebenserwartung neu-
geborener Jungen und Mädchen bis 2050 voraus. Demnach wird der Zuwachs an 
Lebenserwartung für Jungen in diesem Zeitraum zwischen etwa vier und knapp 
acht Jahren liegen, für Mädchen zwischen knapp fünf und gut sieben Jahren. Inte-
ressant ist auch die Entwicklung der ferneren Lebenserwartung im Alter von 60 Jah-
ren. Diese soll annahmegemäß für Männer um knapp drei bis sechs Jahre, für 
Frauen um gut vier bis sechs Jahre steigen. Ein 60-jähriger Mann hätte dann im Jahr 
2050 noch etwa 24 Jahre zu leben. Eine 60-jährige Frau sogar noch 28 Jahre.16 

Nimmt man beide Seiten des doppelten Alterungsprozesses zusammen, ergibt 
sich die oben bereits dargestellte Situation, nämlich dass in Zukunft immer weniger 
junge und immer mehr alte Menschen in Deutschland leben werden. 

21.3 Wanderungsbewegungen 
Der dritte wesentliche Bestimmungsfaktor für die Entwicklung einer Bevölkerung 
sind Wanderungsbewegungen. Für die künftige Bevölkerungszahl und Altersstruk-
tur ist insbesondere die Differenz zwischen Zu- und Fortzügen über die Grenzen 
Deutschlands von Bedeutung (Außenwanderung). Der Wanderungssaldo wird da-
bei von einer Vielzahl politischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Faktoren 
bestimmt.17 Von Wanderung bzw. Migration spricht man im Allgemeinen bei einer 
auf Dauer angelegten räumlichen Veränderung des Lebensmittelpunkts einer Per-
son. Im Durchschnitt der vergangenen zwei Jahrzehnte sind jährlich etwa 270.000 
Menschen mehr nach Deutschland eingewandert, als das Land verlassen haben. 
Dabei ist der Wanderungssaldo im Zeitablauf erheblichen Schwankungen unter-
worfen. So betrug die Nettozuwanderung im Jahr 1992 782.071, während 1984 so-
gar 194.445 mehr aus- als einwanderten.18 

In ihrer Größenordnung ist die Zuwanderung damit für die deutsche Bevölke-
rung erheblich. Ohne Zuwanderung würde die in Deutschland lebende Bevölke-
rung deutlich stärker schrumpfen als sie es ohnehin schon tut. Demnach würden 
2050 nicht 76,9, sondern lediglich 61,2 Mio. Menschen in Deutschland leben.19 Aller-
dings kann Zuwanderung allein das .demografische Problem• nicht lösen. So lässt 

16 Alle Daten und Annahmen gemäß Statistisches Bundesamt (2003). Siehe dazu Tabelle 1. 
17 Dazu gehören u.a. die Bedrohung der physischen Existenz eines Menschen (z.B. in Kriegs- oder 
Krisengebieten), die mangelnde wirtschaftliche Perspektive im Heimatland (etwa durch Arbeitslo-
sigkeit) und die Einschränkung der persönlichen Freiheit (z.B. durch religiöse Diskriminierung). 
1• Vgl. Statistisches Bundesamt (200S). 
19 Eigene Berechnungen. Damit wäre die Bevölkerungszahl bereits im Jahr 2050 niedriger als im 
Fall der Variante 5 der 10. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung im Jahr 2100. 
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sich weder die Schrumpfung noch die Alterung der Bevölkerung durch vermehrte 
Zuwanderung aufhalten. Zumindest dann nicht, wenn man von realistischen Migra-
tionsbewegungen ausgeht. Eine Bestandserhaltung der Bevölkerung durch Migra-
tion, die so genannte Replacement Migration, würde nach Berechnungen der UN 
Population Division in Dimensionen liegen, die weder realistisch noch tragbar wä-
ren. So müssten z.B. jährlich im Durchschnitt 324.000 Menschen netto zuwandern, 
um die Bevölkerung im Zeitraum von 1995-2050 in ihrer Anzahl konstant zu hal-
ten.20 Soll darüber hinaus auch der Alterungsprozess in der Bevölkerung gestoppt 
werden, so müssten jährlich 3,4 Mio. Menschen mehr ein- als auswandern.21 

2.2 Annahmen und Varianten 
Berücksichtigt man die unterschiedlichen Annahmen über die drei beschriebenen 
Einflussfaktoren, so lassen sich - bei einer als konstant angenommenen Geburten-
ziffer von 1,4 - insgesamt neun Varianten möglicher zukünftiger Bevölkerungsent-
wicklungen berechnen. Tabelle 1 fasst die einzelnen Kombinationen nochmals zu-
sammen. 

Im folgenden werden einige der unterschiedlichen Varianten dargestellt. Im 
Vordergrund stehen dabei die möglichen Auswirkungen, die eine Veränderung der 
deutschen Bevölkerung in Anzahl und Altersaufbau für die umlagefinanzierten so-
zialen Sicherungssysteme haben kann bzw. haben wird. Zusätzlich zu den neun 
.amtlichen• Varianten wird in Variante 10 ein fiktives Szenario berechnet, in dem 
die Geburtenhäufigkeit ab dem Jahr 2010 wieder auf das deutsche Ersatzniveau von 
2, 1 Kindern pro Frau steigt. Ansonsten gelten für Variante 10 die gleichen Annah-
men wie für Variante 5. 

:io Dies entspricht den Annahmen und Ergebnissen des Szenario II/der UN. Vgl. UN Population Divi-
sion (2000). 
21 In diesem Fall (Szenario V der UN) bliebe das Verhältnis zwischen der Zahl der Menschen im er-
werbsfähigen Alter (1 S bis 64 Jahre) und der Zahl der Senioren (65 Jahre oder älter) Im Zeitraum 
von 1995-2050 auf dem höchsten Stand, den es ohne Migration nach 1995 erreichen würde, kon-
stant. Insgesamt würden bis 2050 knapp 190 Million Menschen netto zugewandert sein. Die Ge-
samtbevölkerung würde auf 300 Mio. ansteigen und der Ausländeranteil In Deutschland bei etwa 
80 Prozent liegen. Vgl. UN Population Division (2000). 
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2 Grundzüge der demografischen Entwicklung 

Tabelle 1: Varianten der 10. koordinierten llevOlkerungsvorausberechnung" 
Quelle: St4tistisches Bundesamt (2003) 

Annahmst zur Lebenserwartung (LE) Im Jahr 2050 bei Geburt 
(bzw. Im Altor von 110 J•hran) 

Annahmen zum langfrllUgen M:78,8 M:81,1 M:82,8 
Aull•n-.i~ bll zum Jahr 2050 (,.,.,.,_ LE: 22,0) (lome19 LE: 23,7) (fwm- LE: 24,8) 

W:85,7 W:88,8 W:88,1 
(lome19 LE: 27,7) (-LE:28,2) (-LE:28,4) 

Doullch• Aulllnderli"lnen L1 L2 L3 -t V-7 
100 000 W1 (~I• V-4 r-1111•• 

BevOlll• runglZ• hl) -na> 
SdvttlwelNr Abbau 
d•oWand-
Oberachuu. von v-1111• 

Jltvtlch 110.000 bll zum 200 000 W2 v•-z r-· v_, 
NullnlvNU Im Jalv B• -•rung) 
2040 (gM fiir llllo 

Varlonton) 
200 000 Varlonll3 v-• 

ab dem Jahr 2011 W3 r-Junao• v-1111• (h6chal• 
300000 Bevllllcerung) -orungozahl) 

M: mloollch, W: -Ich 

23 Ergebnisse und Auswirkungen 
Wie in Kapitel 2.1 erläutert, gibt es drei wesentliche Bestimmungsfaktoren, die für 
die zukünftige Bevölkerungsentwicklung maßgeblich sind. Nachstehend werden 
die oben beschriebenen Annahmen und Varianten in unterschiedlichen Bevölke-
rungsprognosen umgesetzt. 

Zunächst zeigt Abbildung 1 die zahlenmäßige Entwicklung der deutschen Bevöl-
kerung im Zeitraum 1950-2100. Die Bevölkerungsentwicklung von 1950-2004 
entspricht dabei der tatsächlich beobachteten Veränderung in der Anzahl der Be-
wohner Deutschlands, während sich der Prognosezeitraum von 2005-2100 er-
streckt. 

22 Im Unterschied zum Statistischen Bundesamt berücksichtigen die hier dargestellten Berechnun-
gen aktuellere Sterbetafeln. Die Sterbetafel 2001/2003 weist für Männer eine Lebenserwartung von 
75,6 und für Frauen eine von 81,3 Jahren aus. Die fernere Lebenserwartung im Alter von 60 Jahren 
beträgt 19,8 (Männer) bzw. 23,9 (Frauen) Jahre. 

10 



2 Grundzüge der demografischen Entwicklung 

Abbildung 1: Bev61kerungsentwlcldung (Anzahl) In Deutschland 1950-2100 In Variante 1, 5 und 9 
Quelle: Eigene Berechnungen, bis 2004 Statlsdsches Bundesamt .. 
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In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist die deutsche Bevölkerung um 
knapp 20 Prozent von 69,4 auf 82,3 Mio. gestiegen. Dieses starke Wachstum bis zum 
Jahr 1975 lässt sich auf die hohen Geburtenziffern während des Wirtschafsauf-
schwungs, die gestiegene Lebenserwartung sowie die immense Zuwanderung in 
der Phase der Gastarbeiteranwerbung in den Jahren 1955-1973 zurückführen. Mit 
dem Anwerbestopp von 1973 und dem drastischen Einbruch der Geburtenhäufig-
keit in den 1970er Jahren sank die Anzahl der Bevölkerung bis Mitte der 1980er 
Jahre. Danach stieg sie wieder bis auf 83,5 Mio. im Jahr 2004, da in diesem Zeitraum 
die Babyboomer ins gebärfähige Alter eintraten.23 

Für den Prognosezeitraum bis 2100 ergeben sich nun deutlich unterschiedliche 
Entwicklungen. So erscheint aus heutiger Sicht eine deutsche Bevölkerung zwi-
schen 46,5 (Variante 1) und 77,8 Mio. Menschen (Variante 9) im Bereich des mögli-
chen zu liegen. Variante 5 als mittlere Variante aller hier betrachteten Szenarien 
zeigt, dass eine Gesamtbevölkerung von 62,4 Mio. Deutschen im Jahr 2100 realis-
tisch erscheint. Insgesamt schrumpft die Bevölkerung um mindestens sieben (Vari-
ante 9) und maximal um 44 Prozent (Variante 1 ). 

Angenommen, die Geburtenhäufigkeit in Deutschland würde ab 2010 ihr Ersatz-
niveau von 2, 1 Geburten pro Frau erreichen (Variante 10), so würde die deutsche 
Bevölkerung aufgrund der Nettozuwanderung von 200.000 Menschen pro Jahr bis 

23 Zum Migrationsgeschehen und der Zuwanderungspolitik in der Bundesrepublik vgl. Reiß-
landt (2005). 
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2100 deutlich ansteigen. Insgesamt würden dann 121,9 Mio. Menschen in 
Deutschland leben. Dies entspricht einem Wachstum gegenüber 2004 von 
46 Prozent (Abbildung 2). 

Abbildung 2: BevOlkerungsentwicklung (Anzahl) In Deutschland 1950-2100 In Variante 1, 5, 9 und 1 O 
Quelle: Eigene BeTf!Chnungen, bis 2004 Statistisches Bundesamt 
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In einem umlagefinanzierten System - und insbesondere im System der gesetz-
lichen Rentenversicherung - ist aber weniger die Gesamtzahl der Bevölkerung als 
vielmehr die Altersstruktur von Bedeutung. Vor allem die Kohortenstärke zweier 
direkt nachfolgender Generationen, nämlich der jungen und der alten Generation, 
bestimmt die Finanzierbarkeit des Systems. Da die jungen Erwerbstätigen mit ihren 
Beiträgen die Leistung der alten Rentnergeneration finanzieren, ist das zahlenmä-
ßige Verhältnis dieser beiden - ausgedrückt im Altenquotienten - ein guter Indika-
tor für die Leistungsfähigkeit des Umlageverfahrens.24 Abbildung 3 zeigt daher zu-
nächst die Entwicklung der Altersstruktur von 19S0-2004. 

2• Zu den Details und der konkreten Ausgestaltung des Umlageverfahrens im Allgemeinen und der 
deutschen gesettlichen Rentenversicherung im Besonderen vgl. Kapitel 3.2 bzw. 4 dieser Arbeit. 
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2 Grundzüge der demografischen Entwicklung 

Abbildung 3: Bevillkerungsentwlcldung (Altersstruklur) In Deutschland 1950 und 2004 
Quelle: Eigene Darstellung, Daten StiJdstisches Bundesamt 
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Die Abbildung verdeutlicht nochmals, dass die deutsche Bevölkerung zwischen 
1950 und 2004 gewachsen ist. Ebenso deutlich wird aber auch eine Verschiebung in 
der Altersstruktur. Ein Vergleich des Altersaufbaus von 1950 und 2004 offenbart die 
in diesem Zeitraum insgesamt gestiegene Lebenserwartung sowohl der Männer 
(linke Seite von Abbildung 3) als auch der Frauen (rechte Seite). Darüber hinaus be-
weist der Frauenüberhang in den älteren Kohorten die geschlechtsspezifischen Un-
terschiede in der Lebenserwartung. Zudem spiegelt sich in den ältesten Kohorten 
der Bevölkerungsstruktur des Jahres 2004 vor allem bei den Männer die hohe 
Sterblichkeit durch den 2. Weltkrieg wider. 

Auch die Entwicklung der Geburtenhäufigkeit schlägt sich im Altersaufbau nie-
der. Besonders auffallend sind zwei Einschnitte in der Altersstruktur des Jahres 
1950. Zum einen die geringe Kohortenstärke der etwa 30- bis 35-jährigen und zum 
anderen die zahlenmäßig schwachen Jahrgänge zwischen 1942 und 1948. Diese 
sind eindeutig auf die beiden Weltkriege zurückzuführen. Zwischenzeitlich, vor al-
lem in der Phase der Weimarer Republik, zeigt sich eine .Normalisierung" der Ge-
burtenziffern. 

Die Auswirkungen der Weltkriege sind auch im Jahr 2004 noch im Altersaufbau 
der deutschen Bevölkerung erkennbar. Die geburtenschwachen Jahrgänge von 
1914-1918 sind mittlerweile altersbedingt nur noch als geringer Einschnitt bei den 
etwa 85-jährigen sichtbar. Umso klarer zeigt sich der 2. Weltkrieg bei den etwa 55-
bis 60-jährigen im Jahr 2004. Auch der zwischenzeitliche Anstieg der Geburten in 
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den Jahrgängen zwischen den Weltkriegen ist in der Bevölkerungsstruktur von 
2004 feststellbar. 

Wie bereits oben angedeutet, kommt es in umlagefinanzierten Systemen der so-
zialen Sicherung aber vor allem auf die Kohortenstärke zweier direkt aufeinander 
folgender Generationen an. Abbildung 4 zeigt daher die Entwicklung der Alters-
struktur im Prognosezeitraum 2005-2100 auf Basis der mittleren Variante 5 aus 
Tabelle 1. 

Abbildung 4: BevOlkerungsentwlddung (Altersstruktur) In Deutschland 2005-2100 In Variante 5 
Quelle: Eigene Berechnungen 
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Aus Abbildung 4 lassen sich zunächst einige generelle Trends ableiten, bevor im 
Folgenden eine detaillierte Analyse der Bevölkerungsentwicklung in den unter-
schiedlichen Varianten vorgenommen wird: 

14 

(i) Die geringe Geburtenziffer von 1,4 Kindern führt dazu, dass immer weni-
ger Neugeborene in Deutschland nachkommen. Liegt die Anzahl der 
Neugeborenen in Deutschland im Jahr 2005 noch bei etwa 723.000, wer-
den es gemäß Variante 5 im Jahr 2050 nur noch ca. 606.000, im Jahr 2100 
sogar nur noch knapp 500.000 sein. 

(ii) Die steigende Lebenserwartung führt zu einer stetigen Alterung der Ge-
sellschaft. Während die Altersklasse der unter 20-jährigen heute noch gut 
20 Prozent ausmacht, werden ab 2050 nur noch 17 Prozent der Menschen 
jünger als 20 Jahre sein. Gleichzeitig sinkt der Anteil der 20-59-jährigen 
von etwa 55 auf gut 47 Prozent. Hingegen werden zukünftig 35 Prozent 
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der Deutschen über 59 Jahre alt sein. Heute macht der Anteil der 
Menschen im Rentenalter noch knapp 25 Prozent aus. 

(iii) Der Altenquotient (ALQ) steigt im Zeitraum von 2005-2100 deutlich an. 

Der ALQ:, gemessen als das Verhältnis der über 59-jährigen zur Bevölke-

rung im Alter zwischen 20 und 59 Jahren liegt im Jahr 2005 bei 45,2.25 Bis 
zum Jahr 2053 steigt dieses Verhältnis auf knapp 77,5 an und bringt damit 
die Alterung der Bevölkerung zum Ausdruck. Danach bleibt die Alters-
struktur in Deutschland annährend konstant. Der ALQ;! sinkt in den fol-

genden knapp 50 Jahren nur um 4,3 Punkte. 

Für die umlagefinanzierten Sicherungssysteme bedeutet diese Entwicklung, dass 
die geburtenstarken Jahrgänge der 1950er-1960er Jahre nach ihrem Eintritt in den 
Ruhestand von relativ geburtenschwachen Kohorten der Jahrgänge 1970-2000 ver-
sorgt werden müssen. Dies offenbart eine genauere Analyse der Bevölkerungsent-
wicklung. Abbildung 5 zeigt daher die Altersstruktur der Jahre 2005, 2020, 2035 und 
2050, jeweils in den Varianten 3 (.relativ junge"), 5 (.mittlere") und 7 (.relativ alte 
Bevölkerung"). Die Zeitintervalle von 15 Jahren erlauben es, die Dynamik der Bevöl-
kerungsverschiebung sichtbar zu machen. Insbesondere der Zeitraum von 2020 bis 
2035 - die Phase, in der die Babyboomer aus dem Erwerbsleben ausscheiden und in 
den Ruhestand gehen - ist von enormen Veränderungen geprägt. Allein hier steigt 
der ALQ: von 52,2 auf 66 in Variante 3, von 53,7 auf 71,4 in Variante 5 und in Vari-

ante 7 von 56 auf 79,2. Im Gegensatz dazu ist die Dynamik der Alterung in den 
kommenden 15 Jahren noch relativ schwach. Zwar altert die Bevölkerung auch in 
den nächsten Jahren aufgrund der steigenden Lebenserwartung und der geringen 
Geburtenhäufigkeit, die Babyboomer-Generation ist aber noch im erwerbsfähigen 
Alter. 

25 Die Wahl der Altersgrenzen von 20 und 60 Jahren entspricht etwa dem durchschnittlichen Ein-
trittsalter in das Erwerbsleben bzw. In den Ruhestand. Durch diese Abgrenzung ergibt sich eine 
entsprechende Erwerbsphase von 40 Jahren. Vgl. VOR (2005a). 
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Wie bereits angedeutet, zeigt sich in den Quadranten .2005• bis .2035• der 
Abbildung 5, dass der Alterungsprozess in der deutschen Bevölkerung mit dem 
Austritt der Babyboomer aus dem Erwerbsleben und ihrem Eintritt in das Ruhe-
standsalter besonders an Dynamik gewinnt. Die geburtenreichen Jahrgänge verla-
gern sich zunehmend in die höheren Altersklassen. Der doppelte Alterungsprozess, 
also die Verringerung der Geburten bei gleichzeitigem Anstieg der Lebenserwar-
tung, äußert sich in der Tatsache, dass der Altersaufbau, der 2005 noch einem • Tan-
nenbaum• ähnelt, bis 2050 immer weiter verschlankt und sich letztlich einer .ur-
nenform• annährt. 

Dieser demografische Wandel vollzieht sich strukturell in allen hier abgebildeten 
Varianten. Allerdings ist das Ausmaß der Alterung unterschiedlich. Während im Fall 
der jüngsten prognostizierten Bevölkerung (Variante 3) im Jahr 2020 noch etwa 
750.000 Kinder geboren werden, sind es im Szenario der ältesten Bevölkerung (Va-
riante 7) nur noch 670.000 Neugeborene. Damit ist der spätere .Mittelbau der Urne• 
in diesen beiden Extremfällen bereits vorgezeichnet. 2050 zeigt sich der enorme 
Unterschied in den Geburten bei den dann 30-jährigen. In Variante 3 ist die Kohorte 
mit über einer Millionen Menschen um mehr als 30 Prozent stärker als diejenige in 
Variante 7. Im oberen Drittel des Altersaufbaus Deutschlands im Jahr 2050 wirken 
die unterschiedlichen Annahmen zur Lebenserwartung in den Varianten (vgl. 
Tabelle 1). In der Folge ist die .Urne• der jüngsten Bevölkerung damit kleiner und 
gedrungener als die der ältesten. 

Die unterschiedliche Dynamik und Entwicklung des Alterungsprozesses der 
deutschen Bevölkerung dokumentiert sich auch im ALQ;. Abbildung 6 zeigt wie-

derum für die Varianten 3, 5 und 7, wie sich das Verhältnis der über 59-jährigen zu 
den 20-59-jährigen zwischen 2005 und 2100 verändert. Hier fallen die unterschied-
lichen Entwicklungen deutlich stärker auf als in der Altersstruktur. Im Jahr 2005 liegt 
der ALQ; bei 45,2. Ausgehend von diesem Wert, steigt das Verhältnis von .Rent-

nern• zu .Erwerbstätigen• in der mittleren Variante 5 zunächst auf ein Zwischen-
hoch von 71,7 im Jahr 2033. 2054 erreicht der ALQ; dann mit 77,5 sein Maximum, 

um in den Jahren bis 2100 wieder leicht bis auf 73,2 zu sinken. Im Fall der ältesten 
Bevölkerung in Variante 7 steigt der ALQ; zunächst sehr schnell auf etwa 80 im 

Jahr 2035 an. In diesem Szenario wird das Maximum etwa 25 Jahre später mit 90,6 
erreicht. langfristig sinkt der ALQ; wieder auf B6,2. Deutlich geringere Werte 

nimmt der ALQ; bei der jüngsten prognostizieren Bevölkerung an. Hier liegt das 

Maximum der kommenden knapp hundert Jahre bei 66,8 bereits im Jahr 2033. Da-
nach geht der ALQ; leicht zurück auf 64,6 in 2100. In allen Varianten manifestiert 

sich der Wechsel der Babyboomer vom Erwerbsleben in den Ruhestand im stetigen 
Ansteigen des ALQ in den kommenden drei Jahrzehnten. 
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Abbildung 6: BevOlkerungsentwlcklung (Altenquotient) in Deutschland 2005-2100 In Variante 3, 5 und 7 
Quelle: Eigene Beff!Chnungen 
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Dem Problem der Überalterung der Gesellschaft und damit der Verschiebung in 
der Finanzierungsstruktur der umlagefinanzierten Sozialsysteme zu begegnen, ist 
schwierig. Bereits im Vorfeld wurde gezeigt, dass es kaum realistisch erscheint, den 
doppelten Alterungsprozess durch vermehrte Zuwanderung aufzuhalten. Gleiches 
gilt - zumindest mittelfristig - auch für eine Erhöhung der Geburtenzahlen in 
Deutschland. Die Idee, durch .Familienpolitik# den starken Anstieg des ALQ brem-

sen zu können, ist ein Irrglaube. Dies zeigt Abbildung 7. Wie bereits erwähnt, ist vor 
allem die Zeit bis etwa 2035 die schwierigste Phase hinsichtlich der demografischen 
Entwicklung und der damit verbundenen Finanzierung der Sozialsysteme im Umla-
geverfahren. Exakt für diesen Zeitraum kommen alle Neugeborenen ab 2010 aber 
als potenzielle Beitragszahler zu spät. Der ALQ;: (Ersatzniveau) steigt trotz der 

erhöhten Geburten bis zum Jahr 2032 auf 68,2. Damit ist die Entwicklung zwar et-
was günstiger als in der mittleren Variante 5, aber immer noch höher als im Fall der 
jüngsten Bevölkerung aus Variante 3. Die Versorgung der Babyboomer wird aus-
schließlich von den heute bereits geborenen Kindern und Jugendlichen erfüllt wer-
den müssen. Ein Anstieg der Fertilitätsrate auf das Ersatzniveau kann damit erst 
nach 2040 für Entspannung sorgen.26 langfristig wäre dieser Effekt sogar erheblich, 
denn der ALQ;: würde im Jahr 2100 bei nur 52,7 liegen und damit weniger als acht 

Punkte über dem Ausgangswert von 2005. 

26 Zu vergleichbaren Ergebnisse kommen auch Berkel et al. (2004). 
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Abbildung 7: llevl!lkerungsentwlddung (Altenquotient) In Deutschland 2005·21001n Variantl!n 3,5, 7 und 10 
Quelle: Eigene Berechnungen 
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Für eine mittelfristige Verringerung des ALQ kommen also weder Wanderungs-

bewegungen noch Geburten in Frage. Um das Verhältnis von .Rentnern# zu .Er-
werbstätigen# bis 2040 zu verbessern, helfen also nur strukturelle Veränderungen in 
der bereits heute lebenden Bevölkerung. D.h. eine Ausweitung der Erwerbstätigkeit 
und eine Verkürzung der Ruhestandsphase.27 Alle bisherigen Darstellungen basier-
ten auf dem Verhältnis der über 59-jährigen zu den 20- bis 59-jährigen. Eine Verän-
derung dieser Zeitspannen ist in ihrer Wirkung in Abbildung 8 zu sehen. Der Beginn 
der durchschnittlichen Erwerbstätigkeit mit 18 Jahren und ein Renteneintritt mit 
70 Jahren markieren dabei die untere und obere Grenze der denkbaren Verschie-
bung. Um die Wirkung der reinen Verschiebung der Altersgrenzen von sonstigen 
demografischen Veränderung zu trennen, werden im Folgenden lediglich Berech-
nungen auf Basis der Variante S vorgestellt. Insgesamt sind sieben Szenarien darge-
stellt: ALQ::, ALQt:, ALQ:;, ALQt:, ALQJ:, ALQi': sowie die Standarddefinition 
ALQ:!, 

27 Dies wäre etwa durch kürzere Ausbildungszeiten und eine Anhebung des gesetzlichen Renten-
eintrittsalters erreichbar. 
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Abbildung 8: BeVOlkerungsentwiddung (Altenquotlent) In Deutschland 2005-2100 bei unterschledllchen 
Altersgrenzen In Variante 5 
Quelle: Eigene Berechnungen 
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In der Abbildung wird die spürbare Verringerung des ALQ bei einer Verschie-

bung der Altersgrenzen deutlich. Offensichtlich bringt ein durchschnittliches Ren-
teneintrittsalter von 65 Jahren eine Entlastung von etwa 15 Punkten im Jahr 2005 
und 20 Punkten zum Ende des Betrachtungshorizonts. Da sich an der Dynamik der 
Alterung grundsätzlich nichts ändert, verschiebt sich die gesamte Kurve des ALQ 
nach unten und um die entsprechenden fünf Jahre nach rechts. Das Zwischenhoch 
des ALQ: liegt somit im Jahr 2038 bei 53,4. Der Maximalwert wird im Jahr 2058 mit 

56,2 erreicht. langfristig liegt der ALQ: bei 53,4. Während ein früherer Einstieg ins 

Erwerbsleben kaum zusätzliche Entlastung schafft - nämlich nur 1, 1 bis 1,9 Punkte -
bringt eine weitere Verlängerung der Arbeitszeit im Rentenalter um zwei Jahre 
nochmals eine Senkung von 5,6 Punkten beim ALQ:; im Jahr 2005 und sogar 

knapp sieben Punkten im Jahr 2100. Bei einer Verschiebung des Renteneintritts um 
nochmals drei Jahre nach hinten ergibt sich ein ALQ;! mit einem Maximum von nur 

noch 39,6 im Jahr 2062. Eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit um insgesamt 
zwölf Jahre ( ALQ,1,°) senkt den ALQ auf nur noch 17,6 in 2005. Maximal erreicht der 

ALQ,1: dann im Jahr 2062 einen Wert von 38,4 und 2100 etwa 36,8. 

Im Vergleich zum Ausgangsniveau des Jahres 2005 würde sich der ALQ,1: lang-

fristig also 8,4 Punkte unter dem derzeitigen Wert des ALQ: stabilisieren. Bei einer 

Senkung des Eintrittsalters in das Erwerbsleben um zwei Jahre und gleichzeitiger 
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Anhebung des Rentenzugangsalters auf 67 Jahre, liegt der ALQt: im Jahr 2100 ex-

akt auf dem heutigen Niveau. Eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit könnte also 
nicht nur eine sinnvolle Anpassung der individuellen Erwerbsbiografien an die Le-
benserwartung bedeuten, sondern hinsichtlich der Finanzierbarkeit der umlagefi-
nanzierten Sozialsysteme offenbar einen wichtigen Beitrag leisten.28 

Zu beachten ist, dass der ALQ - unabhängig davon, mit welchen Altersgrenzen 

er definiert wird - lediglich ein Indikator für die potenzielle Leistungsfähigkeit des 
Umlageverfahrens ist. Ob die Versorgung im Rahmen eines Generationenvertrags'29 
tatsächlich finanzierbar und tragfähig ist, hängt letztlich vom Verhältnis der Ren-
tenempfänger zu den Beitragszahlern 30 an die Rentenversicherung ab.31 

Die demografische Entwicklung Deutschlands ist damit in ihren Grundzügen für 
die Zukunft vorgezeichnet. Festzuhalten bleibt vor allem, dass die Schwierigkeiten 
der kommenden Jahrzehnte weder durch vermehrte Zuwanderung noch durch 
kurzfristige familienpolitische Maßnahmen gelöst werden können. In welcher Weise 
Alterssicherungssysteme von der demografischen Entwicklung in einer Gesellschaft 
betroffen sind, ist u.a. Gegenstand des folgenden Kapitels. Bereits im Vorgriff auf 
Kapitel 1 ist aber klar, dass eine für das Umlageverfahren günstige Altersstruktur, 
d.h. geburtenstarke erwerbstätige Jahrgänge und zahlenmäßig schwächere Kohor-
ten im Rentenalter, zumindest mittelfristig nicht mehr zu erreichen ist. Dies führt zu 
der Frage, ob die Abhängigkeit des Umlageverfahrens von der demografischen 
Entwicklung dieses System generell gefährdet, oder ob das Umlageverfahren auch 
zukünftig die Hauptrolle im deutschen Altersvorsorgesystem spielen kann? Dazu 
stellt Kapitel 1 zunächst die grundlegenden Möglichkeiten zur Ausgestaltung von 
Alterssicherungssystemen im Allgemeinen sowie das deutsche System der Alters-
vorsorge im Besonderen vor. 

21 Zu den finanziellen Auswirkungen einer Verlängerung der Lebensarbeitszeit und den Nachhal-
tlgkeltswlrkungen einer solchen Maßnahme siehe Kapitel 1 dieser Arbeit. Für eine frühere Untersu-
chung vgl. Ehrentraut und Raffelhüschen (2003). 
29 Zum Begriff des Generationenvertrags siehe auch Kapitel 4.1. 
30 Der VOR definiert Beitragszahler als .alle aktiv Versicherten, die Ihre Anwartschaften durch Ent-
richtung von Beiträgen erwerben; zu dieser Fallgruppe gehören auch die geringfügig Beschäftig-
ten (auch im Privathaushalt). Dabei ist es unerheblich, ob diese Beiträge im Lohnabzugsverfahren 
oder durch unmittelbare Entrichtung gezahlt werden oder durch den Bund als entrichtet gelten." 
VOR (2005a), S. XI. 
31 Zum 31.12.2003 weist der Rentenbestand des VOR knapp 24Mio. Rentenempfänger und gut 
33 Mio. Beitragszahler aus, vgl. VOR (2005a). Dies entspricht einem Verhältnis von 0,726, also 
72,6 Prozent und liegt damit deutlich über dem ALQ des Jahres 2003 in Höhe von 44,3 (Prozent). 
Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Einnahmen der Rentenversicherung nicht nur aus 
Beiträgen bestehen, sondern zu einem erheblichen Teil über Bundeszuschüsse finanziert werden. 
Faktisch stammen über 30 Prozent der Einnahmen der Rentenversicherung aus Staatszuschüssen. 
Durch diese Steuermittel werden in gewisser Weise Beitragszahler ersetzt: Bei einer umgerechne-
ten durchschnittlichen Beitragszahlung in Höhe von 4.800 Euro entsprechen diese Aufwendungen 
etwa 15,2 Mio. fiktiven Beitragszahlern. Das Verhältnis von Rentenempfängern zu Beitragszahlern 
ist dann 49,7 Prozent. Dieses Experiment zeigt, dass die Aussagekraft des ALQ zwar eingeschränkt 
aber dennoch hoch ist. Vgl. dazu die Ausführungen in Kapitel 4.2.2.1 dieser Arbeit und das dort 
vorgestellte Budget der Rentenversicherung. 
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3 Grundzüge der Alterssicherung 

Die Ursprünge der staatlichen Sozialgesetzgebung gehen auf die „Kaiserliche Bot-
schaft" vom 17. November 1881 zurück. Damals verkündete Kaiser Wilhelm l den 
Willen, eine Alters- und lnvaliditätsvorsorge zu schaffen: 

,f.J Aber auch diejenigen, welche durch Alter oder lnvalidlt5t erwerbsunflihig wer-
den, hilben der Gesamtheit gegenüber einen begründeten Anspt1Jch auf ein h6heres 
Maß an Fürsorge, als Ihnen bisher hat zuteil werden k6nnen. Für diese Fürsorge die 
rechten Mittel und Wege zu Rnden, ist eine schwierige, aber auch eine der hlJchsten 
Aufgaben jedes Gemeinwesens, welches auf den sittlichen Fundamenten des christli-
chen Volkslebens steht t .. ]. • 

Der für die Umsetzung zuständige Reichskanzler und eigentliche Erfinder der So-
zialversicherung war Otto von Bismarck. Mit seinem Namen ist entsprechend auch 
das weltweit erste umfassende Gesetzeswerk zur Absicherung der Arbeitnehmer 
verbunden.32 

Die Alterssicherung gehört heute zu den fünf Grundpfeilern der sozialen 
Sicherung in Deutschland. Unter sozialer Sicherung werden gemeinhin alle 
Sozialleistungen des Staates sowie die zu deren Umsetzung notwendigen 
rechtlichen Grundlagen zusammengefasst. Die Gewährung der sozialen 
Sicherungsleistungen erfolgt vor dem Hintergrund der Absicherung der großen 
Lebensrisiken und deren Folgen wie Krankheit, Arbeitslosigkeit, Alter, Unfall und 
pflegebedürftigkeit. 

,Jeder Mensch hat als Mitglied der Gesellschaft Recht auf soziale Sicherheit,; er hat 
Anspfllch darauf, durch lnnermatliche Maßnahmen und internationale Zusammenar-
beit unter BerOcksichtigung der Organisation und der Hilfsmittel jedes Stililtes in den 
Genuß der f()r seine Würde und die freie Entwicklung seiner PerstJnlichkeit unentbehr-
lichen wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte zu gelangen. •33 

Die vorliegende Arbeit konzentriert sich in diesem Zusammenhang auf die Al-
terssicherung. Dazu folgt in Kapitel 3.1 zunächst ein knapper Abriss über Ziele und 
Typologie der Alterssicherung. Kapitel 3.2 stellt daraus folgend die zwei Grundty-
pen der möglichen Finanzierungsverfahren vor. Im Anschluss liefert Kapitel 3.3 ei-

32 Der erste Entwurf eines Sozialversicherungsgesetzes wurde schon Anfang 1881 dem Reichstag 
vorgelegt, blieb aber in den parlamentarischen Debatten stecken. Erst am 24. Mal 1889 wird das 
Gesetz zur Alters- und lnvalidltätsslcherung Im Reichstag verabschiedet. Es Ist damit nach dem 
Krankenversicherungsgesetz von 1883 und dem Unfallversicherungsgesetz von 1884 das letzte der 
drei Sozialversicherungsgesetze, die Bismarck durchsetzen kann. Die Bestimmungen des Alters-
und lnvallditätsgesetzes gelten für die durch Alter oder Invalidität hervorgerufene Erwerbsunfä-
higkeit. Dabei Ist die Gewährung einer lnvalidltätsrente erst nach fünfjähriger Beitragszahlung 
möglich. Der Rentenanspruch für eine Altersrente beginnt mit der Vollendung des 70. Lebensjah-
res und setzt eine 30-jährige Beitragszahlung voraus. Versicherungszwang besteht für alle Lohnar-
beiter der Industrie, des Handwerks und der Landwirtschaft. Die Angestelltenversicherung folgte 
1911, vgl. Zentner (1970) 
33 Artikel 22 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948. 
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nen Überblick über das Gesamtsystem der Alterssicherung in Deutschland, das so 
genannte Drei-Säulen-System. 

3.1 Ziele und Typologie der Alterssicherung 

Grundsätzlich dienen Alterssicherungssysteme der intertemporalen Umverteilung 
von Einkommen aus der Erwerbs- in die Nacherwerbsphase. Dies umfasst drei origi-
näre Ziele, nämlich .die Verstetigung des Lebenshaltungsniveaus bei Wegfall des 
Erwerbseinkommens im Alter (in biographischer Perspektive), die Armutsvermei-
dung im Alter und die Teilhabe der Altengeneration an der Entwicklung des allge-
meinen Lebenshaltungsniveaus (querschnittsorientierte verteilungspolitische 
Zielet 34• Darüber hinaus kann ein Alterssicherungssystem z.B. an familienpoliti-
schen, wirtschaftspolitischen oder arbeitsmarktpolitischen Zielsetzungen ausge-
richtet werden.35 Ohne im Detail auf die weiteren Zielsetzungen einzugehen, sollen 
im weiteren Verlauf dieser Arbeit die originären Ziele der Alterssicherung im Vor-
dergrund der Betrachtungen stehen. Mit anderen Worten beschränkt sich diese 
Arbeit im Wesentlichen auf das Ziel der Einkommensverteilung von der Erwerbs- in 
die Nacherwerbsphase. Geleitet von dieser Zielsetzung wird geprüft, inwieweit das 
Gesamtsystem der Alterssicherung in Deutschland hinreichend entwickelt und zu-
kunftssicher ausgestaltet ist. 

Das Erreichen des Ziels der intertemporalen monetären Umverteilung ist abhän-
gig von der Konzeption eines Alterssicherungssystems. Im Mittelpunkt der konzep-
tionellen Ausgestaltung steht die Frage der Finanzierung. Dabei lassen sich im We-
sentlichen zwei Verfahren unterscheiden, das Umlag~ und das Kapitaldeckungs-
verfahren. Diese beiden .Reinformen• der Finanzierung sind Gegenstand des fol-
genden Abschnitts 3.2. Darüber hinaus lassen sich Zwischenformen definieren, 
etwa ein erweitertes Umlageverfahren oder die Teilkapitaldeckung, welche hier 
nicht weiter betrachtet werden.36 Neben der Frage der Finanzierung kann bei der 
Alterssicherung nach folgenden Merkmalen differenziert werden:37 

• Staatliche bzw. streng individualisierte privatwirtschaftliche Alterssicherung 
• zwangsweise bzw. freiwillige Alterssicherung 
• Alterssicherung mit und ohne Risikoausgleich für die individuelle Lebensdauer 
• Alterssicherung mit und ohne intragenerationale Umverteilung. 

Während gemeinhin die Frage der Einkommensumschichtung zwischen den Le-
bensphasen (Vorsorgeaspekt) im Vordergrund steht, wird die Absicherung des Risi-
kos der Langlebigkeit bei durchschnittlich steigender Lebenserwartung (Versieh~ 
rungsaspekt) zukünftig zwangsläufig an Bedeutung gewinnen.38 Für die Gesell-
schaft ergibt sich aus obiger Aufstellung ein umfangreiches .Wahlmenü", wenn-

34 Deutscher Bundestag (1998). Vgl. auch Molitor (1987). 
35 Vgl. dazu die Ausführungen der Deutscher Bundestag (1998). 
36 Vgl. hierzu Deutscher Bundestag (1998) und Breyer (1990). 
37 Die hier vorgestellte Typologie geht auf Homburg (1988) zurück. 
36 Vgl. zu den Auswirkungen der steigenden Lebenserwartung auf die Rentenversicherung auch 
Breyer (2004). 

24 



3 Grundzüge der Alterssicherung 

gleich nicht alle denkbaren Kombinationen realisierbar sind. So ist beispielsweise 
Umverteilung (meist) nur in einem staatlich organisierten Zwangssystem durch-
führbar. Der Grund dafür liegt im Wesen des A'quivalenzprinzips. Demnach stehen 
Beiträge und Leistungen auf individueller Basis in direktem Zusammenhang. Das 
Äquivalenzprinzip fordert also die Übereinstimmung der Barwerte von Beitrags-
zahlungen und Rentenleistungen und schließt somit Umverteilungsmaßnahmen 
streng genommen aus. Ein System der Umverteilung - wie etwa das der deutschen 
Rentenversicherung - kann hingegen z.B. auf dem Prinzip der Teilhabeäquiva-
lenz 39 basieren, welches lediglich fordert, die Mitglieder gleicher Geburtsjahrgänge 
hinsichtlich ihrer Beiträge und Leistungen gleich zu behandeln. Die aus dieser An-
forderung entstehenden Freiräume machen es möglich, Umverteilung vorzuneh-
men, ohne das (Teilhabe-)Äquivalenzprinzip zu verletzen. 

3.2 Finanzierungsverfahren der Alterssicherung 
Zur Finanzierung der Alterssicherung stehen prinzipiell zwei Verfahren zur Verfü-
gung: Das Umlage- und das Kapitaldeckungsverfahren. Beim Umlageverfahren 
werden die Beitragseinnahmen einer Periode direkt dazu verwendet, die laufenden 
Renten auszuzahlen. Dabei wird - in Deutschland abgesehen von einer Nachha/tig-
keitsrücklage40 - kein nennenswerter Kapitalstock aufgebaut. Die Transferzahlun-
gen an die nicht mehr erwerbstätige Rentnergeneration werden damit von den ge-
genwärtig Erwerbstätigen finanziert. Das Umlageverfahren hat also einen kollekti-
vistischen Charakter. Hingegen ist das Kapitaldeckungsverfahren strikt individualis-
tisch. Jeder Beitragszahler akkumuliert im laufe seiner Erwerbsphase einen Kapital-
bestand, um diesen dann ab dem Eintritt in den Ruhestand durch laufende Renten-
zahlungen aufzuzehren.41 

formal lassen sich die beiden Finanzierungsmechanismen wie folgt zusammen-
fassen.42 Im Umlageverfahren versorgen die Beitragszahler die Leistungsempfänger. 
Zur Vereinfachung sei dieser Zusammenhang in einem Zwei-Generationen-Model/ 
dargestellt. Zu jedem Zeitpunkt leben dabei Erwerbstätige ( N:J und Rentner ( N,2). 
Fokussiert man die Betrachtung lediglich auf Einnahmen (im Sinne von Beitragsein-
nahmen) und Ausgaben (im Sinne von Rentenzahlungen) der Rentenversicherung 
so ergibt sich folgende Budgetrestriktion: 

Gleichung 1: Budgetrestriktion des Umlilgeverfalvens 

N,'·w,•b, =N,2 •p, 

39 Vgl. dazu Ruland (1990). 
40 Die Träger der Rentenversicherung halten eine so genannte Nachhaltigkeitsrücklage (vormals 
Schwankungsreserve), die sich aus Betriebsmitteln und Rücklagen zusammensetzt, um kurzfristige 
Defizite ausgleichen zu können. Die Nachhaltigkeitsrücklage ist allerdings im Verlauf des Jahres 
2005 fast vollständig abgeschmolzen worden und somit im Status quo faktisch Null. 
41 Vgl. Raffelhüschen (1989). 
42 Die formale Darstellung orientiert sich an Homburg (1988). 
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Auf der linken Seite der Gleichung 1 ergeben sich die Einnahmen der Renten-
versicherung als Produkt der Lohnsumme (Erwerbstätige multipliziert mit dem 
Lohnsatz w,) und dem Beitragssatz (b,). Demgegenüber stehen die Gesamt-

ausgaben als Produkt der Anzahl der Transferempfänger und der Rentenhöhe (p, ). 

Da die Anzahl der Rentner einer Periode annahmegemäß der Anzahl der Erwerbstä-
tigen der Vorperiode entspricht,43 lässt sich das Verhältnis von Erwerbstätigen und 
Rentnern auch als Wachstumsrate der Erwerbstätigen definieren: 

Gleichung 2: Wi1Chstumsrate der Erwerbstatlgen 

N:/N,2 =(l+n,) 

Daraus folgt, dass im Rahmen des Umlageverfahrens ein direkter Zusammen-
hang zwischen der Bevölkerungsentwicklung und der Finanzierung der Rentenver-
sicherung besteht: 

Gleichung 3: BestlmmungsgrOßen der Rentenh6he 

P, = (l+n,)·w, ·b, 

Aus Gleichung 3 lassen sich unterschiedliche Politiken in Bezug auf Beitragssatz 
und Leistungshöhe der Rentenversicherung ableiten: Eine rentenniveauorientierte 
Politik, bei der der Beitragssatz an die sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen 
angepasst wird, während das Rentenniveau konstant bleibt; und eine beitragssatz-
orientierte Politik, bei der das Rentenniveau entsprechend den sozio-ökonomischen 
Gegebenheiten angepasst wird, während der Beitragssatz konstant ist. Darüber 
hinaus sind Mischformen denkbar, etwa eine Politik, wie sie derzeit in Deutschland 
praktiziert wird. Dabei wird der Anstieg des Beitragssatzes nicht konstant gehalten, 
sondern lediglich im Rahmen gesetzlich festgeschriebener Bandbreiten ange-
passt.44 

Ein andere Funktionsweise liegt dem Kapitaldeckungsverfahren zugrunde. Hier 
baut sich jeder Erwerbstätige in der ersten Lebenszyklusperiode individuelles De-
ckungskapital auf, welches er in der zweiten Periode zur Finanzierung seines Le-
bensunterhalts verwendet. Das Kapitaldeckungsverfahren genügt damit zwangs-
läufig dem Äquivalenzprinzip. Aus diesem Zusammenhang ergibt sich folgende 
Budgetrestriktion: 

Gleichung 4: Budgetrestriktion des Kapitaldeckungsverfahrens 

P, = (1 + r,_,) · s,_, 
Die Rentenhöhe ( p,) im Kapitaldeckungsverfahren hängt also vom Zinssatz ( r,_,) 

und der Ersparnis (s,_,) der Vorperiode ab. Sie scheint damit auf den ersten Blick 

43 Es wird in diesem Zusammenhang von einer Sterblichkeit im Verlaufe des Lebenszyklus abgese-
hen. 
44 Zu den Auswirkungen einer solchen Politik auf die Nachhaltigkeit der Rentenversicherung siehe 
Kapitel 4.2.2.3 dieser Arbeit. 

26 



3 Grundzüge der Alterssicherung 

unabhängig von der Bevölkerungsentwicklung zu sein. Allerdings sei einschrän-
kend darauf hingewiesen, dass in einer Volkswirtschaft auch die Entwicklung von 
Zins und Ersparnis sowie die Veränderung der relativen Knappheitsverhältnisse von 
Arbeit und Kapital demografischen Einflüssen unterliegen. Somit besteht zwar kein 
direkter Zusammenhang, wie er im Umlageverfahren vorliegt, aber zumindest eine 
indirekte Wirkung.4s Vor dem Hintergrund der Demografieanfälligkeit des Kapital-
deckungsverfahrens wird auch der so genannte Asset-Meltdown 46 diskutiert. 

Nach den hier dargestellten Möglichkeiten der Ausgestaltung von Alterssiche-
rungssystemen im Allgemeinen, wird im folgenden Abschnitt das in Deutschland 
vorherrschende System der Alterssicherung, das Drei-Säulen-System, näher be-
schrieben. 

33 Drei-Säulen-System der Alterssicherung 

Die Alterssicherung in Deutschland gründet sich auf dem so genannten Drei-
Säulen-System, bestehend aus den gesetzlichen Renten und Pensionen des Staates, 
der betrieblichen und der privaten Altersvorsorge.47 Die Frage, in welcher Höhe die 
genannten Teilsysteme zur monetären Absicherung im Alter beitragen, ist insbe-
sondere vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung in Deutschland re-
gelmäßiger Bestandteil sozialpolitischer Diskussionen. Dies liegt vor allem an der 
unterschiedlichen Systematik der zugrundeliegenden Finanzierungsverfahren. 
Während die erste - im Wesentlichen der staatlichen Trägerschaft unterliegende -
Säule zu großen Teilen im Umlageverfahren organisiert ist, sind die beiden anderen 
- vorrangig privat organisierten - Säulen zumeist kapitalgedeckt. Da das Umlage-
verfahren aber - wie zuvor gezeigt - in direkter Abhängigkeit von der Bevölke-
rungsentwicklung steht, erscheint es zweckmäßig und sinnvoll, dem Risiko einer 
Unterversorgung im Alter durch Diversifikation vorzubeugen. Diese theoretisch 

45 Zur Frage der Demografieabhängigkeit der beiden Finanzierungsverfahren siehe auch Deut-
scher Bundestag (1998) und Deutsche Bundesbank (1999). Insbesondere vor dem Hintergrund des 
absehbaren demografischen Wandels in Deutschland befassen sich viele Autoren mit den jeweili-
gen Vor- und Nachteilen der Verfahren. Dabei wird auch die Möglichkeit eines vollständigen Über-
gangs vom Umlage- auf das Kapitaldeckungsverfahren diskutiert. Vgl. dazu u.a. Breyer (2000), 
Börsch-Supan (1998 und 2000) und Klrner et al. (1998). 
46 Dieser Begriff geht auf Manklw und Weil (1989) zurück. Diese haben für den Immobilienmarkt 
der USA einen demografisch verursachten Einbruch der Preise vorhergesagt, der sich aufgrund der 
sinkenden Nachfrage ergeben soll(te). Im Zusammenhang mit den Märkten für kapitalgedeckte 
Altersvorsorge werden seither entsprechende Effekte diskutiert. Eine gute Einführung In dieses 
Thema gibt Deutsche Bundesbank (2002). Die Annahme ist, dass die ab etwa 2020 vermehrt In den 
Ruhestand eintretenden Babyboomer Ihre Vermögenswerte veräußern, um mit den Erlösen einen 
Tell ihres Alterskonsums zu finanzieren. In der Folge würde die stark sinkende Nachfrage nach Fi-
nanzanlagen die Kapitalrenditen absenken und die Vermögen abschmelzen. Die Auswirkungen 
des Asset-Meltdown sind in einer offenen Volkswirtschaft und unter der Voraussetzung mobiler 
Kapitalmärkte allerdings gering. Vgl. dazu z.B. Börsch-Supan, Ludwig und Winter (2005). Eine Über-
sicht über verschiedene Simulationsanalysen über die Auswirkungen eines veränderten Sparver-
haltens in einer älter werdenden Gesellschaft findet sich in Davis (2002). 
47 Die verschiedenen historisch gewachsenen Systeme weisen zum Teil erhebliche Unterschiede 
hinsichtlich ihrer Versicherten, ihrer Sicherungsfunktion, ihrer Finanzierung und ihrer Organisation 
auf. Für einen Überblick über das Gesamtsystem der deutschen Alterssicherung sowie die unter-
schiedlichen Möglichkeiten der Ausgestaltung vgl. Schmähl (1998). 
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mögliche Risikoabsicherung durch die Drei-Säulen-Architektur des deutschen Al-
terssicherungssystems wird aktuell jedoch nicht hinreichend genutzt. Ein solcher 
Schluss ergibt sich zumindest, wenn man die derzeitige Gewichtung der drei Säulen 
betrachtet. Etwa 80 Prozent der Alterseinkommen heutiger Rentnergenerationen 
stammen nämlich aus der ersten Säule. Die kapitalgedeckten Säulen der betriebli-
chen und privaten Altersvorsorge tragen jeweils nur etwa zehn Prozent zum Ein-
kommen der aktuellen Rentnergeneration bei.48 Abbildung 9 gibt einen Überblick 
über das deutsche Alterssicherungssystem für die einzelnen Gruppen der versicher-
ten Personen. 

Abbildung 9: Gesamtsystem der Alterssicherung In Deutschland nach Vl!fSichertem Personenkreis 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung 11n OeutscherBundestAg (2001) 

8•triablid\t ,...,._ Zutatzve~ Im 
.....o,gun,g 6ffenllk:hen Dienst 

DeutlcheRen&e~ 4 

Personen- Übrige 1 

kreis -lg-- Bumte 3 

PrtvaterSak1or Off.nlllcher Dienst 
1 Penonen, die keiner Ver11cherungapflk:ht unNftiegen. 
2 Handwerker, KOn.n.r u.• ., ve„lc:herungapftlcllge auf Antrag 

' ElnschllelWch Richter und Berufuoldelen 
'Seit dWn 1.10.2005 Zl.JsanvMnadltu•• det Bundetveralcherungunatah fOrAnge1teüle (8fA), der 22 Lande.venlcherungun1lalten (LVA}. der 
Seeka••· der Bundll9knappM:Mft ood ci.. 8elv'l'tenlth4trUn~ (BVA.). Von•~• UnlerscheldunO dtit DetlUchen Rerntenwralch«oog Bund und 
de, 0.Uf.cMn R.,.,envetSlcherung Knappacllell-&hn-SH wird aua GrOnden der Obenlch•lchkelt abgesehen. 

Dieses Kapitel gibt zunächst einen komprimierten Überblick über Entstehung, 
Struktur und Ausgestaltung der einzelnen Säulen. Der Drei-Säulen-Systematik fol-
gend, werden die Teilsysteme in den Kapiteln 3.3.1 bis 3.3.3 beschrieben. 

3.3.1 Die erste Säule: Öffentlich-rechtliche Pflichtsysteme 
Zu den öffentlich-rechtlichen Systemen, bei denen eine Versicherungspflicht für die 
betroffenen Personengruppen besteht, gehören die gesetzliche Rentenversiche-
rung, die Beamtenversorgung, die Aftersicherung der Landwirte und die berufs-
st/indischen Versorgungswerke.49 

48 Vgl. dazu Schmähl (2000). Dies gilt für das in diesem Kapitel vorgestellte Gesamtsystem der Al-
terssicherung und nicht für die später schwerpunktmäßig zu behandelnde Frage, wie sich die Al• 
terseinkommen der GRV-Versicherten zusammensetzen. 
49 Die folgende Beschreibung der einzelnen Teile der ersten Säule erfolgt in Anlehnung an den 
Alterssicherungsbericht 2001 der damaligen Bundesregierung, vgl. Deutscher Bundestag (2001 ). 
Bei der Beamtenversorgung umfasst die Absicherung im Alter eine Basis- und eine Zusatzversor-
gung. Sie ist damit teilweise der zweiten Säule zuzuordnen (so genannte Bifunktionalität). 
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Die gesetzliche Rentenversicherung hat mit über 50 Mio. Versicherten und etwa 
24 Mio. Rentenempfängern die mit Abstand größte Bedeutung.so Träger der gesetz-
lichen Rentenversicherung ist die Deutsche Rentenversicherung.s1 Zu den pflicht-
versicherten der GRV gehören grundsätzlich alle Personen, die gegen Arbeitsent-
gelt oder zu Ausbildungszwecken beschäftigt sind. Zu den pflichtversicherten zäh-
len auch Kindererziehende, Wehr- und Zivildienstleistende, einige Gruppen von 
Selbstständigen und Bezieher von Lohnersatzleistungens2• Ferner pflichtversichert 
sind seit Einführung der gesetzlichen pflegeversicherung auch Personen, die nicht 
erwerbsmäßig pflegedienste leisten. Darüber hinaus steht die GRV auch anderen 
Versicherten in Form einer freiwilligen Versicherung offen. 

Die GRV kommt für Altersrenten, Teilrenten, Renten wegen verminderter Er-
werbsfähigkeit und Hinterbliebenenrenten auf. Diese Leistungen werden über pari-
tätisch von Arbeitnehmern und Arbeitgebern gezahlte Beiträge sowie Bundeszu-
schüsse finanziert.s3 Das Leistungsniveau der Rentenversicherung bemisst sich in 
Abhängigkeit von drei Faktoren: der Anzahl der persönlichen Entgeltpunkte54, dem 
Rentenartfaktor sowie dem aktuellen Rentenwert. Damit die Funktion des Einkom-
mensersatzes dauerhaft erfüllt werden kann, werden die Renten an die Entwicklung 
der versicherungspflichtigen Entgelte gekoppelt und die Rentenhöhe während der 
Bezugsdauer dynamisiert. 

Das für die Beamten, Richter und Berufssoldaten zuständige System ist die Beam-
tenversorgung (BV). Die BV basiert auf dem Alimentationsprinzip, demgemäß der 
Dienstherr die Verpflichtung hat, Beamte während des aktiven Dienstes, bei Invali-
dität und nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst aus Altersgründen einen 
angemessenen Lebensunterhalt zu zahlen. Dies beinhaltet auch die Versorgung 
von Angehörigen. Die Versorgungsleistungen umfassen also das Ruhegehalt und 
bei Dienstunfall das Unfallruhegehalt sowie eine Hinterbliebenenversorgung.ss Im 
Jahr 2002 betrug die Gesamtzahl der Versorgungsempfänger 1,4 Mio., davon knapp 
0,9 Mio. bei den Gebietskörperschaften (Bund, Länder und Gemeinden) und etwa 
0,5 Mio. in den übrigen Bereichen (Bahn, Post und mittelbarer öffentlicher Dienst). 
1,5 Mio. Beamte, Berufssoldaten und Richter sind im gleichen Zeitraum aktiv gewe-

50 Vgl. VOR (2005b). Aufgrund ihrer herausragenden Bedeutung in der ersten Säule des Alters-
sicherungssystems, wird Im weiteren Verlauf der Arbeit lediglich die GRV weiter untersucht. Eine 
ausführliche Darstellung der GRV folgt In Kapitel 1. 
51 Vgl. dazu auch die Anmerkung zu Abbildung 9. 
52 Dazu zählen u.a. Krankengeld, Unterhaltsgeld und Arbeitslosengeld. 
53 Zur Finanzierung der gesetzlichen Rentenversicherung siehe Kapitel 4.2.2.1. 
54 Dabei ergeben sich die persönlichen Entgeltpunkte als Produkt aus Entgeltpunkten und dem 
Zugangsfaktor, welcher sich nach dem Rentenzugangsalter richtet und entsprechend Zu- oder 
Abschläge bei Überschreitung bzw. Unterschreitung der Altersgrenze bewirkt. 
55 Dabei stellt das Bundesverfassungsgericht grundsätzlich fest, dass sowohl die Dienstbezüge der 
Aktiven also auch die Versorgungsbezüge der Alters- und Hinterbllebenenversorgung so zu be-
messen sind, dass .sie einen je nach Dienstrang, Bedeutung und Verantwortung des Amtes und 
entsprechender Entwicklung der allgemeinen Verhältnisse angemessenen Lebensunterhalt ge-
währen und als Voraussetzung dafür genügen, daß sich der Beamte ganz dem öffentlichen Dienst 
als Lebensberuf widmen und in wirtschaftlicher Unabhängigkeit zur Erfüllung der dem Berufsbe-
amtentum vom Grundgesetz zugewiesenen Aufgabe[ •• ] beitragen kann•. Bundesverfassungsge-
richt (1977). 
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sen.56 Die Höhe der Leistungen richtet sich direkt nach den ruhegehaltsfähigen 
Dienstbezügen und der ruhegehaltsfähigen Dienstzeit der betreffenden Person so-
wie einem Steigerungssatz. Das Ruhegehalt ist künftig auf einen Höchstsatz von 
71,75 Prozent begrenzt.57 Die Finanzierung der BV erfolgt über die laufenden Haus-
halte der Dienstherren und damit streng genommen weder im Umlageverfahren 
noch nach dem Prinzip der Kapitaldeckung. Eine Beitragspflicht der Aktiven besteht 
nicht. Zur Entlastung der öffentlichen Haushalte wurden 1999 Versorgungsrückla-
gen eingeführt. 

Für selbstständige landwirtschaftliche Unternehmer und ihre Ehepartner sorgt 
die Alterssicherung der Landwirte (Adl). Träger der Adl sind die landwirtschaftli-
chen Alterskassen, die bei den landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften errich-
tet sind. Das System der Adl hat etwa 417Tsd. Versicherte und gewährt Leistungen 
für 572 Tsd. Rentenempfänger.58 Die Alterssicherung der Landwirte gewährt Leis-
tungen, die denen der gesetzlichen Rentenversicherung ähnlich sind. Es werden im 
Wesentlichen Versichertenrenten (Renten wegen Alters und wegen verminderter 
Erwerbsfähigkeit) sowie Hinterbliebenenrenten gezahlt. finanziert werden diese 
Leistungen durch Beitragszahlungen der Versicherten in Form eines (einkommens-
unabhängigen) Einheitsbeitrags und durch Mittel des Bundes.59 

Die Berufsständischen Versorgungswerke (BSV) versichern schließlich die Ange-
hörigen der in Kammern organisierten freien Berufe. Für Kammermitglieder stellen 
sie als Pendant zu den anderen Systemen der ersten Säule eine Pflichtversicherung 
dar. Im Jahr 2004 erhielten insgesamt 127Tsd. Versorgungsempfänger Renten aus 
den Versorgungswerken. Die Mitgliederzahl der Versorgungswerke stieg auf 
677 Tsd. an.60 Die Leistungen umfassen im Wesentlichen Altersrenten, Berufsunfä-
higkeitsrenten und eine Hinterbliebenenversorgung. Die Höhe der Leistungen rich-
tet sich nach dem Entgelt und den danach bemessenen Beiträgen sowie der Versi-
cherungsdauer. Die Beiträge der Versicherten sind folglich einkommensabhängig. 
Dabei sind die BSV jedoch weder vollständig umlagefinanziert, noch entsprechen 
sie dem individuellen Äquivalenzprinzip der Anwartschafsdeckung. Hingegen fi-
nanzieren sich die Versorgungseinrichtungen über das so genannte offene De-

56 Vgl. BMI (2005). 
57 Ruhegehaltsfähige Dienstbezüge sind in der Regel das Grundgehalt der letzten drei Jahre, der 
Familienzuschlag (Stufe 1) sowie sonstige ruhegehaltsfähige Bezüge, also etwa so genannte Amts-
zulagen. Zu den ruhegehaltsfähigen Dienstzeiten zählen Dienst-, Ausbildungs- und Zurechnungs-
zeiten, eventuelle Beschäftigungszeiten als Angestellter/Arbeiter im öffentlichen Dienst sowie 
Wehrdienst und vergleichbare Zeiten. Durch das Versorgungsänderungsgesetz 2001 wird der Stei-
gerungssatz in acht Versorgungsanpassungen bis 201 O von 1,875 Prozent auf 1,79375 Prozent ge-
senkt. Da maximal 40 Dienstjahre angerechnet werden, ergibt sich der oben genannte künftige 
Höchstruhegeldsatz. Zu den Grundlagen der Beamtenversorgung vgl. BMI (2005). 
58 Vgl. Deutscher Bundestag (2001 ), Stand 1999. 
50 Die Bundesmittel machen dabei mehr als zwei Drittel der Gesamteinnahmen aus. 
60 Darunter etwa 60 Prozent Ärzte (auch Zahn- und Tierärzte), etwa neun Prozent Apotheker, 
knapp 13 Prozent Architekten und 19 Prozent Angehörige der rechts- und steuerberatenden Be-
rufe. Vgl. ABV (2005). 
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ckungsplanverfahren 61 , welches Elemente der Umlagefinanzierung (zur Erfüllung 
sozialer Aufgaben) und Elemente der Kapitaldeckung vermischt.62 

3.3.2 Die zweite Säule: Betriebliche Akersvorsorge 
Die betriebliche Altersvorsorge hat in Deutschland eine lange Tradition. Bereits 
Mitte des 19. Jahrhunderts begannen erste Unternehmen damit, ihrer Belegschaft 
eine Existenzsicherung für das Alter anzubieten. Erste Versorgungswerke lassen sich 
in Unternehmen wie Gute Hoffnungshütte (1850), Krupp&Henschel (1858), Sie-
mens (1872), BASF (1879) und Farbenwerke Hoechst (1882) nachweisen. Damit be-
wiesen einzelne Unternehmer schon vor der Einführung einer staatlichen Renten-
versicherung soziale Verantwortung für ihre Arbeiter und Angestellten. Heute um-
fasst die zweite Säule der Alterssicherung neben der betrieblichen Altersvorsorge in 
der Privatwirtschaft auch die Zusatzversorgung der Arbeiter und Angestellten im 
öffentlichen Dienst (ZöD). Träger der ZöD sind die Versorgungsanstalt des Bundes 
und der Länder sowie kommunale Zusatzversorgungsträger.63 Während die staatli-
che Absicherung der Arbeiterschaft in den Anfängen der Sozialversicherung wohl 
vor allem aufgrund der Gefahr sozialer Unruhen entstand, ging die Einführung be-
trieblicher Versorgungswerke stets mit dem Ziel der Bindung und Motivation von 
Arbeitskräften einher. Außerdem konnten neue Mitarbeiter gewonnen werden. Die 
Mitarbeiterbindung ist bis heute eines der wichtigsten Motive für die Gewährung 
freiwilliger Altersvorsorgemaßnahmen durch Unternehmen geblieben.64 

Traditionell handelt es sich bei der bAV also um freiwillige Sozialleistungen der 
Arbeitgeber. Seit 2002 haben Arbeitnehmer aber die Möglichkeit, mittels Entgelt-
umwandlung selbst eine kapitalgedeckte bAV aufzubauen oder sich an der arbeit-
geberfinanzierten Vorsorge zu beteiligen. Dabei zeichnet sich in den vergangenen 
Jahren ein deutlicher Trend zur gemeinsamen Finanzierung ab. Während im Jahr 
2001 noch 54 Prozent der Leistungen der bAV arbeitgeberfinanziert waren, 
26 Prozent arbeitnehmerfinanziert und 27 Prozent mischfinanziert, lag der Anteil 
der Mischfinanzierung 2004 bereits bei 41 Prozent. Dies entspricht einem Zuwachs 
von 14 Prozentpunkten, welcher vollständig zu Lasten der alleinigen Arbeitgeberfi-
nanzierung ging (2004: 38 Prozent). Die allein arbeitnehmerfinanzierte bAV hat im 
gleichen Zeitraum um drei Prozentpunkte zugelegt.65 2004 hatten etwa 15,7 Mio. 

61 Das offene Deckungsplanverfahren entspricht dem Prinzip der Gruppenäquivalenz. d.h. es be-
steht keine abschließende individuelle Äquivalenz zwischen den Beiträgen und Leistungen des 
Einzelnen, sondern lediglich eine kollektive Äquivalenz zwischen den Beiträgen und Leistungen 
Insgesamt Vgl. Scholz (1999). 
62 Eine ausführliche Beschreibung der berufsständlschen Versorgungswerke liefert Kannengießer 
~998). 

Vgl. BfA (2001). Die vorliegende Arbeit konzentriert sich im folgenden auf die bAV in der Privat-
wirtschaft, da diese den größten Teil der zweiten Säule ausmacht, vgl. Haghlri und Kortmann 
~005). 

5o führen über 50 Prozent der Arbeitgeber die .Motivation der Beschäftigten• als wichtigsten 
Grund für den Ausbau bzw. die Neueinführung einer betrieblichen Altersvorsorge in ihren Betrie-
ben an, vgl. Haghiri und Kortmann (2005). 
65 Vgl. Haghiri und Kortmann (2005). Dies gilt zumindest für den privatwirtschaftlichen Bereich, der 
in dieser Arbeit vorrangig behandelt wird. 
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Beschäftigte in Deutschland eine Anwartschaft auf eine betriebliche oder öffentli-
che Zusatzversorgung. Davon etwa 10,3 Mio. sozialversicherungspflichtige Arbeit-
nehmer in der Privatwirtschaft und fast 5,4 Mio. im öffentlichen Dienst. Gemessen 
an der Gesamtzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter in Deutschland ent-
spricht dies einer Versorgungsquote von 59 Prozent.66 

Leistungen der betrieblichen Versorgung werden in so genannten Leistungsplä-
nen zusammengefasst. Ein Leistungsplan umfasst dazu alle für die Ausgestaltung 
eines betrieblichen Versorgungswerks notwendigen Informationen. Dazu gehört 
neben der Festlegung des Begünstigtenkreises u.a. auch die Wahl des Versor-
gungsaufwands.67 Der gesetzlichen Definition folgend umfasst die bAV Leistungen 
der Alters-, Invaliditäts- und Hinterbliebenenversorgung. 

Insgesamt stehen fünf Durchführungswege zu Verfügung. Diese lassen sich ent-
weder in interne (Direktzusage und Unterstützungskasse) und externe Durchfüh-
rungswege (Pensionskasse, Pensionsfonds und Direktversicherung) oder auch mit-
telbare (Direktzusage) und unmittelbare Versorgungszusagen (Unterstützungs-
kasse, Pensionskasse, Pensionsfonds und Direktversicherung) unterscheiden. Die 
Durchführungswege und ihre Abgrenzung werden im Einzelnen in Kapitel 5.2 erläu-
tert. Hinsichtlich ihrer Bedeutung ergibt sich folgendes Bild: Die Direktzusage do-
miniert im Jahr 2003 mit einem Anteil von knapp 59 Prozent an den gesamten 
Deckungsmitteln (366, 1 Mrd. Euro) der bAV. Im Vergleich zu 2001 haben sich die 
Deckungsmittel für Direktzusagen um knapp 13 Mrd. Euro erhöht, was einem Zu-
wachs um etwa 6,3 Prozent entspricht. Auch die Deckungsmittel in den anderen 
Durchführungswegen haben - wie Abbildung 10 zeigt - von 2001 bis 2003 zuge-
legt. So stiegen die Rücklagen für Unterstützungskassen von 22,8 auf 28 Mrd. Euro, 
diejenigen für Pensionskassen von 72,7 auf 78,3 Mrd. Euro und die Deckungsmittel 
für bAV im Rahmen von Direktversicherungen von 43,8 auf 44,4 Mrd. Euro. Die 
höchsten Zuwachsraten verzeichnen damit die Unterstützungskassen mit fast 
22 Prozent gegenüber 2001. Erst im Zuge der Reformmaßnahmen 2001 wurden die 
Pensionsfonds eingeführt, die allerdings entgegen der Erwartungen bislang kaum 
eine Rolle bei der betrieblichen Altersversorgung spielen. 

66 Vgl. Haghiri und Kortmann (2005). Die Bezugsgröße der .sozialversicherungspflichtig Beschäftig-
ten• lag im Juni 2004 bei 26,5 Mio. Vgl. BA (2004). Dabei ist zu bedenken, dass die Zahl dieser Ar-
beitnehmer nicht mit der Gesamtzahl der förderberechtigten Personen übereinstimmt, welche 
später in dieser Arbeit als Maßstab herangezogen wird. 
6 Vgl. Förster (1998). 
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Abbildung 10: Deckungsmittel der bAV nach Durchfllhrungswegen 2001 und 2003 
Quelle: Eigene Darstellung In Anlehnung an Schwind {ZOOS) 
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Die Beliebtheit der Direktzusage ist im Wesentlichen auf die vorteilhafte steuerli-
che Behandlung zurückzuführen. Da Pensionsrückstellungen in der Regel als Be-
triebsausgaben abzugsfähig sind und erst die Rente zum Zeitpunkt der Auszahlung 
versteuert werden muss, entsteht ein erheblicher Steuerstundungseffekt.68 Bis zur 
Auflösung stehen die Mittel darüber hinaus dem Unternehmen als Finanzierungs-
quelle zur Verfügung (Innenfinanzierung). Diese Aspekte werden aber zunehmend 
durch die Nachteile der Pensionsrückstellungen kompensiert .• Streng genommen 
sind Pensionsrückstellungen kein "Aktivposten", sondern langfristige Verbindlich-
keiten, also Schulden. [ ... ) Als Zukunftslasten, die auf dem Unternehmen liegen, sen-
ken Pensionsrückstellungen den Wert eines Unternehmens bei Fusionen und über-
nahmen, [ ... ) sie mindern dessen Kreditwürdigkeit, was nach den neuen Kreditver-
gaberegeln in der Folge des Basel II-Abkommens zu höheren Zinsen führt• 69, und 
sie führen zu einer Verschlechterung von Kennzahlen des Unternehmens.70 Darüber 
hinaus müssen die Pensionsrückstellungen zumeist im Zeitablauf aufgestockt wer-
den, da sie auf Basis der veralteten Sterbetafeln des Handelsgesetzbuchs (HGB) ge-
bildet wurden. Auch der nach deutschem Steuerrecht maßgebliche Zinssatz in 
Höhe von sechs Prozent ist nicht mehr .zeitgemäß•.71 Außerdem .können Direktzu-
sagen auf der Basis von Pensionsrückstellungen bei personalintensiven Unterneh-
men ähnlich anfällig für demografische Entwicklungen sein wie die GRV, denn die 

61 Vgl. Beck (2005). 
69 Dobner (2004), 5. 35. 
70 Vgl. Bätzel und Maler (2004). 
71 Ein derartiger Zins ist bei einer externen Anlage am Kapitalmarkt aktuell nur unter erheblichem 
Risiko zu erzielen. Auch für die interne Verzinsung der Rückstellungen birgt eine Annahme von 
sechs Prozent erhebliche Risiken. Wird die angenommene Rendite nicht erreicht, so entstehen 
Rückdeckungslücken, die bei Eintritt des Versorgungsfalls ausgeglichen werden müssen. 
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jeweils aktive Belegschaft muss den Cashflow erwirtschaften, aus dem die Betriebs-
renten bezahlt werden. Bei externer Anlage kann hingegen zum Beispiel auch auf 
Märkte in Ländern mit günstigeren demografischen Perspektiven ausgewichen 
werden• 72• Aufgrund der negativen Merkmale der Direktzusage werden zuneh-
mend Möglichkeiten der Auslagerung von Pensionsrückstellungen diskutiert.73 

Seit 2002 wird die bAV über Zulagen und Steuervorteile vom Staat gefördert.74 

Förderberechtigt sind dabei alle Personen, die in Abbildung 9 in den Bereich .Geför-
derte Altersvorsorge• fallen zuzüglich ihrer nicht pflichtversicherten Ehepartner.75 

Im Rahmen der bAV sind zwei staatliche Förderwege möglich, die Riesterförderung 
(wie sie auch im Bereich der privaten Altersvorsorge in Anspruch genommen wer-
den kann) und die so genannte Bruttoentgeltumwandlung 76• Beide Förderwege 
stehen den Beschäftigten allerdings nur in den externen Durchführungswegen 
Pensionskasse, Pensionsfonds und Direktversicherung offen. 

Gegenüber privaten Formen der Alterssicherung ist die bAV für die Arbeitneh-
mer in mehrerer Hinsicht vorteilhaft. Einerseits liegt der Verwaltungsaufwand im 
Wesentlich beim Arbeitgeber, zweitens erlauben die Gruppenabschlüsse über ei-
nen Betrieb oft bessere Konditionen gegenüber dem Versicherer und damit ein 
günstigeres Preis-Leistungsverhältnis als bei einem Einzelabschluss. Darüber hinaus 
sind Arbeitgeber vielfach bereit, ihre vorsorgenden Arbeitnehmer zusätzlich mit 
einem Eigenbeitrag zu unterstützen.77 

3.3.3 Die dritte Säule: Private Altersvorsorge 
Die dritte Säule der Alterssicherung umfasst jegliche private Vermögensbildung, die 
darauf abzielt, im Alter Einkünfte zu erlangen. Im engeren (förderfähigen) Sinne fo-
kussiert der Begriff private Altersvorsorge allerdings auf Anlageprodukte, bei denen 
.vertraglich sicher gestellt ist, dass aus dem angesparten Vermögen [ ... ] bis ans Le-
bensende eine dauerhafte Leistung gezahlt wird" 78• Darüber hinaus sollte die pAV 
das Risiko der Erwerbsunfähigkeit abdecken sowie eine Hinterbliebenenversorgung 
im Todesfall gewährleisten. Dazu stehen im Wesentlichen drei Anlagemöglichkei-
ten zur Verfügung: Versicherungsprodukte, Kapitalmarktprodukte und Immobilien. 

72 Becker und Deutsch (2003), S. 12. 
73 Für eine Übersicht über die Möglichkeiten der Auslagerung von Pensionsrückstellungen vgl. 
Kolvenbach und Sartoris (2004). 
74 Zu den gesetzlichen Grundlagen der staatlichen Förderung der Altersvorsorge vgl. die Aus-
führungen in Kapitel 4.1 sowie die dort angegebene Literatur. 
75 Spätestens hier zeigt sich, dass private und betriebliche Altersvorsorge nicht immer strikt von-
einander zu trennen sind. So zählen etwa die zulagengeförderten Zahlungen von Nettoentgelten 
(Riesterförderung) eines Arbeitnehmers an eine Pensionskasse zur betrieblichen Altersvorsorge, 
obwohl der Arbeitgeber hier nur noch als Vermittler auftritt, um z.B. kostengünstigere Abschlüsse 
tätigen zu können. Zur Problematik der Abgrenzung von privater und betrieblicher Altersvorsorge 
siehe auch Bruno-Latocha (2000). 
76 Die Bruttoentgeltumwandlung wird in Kapitel 5 ausführlich beschrieben und analysiert. 
n Vgl. Leiber (2005). Die Bereitschaft der Arbeitgeber, die Vorsorgebemühungen ihre Mitarbeiter 
zu unterstützen bestätigen auch Ehrentraut, Heidler und Raffelhüschen (2006). 
71 BfA (2001), S. 14. 
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Zu den Versicherungsprodukten zählen kapitalbildende und fondsgebundene 
Lebensversicherungen, Risikoversicherungen (Todesfall und Berufsunfähigkeit) so-
wie private und fondsgebundene Rentenversicherungen. Die Kapitalmarktprodukte 
beinhalten Aktien, Anleihen, festverzinsliche Wertpapiere, Investmentfonds, Index-
zertifikate sowie Spareinlagen und Sparpläne bei Banken und Investmentgesell-
schaften. Eine dritte Form der pAV bieten Immobilien. Hier ergibt sich die Altersvor-
sorge aus der Mietkostenersparnis im Alter - sofern die Immobilie abgezahlt ist -
oder aus der Möglichkeit, Mieteinnahmen zu erzielen bzw. die Immobilie zu veräu-
ßern oder zu verrenten.79 

Der Staat fördert auch die pAV seit dem Jahr 2002 in besonderem Maße.80 Er ge-
währt Zulagen oder die Möglichkeit eines zusätzlichen Sonderausgabenabzugs bei 
der Einkommensteuererklärung. Zur Bewilligung der Förderung müssen allerdings 
diverse Voraussetzungen erfüllt sein, nämlich hinsichtlich der Zugehörigkeit zum 
förderfähigen Personenkreis (vgl. Abbildung 9) sowie in Bezug auf die Ausgestal-
tung des entsprechenden Altersvorsorgevertrags. Dazu hat der Gesetzgeber mit 
dem Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG) einen Katalog an Zerti-
flZierungskriterien formuliert. Wesentlicher Bestandteil dieser Kriterien ist die Zah-
lung einer lebenslangen monatlichen Rente. Außerdem beinhaltet das AltZertG di-
verse Anforderungen hinsichtlich des Verbraucherschutzes.81 

Seit 2002 wurden etwa 4,7 Mio. Riesterverträge abgeschlossen. Nachdem die 
Zahl der Abschlüsse anfangs deutlich hinter den Erwartungen der Bundesregierung 
und der Produktanbieter zurückgeblieben ist, hat sie sich in den ersten drei Quar-
talen des Jahres 2005 gegenüber dem Gesamtjahr 2004 mehr als verdoppelt. Dazu 
wurden nach Angaben des Bundesfinanzministeriums bis Mitte November 2005 
insgesamt 551,5 Mio. Euro an Zulagen ausbezahlt.82 Für die nächsten Jahre ist von 
einer weiter positiven Entwicklung auszugehen, da zum einen mit steigenden Zula-
gen bzw. einem steigenden Sonderausgabenabzug die Riesterrente attraktiver 
wird, und zum anderen sind die Vertriebsstrukturen für die Produktanbieter verbes-
sert worden. So müssen etwa Abschlussprovisionen seit Anfang des Jahres 2005 

79 Mit Immobilien als Altersvorsorge befassen sich z.B. Braun et al. (2001 ). Hamm und Si-
mons (1999) erwähnen In diesem Zusammenhang auch die Möglichkeit von so genannten Reverse 
Mortilges. Diese hauptsächlich In den USA praktizierte Form der Altersvorsorge ermöglicht es dem 
Eigentümer, die selbstgenutzte Immobilie als Kreditsicherheit zu hinterlegen und eine lebenslange 
Rente zu Lasten des Wohneigentums zu beziehen. Eine ähnliche Form der Altersvorsorge stellt die 
In Deutschland bekanntere Leibrente mit Wohnrecht dar, bei der allerdings die Immobilie verkauft 
wird. Die Übertragbarkeit von Reverse Mortages auf das deutsche Recht prüft Kulms (2002) . 
., Auch vor der Rentenreform 2001 hat der Staat bereits die private Vermögensbildung gefördert, 
z.B. durch Wohnungsbauprämien, Eigenheimzulage oder Arbeitnehmer-Sparzulagen. Immobilien 
sind allerdings von der Riesterförderung ausgeschlossen. Zwar hat die neue Bundesregierung aus 
CDU/CSU und SPD im Zuge der Abschaffung der Eigenheimzulage eine Aufnahme von Immobilien 
In den .Rlesterkorb• In Aussicht gestellt, konkrete Pläne liegen allerdings derzeit nicht vor. Einen 
konsistenten Vorschlag, um Immobilien rlesterfähig zu machen, haben Raffelhüschen und Schoder 
p004l entwickelt. 

1 Das AltZertG wurde zuletzt durch das Alterseinkünftegesetz vom 5.7.2004 geändert. Zur Diskus-
sion um die Förderkriterien vgl. Relfner und Tlffe (2005). 
12 Vgl. BMF (2005). 
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nicht mehr über einen Zeitraum von zehn sondern nur noch über fünf Jahre verteilt 
werden.83 

In diesem Kapitel wurde zunächst dargestellt, welche generellen Möglichkeiten 
zur Organisation von Alterssicherungssystemen bestehen. Anschließend erfolgte 
ein kurzer Überblick über die konkrete Ausgestaltung des deutschen Drei-Säulen-
Systems der Alterssicherung. In den folgenden Kapiteln werden die einzelnen drei 
Säulen nochmals separat und ausführlich behandelt. Dabei wird insbesondere un-
tersucht, ob die einzelnen Säulen zukunftsgerecht ausgestaltet sind und in welcher 
Weise sie heute und in Zukunft die Altersvorsorge der Rentnergenerationen ge-
währleisten können. Die Gesamtversorgung aus gesetzlicher und privater förderfä-
higer Altersvorsorge steht also im Zentrum der Betrachtungen. Zunächst erfolgt 
dazu in Kapitel 4 eine Darstellung sowie eine Nachhaltigkeitsanalyse der gesetzli-
chen Rentenversicherung. 

13 Ein weiterer (absatzfördernder) Aspekt ist in der Einschränkung des vermeintlichen Steuerprivi-
legs für Kapitallebensversicherungen seit Anfang 2005 zu sehen, wodurch die (relative) Attraktivi-
tät der Riesterverträge gestiegen ist 
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Die GRV ist aufgrund der in Kapitel 2 beschriebenen demografischen Entwicklung 
unter finanziellen Druck geraten. Dieser wird sich - ohne weiteres reformpolitisches 
Gegensteuern - in den kommenden 30 Jahren erheblich verstärken. Wie bereits 
gezeigt wurde, begründen sich die finanziellen Probleme der umlagefinanzierten 
Rentenversicherung insbesondere auf der Altersstruktur der deutschen Bevölke-
rung. Im Folgenden geht es daher zunächst um eine Bestandsaufnahme. Wie sieht 
die derzeitige Finanzierung der GRV aus? Ist vor dem Hintergrund des demografi-
schen Wandels der Status quo von Beitrags- und Leistungshöhen aufrecht zu erhal-
ten oder muss das System weiter reformiert werden? Welche Möglichkeiten gibt e~ 
die gesetzliche Altersvorsorge in Deutschland gegebenenfalls wieder nachhaltig zu 
machen? Im Folgenden wird daher die Situation der Rentenversicherung genauer 
betrachtet, und zwar erstens unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit (Kapi-
tel 4.2) und zweitens in Bezug auf das künftig noch von der GRV zu leistende Versor-
gungsniveau (Kapitel 4.3). Zuvor folgt in Abschnitt 4.1 jedoch ein Überblick über die 
wichtigsten Reformen der vergangenen Jahre. 

4.1 Reformen der gesetzlichen Rentenversicherung 

Wie in Kapitel 3.3.1 dargestellt, ist die gesetzliche Rentenversicherung heute mit 
über 50 Mio. Versicherten und 24 Mio. Rentenempfängern das mit Abstand größte 
und bedeutendste Teilsystem der Alterssicherung in Deutschland. Die vorliegende 
Arbeit wird sich dementsprechend im Folgenden im Rahmen der ersten Säule auf 
die GRV beschränken. In den ersten Jahrzehnten nach ihrer Gründung im Jahr 1889 
war die Rentenversicherung im Kapitaldeckungsverfahren finanziert. Durch die 
Weltwirtschaftskrise 1929130 und den 2. Weltkrieg wurde der Kapitalstock aller-
dings zum zweiten Mal nach der Hyperinflation von 1923 stark geschmälert. Die 
Währungsreform des Jahres 1948 entwertete die verbliebenen Vermögensbestände 
schließlich so massiv, dass bestehende Anwartschaften nicht mehr erfüllt werden 
konnten. Vor dem Hintergrund dieser wirtschaftlichen Lage, blieb letztlich kaum 
eine andere Möglichkeit als die Einführung des Umlageverfahrens, wodurch die 
Renten direkt aus den Beiträgen der damaligen Erwerbstätigen finanziert werden 
konnten.84 Denn, die Einführungsgeneration von Leistungsempfängern erzielt beim 

14 Vgl. dazu Althammer (2004). Althammer weist darauf hin, dass vor dem offiziellen Umstieg auf 
das Umlageverfahren Im Grunde bereits nach der Hyperinflation von 1923 ein Umlageverfahren 
praktiziert wurde .• Für das deutsche Sozialversicherungssystem war das auch grundsätzlich nichts 
Neues: bereits im Zuge der Geldkapitalvernichtung durch die Hyperinflation im Jahre 1923 waren 
die Sozialversicherungsträger gezwungen, die laufenden Rentenzahlungen durch die Beitragszah-
lungen derselben Periode abzudecken, das heißt de facto das Umlageverfahren einzuführen.• Alt-
hammer (2004), S. 8. 
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Umstieg auf das Umlageverfahren, da sie selbst keine Beiträge entrichtet hat, defini-
tionsgemäß eine unendlich hohe Rendite.85 Somit konnte quasi ,aus dem Nichts• 
eine ganze Generation versorgt werden. 

Mit der großen Rentenreform 1957 beschloss der Bundestag also die schrittweise 
Ausphasung der Kapitaldeckung in der Rentenversicherung. Seit 1968/69 ist die 
GRV vollständig umlagefinanziert.86 Der Schritt in Richtung Umlageverfahren war 
aber nur ein Teil einer Reform, die eng mit dem Namen Schreiber87 verknüpft ist. 
Neben der Tatsache, dass die Renten einer Periode in der Folge aus den Beiträgen 
der gleichen Periode finanziert werden sollten, erfolgte zudem eine Koppelung der 
zukünftigen Rentenentwicklung an die Einkommensentwicklung der Erwerbstäti-
gen, die so genannte dynamische Rente. Die Rente erhielt damit eine explizite 
Lohnersatzfunktion. Der Schreiber-Plan von 1955 bildet aber nicht nur die Grund-
lage für die Umstellung des Finanzierungsverfahrens der Rentenversicherung, son-
dern war zudem Ursprung des so genannten Generationenvertrags in der GRV. 

,Unser Vorschlag k;Jnn als ,Solidar-Vertrag zwischen jeweils zwei Generationen• be-
zeichnet werden. Die jeweils Arbeitstätigen sorgen dafür, dass die jeweils Alten ihr 
Renteneinkommen haben, und erwerben damit das Anrecht, in ihrem eigenen Alter 
von den dann Arbeitstätigen mitversorgt zu werden. -

Dabei nimmt Schreiber auch Bezug auf die so genannte Mackenroth-These, der-
zufolge sämtliche Sozialausgaben nicht durch Rücklagen, sondern nur durch lau-
fende Einnahmen finanziert werden können.89 

,Das Renteneinkommen der Alten eines ganzen Volkes kann tatsächlich immer nur 
aus dem laufenden Sozialprodukt entnommen werden. Darin sind sich die Gelehrten 
aller Richtungen einig. Der einzelne kann Venn<igen anhäufen, um es Im Alter zu ver-
zehren - die Gesamtheit des Volkes kann es nicht ... 

Schreibers Gedanken bringen eine grundlegende Skepsis dem Kapitaldeckungs-
verfahren gegenüber zum Ausdruck. Vor allem aus heutiger Sicht ist die Deutlich-
keit seiner Aussagen fragwürdig, an ihrer Bedeutung für die Entwicklung der Ren-

85 Vgl. Breyer (2000). 
86 Vgl. VOR (2004). Einen Überblick über die Finanzierungsverfahren In der Geschichte der gesetzli-
chen Rentenversicherung liefert Mörschel (1990). 
17 Wilfried Schreiber entwickelte 1954 im Auftrag des Bundes Katholischer Unternehmer (BKU) die 
Grundprinzipien der gesetzlichen Rentenversicherung und gilt daher als .Vater der dynamischen 
Rente• und Urheber des Generationenvertrags. 
11 Schreiber (1955), S. 29. 
89 ,Nun gilt der einfache und klare Satz, daß aller Sozialaufwand immer aus dem Volkseinkommen 
der laufenden Periode gedeckt werden muß. Es gibt gar keine andere Quelle und hat nie eine an-
dere Quelle gegeben, aus der Sozialaufwand fließen könnte, es gibt keine Ansammlung von Peri-
ode zu Periode, kein .Sparen• im privatwirtschaftlichen Sinne, es gibt einfach gar nichts anderes als 
das laufende Volkseinkommen als Quelle für den Sozialaufwand. Das ist auch nicht eine besondere 
Tücke oder Ungunst unserer Zeit, die von der Hand in den Mund lebt, sondern das ist immer so 
gewesen und kann nie anders sein." Mackenroth (1952), S. 41. Mackenroth bestreitet damit, dass es 
überhaupt zwei unterschiedliche Finanzierungsverfahren in einer Volkswirtschaft gibt Die Gültig-
keit seiner These wurde in der Vergangenheit vielfach diskutiert, angezweifelt und letztlich wider-
legt. Vgl. dazu z.B. Schmähl (1981) und Homburg (1988). Eine aktuelle Diskussion über eine ,neue 
Mackenroth-These• findet sich in Lueg, Ruprecht und Wolgast (2003). 
90 Schreiber (1955), S. 29. 
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tenversicherung ändert dies allerdings nichts. Die Rentenreform 1957 brachte ins-
gesamt eine vollständige Neukonzeption des deutschen Alterssicherungssystems: 

• Die Einführung des Umlageverfahrens, 
• die Dynamisierung der Renten und 
• die institutionelle Begründung des Generationenvertrags. 

Insbesondere das Wesen eines Generationenvertrags verdeutlicht allerdings 
nochmals die im Vorfeld beschriebene Demografieabhängigkeit des Umlageverfah-
rens. In dieser Arbeit wird dazu ein Generationenvertrag als die implizite VereinQa-
rung 91 zwischen zwei aufeinander folgende Generationen verstanden, jeweils in 
der Erwerbsphase mittels Beitragsleistungen die Versorgung der zum gleichen 
Zeitpunkt im Ruhestand befindlichen Bevölkerungsgruppe zu gewährleisten. Diese 
Konzeption gilt damit in der logischen Folge für aktuell lebende als auch zukünftige 
Generationen.92 Damit ist ein Generationenvertrag per definitionem demografieab-
hängig, da ein derartiges System nur funktionsfähig ist, solange die nachfolgenden 
.Versorgergenerationen• hinsichtlich ihrer relativen Kohortenstärke groß genug 
sind, um die jeweiligen Ruhestandsgenerationen zu unterhalten. Ein Blick zurück 
zeigt, dass gerade dieser Sachverhalt im Jahr 19S7 eigentlich nicht gewährleistet 
war. Denn trotz der Geburt der Babyboomer war die Bevölkerungsstruktur für ein 
Umlageverfahren aufgrund des 2. Weltkriegs alles andere als günstig.93 Zwar war 
ein Rückgang der Geburtenhäufigkeit wie er später mit dem Pillenknick erfolgte 
damals kaum absehbar, die hohen Geburtenraten der Babyboomergeneration hät-
ten aber nicht als unveränderlich angenommen werden sollen. Die Idee, mit einer 
Kindheits- und Jugendrente aktive Familienpolitik zu betreiben, wurde vom dama-
ligen Bundeskanzler Konrad Adenauerdennoch verworfen.94 

91 Der Begriff • Vertrag• ist in dieser Hinsicht irreführend, da es sich hier nicht um eine freiwillige 
Vereinbarung zwischen zwei Vertragspartnern handelt, sondern Im Grunde um eine systemimma-
nente Zwangsmitgliedschaft ohne Exit-Optlon. Vgl. Rürup (2002). 
92 Kaufmann trifft hinsichtlich der Definition des Generatlonenvertrags eine Unterscheidung zwi-
schen einem synchronen und einem diachronen Konzept. Im ersten Fall leben drei Generationen 
nebeneinander, eine junge - noch nicht - erwerbstätige Generation, eine erwerbtätlge und eine 
alte - nicht mehr - erwerbstätige Generation. Die diachrone Betrachtungsweise bezieht sich hin-
gegen auf Menschen gleichen Alters, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten leben. Vgl. Kaufmann 
(2004). Insofern handelt es sich bei der hier verwendeten Definition um eine Mischform, die sowohl 
den zeitlichen Querschnitt (synchrone Komponente) als auch den zeitlichen Längsschnitt (dia-
chrone Komponente) beinhaltet. 
93 Vgl. dazu die Ausführungen In Kapitel 2, Insbesondere auch Abbildung 3. 
94 Schreiber hatte In seiner Konzeption zur Neugestaltung der Rentenversicherung auch eine Kin-
der- und Jugendrente vorgesehen. Darin formuliert er eine Verantwortung des Einzelnen für den 
Fortbestand der Gesellschaft und fordert, Kinderlose finanziell stärker heranzuziehen, als Personen, 
die Ihren Beitrag bereits durch die Geburt und Erziehung von Kindern leisten. Vgl. Schreiber (1955). 
Adenauer sah offenbar keine Notwendigkeit, hier politisch einzugreifen. Der legendäre Ausspruch 
.Kinder kriegen die Leute immer", erwies sich aber spätestens mit dem Pillenknick als Trugschluss. 
Heute hat sich die Idee, Kinderlose stärker zur Finanzierung der Sozialsysteme heranzuziehen, zu-
mindest im Fall der Pflegeversicherung durchgesetzt. Allerdings sei angemerkt, dass die Berück-
sichtigung der Kindererziehung nicht bei der Finanzierung der Sozlalsysteme erfolgen sollte, son-
dern, ihrem gesamtgesellschaftlichen Charakter folgend, über das Steuersystem geregelt werden 
muss. 
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In der Folgezeit wurde die GRV im Zuge der Veränderung der sozio-ökonomi-
schen Rahmenbedingungen vielfach reformiert. Zu den wichtigsten Maßnahmen 
gehören die Reform 1972 (u.a. Ausweitung des Versichertenkreises durch Öffnung 
der GRV für alle Bürger, Einführung der Altersrente für langjährige Versicherte, fle-
xible Altersgrenze) und das Rentenreformgesetz von 1992 (u.a. Umstellung von der 
Bruttolohn- auf die Nettolohnanpassung, Einführung versicherungsmathematischer 
Rentenabschläge, Koppelung des Bundeszuschusses an die Beitragssatzentwick-
lung), auf die aber an dieser Stelle nicht näher eingegangen werden soll. 

Erst mit der so genannten Riesterreform wurde allerdings eine Flankierung des 
Umlageverfahrens mit kapitalgedeckten Bestandteilen beschlossen. Rückblickend 
lässt sich zeigen, dass die Leistungsgewährung der Rentenversicherung bis Mitte 
der 1970er Jahre stets großzügiger wurde. Erst mit dem 20. Rentenanpassungsge-
setz von 1977 kam es zu einer Einschränkungen der Leistungen der GRV.95 Diese 
Effekte schlagen sich auch in der Nachhaltigkeit der Finanzierung der Rentenversi-
cherung nieder.96 Neben der Riesterreform wurden seit der Jahrtausendwende wei-
tere Reformen umgesetzt. Tabelle 2 fasst die die Rentenversicherung betreffenden 
Reformen seit dem Jahr 2001 zusammen.97 

Die wesentlichsten Änderungen ergeben sich dabei aus dem Altersvermögens-
gesetz (AVmG) und dem Altersvermögensergänzungsgesetz (AVmEG). Wurde zuvor 
unter privater und betrieblicher Altersvorsorge die strikt individuelle Vermögens-
bildung verstanden, so markiert das Jahr 2002 den Beginn der staatlichen Förde-
rung von Eigenvorsorgeleistungen.98 Diese Förderung erfolgt zum einen über Al-
tersvorsorgezulagen (Grund- und Kinderzulage) und zum anderen über die Gewäh-
rung eines Sonderausgabenabzugs von Vorsorgeleistungen bei der Einkommens-
teuer. Neben der Einführung der staatlichen Begünstigung des Aufbaus von Alters-
vorsorge, brachte das AVmEG aber auch eine erneute Veränderung der Rentenfor-
mel mit sich. Dabei wurde die erst seit 1992 praktizierte Nettolohnanpassung wie-
der durch eine (modifizierte) Bruttolohnanpassung ersetzt. Darüber hinaus wird der 
staatlich geförderte Aufbau privater Altersvorsorge über den so genannten Alters-
vorsorgeanteil (AVA) in der Rentenformel berücksichtigt. 

95 Als Ausdruck für den Umfang der Leistungsgewährung kann die Entwicklung der Rentenformel 
herangezogen werden. Für eine detaillierte Untersuchung der Rentenformel im Zeitablauf vgl. 
Borgmann und Heidler (2003). 
96 Eine Nachhaltigkeitsanalyse der GRV im Zeitablauf von 1957-2003 findet sich in Ehrentraut, Heid-
ler und Raffelhüschen (2005). 
97 Im weiteren Verlauf dieser Arbeit werden die in Tabelle 2 aufgeführten Gesetze gegebenenfalls 
unter dem Oberbegriff .Rentenreform 2001 /2004" zusammengefasst. Eine ausführliche Beschrei-
bung des Altersvermögensgesetz findet sich bei Heller (2001 ). Das Altersvermögensergänzungsge-
setz ist Gegenstand eines Beitrags von Köhler (2001). Einen detaillierten Rückblick auf die gesamte 
Rentenreform 2001 liefern Dünn und Fasshauer (2001 ). Das Rentenversicherungs-Nachhaltigkeits-
gesetz ist bei Reimann (2004) eingehend beschrieben. Mit dem Alterseinkünftegesetz setzt sich 
Stosberg (2004) auseinander. 
91 Eine Ausnahme bilden die bis Ende 2004 gültige Steuerbefreiung bei Lebensversicherungen 
sowie Wohnungsbauprämien, Eigenheimzulage und der allgemeine Sparerfreibetrag. 
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Tabelle 2: Rentenreformgesetze 2001-2004 
Quelk: Eigene Darstellung 

GNlllz Kllnal 
GeNtzzur Reform dergeoatzllchen 

~ _,V8191cheNng und zur FOrderung 
geoetz(AVmG) 

- kapltalgedeckt8n AltersY8ffll6gene 

0-tzzur Erglnzung - GaMtzao zur ~ Refonn der geoetzllchen Rentan- o,ginzungageeetz -rung und zur Förderung elnea 
kapltalgedeckten AlleravermOgena 

(AVmEG) 

GeNlz zur Neuordnung der elnkom- Alleraelnkünfte. a-..chUlchen Behandlung von Allerl-
geoatz (AIIElnkG) --ngen und All9'lbezügen 

Geoetz zur Sicherung der nachhelllgen RV-Nachhalllgkall 
Ananzlerungagru~n der~ 
Ren-ng -" 

Dalum -Aa--. 
Einführung der llaaUlch geffirdert8n 28.8.2001 zualtzllchen--

Anpaaoung der Rentanfonnel dUrch 
21.3.2001 die W-llllnfilhrung der 

modlflzlef1en --...-der Net101ohnanpasaung 

Elnlührung der nachga1-tan 5.7.2004 BNteueNng filr -ünlte 

AnpalllJflg der Rentanfonnel durch 
21.7.2004 ElnfQhrung del 

NechhefffgkeHlfaklors 

Die hier aufgeführten Rentenreformen dienen im Wesentlichen dem Ziel einer 
Beitragssatzstabilisierung. Der Beitragsatz soll nach dem Willen des Gesetzgebers 
von derzeit 19,5 Prozent des Bruttoeinkommens auf nicht mehr als 20 Prozent im 
Jahr 2020 und nicht mehr als 22 Prozent im Jahr 2030 steigen. Insbesondere das 
Gesetz zur Sicherung der nachhaltigen Finanzierungsgrundlagen der gesetzlichen 
Rentenversicherung (RV-Nachhaltigkeitsgesetz) beinhaltet dazu weitere wesentli-
che Änderungen an der Rentenformel. Dazu zählt an vorderster Stelle die Einfüh-
rung des Nachhaltigkeitsfaktors. 

Um die Wertbeständigkeit der Renten zu erhalten, werden diese über die Ren-
tenformel an die allgemeine Einkommensentwicklung angepasst. Im Vergleich zur 
bisherigen Anpassungsformel wird künftig nicht mehr die bloße Veränderung der 
durchschnittlichen Bruttoentgelte bei der Bestimmung des aktuellen Rentenwerts 
zugrunde gelegt, sondern nur noch diejenige der tatsächlich sozialversicherungs-
pflichtigen Einkommen (Gleichung 5).99 

Gleichung 5: Rentenformel zur Berechnung des aktuellen Rentenwerts 1110 

Que/k: § 68 SGB 111 

AR,= AR,_,• BE,_, • 100-AVA,010 -RVB,_1 •[(l- RQ,_, )•a + l] 
BE,_2 100-AVA,.,0 -RVB,_2 RQ,_2 

Ein Blick auf die Rentenformel zeigt, dass der aktuelle Rentenwert von insgesamt 
drei Faktoren beeinflusst wird: der beitragspflichtigen Bruttolohn- und -gehalts-

99 Dies ist Insbesondere aufgrund der Bruttoentgeltumwandlung Im Rahmen der betrieblichen 
Altersvorsorge von Bedeutung. Die Auswirkungen der Entgeltumwandlung auf die Entwicklung 
der gesetzlichen Renten sind Gegenstand von Abschnitt 5.4.3 dieser Arbeit. 
1110Dabei bezeichnet AR, den aktuellen Rentenwert im Jahr 1, BE die Bruttolohn- und -gehalts-
summe je durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer unter Berücksichtigung der Veränderung 
der beitragspflichtigen Bruttolohn- und -gehaltssumme je durchschnittlich beschäftigten Arbeit-
nehmer ohne Beamte einschließlich der Bezieher von Arbeitslosengeld, A. VA den Altersvorsorge-
anteil und RYB den Beitragsatz zur GRV sowie RQ den Rentnerquotlenten. 
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summe je durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer, dem Beitragssatz zur all-
gemeinen Rentenversicherung und dem Nachhaltigkeitsfaktor. 

Durch die Veränderung des so genannten Rentnerquotienten - also das Verhält-
nis von tatsächlichen Rentenempfängern zu beitragspflichtigen Erwerbstätigen -
berücksichtigt der Nachhaltigkeitsfaktor in der Rentenformel sowohl die demogra-
fische Entwicklung als auch die Situation auf dem Arbeitsmarkt. Dabei verdient vor 
allem der implementierte Steuerungsparameter a besondere Aufmerksamkeit. 
Dieser bestimmt nämlich, in welcher Höhe die Veränderung des Rentnerquotienten 
auf die Rentenhöhe durchschlägt oder anders ausgedrückt, inwiefern die sozio-
demografisch bedingten Finanzierungslasten zwischen Rentnern und Erwerbstäti-
gen aufgeteilt werden. Ein Blick auf die Formel des Nachhaltigkeitsfaktors macht 
deutlich, inwiefern die Höhe des Steuerungsparameters ausschlaggebend für die 
Veränderung des Rentenniveaus ist. Ein a in Höhe von Null würde die Rentenan-
passungsformel unverändert lassen und die demografisch bedingten Finanzie-
rungslasten der GRV allein den Erwerbstätigen auferlegen. Bei a = l würden rück-
läufige Beitragseinnahmen vollständig durch Rentenkürzungen kompensiert. Bis 
zum Jahr 2040 wird die Veränderung des Rentnerquotienten fast immer einen Wert 
größer Eins annehmen, was (in Jahren besonders starker Veränderung) bei einem a 
von aktuell 0,25 dazu führt, dass die Renten auf etwa 99 Prozent ihres realen Kauf-
kraftniveaus gekürzt werden.101 Genauer gesagt werden also nur 99 Prozent des 
modifizierten Bruttolohnwachstums ausgeglichen und damit das Nominalwachs-
tum der Renten gebremst. Das wirkliche Ausmaß dieser auf den ersten Blick nur 
sehr geringen Korrekturen wird deutlich, wenn man berücksichtigt, dass diese reale 
Kaufkraftreduktion jährlich erfolgt und dauerhaft Bestand hat.102 

In gewisser Weise eine Sonderstellung nimmt das Alterseinkünftegesetz 
(AltEinkG) ein. Denn, wie bereits angedeutet, wurden die Reformen der vergange-
nen Jahre vor allem mit dem Ziel der Stabilisierung des Rentenversicherungsbei-
trags durchgeführt. Das AltEinKG geht hingegen auf das Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts vom März 2002 zurück, welches die unterschiedliche Besteuerung 
von Renten und Pensionen für verfassungswidrig erklärt hat.103 Nichtsdestotrotz hat 
das AltEinkG erheblichen Einfluss auf das Gesamtsystem der Altersicherung in 
Deutschland. Mit dem so genannten Drei-Schichten-Model/ wurde die Altersvor-
sorge in eine Basisversorgung (diese umfasst im Wesentlichen die Leistungen der 

' 0'Ob der Wert des Steuerungsparameters damit ,richtig" gewählt ist, kann hier nicht abschließend 
geklärt werden, sondern ist von den politischen Handlungsträgern zu entscheiden. Es erscheint 
aber zumindest fragwürdig, ob die Festsetzung des Steuerungsparameters nach Maßgabe einer im 
Jahr 2001 aufgestellten - offenbar verfehlten - Beitragssatzprognose erfolgen sollte. Damals wurde 
der Steuerungsparameter in Abhängigkeit der Beitragssatzziele von maximal 20 Prozent bis zum 
Jahr 2020 und 22 Prozent ab 2030 bestimmt. Eine gleichmäßigere Belastungsverteilung auf Ren-
tenempfänger und Beitragszahler könnte vor dem Hintergrund einer ohne Zweifel erforderlichen 
Ausweitung der zusätzlichen Alterssicherung notwendige Freiräume schaffen. Zudem stellen sich 
diese Beitragssatzziele - wie später noch gezeigt wird - trotz der Einführung des Nachhaltigkeits-
faktors als nicht erreichbar heraus. 
' 02Die Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitslücke sind in Abschnitt 4.2.2.3, die reformbedingten 
Einschnitte in das Versorgungsniveau der GRV in Kapitel 4.3 dargestellt. 
' 03Vgl. Bundesverfassungsgericht (2002). 
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Systeme der ersten Säule sowie der so genannten #Rüruprente"), eine Zusatzversor-
gung sowie Kapitalanlageprodukte unterteilt. Diese unterscheiden sich hinsichtlich 
ihrer steuerrechtlichen Behandlung. Im weiteren Verlauf der Arbeit ist die Neuord-
nung der einkommensteuerrechtlichen Behandlung von Altersvorsorgeaufwen-
dungen und Altersbezügen berücksichtigt, von einer expliziten Behandlung der 
gesetzlichen Änderungen wird aber abgesehen. 

4.2 Nachhaltigkeit in der gesetzlichen Rentenversicherung 

Der Begriff der Nachhaltigkeit stammt ursprünglich aus der Forstwirtschaft und 
bezeichnet eine Art und Weise der Holzwirtschaft, bei der der Waldbestand als na-
türliche Ressource auf Dauer gesichert bleibt.'04 Unter der Leitung der damaligen 
norwegischen Ministerpräsidentin Gro Harlem Brundtland definierte die UN-Kom-
mission Nachhaltigkeit schließlich im Jahre 1987 - im weitergefassten ökologischen 
Sinne - so: #Dauerhafte Entwicklung ist Entwicklung, die die Bedürfnisse der Ge-
genwart befriedigt, ohne zu riskieren, daß künftige Generationen ihre eigenen Be-
dürfnisse nicht befriedigen können/105 In der vorliegenden Arbeit wird dieser An-
spruch auf den ökonomischen Kontext übertragen. Mit anderen Worten, generatio-
nengerecht ist eine langfristige Entwicklung der Staatsfinanzen im Allgemeinen 
bzw. der Rentenversicherung im Besonderen nur dann, wenn sie heutigen und zu-
künftigen Generationen die gleichen Möglichkeiten zur Bedürfnisbefriedigung 
lässt. Nachhaltigkeit bedeutet damit nichts anderes, als die wFähigkeit eines Sys-
tems, bei gegebenen Rahmenbedingungen - wie etwa Lebenserwartung und Ge-
burtenrate - dauerhaft Bestand zu haben"'06• 

Wie im vorigen Abschnitt dargestellt, ist die gesetzliche Rentenversicherung in 
den vergangenen Jahren vielfach reformiert worden. Um die GRV auf die Nachhal-
tigkeit in ihrer Finanzierung zu untersuchen, ist eine langfristige Perspektive not-
wendig, wie sie mittels der Methode der Generationenbilanzierung'07 erreicht 
werden kann. Im Unterschied zu herkömmlichen Indikatoren der öffentlichen Haus-
haltsrechnung, wie etwa der Schuldenquote oder der expliziten Staatsschuld, 
welche lediglich einen vergangenheitsbezogenen bzw. sogar nur jährlichen Finan-
zierungsstand widerspiegeln, bezieht die Generationenbilanz die zukünftigen 
Entwicklungen mit ein. Damit kann sie als zusätzliches Analyseinstrument die tradi-
tionellen Kennzahlen um eine langfristige Perspektive ergänzen. 

' 04Er wurde 1713 von Oberberghauptmann Hans Carl von Carlowitz geprägt. Vor dem Hintergrund 
einer sich schnell verschärfenden Holzknappheit entwickelte dieser ein Konzept zur dauerhaften 
Bereitstellung ausreichender Holzmengen für den Silberbergbau. Vgl. dazu Grober (1999). 
' 05WECD (1987), S. 46. 
"'"Breyer et al. (2004), S. 14. 
' 0'Die Generationenbllanzierung wurde von Auerbach, Gokhale und Kotlikoff (1991, 1992, 1994) 
entwickelt, um die herkömmlichen Indikatoren staatlicher Aktivität wie z.B. Budgetdefizite oder 
Schuldenstand um ein langfristiges Analyseinstrument zur Beurteilung der Lastverschiebung auf 
zukünftige Generationen zu ergänzen. Die vorliegende Untersuchung basiert auf den methodi-
schen Grundkonzeptionen von Raffelhüschen (1999) und Bonln (2001). 
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Nach einer kurzen Einführung in die Methodik der Generationenbilanzierung 
(Kapitel 4.2.1 ), wird in Kapitel 4.2.2 eine isolierte Generationenbilanz der GRV vorge-
stellt.108 

4.2.1 Methodik der Generationenbilanzierung 
Bei der Generationenbilanzierung handelt es sich im Kern um ein intertemporales 
Budgetierungssystem, mit dessen Hilfe alle zukünftigen Zahlungen eines Indivi-
duums an den Staat mit allen zukünftigen Leistungen, die das Individuum vom 
Staat erhält, saldiert werden. Dieser Vorgang ermöglicht es, die Nettosteuerlast ei-
nes Individuums und damit einzelner Generationen abzuschätzen. 

Methodischer Ausgangspunkt der Generationenbilanz ist die intertemporale 
Budgetrestriktion des Staates, die formal wie folgt dargestellt werden kann: 

Gleichung 6: lntertemporale Budgetrestriktion des Sbates 

D ~ 

B," =LN,,.,+ LN,,., 
.t-0 .t•I 

Auf der linken Seite der Gleichung steht B,' für die staatliche Nettoschuld im Ba-

sisjahr t, die der amtlichen Statistik entnommen wird. Die rechte Seite der 
Gleichung 6 zeigt die zwei möglichen Finanzierungsquellen auf. Dabei stellt die 
erste Summe die zukünftigen Nettozahlungen aller im Basisjahr lebenden Genera-

tionen ( L:-o N,,_, ) dar, die zweite Summe die Nettozahlungen aller zukünftigen Ge-

nerationen ( L:, N,,., ). Bei allen Nettozahlungen ( N,_.) handelt es sich um Barwerte. 

Sie entsprechen den Differenzen aus zukünftigen Steuerzahlungen abzüglich der 
im jeweiligem Jahr erhaltenen Transfers über den gesamten Lebenszeitraum einer 
im Jahr k geborenen Generation. Das maximale Lebensalter ist dabei auf D = 100 
Jahre begrenzt. Die intertemporale Budgetrestriktion des Staates verdeutlicht, dass 
letztlich jede heutige Ausgabenerhöhung durch spätere Ausgabensenkungen oder 
Steuererhöhungen finanziert werden muss. 

Um den geschlechtsspezifischen Unterschieden hinsichtlich der ökonomischen 
Aktivitäten der Individuen (unterschiedliche Erwerbsquoten, Einkommenssituatio-
nen, geschlechtsspezifische Transfers, usw.) über den Lebenszyklus hinweg Rech-
nung zu tragen, werden die Nettozahlungen für den weiteren Gang der Untersu-
chung aufgegliedert. Neben der geschlechtsspezifischen Aufteilung der Nettosteu-
erzahlungen, ist auch eine Differenzierung nach anderen Kriterien, etwa dem 
Wohnort, möglich. Um den immer noch anhaltenden extremen wirtschaftlichen 
Unterschieden zwischen Ost- und Westdeutschland Rechnung zu tragen, wird bei 

"'"Eine ausführliche Behandlung der Methodik findet sich in Fetzer (2006), der sich auch mit der 
Kritik an der Methode auseinandersetzt. Vgl. zur Kritik auch Feist und Raffelhüschen (2000). 
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der Berechnung der Ausgangsprofile auch zwischen ost- und westdeutschen Indi-
viduen unterschieden:109 

Gleichung 7: Nettosteuerzahlungen nach Alter, Geschlecht und Wohnort 

N,_. = N,T + N,;1 + N;: + N,0f 
t+D l+D 

= LT.TP,j(l+rY-' + LT.11P,11(l+rY-, ,., ,_, 

,_, ,_, 

Hierbei stehen T,j, r,;J , T,";' und T,°j für die durchschnittliche Nettosteuerzah-

lung im Jahr s durch ein im Jahr k geborenes männliches ( m) bzw. weibliches ( /) 

Individuum, welches in Ost- (o) bzw. Westdeutschland (w) wohnt. Diese wird mit 
der Anzahl der männlichen bzw. weiblichen überlebenden Ost- und Westdeutschen 
der entsprechenden Kohorte im Jahre s ( P,T', P,;J, p;; und P,',/) multipliziert und 

unter Annahme einer exogenen Diskontrate r auf das Basisjahr abgezinst.110 

Die durchschnittlichen Nettosteuerzahlungen eines in k !> t geborenen Indivi-
duums im Jahr s können als Summe über die einzelnen Typen von Steuern und 
Transfers (indiziert mit i) wie folgt dargestellt werden: 

Gleichung 8: Summe der durchschnlttllchen Nettosteuerzahlungen 

Ein positives bzw. ein negatives h, .• ,~ steht stellvertretend für die jeweilige Steu-

erzahlung bzw. den jeweiligen Transfererhalt eines Individuums des Alters a = s-k 
im Jahr s. Da generell davon ausgegangen wird, dass alle Größen mit dem allge-
meinen Produktivitätsfortschritt g jährlich wachsen, gilt für die entsprechende 

Steuerzahlung bzw. den entsprechenden Transfererhalt: 

Gleichung 9: Zukünftige Nettosteue1Zahlungen 

Hinter Gleichung 9 verbirgt sich die Annahme, dass alle Generationen von einer 
Fiskalpolitik betroffen sein werden, deren Einnahmen- und Ausgabenströme mit g 

1091m Zuge der Fortschreibung der Profile wird in der Gesamtbilanz aber zumeist eine Anpassung 
der individuellen Zahlungsprofile ostdeutscher an westdeutsche Individuen bis zum Jahr 2040 
unterstellt. Für die Wirkung einer solchen Anpassung auf die Nachhaltigkelt vgl. Ehrentraut und 
Fetzer (2003). Im vorliegenden Fall wird ein derartiger .Catchlng up-Prozess• nicht angenommen. 
Vll'- dazu die Ausführungen In Abschnitt 4.2.2.2. 
11 Die zukünftigen Jahrgangsstärken werden mittels einer umfassenden Bevölkerungsprojektion 
bestimmt. Diese basiert auf der 10. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung, vgl. Statisti-
sches Bundesamt (2003). Die verwendeten Fertilitlltsraten und Wanderungsbewegungen entspre-
chen der dort veröffentlichten offiziellen Variante s (.mittlere Bevölkerungsentwicklung"). Vgl. 
dazu die Ausführungen In Kapitel 2. 

45 



4 Die gesetzliche Rentenversicherung 

wachsen, die ansonsten jedoch unverändert Bestand hat.111 Mit den Gleichungen 5-
8 ist es nun möglich, die Nettozahlungen aller Generationen zu berechnen. Dazu 
werden in einem ersten Schritt altersspezifische Steuer- und Transferprofile aus 
Mikrodaten ermittelt.112 In einem zweiten Schritt werden diese auf die im Basisjahr 
beobachteten primären Einnahmen und Ausgaben des Staates der Volkswirtschaft-
lichen Gesamtrechnungen (VGR) skaliert. Werden nun diese skalierten Profile über 
alle betrachteten Zahlungsströme von einem durchschnittlichen Individuum an 
den Staat (Steuern und Sozialbeiträge) addiert und mit den gegenläufigen Zah-
lungsströmen vom Staat an die Individuen (Transfers und Staatskonsum) saldiert, 
ergeben sich die altersspezifischen Nettosteuerzahlungen für das Basisjahr; im Fol-
genden 2003. Die Querschnittsprofile werden anschließend mit Hilfe von 
Gleichung 9 auf den zeitlichen Längsschnitt angewandt, um die zukünftigen Netto-
steuerzahlungen zu ermitteln. Dabei werden im Rahmen der Nachhaltigkeitsana-
lyse die oben dargestellten Zahlungsströme zwischen Individuen und dem Staat 
mit der bereits erwähnten Produktivitätswachstumsrate g in die Zukunft fortge-

schrieben. Werden alle jährlichen Nettosteuerzahlungen eines Durchschnittsindivi-
duums über seinen verbleibenden Lebenszyklus hinweg mit dem Realzins r auf das 
Basisjahr diskontiert und summiert, ergibt sich dessen so genanntes Generationen-
konto. Im Standardfall werden eine reale Produktivitätswachstumsrate von 
g = 1,5 Prozent und ein realer Zinssatz von r = 3 Prozent angenommen.113 

Jeder einzelnen Kohorte können nun auf Grundlage dieser aggregierten Größen 
spezifische Konten oder Nettozahlungsströme zugeordnet werden. Diese Genera-
tionenkonten dokumentieren den Barwert zukünftiger Nettozahlungen pro Kopf 
der jeweiligen Generation und können formal wie folgt dargestellt werden: 

Gleichung 10: Generationenkonten 

GA,_.= N,,. 
P,,. 

Dabei ist P,,. als Kohortenstärke der in k geborenen Generation im Jahr t defi-

niert. Ein Vergleich der Belastung verschiedener Jahrgänge ist aufgrund der reinen 
Zukunftsorientierung nur zulässig, wenn diese über ihren gesamten Lebenszyklus 
erfasst werden. Dies gilt allein für Generationen, die im Basisjahr am Beginn ihres 
Lebens stehen bzw. noch nicht existieren. So illustriert das Generationenkonto des 
,,-1 u -jährigen stellvertretend die Belastungen nachfolgender Jahrgänge. Die Mehr-
belastung zukünftiger Generationen berechnet sich als absolute Differenz dieser 

111 Damit bezahlt beispielsweise ein 40jähriger im Jahr 2050 eine um (1 + g'j höhere Nettosteuer als 
ein Gleichaltriger im Basisjahr 2003. 
112Diese stammen im Wesentlichen aus der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe des Jahres 
2003. 
113Der Zinssatz entspricht, wenn man die Hochzinsphasen der 1980er Jahre herausrechnet, in etwa 
dem durchschnittlichen Zinssatz der vergangenen 30 Jahre. Die angenommene reale Wachstums-
rate von 1,5 Prozent entspricht In etwa dem durchschnittlichen Pro-Kopf-Wachstum des Bruttoin-
landsprodukts zwischen 1971-2002. Vgl. dazu Fetzer (2006). 
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beiden Generationenkonten. Generationenkonten lebendender Jahrgänge sind 
untereinander nicht vergleichbar. 

Ein anderer möglicher Indikator für die Belastung zukünftiger Steuerzahler durch 
die Fortsetzung der gegenwärtigen Fiskalpolitik ist die Nachhaltigkeitslücke ( NHL, ) 
oder auch tatsächliche Staatsverschuldung des Basisjahres. Die Nachhaltigkeits-
lücke umfasst neben der expliziten Staatsschuld damit auch die implizite und statis-
tisch nicht dokumentierte Staatschuld. Sie kann mit Hilfe der zukünftigen Netto-
zahlungsströme aller Kohorten als Residuum der intertemporalen Budgetrestriktion 
bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt des Basisjahres ( Y,) berechnet werden: 

Gleichung 11: NachhaltlgkeltslOcke 

(B,' - f,N,_.) 
NHL = lwt-D 

I Y, 

Dieser Indikator verdeutlicht, dass die tatsächliche Verschuldung von der statis-
tisch erfassten und damit verbrieften Staatsschuld abweichen kann. Dies ist beson-
ders in alternden Gesellschaften der Fall, die erhebliche intertemporale Umvertei-
lungen im Rahmen der umlagefinanzierten Sozialversicherungssysteme vorneh-
men. Man bezeichnet die gegenwärtige Fiskalpolitik als nicht nachhaltig, wenn ihre 
dauernde Beibehaltung nicht möglich ist, ohne eine tatsächliche Staatsverschul-
dung zu erzeugen. Sollte eine Nachhaltigkeitslücke ( NHL, > o) vorliegen, so ist die 

intertemporale Budgetrestriktion (Gleichung 6) nicht erfüllt. 
Eine (positive) NHL, impliziert eine intergenerative Lastverschiebung. Zur Her-

stellung einer nachhaltigen fiskalischen Situation bedarf es daher entweder Ausga-
benkürzungen in Form von niedrigeren Transferzahlungen des Staates oder das 
gegenwärtige Leistungsniveau müsste über steigende Beiträge und Steuern finan-
ziert werden. Anders ausgedrückt illustriert die NHL, , wie hoch die Rücklagen sein 

müssten, um zukünftigen Generationen dieselben staatlichen Transfers zu gewäh-
ren, wie den heute lebenden. 

Die Nachhaltigkeitslücke ist damit ein Indikator zur Messung der Belastung für 
zukünftige Generationen, wenn die aktuelle Fiskalpolitik unverändert beibehalten 
wird.114 Vor dem Hintergrund der Diskussion um Generationengerechtigkeit veran-
schaulicht eine bestehende Nachhaltigkeitslücke folglich die Tatsache, dass die 
heute lebenden zu Lasten der zukünftigen Generationen haushalten. Die Skalierung 
der Nachhaltigkeitslücke auf das jeweilige Bruttoinlandsprodukt des Basisjahres 
ermöglicht es dabei, einen Bezug zur aktuellen Wirtschaftskraft eines Staates herzu-
stellen und die tatsächliche Verschuldung in Euro auszudrücken. 

Eine weitere, intuitiv gut verständliche Aussage über die langfristige Entwicklung 
der finanziellen Situation fiskalischer Systeme stellen BeitragsSdtzprojektionen dar. 
Diese sind allerdings nur bei der isolierten Betrachtung eines in sich geschlossenen 

114Eine Übersicht über weitere Indikatoren zur Nachhaltigkeitsmessung liefert Fetzer (2006). 
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Sektors - wie etwa der hier im Vordergrund stehenden GRV - durchführbar.115 Zur 
Berechnung wird unterstellt, dass die Einnahmen eines Jahres stets den Ausgaben 
derselben Periode entsprechen müssen, um die jährliche Budgetrestriktion zu er-
füllen. Sollte dies nicht der Fall sein, muss der Beitragssatz entsprechend angeho-
ben bzw. gesenkt werden. Diese Vorgehensweise macht es zunächst erforderlich, 
anstelle einer generationenspezifischen Saldierung der Zahlungsströme eine jährli-
che Saldierung vorzunehmen, um dann die zukünftige Entwicklung der Einnahmen 
und Ausgaben zu bestimmen. Die jährlichen Einnahmen und Ausgaben werden -
analog zu Gleichung 8 - bestimmt, in dem die durchschnittlichen Nettosteuer-
zahlungen eines in k s t geborenen Individuums im Jahr s als Summe über die ein-
zelnen Einnahme- und Ausgabearten (indiziert mit i) getrennt werden: 

Gleichung 12: Summe der durchschnltttlchen Einnahmen und Ausgaben 

e.,,,.. = L h,-1,1.i 
1 

a =""h .r,t L,,J s-.t,l,.r 
1 

für alle i = Einnahmen. 

für alle ; = Ausgaben . 

Diese durchschnittlichen Einnahmen und Ausgaben werden mit der Jahrgangs-
stärke der im jeweiligen Jahr s lebenden Kohorten multipliziert und über alle le-
benden Kohorten summiert, um die aggregierten Einnahmen ( E,) und Ausgaben 
( A,) zu erhalten: 

Gleichung 13: Aggreglerte Einnahmen und Ausgaben 

' ' 
E, = LP..,e,., bzw. A, = LP..,a,., 

k•s-D l.•1-D 

Ausgangspunkt für die Berechnung der Beitragssatzentwicklung ist nun also das 
Verhältnis von Ausgaben und Einnahmen im Prognosejahr.116 Aus dem Verhältnis 
der Ausgaben und Einnahmen des Prognosejahres s sowie der Vorperiode s -1 
ergibt sich die notwendige Anpassung des Beitragssatzes des Vorjahres.117 Dieser 
Anpassungsfaktor wird mit dem Beitragssatz des Vorjahres gemäß Gleichung 14 
multipliziert, wodurch sich der angepasste Beitragssatz der folgenden Periode er-
gibt: 

115Die Berechnung von Beitragssatzprognosen innerhalb der Methode der Generationenbilan-
zierung basiert auf einer Arbeit von Boll, Raffelhüschen und Walliser (1994). 
116 Annahmegemäß ist dieses Verhältnis im Basisjahr Eins, da das Budget ausgeglichen ist. 
117Um die Entwicklung des Beitragssatzes im Zeitablauf zu bestimmen, ist aber zu berücksichtigen, 
dass die Ausgaben eines Prognosejahres jeweils über die Rentenformel von der Beitragssatzent-
wicklung der vergangenen Jahre abhängen. Vgl. dazu Gleichung 5. 
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Gleichung 14: Beitragssatzentwicklung 

¼ Bs - E, •BS 
,-~ ,-1 •-• E,_, 

Ein steigender Beitragssatz impliziert entsprechende Finanzierungslücken im 
Budget des betrachteten Systems - hier der GRV. Gelingt es, den Beitragssatz kon-
stant zu halten, so ist die gegenwärtige Fiskalpolitik nachhaltig. Im folgenden soll 
nun untersucht werden, ob das System der gesetzlichen Rentenversicherung in sei-
ner derzeitigen Ausgestaltung generationengerecht ist, also dauerhaft Bestand ha-
ben kann, ohne die Nachhaltigkeitsdefinition zu verletzen. 

4.2.2 isolierte Generationenbilanz der Rentenversicherung 
Die hier dargestellte Methodik ermöglicht, wie bereits angedeutet, nicht nur die 
Analyse des gesamten fiskalischen Sektors, sondern kann auch zur Untersuchung 
fiskalischer Subsysteme verwendet werden. Da sich die vorliegende Arbeit auf die 
Altersvorsorge konzentriert, wird im folgenden nur das System der gesetzlichen 
Rentenversicherung betrachtet. Voraussetzung für die empirische Umsetzung einer 
Nachhaltigkeitsanalyse mittels der Methode der Generationenbilanzierung ist aber 
in jedem Fall eine umfassende Datengrundlage. Ausgehend von den demografi-
schen Basisdaten gemäß der bereits in Kapitel 2 vorgestellten Bevölkerungspro-
jektionen, werden Makro- (alle die Rentenversicherung betreffenden Einnahmen 
und Ausgaben, Abschnitt 4.2.2.1) und Mikrodaten (Profile zur Verteilung der Zah-
lungsströme auf die Individuen, Abschnitt 4.2.2.2) verwendet. Die demografische 
Entwicklung wird gemäß der mittleren Variante (Variante 5) des Statistischen Bun-
desamtes prognostiziert. In Abschnitt 4.2.2.3 werden anschließend die Ergebnisse 
der Nachhaltigkeitsanalyse des Status quo sowie ausgewählter Reformideen vorge-
stellt. 

4.2.2.1 Makrodaten 

Das Budget der Rentenversicherung lässt sich am genauesten auf Basis der Statistik 
des Verbands Deutscher Rentenversicherungsträger (VOR) bestimmen. Auf der 
Ausgabenseite fallen im Wesentlichen die Leistungen der Rentenversicherung in 
Form von Rentenzahlungen an. Tabelle 3 zeigt das isolierte Budget der GRV für die 
Basisjahre 2003 und 2004. Die Ausgaben summieren sich auf 233,87 Mrd. Euro im 
Jahr 2003 und 235,43 Mrd. Euro in 2004.118 Dabei machen die Rentenausgaben mit 
knapp 90 Prozent den Hauptteil der Leistungen der Rentenversicherung aus. Sie 
beinhalten die Rentenzahlungen der Rentenversicherung für Arbeiter und Ange-
stellte sowie der Knappschaftlichen Rentenversicherung. Dazu kommen noch 
Transferzahlungen innerhalb der Sozialversicherungen, nämlich die Aufwendungen 

""Da zum Zeitpunkt der Erstellung der Berechnungen bereits Makrodaten für das Jahr 2004 vorlie-
gen, werden diese berücksichtigt. Eine vollständige Berechnung des Basisjahres 2004 Ist hingegen 
nicht möglich, da nicht alle notwendigen Daten vorhanden sind. 
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für die Kranken- (KVdR) und Pflegeversicherung der Rentner (PVdR). Hier zahlt die 
Rentenversicherung im Rahmen der paritätischen Finanzierung jeweils den Arbeit-
geberanteil des fälligen Beitrags. Im Fall der gesetzlichen Pflegeversicherung gilt 
dies allerdings letztmalig für das hier ausgewiesene Jahr 2004.119 

Auf der Einnahmeseite dominieren die Beiträge der Versicherten. Sie setzen sich 
im Wesentlichen aus den Pflichtbeiträgen der Beschäftigten (etwa 144 Mrd. Euro) 
sowie den Beiträgen für Empfänger von Lohnersatzleistungen (gut 10 Mrd. Euro) 
der Bundesagentur für Arbeit zusammen. Die Beiträge der Beschäftigten werden 
einkommensabhängig mit einem Beitragssatz von derzeit 19,5 Prozent finanziert. 
Sie werden paritätisch von Arbeitnehmern und Arbeitgebern gezahlt. Beitrags-
pflichtig sind Bruttoarbeitseinkommen bis zur Beitragsbemessungsgrenze.120 Wei-
tere drei Mrd. Euro leisten die Träger der gesetzlichen Kranken-, Unfall- und Pflege-
versicherung. Insgesamt machen die Beitragseinnahmen gut zwei Drittel der Ge-
samteinnahmen aus. Etwa ein Drittel, also in 2003 und 2004 jeweils über 74 Mrd. 
Euro, fließt aus öffentlichen Mitteln in das Budget der Rentenversicherung. Diese 
Zuschüsse und Erstattungen des Bundes dienen der Abdeckung der so genannten 
versicherungsfremden Leistungen. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Ren-
ten für die keine Beitragszahlung erbracht wurde, z.B. für Kriegsfolgelasten, eini-
gungsbedingte Leistungen, Anrechnungszeiten (Ausbildung) oder Familienleistun-
gen (Kindererziehungszeiten).121 Letztere werden vom VDR als Beitragseinnahmen 
gebucht. Im hier dargestellten Budget in Tabelle 3 zählen sie hingegen ihrem Ur-
sprung entsprechend zu den Zahlungen aus öffentlichen Mitteln.122 

Insgesamt ergibt sich in den Jahren 2003 und 2004 ein Finanzierungssaldo (Defi-
zit) in Höhe von fast zwei bzw. fast drei Mrd. Euro. 

119Die Maßnahme, die Rentner seit dem 1.4.2004 vollständig zur Finanzierung ihrer Pflegeversiche-
rungsbeiträge heranzuziehen, bedeutet eine annährende Gleichbehandlung von Arbeitnehmern 
und Rentnern. Zwar wird der Pflegebeitrag der Arbeitnehmer weiterhin paritätisch gezahlt, die 
Arbeitgeber wurden allerdings bei Einführung der Pflegeversicherung mit der Abschaffung eines 
gesetzlichen Feiertags kompensiert. Indirekt kam es also mit der Streichung des Buß- und Bettags 
zu einer Verschiebung der Finanzierung zu Lasten der Arbeitnehmer. Einzige Ausnahme ist das 
Bundesland Sachsen, wo dieser Tag nach wie vor Feiertag ist und deshalb die Arbeitnehmer 
1 3S Prozent des Pflegebeitrags zu leisten haben. 
,:/öDie BBG liegt Im Jahr 200S bei S.200 Euro (West) bzw. 4.400 Euro (Ost). 
121 Zu einer Diskussion über die Ziele und Notwendigkeit der Bundeszuschüsse vgl. Rürup (2004). 
Rürup weist daraufhin, dass sich die Legitimation des Bundeszuschuss nicht allein auf die Kompen-
sation nicht beitragsgedeckter Leistungen der Rentenversicherung konzentrieren sollte. Hingegen 
betont er die Gesamtverantwortung des Bundes für die Stabilität und Tragfähigkeit der Alterssiche-
rung .• Dieser Gedanke war und ist Grundlage für die Legitimation der Bundeszuschüsse." Rü-
r~ (2004), S. 591. 
1 Dies Ist in Hinblick auf die im weiteren Verlauf vorzunehmende Abgrenzung gemäß der Volks-
wirtschaftlichen Gesamtrechnung erforderlich und In Bezug auf die Zurechnung der Aggregate 
Innerhalb der Generationenbilanzierung systematisch sinnvoll. 
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Tabelle 3: Budget der GRV 
Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der IIVR (2004 und 2005b) - 1 -· 

1 ~ -- ~--·- 1 u~ L,..._ - 2KG L- ma -Leillung-,i dw ~rung 233.17 236.<13 --~ 157.66 157.51 .._ .... 207.75 210.54 -.- 144.11 144.25 -- 0.8' o.n Sonstige- 13.37 13.31 
--litdioKVdR 14.54 14.11 

___ .. _ 
74.33 74.81 

--tllrlloPl/dR 1.70 0.44 -- 43.111 44.13 v-.. und v-...- 3.81 3.82 -au-.- 17.28 17.21 -- 5.2< 5.10 --- 1.28 1.87 
-..i- 11.17 11.8' ---- III -1.- .a.sr 

Im Standardfall der Gesamtbilanz werden die notwendigen Makrodaten aus den 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen des Staates übernommen.123 Die einzel-
nen Einnahmen- und Ausgabenpositionen der Rentenversicherung bilden dabei 
nur einen Ausschnitt des Gesamtbudgets der Bundesrepublik Deutschland. In der 
isolierten Generationenbilanz werden diese Einnahmen und Ausgaben der Renten-
versicherung gemäß der in Kapitel 4.2.1 dargestellten Methodik über altersspezifi-
sche Mikroprofile auf die Bevölkerung verteilt. Für die Verteilung der Zahlungs-
ströme auf die Individuen nach VGR-Abgrenzung muss das in Tabelle 3 aufgeführte 
Budget der Rentenversicherung entsprechend angepasst werden. In der Systematik 
der VGR finden sich die Leistungen der Rentenversicherung auf der Ausgabenseite 
unter der Position Geleistete Transfers - monetäre Sozialleistungen der Sozialversi-
cherung wieder. Darüber hinaus werden die einzelnen Zweige der Rentenversiche-
rung gesondert ausgewiesen, also die Rentenversicherung der Arbeiter, der Ange-
stellten und die Knappschaftliche Rentenversicherung. Wie Tabelle 4 zeigt, weichen 
die in der VGR ausgewiesenen Zahlen leicht von denen der VOR-Statistik ab. Das in 
der Generationenbilanz zu verteilende Budget ist um 6,38 Mrd. (2003) bzw. 
6,44 Mrd. Euro (2004) kleiner. 

Auf der Einnahmeseite werden gemäß der VGR die Beiträge an die Rentenversi-
cherung als Empfangene Transfers - Sozialbeiträge von privaten Haushalten - Ren-
tenversicherungsbeiträge erfasst. Wie bereits oben erläutert, werden hier nur die 
Beitragszahlungen der Beschäftigten sowie diejenigen der Bundesagentur für Ar-
beit und der Kranken-, Unfall- und Pflegeversicherung subsumiert. Die Kindererzie-
hungsleistungen sowie die sonstigen Einnahmen der Rentenversicherung aus öf-
fentlichen Mitteln sind in der VGR-Systematik nicht gesondert abgrenzbar und wer-
den daher in Tabelle 4 als sonstige Einnahmen gebucht. Diese Position enthält 
auch die in 2003 und 2004 angefallenen Defizite der Rentenversicherung. Insge-
samt ergeben sich 71,82 bzw. 74,33 Mrd. Euro an sonstigen Einnahmen, das Budget 
der Rentenversicherung ist damit annahmegemäß für die Berechnung der Genera-
tionenbilanz geschlossen. 

123Für eine umfassende Datenbeschreibung des gesamten fiskalischen Systems der Bundesrepu-
blik vgl. Fetzer (2006). 

51 



4 Die gesetzliche Rentenversicherung 

Tabelle 4: Budget der GRV nach VGR-Abgrenzung 
Quelle: Bgene Oatstellung auf Basis der VGR 

......... Elnlhmen 

2Z7M --L-

Monellte SozlalelsluflQlfl dw R11n11tnveralche 227.49 
Renlenv..ichlrung der Nbell9r' 108.311 
Ren~derAngNtellln 104.17 --ng 13.93 

4.2.2.2 Mikrodaten 
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Die in der Tabelle 4 ausgewiesenen Aggregate werden nun mit Hilfe von Mikropro-
filen in individuelle Zahlungsströme umgewandelt. Bei der Berechnung einer iso-
lierten Generationenbilanz werden insgesamt drei Typen von Mikroprofilen ver-
wendet: Rentenleistungsprofile auf der Ausgabenseite der GRV, Beitragszahlungs-
profile sowie ein uniformes Profi/für die nicht altersspezifisch zurechenbaren Leis-
tungen auf der Einnahmenseite. Das uniforme Profil nimmt geschlechts- und alters-
unabhängig stets den Wert Eins an und verteilt das entsprechende Aggregat damit 
Pro-Kopf. Die Bestimmung der Beitrags- und Leistungsprofile erfolgt auf Basis der 
VOR-Statistik. Dazu muss die in der Statistik erfasste Fallzahl eines jeden Jahrgangs 
auf die jeweilige Kohortenstärke hochgerechnet und mit den entsprechenden 
Zahlungen (Beiträge oder Renten) gewichtet werden. Der sich ergebende Wert wird 
anschließend auf die Bevölkerung des Jahrgangs skaliert, um altersspezifische Pro-
Kopf-Größen zu erhalten. Der Querschnitt aller Altersstufen ergibt das notwendige 
Mikroprofil. Neben der alters- und geschlechtspezifischen Unterscheidung erfolgt 
auch eine Ost-West-Trennung, d.h. für die Rentenversicherung werden jeweils auch 
unterschiedliche Profile für ost- und westdeutsche Rentner bzw. Beitragszahler be-
stimmt. Da sich diese Profile erheblich unterscheiden, ist auch die Annahme eines 
.Catching up-Prozesses• für die isolierte Generationenbilanz der GRV nicht zweck-
mäßig. Grundsätzlich wird ein derartiger Anpassungsprozess angenommen, um die 
Angleichung der ökonomischen Lebensbedingungen in Ost- und Westdeutschland 
abzubilden. Für den Rentenbestand ist eine solche Anpassung allerdings nicht 
sinnvoll, da die empfangenen Leistungen der Rentner auf ihren vergangenen Er-
werbsbiografien beruhen und damit nicht veränderbar sind. Aufgrund der auch 
aktuell höheren Erwerbsbeteiligung in Ostdeutschland - insbesondere der Frauen -
und der damit verbundenen höheren Rentenleistungen, würde diese Annahme für 
künftige Zugangsrentner aber implizieren, dass sich auch die (höheren) ostdeut-
schen Erwerbsquoten den (niedrigeren) im Westen angleichen würden. Damit 
käme es aber zu einer Umkehr des eigentlich beabsichtigten Aufholprozesses. Ent-
sprechend wird hier von einer Angleichung abgesehen.124 

124Die Konsequenz dieser Vorgehensweise ist, dass die im weiteren Verlauf dieses Kapitels vorge-
stellte Ost-West-Trennung der Profile eigentlich nicht notwendig wäre, da bei der methodischen 
Umsetzung der Generationenbilanz letztlich ein Durchschnittsprofil für Ost- und Westdeutsche 
verwendet wird. Da die Berechnung der Profile aus den vorhandenen Rohdaten allerdings ohnehin 
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Um das künftige Rentenniveau korrekt abzuschätzen, ist darüber hinaus eine Un-
terscheidung zwischen Bestands- und Zugangsrentnern notwendig. Dies gilt nicht 
nur in Hinblick auf die adäquate Berechnung der so genannten .Rente mit 67#, son-
dern auch hinsichtlich der Berücksichtigung bereits heute beobachtbarer Unter-
schiede im durchschnittlichen Rentenniveau der aktuellen Bestands- und Zugangs-
rentner. Laut VOR-Statistik liegt die durchschnittliche Bruttorente eines weiblichen 
(männlichen) Bestandsrentners im Jahr 2004 in Westdeutschland bei 524 
(1.064) Euro, in Ostdeutschland bei 722 (1.126) Euro. Die Zugangsrentner des Jahres 
2004 erhielten eine durchschnittliche Rente in Höhe von 469 (878) Euro im Westen 
und 714 (925) Euro im Osten. Die Zugangsrenten des Jahres 2004 liegen damit in 
allen Fällen unter den Renten des Bestands. Tabelle 5 zeigt die Werte für 2003 und 
2004 in der Übersicht. Dabei fällt auf, dass das Verhältnis von Zugangs- zu Bestands-
renten im Jahr 2004 durchweg geringer ist als noch 2003. 

Tabelle 5: Zugangs- und ~ndsbruttorenten (In Eu,o) der Jahre 2003 und 2004 Im Vergleich 
Quelle: Eigt!M Berechnungen auf Basis IO'i' (Z004 und200Sb) 

o.t w.t 
F- - F- -_, - _, - _, - _, -ZUpng 7XT 714 953 925 477 489 914 878 - 711 722 1.119 1.126 518 524 1.058 1.064 

VeitllllnleZugangla..111 102,3% 98,8% 85,2"' 82,2"' 82.1% 89,8% 88,4% 82,5% 

Um dem geringeren Rentenniveau der heutigen und zukünftigen Zugangsrent-
ner Rechnung zu tragen, wird der aktuelle Bestand schrittweise ausgephast und mit 
entsprechenden Zugängern ersetzt. Diese beiden Gruppen von Rentnern bekom-
men dabei jeweils ein eigenes Leistungsprofil. Nach einer Übergangszeit von 100 
Jahren (also entsprechend dem unterstellten Lebenszyklus der Individuen) ist das 
heutige Rentenleistungsprofil der Bestandsrentner 2003 dann vollständig mit 
demjenigen der Zugangsrentner .überschrieben# worden, d.h. ab dem Jahr 2104 
werden die gesamten Rentenleistungen nach dem eingephasten Zugangsprofil 
verteilt. Der Rentenzugang erfolgt dabei gemäß dem im Basisjahr statistisch beob-
achteten Zugangsverhalten. Danach gehen die Deutschen im Wesentlichen zwi-
schen 60 und 65 Jahren in Rente. Neben dieser Regelaltersrente gibt es aber weitere 
Rentenarten (etwa Erwerbsminderungsrenten, Renten wegen Arbeitslosigkeit oder 
Renten wegen Todes) und damit verbundene frühere oder spätere Verrentungs-
zeitpunkte. Diese wirken sich nach Geschlecht und Wohnort jeweils unterschiedlich 
aus, was sich im Ergebnis in deutlichen Unterschieden in Höhe und Verlauf der Mik-
roprofile niederschlägt.125 

getrennt erfolgt und dies zudem eine aufschlussreiche Aussage über die vorherrschenden Unter-
schiede zwischen den neuen und den alten Bundesländern erlaubt wird die Trennung auch ohne 
.Catching up-Prozess• beibehalten. 
125Eine beispielhafte Übersicht über das Rentenzugangsverhalten der Angestellten in Deutschland 
findet sich in Kaldybajewa (2004). Die unterschiedlichen Möglichkeiten der Frühverrentung und 
ihre Folgen untersuchen auch Arnds und Bonin (2002). 
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Zum besseren Verständnis der nProfilentwicklung• sind im Folgenden zunächst 
die skalierten Bestands- (Abbildung 11) und Zugangsprofile (Abbildung 12) im Zeit-
ablauf am Beispiel der westdeutschen Männer dargestellt.126 

Abbildung 11: Skalierte Rentenleistungsprofile Bestand fOr Mlnner (West) 2003-2104 
Quelle: Eigene Berechnungen 
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Ein skaliertes Profil ergibt sich durch die altersspezifische Verteilung der im Bud-
get aufgeführten Aggregate gemäß der aus der VOR-Statistik gewonnenen (unska-
lierten) Mikroprofile. Für die hier vorgenommene Zurechnung der Rentenleistun-
gen zu Zugangs- und Bestandsrenten, müssen daher die Aggregate des Basisjahres 
nochmals aufgeteilt werden. Diese Aufteilung der Aggregate erfolgt auf Grundlage 
des Verhältnisses der 2003 angefallenen Gesamtvolumen von Rentenzahlungen an 
Bestands- und Zugangsrentner.127 

Abbildung 11 zeigt die nAusphasung• der Bestandsrenten. Dabei ist auf der X-
Achse das Alter der Individuen im Basisjahr, auf der Y-Achse sind die entsprechen-
den altersspezifischen Zahlungen in Euro abgetragen. Im Jahr 2003 ergibt sich aus 
der Verknüpfung der zugrundegelegten Daten folgender Verlauf des Bestandsren-
tenleistungsprofils: Im Alter von Null bis etwa 60 Jahren werden keine bzw. kaum 

126Eine grafische Darstellung aller weiteren Profile nach Geschlecht, Wohnort sowie insgesamt für 
Bestands- und Zugangsrenten im Zeitablauf findet sich im Anhang. 
127Der verwendetet Aufteilungsschlüssel rechnet Im Basisjahr 2003 5,31 Prozent der gesamten Ren-
tenleistungen den Zugangsrentnern zu, entsprechend entfallen 94,69 Prozent auf Bestandsrenten. 
Vgl. VDR (2005b). 
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Renten bezahlt. Die Leistungen der GRV, die schon vor dem Erreichen des gesetzli-
chen Renteneintrittsalters anfallen, sind im Durchschnitt kaum von Bedeutung. Ein 
65-jähriger westdeutscher Mann bekommt dann durchschnittlich einen Transfer 
von der GRV in Höhe von etwa 12.000 Euro im Jahr, also 1.000 Euro monatlich. Die 
höchste durchschnittliche Transferleistung bekommen die im Basisjahr über 90-jäh-
rigen westdeutschen Männer. Ihre Rente beträgt etwa 1.150 Euro im Monat. Dabei 
ist zu berücksichtigen, dass im Fall der isolierten Rentenversicherung gemäß dem in 
Tabelle 4 gezeigten Budget alle Ausgaben der GRV über das Rentenleistungsprofil 
altersspezifisch zugerechnet werden. Das bedeutet, dass z.B. auch Verwaltungs-
und Verfahrenskosten verteilt werden. Die hier gezeigte Rentenhöhe ist also nicht 
uneingeschränkt mit der statistisch ausgewiesenen Durchschnittsrente des VDR 
vergleichbar. 

Ausgehend vom Basisjahr 2003 verschiebt sich das Leistungsprofil der westdeut-
schen Männer nach rechts und nach unten. Dies spiegelt zwei Effekte wider: Zum 
einen altert der Bestand und - da keine neuen Rentner hinzukommen - stirbt der 
Bestand aus, so dass ab dem Jahr 2104 auch der im Basisjahr als Nulljähriger er-
fasste .Bestandsrentner" nicht mehr existiert. Dieser Effekt drückt sich in der 
Rechtsverschiebung des Profils aus. Zum anderen wird ein immer geringerer Anteil 
des Gesamtaggregats an Ausgaben auf die Bestandsrentner verteilt, was das Leis-
tungsprofil im Zeitablauf sinken lässt. Das Profil des Jahres 2104 nimmt damit 
durchgehend den Wert Null an. 

Abbildung 12: Skalierte Rentenlelstungsprollle Zugang fOr Mlnner (West) 2003-2104 
Quelle: Eigene Berechnungen 
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Abbildung 12 zeigt die .Einphasung# des Zugangsprofils. Hier sind die entspre-
chend gegenläufigen Effekte zu beobachten. Der neue - aus Zugangsrentnern ab 
dem Jahr 2003 aufgebaute - Bestand wächst durch die jährlich neu zugehenden 
Jahrgänge im Alter von 60 bis 65 Jahren.128 Der Zugang ist offenbar im Alter von 60, 
63 und im gesetzlichen Regeleintrittsalter von 65 Jahren besonders hoch. Zusätzlich 
wächst der Anteil der über dieses Profil zu verteilenden Ausgaben im Zeitablauf an, 
so dass das skalierte Profil steigt. Ab 2104 werden die gesamten Rentenleistungen 
über dieses Profil aufgeteilt. 

Im Zeitraum zwischen 2003 und 2103 ergibt sich die durchschnittliche Rente ei-
nes Transferempfängers also aus der Summe der beiden Teilprofile, da ein durch-
schnittliches Individuum ja stets zu einem bestimmten Anteil Zugangs- und Be-
standrentner ist. Die Berechnung der weiteren Profile (Männer Ost, Männer Gesamt, 
Frauen Ost, Frauen West, etc.) erfolgt analog. In der Gesamtbetrachtung resultiert 
damit ein Rentenleistungsprofil gemäß der später folgenden Abbildung 14. 

Auf der Einnahmeseite werden die Beitragszahlungen der Versicherten altersspe-
zifisch zugerechnet, während die sonstigen Einnahmen mit einem uniformen Profil 
auf die Bevölkerung aufgeteilt werden. Abbildung 13 zeigt die skalierten Beitrags-
profile nach Geschlecht und Wohnort. Allgemein gilt, dass Beiträge im Erwerbsle-
ben entrichtet werden, hier im Wesentlich von den 16- bis 65-jährigen. Ansonsten 
zeigen sich deutliche Unterschiede sowohl in Bezug auf das Geschlecht als auch auf 
den Wohnort. Oben links sind zunächst die Beitragszahlungen der Frauen in Ost-
und Westdeutschland abgebildet. Dabei fällt auf, dass im Osten zwar etwas später, 
insgesamt aber mehr Beiträge bezahlt werden als im Westen. Dies ist auf die höhere 
Erwerbsbeteiligung ostdeutscher Frauen zurückzuführen.129 Sowohl im Osten als 
auch in Westdeutschland ist die Beitragszahlung im Alter von 46 Jahren maximal. 
Hier werden durchschnittlich etwa 3.280 Euro (Ost} bzw. 2.790 Euro (West} pro Jahr 
entrichtet. Dies entspricht etwa 273 bzw. 233 Euro monatlich. 

Die vergleichbaren Zahlungsströme der Männer sind oben rechts in der Abbil-
dung dargestellt. Hier sind die Zahlungen im Westen deutlich höher als im Osten. 
Durchschnittlich entrichtet ein westdeutscher Mann im Alter von 38 Jahren Renten-

121Wie weiter oben beschrieben, gibt es darüber hinaus Zugänge in jüngeren Jahrgängen aufgrund 
von z.B. Erwerbsminderungsrenten oder Renten wegen Arbeitslosigkeit - in Abbildung 12 Im Profil 
des Jahres 2003 sichtbar im Alter von etwa 47-60 Jahren. Diese fallen aber insgesamt bei den west-
deutschen Männern nicht sonderlich ins Gewicht Gleiches gilt für Rentenzugänge nach der .Kern-
zeit" (6(}65 Jahre). Auffälliger sind diese Effekte hingegen bei Frauen (siehe Anhang). 
129So liegen die Erwerbsquoten ostdeutscher Frauen mit 48,8 Prozent deutlich über denjenigen in 
Westdeutschland (41,6 Prozent), vgl. Statistisches Bundesamt (2004). Allerdings ist die Erwerbsbe-
teiligung als Vergleichsgröße mit Vorsicht zu bewerten, da die Erwerbsquote definiert ist als pro-
zentualer Anteil der Erwerbspersonen (Erwerbstätige und Erwerbslose) an der Bevölkerung im er-
werbsfähigen Alter von 15 bis unter 65 Jahre. Damit kann die deutlich höhere Arbeitslosigkeit in 
Ostdeutschland die Aussagekraft dieser Quoten verzerren. Eine - auch im Kontext dieser Arbeit -
sinnvollere Größe ist der Anteil sozialversicherungspflichtig Beschäftigter an der Gesamtbevölke-
rung Im erwerbsfähigen Alter. Danach ergibt sich für ostdeutsche Frauen eine Quote von 
44,8 Prozent, für westdeutsche Frauen eine von 44, 1 Prozent. Der Unterschied in der sozialversiche-
rungspflichtigen Erwerbstätigkeit, wie er sich letztlich auch im Beitragszahlungsprofil von 
Abbildung 13 niederschlägt, ist vor allem im Alter von 30-60 Jahren deutlich. Hier liegen die Quo-
ten bei 71,8 (Ost) bzw. 68 Prozent (West). Eigene Berechnungen auf Basis der BA (2004). 
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versicherungsbeiträge in Höhe von über 5.100 Euro pro Jahr, 425 Euro monatlich. 
Sein ostdeutscher Altersgenosse zahlt hingegen nur 3.250 Euro pro Jahr. Im Osten 
leistet ein SB-jähriger die höchste durchschnittliche Beitragszahlung, nämlich etwa 
3.810 Euro jährlich, also 317 Euro pro Monat. 

Ohne Berücksichtigung der geschlechtsspezifischen Unterschiede zeigt der dritte 
Quadrant (unten links) von Abbildung 13 die Beitragsprofile der Ost- und Westdeut-
schen im Vergleich. Hier ist erkennbar, dass die höheren Zahlungen der westdeut-
schen Männer relativ zu ihren ostdeutschen Geschlechtsgenossen im Durchschnitt 
die höheren Zahlungen der ostdeutschen Frauen relativ zu den westdeutschen 
überwiegen. Im Ergebnis liegt das Beitragszahlungsprofil in Westdeutschland über 
demjenigen im Osten der Republik. Ein Grund hierfür ist auch die niedrigere Bei-
tragsbemessungsgrenze im Osten. 

Abschließend fokussiert der vierte Quadrant (unten rechts) auf die Unterschiede 
der Beitragszahlungen in Gesamtdeutschland nach Geschlecht. Hier zeigt sich, dass 
Frauen aufgrund ihrer geringeren Erwerbsbeteiligung und durchschnittlich auch 
niedrigeren Bruttoeinkommen deutlich weniger Beiträge zahlen als Männer. Damit 
resultiert ein durchschnittliches Gesamtbeitragsprofil gemäß dem zusammenge-
fassten Profil im vierten Quadranten. Offenbar sind die Beitragszahlungen in 
Deutschland im Durchschnitt annährend .normalverteilt•, mit einer maximalen 
Zahlung von etwa 3.780 Euro pro Jahr im Alter von 44. 

57 



58 

1 
1 
• 

1 

4 Die gesetzliche Rentenversicherung 

1 & 
1 1 

• • • • • 
: 1 
: 1 

~ 1 
• • • 

! ! ! ! ! ! ·1 ! ! ! 1 ! 

1 & 
J J 

! ! ! ! ! 

1 
• • • 
• 

: 1 
• 1 

! 1 
• • • 

. ! ! ! ! 1 ! 

• • 
1 
1 
1 
I! 

• 1 

• • 
1 
I! 

I! 
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Abbildung 14 fasst die skalierten altersspezifischen Rentenleistungs- und Bei-
tragsprofile des Jahres 2003 nochmals zusammen. Im Anschluss wird in Kapi-
tel 4.2.2.3 dargestellt, ob die GRV auf Basis dieser Einnahmen- und Ausgabenströme 
langfristig nachhaltig finanziert ist oder nicht. Der Verlauf der beiden Durch-
schnittsprofile zeigt den der Rentenversicherung zugrunde liegenden Generatio-
nenvertrag. Es ist deutlich ersichtlich, dass die erwerbstätige Bevölkerung im Alter 
von etwa 20 bis 65 Jahren mit ihren Beitragszahlungen die Rentenleistungen der im 
Ruhestand befindlichen Kohorten finanziert. 

Abbildung 14: Sbllerte Beitrags- und Rentenlelstungsproflle Gesamt 2003 
Quelle: Eigene Ben!chnungen 
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4.2.2.3 Ergebnisse 

Die Ergebnisse der Berechnungen mit der oben ausgeführten methodischen Vor-
gehensweise und auf Grundlage der beschriebenen Daten werden im folgenden 
erläutert. Untersucht man die Wirkungen der weiter oben beschriebenen Reform-
maßnahmen unter Nachhaltigkeitsaspekten, so sind diese als durchaus erfolgreich 
zu bewerten. Diese Erkenntnis ergibt sich aus der Nachhaltigkeitsanalyse mittels der 
Methode der Generationenbilanzierung. Dazu werden die in Kapitel 4.2.1 vorge-
stellten Indikatoren zur Nachhaltigkeitsmessung, nämlich die Mehrbelastung zu-
künftiger Generationen, die Nachhaltigkeitslücke und die Beitragssatzentwicklung, 
berechnet. Um den Erfolg der durchgeführten Reformen zu quantifizieren, werden 
die Ergebnisse jeweils für alle Reformschritte gesondert ausgewiesen. Als Aus-
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gangspunkt wird die Situation der GRV vor der Riesterreform herangezogen. Zu-
nächst wird die isolierte Generationenbilanz dargestellt. Anschließend werden der 
Indikator Nachhaltigkeitslücke und die Mehrbelastung zukünftiger Generationen 
ausgewiesen. Die Ergebnisse schließen mit einem Ausblick auf die künftige Bei-
tragssatzentwicklung in der Rentenversicherung. 

Generationenbilanz 

Auf Basis der in Gleichung 10 berechneten Generationenkonten kann eine isolierte 
Generationenbilanz der Rentenversicherung erstellt werden. Ein Blick auf 
Abbildung 15 zeigt, wie schon bei den Mikroprofilen in Abbildung 14, den Genera-
tionenvertrag, wie er in der Rentenversicherung im Status quo vorzufinden ist. Of-
fensichtlich wird die Rentenversicherung in der Nettobetrachtung von den im Ba-
sisjahr Null bis 29-jährigen finanziert. Ihre Generationenkonten sind durchweg posi-
tiv. Die maximale Nettobeitragslast hat dabei ein im Basisjahr neugeborenes Indivi-
duum. Es zahlt im Verlaufe seines Lebens 35.900 Euro mehr an die Rentenversiche-
rung als es von ihr erhält. Die Generationenkonten der im Basisjahr 30-jährigen sind 
annährend Null. Über ihre verbleibende Lebenszeit zahlen sie also exakt soviel Bei-
träge in die Rentenkasse ein, wie sie an Rentenleistungen noch zu erwarten haben. 
Die mit dem Alter zunächst abnehmenden Generationenkonten resultieren aus der 
zukunftsorientierten Betrachtung, welche vergangene Zahlungsströme nicht mehr 
erfasst. Außerdem führt das näher rückende Ende der Erwerbstätigkeit dazu, dass 
der Barwert der noch zu leistenden Beiträge abnimmt und die zu erwartenden Ren-
tenleistungen einer schwächeren Diskontierung unterliegen. Alle über 30-jährigen 
sind daher im Erwartungswert Nettotransferempfänger. Sie bekommen jeweils über 
ihre verbleibende Lebenszeit gesehen mehr Leistungen von der GRV als sie noch 
selbst zu zahlen haben. So erhält der im Basisjahr 60-jährige den maximalen Netto-
transfer in Höhe von 193.900 Euro. Ab Renteneintritt nehmen die Barwerte der 
verbleibenden Nettotransferleistungen im Takt mit der Reduktion der verbleiben-
den Lebenszeit stetig ab. 
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Abbildung 15: lsollerte Generatlonenbllanz der GIW Im Status quo (Basisjahr 2003) 130 

Quelle: Eigene Ben!chnungen 
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Im Unterschied zur Darstellung der skalierten Beitrags- und Leistungsprofile er-

laubt die Betrachtung der Generationenkonten vor und nach den Reformen eine 
dynamische Beurteilung des Generationenvertrags. Dazu weist Abbildung 16 die 
Generationenbilanzen ohne Riesterreform, vor Einführung des Nachhaltigkeitsfak-
tors, nach der .Rente mit 67" und in einem .fiktiven• Szenario der Beitragssatzan-
passung auf die gesetzlich festgeschriebenen Werte im Vergleich zum Status quo 
aus. Dabei zeigt sich eine eindeutige Stärkung des Generationenvertrags im Zeit-
ablauf. Zum einen steigen die Nettobeitragszahlungen für die unter 30-jährigen an, 
zum anderen sinken die Nettotransfers der älteren Generationen. Durch die re-
formbedingte Stärkung des Generationenvertrags werden also heutige Generatio-
nen mehrbelastet, zukünftige hingegen entlastet. 

130Die hier dargestellte Generatlonenbilanz zeigt den Standardfall mit einem Wachstum von 
g= 1,5 Prozent und einem Zins von r= 3 Prozent 
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Abbildung 16: Isolierte Generatlonenbllanz der GRV 1101' und nach Reformen (Baslsjilhr 2003) 131 

Quelle: Eigene Berechnungen 
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Nachhaltiqkeitslücke 

Das bereits aus der Darstellung der Generationenbilanz erkennbare Ergebnis wird 
auch bei Betrachtung der Nachhaltigkeitslücken deutlich. Summiert man die mit 
der jeweiligen Jahrgangsstärke gewichteten Nettozahlungsströme aller im Basisjahr 
und zukünftig lebenden Generationen, erhält man die Nachhaltigkeitslücke der 
Rentenversicherung. Werden die Wirkungen der Riesterreform ausgeblendet, so 
ergibt sich für das Basisjahr 2003 eine Nachhaltigkeitslücke in Höhe von 
224, 1 Prozent des BIP (Abbildung 17). Das bedeutet, dass die implizite Schuld in der 
GRV vor der Rentenreform 2001 mehr als zwei Bruttoinlandsprodukten entsprochen 
hat. Gemessen an der gesamten Leistungsstärke der deutschen Volkswirtschaft des 
Jahres 2003 beträgt die Finanzierungslücke also fast 4,8 Bio. Euro. Der Erfolg der 
durchgeführten Reformen lässt sich nun aus der durch sie verursachten Reduktion 
der Nachhaltigkeitslücke ableiten. Durch die Einführung der Riesterrente und die 
damit verbundene Modifikation der Rentenformel sinkt die Lücke auf 195,6 Prozent 
des BIP. Dies entspricht einer Kürzung um fast 30 Prozentpunkte. Diese geht auf die 
das Rentenwachstum dämpfende Wirkung der Einführung des AVA in die Renten-
formel zurück. Durch die Einbeziehung der .Riestertreppe• wird der Rentenanstieg 

131 Die hier dargestellte Generationenbilanz zeigt den Standardfall mit einem Wachstum von 
g= 1,5 Prozent und einem Zins von r= 3 Prozent. 
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verlangsamt. Das Bruttorentenniveau sinkt nach Angaben der Rürup-Kommission 
von 48 auf 42 Prozent bis zum Jahr 2030.132 

Die Rentenreform 2004 mit der Einführung des Nachhaltigkeitsfaktors bewirkt 
eine weitere Reduktion der impliziten Verschuldung der Rentenversicherung. Im 
Status quo liegt sie also nur noch bei 127,5 Prozent des BIP. Diese signifikante Sen-
kung der Nachhaltigkeitslücke ist auf drastische Leistungskürzungen in der Renten-
versicherung zurückzuführen, die sich über die Veränderung des Rentnerquotien-
ten in der Rentenformel als zwangsläufige Folge der Alterung der Bevölkerung er-
geben. 

Abbildung 17: NachhaltlgkeltslOcken der GRV unter verschiedenen Reformszenarien und Im Status quo 
(Basisjahr 2003) 133 

Quelle: Eigene Berechnungen 
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Eine weitere Maßnahme, die so genannte wRente mit 67", würde die Nachhaltig-
keitslücke nochmals um 23,5 Prozentpunkte senken. Die Idee der wRente mit 67" 
geht ebenso wie der Nachhaltigkeitsfaktor auf die Kommission zur Nachhaltigkeit in 
der Finanzierung der Sozialen Sicherungssysteme, die so genannte Rürup-Kommis-
sion, zurück. Nach dem Vorschlag der Kommission soll die gesetzliche Regelalters-
grenze ab dem Jahr 2011 über einen Zeitraum von 24 Jahren jährlich um jeweils 
einen Monat angehoben werden, um damit zur nachhaltigen Finanzierung der Ren-
tenversicherung beizutragen.134 Die von der Rürup-Kommission vorgeschlagene 
Verlängerung der Lebensarbeitszeit durch Anhebung der Regelaltersgrenzen von 
65 auf 67 Jahre ist von der neuen Bundesregierung im Koalitionsvertrag vereinbart 
worden, zählt aber noch nicht zum gesetzlichen Status quo.135 Die Entlastungswir-
kung dieser Maßnahme gilt unabhängig davon, ob die Erhöhung der gesetzlichen 

132Vgl. dazu die Ausführungen in BMGS (2003). 
133Der zugrundegelegte Zinssatz liegt bei r= 3 Prozent, das Wachstum bei g= 1,S Prozent. 
134Zur Funktionsweise und ausführlichen Beschreibung dieser Maßnahme vgl. BMGS (2003). 
135Vgl. Koalition (200S). 
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Altersgrenzen auch zu einer effektiven Verlängerung der Lebensarbeitszeit führt. 
Personen, die bei ihrer ursprünglichen Ruhestandsentscheidung bleiben, müssen 
nämlich Abschläge in Höhe von bis zu zwei mal 3,6 Prozent hinnehmen. Alle ande-
ren werden bei Verschiebung ihres Renteneintritts letztlich zwei Jahre länger Bei-
träge zahlen und entsprechend kürzer Leistungen aus der Rentenversicherung be-
.ziehen. Da die Abschläge in Höhe von 3,6 Prozent pro Jahr in etwa fiskalische Neut-
ralität für den Rentenversicherungsträger implizieren, kommt es allein durch die 
Anhebung der gesetzlichen Regelaltersgrenze zu einer anhaltenden finanziellen 
Entlastung.136 Es sei darauf hingewiesen, dass eine Anhebung des effektiven Ren-
teneintrittsalters entgegen vielfach geäußerter Vorstellungen genau dies nicht 
schafft, sondern bestenfalls kurzfristig entlasten kann. Im Grunde genommen han-
delt es sich bei der .Rente mit 67• also um eine langfristige Kürzung der Renten um 
gut sieben Prozent. 

Berücksichtigt man darüber hinaus, dass in den kommenden Jahrzehnten eine 
Beitragssatzsteigerung bis auf 22 Prozent im Jahr 2030 gesetzlich zugelassen ist, 
verbleibt eine Lücke von lediglich 36,2 Prozent des BIP. Diese Senkung basiert nicht 
allein auf der Beitragssatzsteigerung, sondern ist gleichermaßen auf die parallel fäl-
lige Anhebung des Bundeszuschusses zurückzuführen.137 Die verbleibende Nach-
haltigkeitslücke zeigt, dass die GRV zwar als annährend nachhaltig finanziert be-
zeichnet werden kann, ein wesentliches Ziel mittelfristig aber dennoch nicht er-
reicht wird: Die im Zuge der Rentenreform 2001 festgeschriebenen Beitragssatz-
ziele von 20 Prozent im Jahr 2020 und nicht mehr als 22 Prozent bis 2030 reichen 
offenbar nicht aus, um die Rentenversicherung vollständig nachhaltig zu machen, 
was sich auch in den noch folgenden Beitragssatzprojektionen widerspiegelt. Hier 
könnte eine Flexibilisierung des Renteneintrittsalters durch die Verwendung an-
reizneutraler Zu- und Abschläge bei einem vom Regeleintrittsalter abweichenden 
Renteneintritt ein Übriges tun, um die Nachhaltigkeit vollständig herzustellen.138 

Mehrbelastung zukünftiger Generationen 

In Abbildung 18 ist nun die Mehrbelastung zukünftiger Generationen ausgewiesen, 
die sich ergibt, wenn nur die nach dem Basisjahr geborenen Individuen zur Schlie-
ßung der Nachhaltigkeitslücke herangezogen werden. Auch in diesem Fall wird da-
von ausgegangen, dass die aktuelle Rentenpolitik dauerhaft Bestand hat. Dazu wird 
das Generationenkonto des fiktiven .-1"-jährigen als Repräsentant aller zukünftigen 
Generationen mit dem des im Basisjahr Nulljährigen verglichen. Die Mehrbelastung 
zukünftiger Generationen ergibt sich als absolute Differenz dieser beiden Konten. 
Aufgrund der Zukunftsorientierung der Methodik ist - wie bereits erwähnt - dieser 

136Vgl dazu Ohsmann, Stolz und Thiede (2003). 
137Der Bundeszuschuss ist seit der Rentenreform 1992 an die Entwicklung der Bruttoentgelte und 
des Beitragssatzes gekoppelt. 
138Zur Diskussion um anreizkompatible Rentenabschläge siehe z.B. Berkel und Börsch-Su-
pan (2004). Die Auswirkungen einer Anhebung der Rentenabschläge auf die Nachhaltigkeit wur-
den von Ehrentraut und Raffelhüschen (2003) untersucht. 
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Vergleich zulässig, da beide Kohorten über ihren gesamten Lebenszyklus erfasst 
werden. 

Abbildung 18: Isolierte Generationenbllanz der GRV und Mehrbelastung zukllnftlger Generationen_. und 
nach Reformen (Basisjahr 2003) 139 

Quelle: Eigene Berechnungen 
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Da der .-1"-jährige eine Nettosteuerlast in Höhe von 85.700 Euro zu tragen hat, 
der im Basisjahr Nulljährige hingegen .nur" 35.900 Euro, resultiert eine wachstums-
bereinigte und für alle zukünftigen Generationen gleiche Mehrbelastung von 
49.800 Euro. Die mit den bereits umgesetzten bzw. politisch diskutierten Reformen 
erreichbare Entlastung zukünftiger Generationen beläuft sich auf insgesamt 
47.400 Euro. Dies zeigt wiederum der Vergleich der Generationenkonten der .-1•-
jährigen und der Nulljährigen im Basisjahr vor und nach den Reformen. So könnte 
die Mehrbelastung von 87.900 Euro in der Situation ohne Riester auf 40.500 Euro 
bei Einführung der .Rente mit 67" reduziert werden. 1• 

Um diese Ergebnisse auf ihre Robustheit hinsichtlich der gewählten Zins- und 
Wachstumsannahmen zu überprüfen, wurden zusätzlich zum hier dargestellten Fall 

139Die hier dargestellte Generationenbilanz zeigt den Standardfall mit einem Wachstum von 
i= 1,5 Prozent und einem Zins von r= 3 Prozent. 
40Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, die reforminduzierten Mehr- bzw. Minderbelastungen 

einzelner Generationen als Annuität über die verbleibende Lebenszeit (fernere Lebenserwartung) 
zu berechnen und so vergleichbar zu machen. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit geht es aber 
weniger um lntergenerative Verteilungswirkungen als vielmehr um die Frage, wie sich das Versor-
gungsniveau der Rentenversicherung durch die Reformen ändert. Daher wird von einer .Gewinner-
Verlierer"-Rechnung abgesehen. 
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mit einem Zins von drei und einer Wachstumsrate von 1,5 Prozent zwei weitere Be-
rechnungen durchgeführt.141 Bei der höheren Zins-Wachstums-Spanne mit einem 
Zinssatz von vier und einer Wachstumsrate von zwei Prozent, ergeben sich quanti-
tativ deutlich kleinere Lücken. Beim geringeren Aaronfaktor (r= 2,5 und 
g= 1,5 Prozent) liegen die Nachhaltigkeitslücken quantitativ deutlich über denjeni-
gen in Abbildung 17. Qualitativ, d.h. an der relativen Position der Verschuldungs-
grade, ändert sich jedoch nichts. Die Mehrbelastung zukünftiger Generationen 
(MBZG) reagiert hingegen kaum auf Änderungen der gewählten Zins- und Wachs-
tumsannahmen. Bei einer höheren Zins-Wachstums-Spanne, nämlich einem Zins-
satz von vier und einer Wachstumsrate von zwei Prozent liegt die absolute Mehr-
belastung mit 47.900 Euro leicht niedriger als im Standardfall. Bei einen kleineren 
Aaronfaktor, nämlich einem angenommenen Zins von 2,5 Prozent und einem 
Wachstum von 1,5 Prozent, ist die Mehrbelastung 500 Euro höher als im Standard-
fall. Die Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse sind in Tabelle 6 zusammengefasst. 

Tabelle 6: Sensltlvltlltsanalyse der Nachhaltlgkeitslüd!en der GRV (In Prozent des BIP) sowie der Mehr-
belastung zukünftiger Generationen (In Euro) bezllgllch Zins und Wachstum (Basisjahr 2003) 
Quelle: Eigene Berechnungen 

vor Nachhalllg- ----- .....- -- .-mltl7" ---9•1.," NHL 329,9 288,8 188,2 148,0 43,4 

, •:r.•" IIIIZG 89.600 78.400 50.300 39.800 11.500 

11••··" NHL 224,1 195,8 127,5 104,0 36,2 
, •3,0" - 87.800 76.700 49.600 40.500 14.000 

11•:I.O" NHL 165,9 144,1 94,7 78,6 29,8 

r •••" IIIIZG 84.000 73.000 47.800 39.700 15.000 

Es zeigt sich, dass die Nachhaltigkeitslücke äußerst sensitiv auf die Veränderung 
der Zins-Wachstums-Spanne reagiert. So bewegen sich die Lücken z.B. in der (fikti-
ven) Situation ohne Riesterreform in einer Größenordnung von 165,9 bis 
329,9 Prozent des BIP. Sie liegen damit um 105,8 (58,2) Prozentpunkte über (unter) 
der ausgewiesenen Nachhaltigkeitslücke in der mittleren Zins-Wachstums-Variante. 
Wichtig ist aber, dass in jedem Fall eine Nachhaltigkeitslücke verbleibt und damit 
die Feststellung der fehlenden Nachhaltigkeit im System der GRV als gesichert an-
gesehen werden kann. Selbst unter der optimistischen Annahme einer Wachstums-
rate von zwei und einem Zinssatz von vier Prozent liegt diese im Status quo bei 
94,7 Prozent des BIP, was einer impliziten Verschuldung von immer noch mehr als 
zwei Billionen Euro gleichkommt. Auch nach der Umsetzung der .Rente mit 67" und 
der zusätzlichen Beitragssatzanpassung auf 22 Prozent bis 2030, müsste noch 
knapp ein Drittel der Wirtschaftskraft Deutschlands des Basisjahres zur Sanierung 
der Finanzen in der GRV aufgewendet werden. 

141 Nach Aaron (1966) ist dabei nicht die absolute Höhe der Zins- und Wachstumsraten von Bedeu-
tung, sondern deren Abstand. Die Zins-Wachstums-Spanne wird daher auch als Aaronfaktor be-
zeichnet. 
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Die Mehrbelastung zukünftiger Generationen schwankt innerhalb eines Szena-
rios maximal um 5.600 Euro, so im Fall vor der Riesterreform. Annährend gleiche 
Mehrbelastungen für zukünftige Generationen ergeben sich bei Zins-Wachstums-
Variationen im Fall nach Einführung der .Rente mit 67". Die Abweichung beträgt 
hier nur 800 Euro. Dabei ist auffällig, dass es zu einer Reihenfolgeumkehr kommt. 
Während in den anderen Varianten die Mehrbelastung für zukünftige Generationen 
stets beim Ansteigen des Aaronfaktors abnimmt, resultiert bei einer Verlängerung 
der Lebensarbeitszeit bzw. bei Einhaltung der Beitragssatzziele eine höhere Mehr-
belastung bei der größeren Zins-Wachstums-Spanne. Die Wirkung von Zins und 
Wachstum auf die Veränderung der Mehrbelastung zukünftiger Generationen ist 
also a priori unbestimmt. Dies liegt an der Berechnung dieses Indikators. Da hier die 
Nachhaltigkeitslücke geschlossen wird, indem lediglich die Nettosteuerzahlungen 
aller zukünftigen Generationen entsprechend angehoben werden, können die Wir-
kungen bei langfristigen Reformen, welche die Nettosteuerzahlungen aller Genera-
tionen verändern, nicht eindeutig vorhergesagt werden. Dennoch kann auch durch 
die (positive) Veränderung der Mehrbelastung zukünftiger Generationen der Erfolg 
der Reformmaßnahmen unabhängig von den gewählten Zins- und Wachstumsan-
nahmen bestätigt werden. 

Beitragssatzentwicklung 

Eine weitere Möglichkeit, die Rentenversicherung hinsichtlich ihrer nachhaltigen 
Finanzierung zu überprüfen, bietet die zum Budgetausgleich in jedem zukünftigen 
Jahr notwendige Beitragssatzanpassung. Beitragssatzprognosen haben darüber 
hinaus zwei weitere hilfreiche Eigenschaften. Zum einen können sie die Dynamik 
der finanziellen Entwicklung im Zeitablauf illustrieren. Dies ist insbesondere vor 
dem Hintergrund der demografisch bedingten Finanzierungslasten interessant. 
Zum anderen sind sie vollkommen robust hinsichtlich einer Variation von Zins und 
Wachstum. Die Berechnungen der Beitragssatzentwicklung gemäß Gleichung 14 
lassen sich analog zu denjenigen der Nachhaltigkeitslücken für die einzelnen Re-
formschritte der GRV separat bestimmen. Die Ergebnisse sind in Abbildung 19 für 
den Zeitraum von 2003-2075 dargestellt.142 

Zunächst lässt sich konstatieren, dass die Beitragssätze in allen dargestellten Re-
formszenarien bis zum Jahr 2055 deutlich ansteigen. Dabei ist die Dynamik dieses 
Anstiegs insbesondere bis 2035 erheblich. Die Beitragssatzsteigerung in diesem 
Zeitraum korrespondiert mit dem steigenden Verhältnis von Ausgaben zu Einnah-
men der Rentenversicherung in Folge der Verrentung der Babyboomer-Generation. 
Nachdem die Beitragssätze in allen Varianten ihr Maximum im Jahr 2055 erreichen, 
sinken sie anschließend wieder leicht ab. Der Verlauf der Beitragsentwicklung ent-
spricht in etwa derjenigen des Altenquotienten (Abbildung 6). 

142Dieser Zeithorizont ist notwendig, um die Auswirkungen der demografischen Entwicklung auf 
den Rentenversicherungsbeitrag vollständig zu erfassen. Ein kürzerer Zeitraum würde die maxi-
malen Beiträge, die erst 2055 erreicht werden, ausblenden. Die Aussagekraft einer längeren Prog-
nosedauer ist hingegen eingeschränkt und bringt keine weiteren Erkenntnisse. 
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Auffällig ist der Sprung des Beitragssatzes in den Szenarien des Status quo und 
der #Rente mit 67". Liegt der Rentenversicherungsbeitrag in den Jahren 2003-2006 
noch bei 19,5 Prozent, so steigt er in der hier vorgelegten Prognose für das Jahr 
2007 schlagartig um 0,8 Prozentpunkte auf 20,3 Prozent. Dies verdeutlicht die Tat-
sache, dass der Gesetzgeber zwar einen konstanten Beitragssatz festgelegt hat, die-
ser aber eigentlich zu niedrig ist, um das Budget der Rentenversicherung auszuglei-
chen. Die jeweilige Bundesregierung hat hier in den vergangenen Jahren durch 
.Korrekturmaßnahmen• gegengesteuert, so z.B. im Jahr 2005, als mit dem Beitrags-
entlastungsgesetz die Fälligkeitsregelung für die Zahlung der Sozialversicherungs-
beiträge geändert wurde.143 Durch die daraus entstehenden Liquiditätsvorteile der 
Sozialversicherungen wurde eine Beitragserhöhung auch 2006 vermieden. Derar-
tige Einmaieffekte sind aber auf Dauer nicht ausreichend, um die Rentenversiche-
rung mit der aktuellen Kombination aus Leistungsgewährung und Beitragshöhe 
nachhaltig zu finanzieren. Eine künftige Beitragssatzerhöhung ist damit - sofern 
nicht ständig neue .Finanzierungsquellen• erschlossen werden - unausweichlich. 
Der hohe Beitragssatz von 20,3 Prozent im Jahr 2007 offenbart also die tatsächlich 
notwendige Beitragshöhe. Eine alternative Finanzierungsmethode wäre eine Erhö-
hung des Bundeszuschuss um etwa vier Prozent in den Jahren 2004 und 2005 ge-
wesen. Insgesamt hätte der Rentenbeitrag damit auf einem um etwa 
0,7 Prozentpunkte niedrigeren Niveau gehalten werden können, als in der obigen 
Prognose ausgewiesen.144 Allerdings würde die parallel zur Beitragssatzsteigerung 
erfolgende Bundeszuschussanpassung dadurch dauerhaft höher ausfallen. Letztlich 
bedeutet eine solche Vorgehensweise also eine (ungerechtfertigte) Verlagerung der 
Finanzierungslasten von den Beitrags- auf die Steuerzahler.145 Eine Beitragssatzer-
höhung ist also systematisch sinnvoller und hinsichtlich des Finanzierungsbedarfs 
der Rentenversicherung transparenter. 

Die Untergrenze der hier vorgestellten Entwicklung markieren die vom Gesetz-
geber anvisierten Rentenversicherungsbeiträge von maximal 20 Prozent bis 2020 
und nicht mehr als 22 Prozent bis 2030. Der Beitragssatz wird dabei bis 2020 sowie 
zwischen 2020 und 2030 jeweils linear auf den Zielwert angepasst und für die Jahre 
nach 2030 als konstant angenommen. Diese Entwicklung bildet allerdings lediglich 
den Vergleichsmaßstab für die Beitragsverläufe in den anderen Szenarien. Es sei 
nochmals angemerkt, dass diese Beitragssätze nicht ausreichen, um die Rentenver-

143Die Beiträge der pflichtversicherten Beschäftigten aus Arbeitsentgelt werden in voraussichtlicher 
Höhe der Beitragsschuld spätestens am drittletzten Bankarbeitstag desjenigen Monats fällig, In 
dem die Beschäftigung, mit der das Arbeitsentgelt erzielt wird, ausgeübt worden ist 
(§ 23 Abs. 1 Satz 2 SGB IV). Damit wurde die Fälligkeit um etwa 14 Tage vorgezogen. Mit früheren 
Gesetzesänderungen zur Stabilisierung des Rentenbeitrags befassen sich Genzke (2003) und Heller 
12003). 
44Der Beitragssatz zur Rentenversicherung würde demnach im Jahr 2055 bei 23,9 Prozent liegen 

und bis 2075 wieder leicht auf 23,6 Prozent sinken. 
145Der Bundeszuschuss ist grundsätzlich zur Finanzierung versicherungsfremder Leistungen ge-
dacht. Allerdings sei an dieser Stelle nochmals auf Rürup (2004) verwiesen, der den Bundeszu-
schuss umfassender begründet. 
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sicherung nachhaltig zu finanzieren. Somit erfüllen die gesetzlichen Beitragssatz-
ziele auch nicht die sonst gültige Bedingung des jährliche Budgetausgleichs. 

Die höchsten Beitragssätze resultieren erwartungsgemäß im (fiktiven) Fall vor der 
Rentenreform 2001.1-46 Wirkt die Riestertreppe, also der Anstieg des AVA in der Ren-
tenformel, nicht mehr dämpfend auf das Rentenwachstum, so steigen die Beiträge 
auf maximal 28,2 Prozent im Jahr 2055. Zum Ende des Betrachtungshorizonts liegt 
der Beitrag dann bei 27,7 Prozent. Wie die obige Abbildung zeigt, hat bereits die 
Riesterreform nach ihrer vollständigen Einphasung ab 2009 zu einer Beitragssatzre-
duktion um etwa 0,6 Prozentpunkte geführt. Diese Reduktion ist in der langen Frist 
sogar noch etwas höher, bleibt aber immer unter einem Prozentpunkt.147 Die Bei-
tragssätze liegen bei 22, 1 Prozent im Jahr 2020, 25,9 Prozent im Jahr 2035 und 
26,8 Prozent in 2075. Das Maximum im Jahr 2055 konnte durch die Riesterreform 
auf 27,3 Prozent gedrückt werden. 

Die auffälligste Dämpfung des Beitragsanstiegs wird durch die Rentenreform 
2004 erreicht. Der Nachhaltigkeitsfaktor führt zu einer Senkung des Beitrags im 
Vergleich zur Situation mit Riesterreform um langfristig etwa 2,5 Prozentpunkte, 
wobei die maximale Senkung sogar gut 2,6 Prozentpunkte im Jahr 2055 beträgt. Er 
liegt damit mittelfristig bei 24,7 Prozent. Die für den Beitragssatz entlastende Wir-
kung des Nachhaltigkeitsfaktors zeigt sich aber bereits im Jahr 2020. Hier liegt der 
Rentenbeitrag mit 21,4 Prozent deutlich unter dem vor der Rentenreform 2004 
(22, 1 Prozent). In der Beitragssatzentwicklung spiegelt sich nun auch die zeitliche 
Wirkung des Nachhaltigkeitsfaktors wider. Im Zuge der Alterung der Bevölkerung 
öffnet sich nämlich die Schere zwischen den Beitragssätzen vor und nach der Ren-
tenreform 2004 insbesondere bis 2035, mit Rentenbeiträgen von 23,8 nach bzw. 
25,9 Prozent vor dem RV-Nachhaltigkeitsgesetz. 

Die geplante nRente mit 67• könnte den Rentenbeitrag nochmals senken. Durch 
die späte und langsame Einphasung der Reform entfaltet sie ihre Wirkung aber erst 
ab 2011 und liegt bis 2020 noch unterhalb von 0, 1 Prozentpunkten. Danach kann 
der Beitrag zunehmend gesenkt werden, langfristig - also ab 2056 - liegt die Re-
duktion bei exakt einem Prozentpunkt im Vergleich zum Status quo.148 Damit liegt 
der Beitragssatz aber in jedem Fall über dem vom Gesetzgeber festgelegten Ziel 
von 22 Prozent im Jahr 2030. Dies bestätigt das oben gefundenen Ergebnis, dass 
die Rentenversicherung trotz aller Reformbemühungen mit diesen Beitragssätzen 
nicht nachhaltig finanziert werden kann. 

146Die Darstellung dieser fiktiven Beitragssatzprognose beginnt erst 2007, da sie lediglich verglei-
chend aufzeigen soll, wie sich die Beitragssätze aus heutiger Sicht ohne Riesterreform entwickeln 
würde. Eine rückwirkende Berechnung Ist aufgrund der notwendigerweise einheitlichen Daten-
3rundlage nicht möglich. 
47Die hier vorgestellten Werte liegen etwa einen Prozentpunkt über der Prognose der Rürup-Kom-

mission, vgl. BMGS (2003). Dabei Ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Kommission in ihren 
Berechnungen bis zum Jahr 2011 von einem Rentenversicherungsbeitrag in Höhe von 19,6 Prozent 
ausgehen. Ansonsten zeigen beide Projektionen ähnliche Verläufe. 
141Dlese Projektion liegt im Jahr 2040 um 0,4 Prozentpunkte über den Annahmen der Rürup-Kom-
mission, die für diesem Zeitpunkt einen Beitrag von 22,9 Prozent berechnet hat. Vgl. BMGS (2003). 

69 



4 Die gesetzliche Rentenversicherung 

Abbildung 19: Beitragssatzentwicklung der GRV 2003-2075 unter veischledenen Refonnszenillrlen und Im 
Status quo (Basisjahr 2003) 149 

Quelle: Eigene Berechnungen 
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Im Fall der Beitragssatzprojektionen ist eine Sensitivitätsanalyse der Resultate 
hinsichtlich ihrer Abhängigkeit von Zins und Wachstum nicht notwendig. Wie be-
reits im Vorfeld angedeutet, ist die Beitragssatzentwicklung als Indikator nicht von 
einer Veränderung des Aaronfaktors betroffen. Dies ist schlichtweg darauf zurück-
zuführen, dass die den Berechnungen zugrunde liegenden Einnahmen- und Aus-
gabenströme stets mit der gleichen Rate wachsen und darüber hinaus jeweils im 
betrachteten Jahr mittels einer Beitragssatzanpassung ausgeglichen werden. Damit 
sind sie unabhängig vom unterstellten Zins und Wachstum. 

Exkurs: .Rente mit 67" 

Die aktuellen Diskussionen innerhalb der neuen Regierungskoalition bestätigen die 
im Koalitionsvertrag vereinbarte Absichtserklärung, die nRente mit 67" ab 2012 
einführen zu wollen. Allerdings zeichnet sich eine etwas schneller Einphasung die-
ser Maßnahme ab als noch von der Rürup-Kommission vorgeschlagen. Die bisher 
vorgestellten Berechnungen zur Anhebung der Regelaltersgrenzen basierten auf 
einer schrittweisen Anhebung um einen Monat pro Jahr, also insgesamt auf einem 
Zeitraum von 24Jahren. In der Kabinettssitzung vom 1.2.2006 hat die Regierung 
sich auf eine schnellere Anhebung geeinigt. Die .Rente mit 67" soll nun im Zeitraum 

149Für 2003-2006 wurden tatsächliche Werte verwendet. 
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2012 bis 2029 eingephast werden. Im Detail wird angestrebt, die Regelaltersgren-
zen von 2012 bis 2023 um jeweils einen Monat, von 2024 bis 2029 um je zwei Mo-
nate pro Jahr anzuheben. Damit wird die entsprechende Rentenkürzung in Höhe 
von 7,2 Prozent bereits sechs Jahre früher erreicht als bislang unterstellt. Um die 
Auswirkungen der Einphasungsdauer auf die Nachhaltigkeit dieser Reformmaß-
nahme zu prüfen, wurden zusätzlich zum bisher dargestellten Fall drei weitere Vari-
anten berechnet. Abbildung 20 zeigt die unterschiedlichen pfade in der Übersicht. 
Neben den schon angesprochenen politisch diskutierten Zeiträumen von 24 bzw. 
18 Jahren, wurde eine Einphasung innerhalb von zwölf Jahren sowie der Extremfall 
einer sofortigen Anhebung im Jahr 2012 untersucht. 

Abbildung 20: Unterschledllche Prade zur Anhebung der Regelaltersg,en von 65 auf 67 Jalve 
Quelle: Eigene Dame/Jung 
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Die Nachhaltigkeitslücke kann durch die schnellere Einführung bis 2029 um zu-
sätzliche zwei Prozentpunkte auf 102 Prozent des BIP gesenkt werden, die Mehrbe-
lastung zukünftiger Generationen um 800 auf dann 39.700 Euro.150 Wird die Anhe-
bung der Regelaltersgrenze innerhalb von zwölf Jahren abgeschlossen, sinkt die 
Nachhaltigkeitslücke um 2,7 Prozentpunkte auf 101,3 Prozent des BIP. Die MBZG 
liegt dann bei 39.500 Euro. Würde die Regelaltersgrenze im Jahr 2012 schlagartig 
um zwei Jahre angehoben, so könnten 5,2 Prozentpunkte mehr Nachhaltigkeit ge-
schaffen werden. Zukünftige Generationen würden in diesem (rein fiktiven) Szena-
rio im Vergleich zur 24-jährigen Einphasung um zusätzliche 2.000 Euro entlastet 
werden. Im Hinblick auf die zusätzlichen Nachhaltigkeitswirkungen ist eine Verkür-
zung des Einphasungszeitraums also auf den ersten Blick unerheblich. Die zwei Pro-
zentpunkte Differenz zwischen den Nachhaltigkeitslücken bei Umsetzung der aktu-
ellen Pläne der Bundesregierung und dem ursprünglichen Vorschlag der Rürup-

150Bei Wachstum g= 1,5 Prozent und Zins r= 3 Prozent. 
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Kommission entsprechen aber immerhin einer Steigerung der Entlastungswirkung 
der .Rente mit 67• um 8,5 Prozent. 

Deutlicher wird der .Entlastungsgewinn• durch die Verkürzung der Einpha-
sungsdauer auf 18 Jahre, wenn man einen genaueren Blick auf die Beitragssatzent-
wicklung wirft. Wie bereits im Verlauf dieser Arbeit angesprochen, kann der Bei-
tragssatz nämlich anders als die Nachhaltigkeitslücke die Dynamik der Entlas-
tungswirkungen abbilden. Ab 2023, also dem Jahr, ab dem die Regelaltersgrenze 
nach dem Vorschlag der Regierungskoalition um zwei statt bis dahin einen Monat 
pro Jahr angehoben werden soll, liegt der Beitragssatz leicht unter demjenigen, der 
sich unter den Bedingungen der Rürup-Kommission ergibt. Die maximale Beitrags-
satzverringerung wird mit 0,22 Prozentpunkten im Jahr 2030 erreicht. Es sei daran 
erinnert, dass die Beitragssatzentlastung durch die .Rente mit 67• bei einer Einpha-
sungsdauer von 24 Jahren im Vergleich zum Status quo im gleichen Jahr lediglich 
0,41 Prozentpunkte beträgt. D.h. die schnellere Einführung der Maßnahme schafft 
50 Prozent mehr. 

Wie Abbildung 21 zeigt, handelt es sich bei dieser zusätzlichen Entlastung aber -
in allen dargestellten Varianten - lediglich um einen mittelfristigen Effekt. Je nach 
Abweichung des Einphasungspfads (Abbildung 20) von der bisher unterstellten 
Einführung der .Rente mit 67• über 24 Jahre, wird dieser Effekt entsprechend früher 
oder später realisiert. In jedem Fall ist der Vorteil (durch den zeitlichen Vorsprung 
bei der vollständigen Einphasung der Rentenkürzung um 7,2 Prozent) aber im Jahr 
2067 .aufgebraucht•. Dies liegt schlicht daran, dass der Geburtsjahrgang 1968, der 
im Jahr 2035 67 Jahre alt sein wird, in jedem Fall von einer vollständig umgesetzten 
Reform betroffen ist. Somit werden lediglich die Renten der vor 1968 geborenen 
Generationen je nach Szenario unterschiedlich stark gekürzt. Oder anders ausge-
drückt: Ab dem Jahr 2067 wird in jedem Fall der gesamte Rentenbestand gekürzte 
Leistungen erhalten. 

Die maximal mögliche Beitragssatzentlastung in der mittleren Frist ergibt sich 
folglich, wenn bereits alle ab 1945 geborenen Jahrgänge die Auswirkungen der 
Verlängerung der Lebensarbeitszeit voll tragen müssen. Bei einer schlagartigen An-
hebung der Regelaltersgrenze um zwei Jahre im Jahr 2012 würde der Rentenbei-
trag um maximal zusätzliche 0,42 Prozentpunkte entlastet werden. Im Jahr 2026 
ergäbe sich damit ein Beitragssatz von 22 Prozent. Auch wenn eine derart schnelle 
Umsetzung lediglich experimentellen Charakter besitzt, zeigt sie, dass die im Gesetz 
festgeschriebenen mittelfristigen Beitragssatzziele keineswegs unerreichbar sind. 
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Abbildung 21: Beltragssatzentung bei unterschledllchen Zeltrlumen zur Anhebung der Regelalters-
grenze von 65 auf67 Jahre 
Quelle: Eigene Berechnungen 
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Reformen der ersten Jahre des 

21. Jahrhunderts durchaus als erfolgreich bezeichnet werden können, was ihre Wir-
kung in Hinblick auf mehr Nachhaltigkeit in der Finanzierung der gesetzlichen Ren-
tenversicherung anbelangt. Sowohl die mittels einer isolierten Generationenbilanz 
berechneten Indikatoren der Nachhaltigkeitslücke und der Mehrbelastung zukünf-
tiger Generationen als auch die mit derselben Methode durchgeführten Beitrags-
satzprojektionen bestätigen dieses Ergebnis. Es kann damit ohne Zweifel festgehal-
ten werden, dass die Rentenreformen 2001/2004 und die noch ausstehende .Rente 
mit 67• sinnvolle Maßnahmen sind, um die Tragfähigkeit der Rentenversicherung 
auf Dauer zu sichern. Allerdings ist der Preis für dieses Mehr an Nachhaltigkeit ei-
nerseits mit drastischen Leistungskürzungen für heutige und zukünftige Rentner-
generationen verbunden. Andererseits werden die Erwerbstätigen trotz allem über 
steigende Beitragssätze (und letztlich auch über höhere Steuern zur Finanzierung 
des ebenfalls steigenden Bundeszuschusses) erheblich belastet. Wie sich die Re-
formmaßnahmen auf das Versorgungsniveau der Rentenversicherung auswirken, 
ist Gegenstand des folgenden Abschnitts.1s1 

151 Dabei werden im folgenden die Begriffe .Versorgungsniveau• und .Rentenniveau• synonym 
verwendet Gleiches gilt für die Ausdrücke .Versorgungs-. bzw .• Rentenlücke". D.h. es geht stets 
um die Frage, welche Leistungen die GRV nach Reformen Im Vergleich zur Situation vor der Ren-
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43 Versorgungsniveau der gesetzlichen Rentenversicherung 

Die durch die Reformen der GRV geschaffene Nachhaltigkeit hat ihren Preis in der 
zwangsläufig damit einhergehenden Leistungskürzung. D.h. alle Maßnahmen, die 
eine zusätzliche Beitragssatzsteigerung in der GRV vermeiden, aber dennoch mehr 
Nachhaltigkeit im System schaffen sollen, bedeuten letztlich eine Rentenkürzung.1s2 

Dies gilt für den Nachhaltigkeitsfaktor genauso wie für die noch nicht umgesetzte 
.Rente mit 67M. Folglich wird die GRV künftig zwar wieder stabil(er) finanziert sein, 
ihr Leistungsniveau aber entsprechend niedriger ausfallen, als dies in der Vergan-
genheit der Fall war. 

Abbildung 22 zeigt die Entwicklung des Rentenniveaus im Status quo, d.h. be-
rücksichtigt sind die Wirkung der Riesterreform sowie des zum 1.7.2005 implemen-
tierten Nachhaltigkeitsfaktors, und nach Anhebung der gesetzlichen Regelalters-
grenzen. Zusammengenommen ergibt sich bis 2050 bereits im Status quo eine Kür-
zung des Versorgungsniveaus um etwa 12 Prozentpunkte im Vergleich zur Situation 
ohne diese Reformen. Die schrittweise Erhöhung des Altersvorsorgeanteils in der 
Rentenformel führt zu einer langfristigen Reduktion in Höhe von drei Prozentpunk-
ten, während der Nachhaltigkeitsfaktor seine Wirkung vor allem von 2020-2035 
entfaltet und die Renten um weitere neun Prozentpunkte kürzt.1s3 Wie bereits im 
vorigen Abschnitt erwähnt, entfaltet sich die Wirkung des Nachhaltigkeitsfaktors 
parallel zur Entwicklung des Altenquotienten. Dieser steigt im Zeitraum 2020-2035 
besonders stark an, da die Babyboomer-Generation, also die geburtenstarken Jahr-
gänge von etwa 1952-1970, voraussichtlich in diesem Zeitraum in Rente geht. Das 
bedeutet aber nicht, dass die heutigen Rentnergenerationen durch den Nachhal-
tigkeitsfaktor ihrer im Erwerbsleben erworbenen Ansprüche beraubt würden. Im 
Gegenteil, die demografische Entwicklung bedingt erst ab dem Jahr 2020 eine Ab-
senkung der Altersbezüge auf unter 97 Prozent des ohne Nachhaltigkeitsfaktor er-
reichten Rentenniveaus. Damit bleiben die aktuellen Bestandsrenten in der Regel 
von nennenswerten Kürzungen verschont. Für alle zukünftigen Zugangsrentner 
wird das Rentenniveau hingegen durch die Einführung des Nachhaltigkeitsfaktors 
stärker sinken als bislang erwartet. Diese Maßnahme ist zwar unumgänglich, erfor-

tenreform 2001 bringt. Damit ist keine Aussage darüber getroffen, ob die entsprechende Leistung 
ausreicht, um im Alter einen bestimmten Lebensstandard zu erhalten. 
152Da Im Umlageverfahren keine (nennenswerte) Kapitalstockbildung stattfindet, gibt es grund-
sätzlich nur zwei Ansatzmöglichkeiten, um auf die demografische Entwicklung zu reagieren, näm-
lich Beitragssatzsteigerungen oder Leistungskürzungen. Sofern erstere vermieden bzw. gedämpft 
werden sollen, bleibt nur noch eine Ausgabenreduktion. 
153Die hier berücksichtigte Kürzung durch die schrittweise Anhebung des Altersvorsorgeanteils 
(.Riestertreppei fällt mit etwas mehr als drei Prozentpunkten geringer aus, als die eigentlich zu 
erwartenden gut fünf Prozent. Grundsätzlich bewirkt nämlich allein die Riesterreform eine Kürzung 
in Höhe von über 0,6 Prozentpunkten pro Stufe. Die Abweichung ist vor allem darauf zurückzufüh-
ren, dass bei den hier vorgelegten Berechnungen bereits die tatsächliche Entwicklung der Jahre 
2002-2004 implementiert Ist. Somit wurden die Unterschiede zwischen den einzelnen Szenarien für 
diesen Zeitraum ausgeblendet und die Wirkung der Riestertreppe kommt nur noch fünf Jahre lang 
zum Tragen. Darüber hinaus kommt es zu einer faktischen Aussetzung der Rlesterwirkung (und 
auch der Wirkung des Nachhaltigkeitsfaktors), wenn die der Rentenanpassung zugrundeliegende 
Lohnentwicklung rückläufig ist, vgl. dazu Sachverständigenrat (2005). 
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dert aber parallel eine Ausweitung der privaten Vorsorge über das bisherige Maß 
hinaus, um ein angemessenes Versorgungsniveau im Alter (im Sinne des Niveaus 
vor der Riesterreform) auch in Zukunft zu gewährleisten. 

Abbildung 22: Entwicklung des Versorgungsniveaus In der GRV 2002-2050154 

Quelle: Eigene Berechnungen 
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Das hier dargestellte Rentenniveau bezieht sich auf die künftigen Bruttoren-
ten.155 Die monatliche Bruttorente des Eckrentners156 lag im Jahr 2002 bei 
1.139 Euro. Sie steigt im Zeitablauf bis 2050 auf 1.791 Euro bzw. 2.038 Euro im Ver-
gleichsfall ohne Reformen. Ausgedrückt in Kaufkraft des Jahres 2005 entspricht dies 
einer monatlichen Bruttorente in Höhe von 916 bzw. 1.043 Euro.157 Die aktuelle 
Bruttoeckrente des Jahres 2005 liegt bei 1.170 Euro. Der Kaufkraftvergleich ver-
deutlich damit, dass es selbst im Fall ohne die Rentenreformen 2001/2004 (,,vor 
Riester-Niveauj langfristig nicht zu einem vollständigen Kaufkrafterhalt kommt. Im 
weiteren Verlauf werden die zukünftigen Rentenzahlungen daher stets auch in 
Kaufkraft 2005 ausgewiesen. Dies liefert insbesondere bei den später betrachteten 

154Die Höhe der Versorgungslücken ist unabhängig von der unterstellten Wachstumsrate. Vgl. dazu 
auch die Ausführungen In Kapitel 5.5. 
155Von diesen Bruttorenten sind noch Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge zu zahlen. Zudem 
sind die Bruttorenten durch die mit dem Alterseinkünftegesetz eingeführte nachgelagerte Renten-
besteuerung gegebenenfalls steuerpflichtig. Die Entwicklung der zukünftigen Nettorenten wird Im 
Zusammenhang mit den Auswirkungen der Entgeltumwandlung auf die GRV In Kapitel 5.4.8 darge-
stellt. 
156Der so genannte Eckrentner arbeitet annahmegemäß 45 Jahre und verdient dabei in jedem Jahr 
das jeweilige durchschnittliche Bruttoeinkommen. Er erreicht damit im Verlauf seines Erwerbsle-
bens exakt 45 Entgeltpunkte. Ein solche Eckrente dient vor allem der Vergleichbarkeit von Renten-
entwicklungen, sie ist nicht mit einer tatsächlich statistisch errechneten Durchschnittrente gleich 
zu setzten. 
157Da in den vorliegenden Berechnungen nur reale (Zins- und) Wachstumsraten, also keine Infla-
tion, berücksichtigt sind, bedeutet der Ausdruck .in Kaufkraft" letztlich nichts anderes als eine 
Wachstumsadjustierung. Zu den Möglichkeiten der Hochrechnung von gesetzlichen und privaten 
Renten siehe Börsch-Supan, Ludwig und Reil-Held (2004). 
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kapitalgedeckten Betriebs- und Riesterrenten einen zusätzlichen Indikator für die 
Leistungsfähigkeit der einzelnen Versorgungssysteme. 

Bezieht man die Wirkung der .Rente mit 67" in die Betrachtung mit ein, entste-
hen zusätzliche Versorgungslücken. In Abbildung 22 führt diese künftige Reform 
allerdings erst ab dem Jahr 2035 zu signifikanten Rentenkürzungen. Im Jahr 2020 
beträgt die Kürzung zunächst 2,4 Prozent und ist damit für Zugangsrentner dieses 
Jahres noch nicht gravierend.158 Alle nachfolgenden Rentnergenerationen sind je-
doch von den jährlich um jeweils 0,3 Prozentpunkte steigenden Kürzungen betrof-
fen. Durch die Verschiebung der Regelaltersgrenzen um zwei Jahre kommt es damit 
ab 2036 zu einer generellen Rentenkürzung für alle Zugangsrentner um 7,2 Prozent 
im Vergleich zum Status quo. Dies entspricht einer Bruttorente im Jahr 2050 in 
Höhe von 1.662 Euro (in Kaufkraft 2005: 850 Euro), also 376 Euro weniger als ohne 
Reformen. Die allein durch die .Rente mit 67" verursachte Versorgungslücke beträgt 
damit 129 Euro (Tabelle 7). 

Tabelle 7: Bruttorenten aus der GRV (In Euro) In verschiedenen Reformszenarien sowie reformbedlngte 
VersorgungslOcken In den Jahren 2020, 2035 und 2050151 

Quelle: Eigene Berechnungen 
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Insgesamt ergibt sich damit für den durchschnittlichen Eckrentner eine Versor-
gungslücke in Höhe von 17 Prozent im Jahr 2035 bzw. gut 18 Prozent (2050) im 
Vergleich zur Situation ohne die angesprochenen Reformen. Es sei nochmals be-
tont, dass die beschlossenen und geplanten Leistungskürzungen in der GRV vor 
allem die Babyboomer-Generation treffen, da diese just in dem Zeitraum in Rente 
gehen wird, in dem die massivsten Einschnitte zu erwarten sind. Insbesondere für 
diese Jahrgänge gilt entsprechend auch, dass ihre Alterseinkommen stärker als bis-
her aus kapitalgedeckter Altersvorsorge bestritten werden sollten. Diese zusätzliche 
Vorsorge ist streng genommen der Ausgleich für die Nichterfüllung der .doppelten 
Bringschuld" innerhalb der umlagefinanzierten Rentenversicherung. Faktisch ist ein 
im Umlageverfahren finanziertes Alterssicherungssystem nämlich nur solange leis-
tungsfähig und stabil, wie zwei Grundvoraussetzungen erfüllt werden. Zum einen 
müssen die jeweils jungen (erwerbstätigen) Generationen Beitragszahlungen leis-
ten, um die Renten der alten (nicht mehr erwerbstätigen) Generationen zu finanzie-
ren. Zum anderen müssen sie aber auch für den entsprechenden Nachwuchs sor-

"'Dabei ist angenommen, dass die Anhebung der Regelaltersgrenzen jeweils erst die Zugangs-
rentner des Folgejahres voll trifft. 
1591n Preisen 2005. 
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gen, der sie selbst einmal im Alter versorgen soll. Die seit Jahrzehnten niedrigen 
Geburtenraten in Deutschland belegen, dass zumindest die zweite Grundvoraus-
setzung seit den 1g70er Jahre nicht mehr gewährleistet ist. Die Funktionsfähigkeit 
des Umlageverfahrens ist damit ausgehöhlt und muss durch Kapitaldeckung unter-
stützt werden. Eine Möglichkeit hierzu bietet die betriebliche Altersvorsorge und 
dabei insbesondere die Entgeltumwandlung, welche in Kapitel 5 näher untersucht 
wird. 

4.4 Zusammenfassung und Fazit 

Die gesetzliche Rentenversicherung ist das mit Abstand bedeutendste System der 
Alterssicherung in Deutschland. Dies gilt sowohl für die Größe des Versichertenkrei-
ses als auch für die Anzahl der Leistungsempfänger. An dieser Tatsache wird sich 
auch zukünftig kaum etwas ändern. Ändern wird sich aber die Höhe der Leistungen 
und damit das Versorgungsniveau breiter Bevölkerungsteile im Alter. Die hier vor-
gestellten Berechnungen zur Nachhaltigkeit des Systems mittels der Methode der 
Generationenbilanzierung belegen, dass der Gesetzgeber die notwendige Neuord-
nung der GRV mit den Rentenreformen 2001 / 2004 im Wesentlichen auf den Weg 
gebracht hat. Durch die beabsichtigte Anhebung der Regelaltersgrenzen ab 2012 
wird die Finanzierung der GRV damit annährend nachhaltig und in Bezug auf zu-
künftige Generationen gerecht(er) ausgestaltet sein. Die zwangsläufig damit ver-
bundene Leistungskürzung verlangt aber von den heutigen Versicherten eigene, 
kapitalgedeckte Sparanstrengungen, um im Alter ein angemessenes Versorgungs-
niveau erreichen zu können. Dies gilt vor allem für alle Jahrgänge, die nach 2020 in 
den Ruhestand eintreten werden. 

Die Möglichkeiten zur vermehrten individuellen Vorsorge hat der Gesetzgeber 
im Zuge der Rentenreformen auf den Weg gebracht. Im folgenden Kapitel wird nun 
zunächst die zweite Säule des deutschen Alterssicherungssystems genauer betrach-
tet. Dabei wird insbesondere untersucht, inwieweit die staatlich geförderte Erspar-
nisbildung in Höhe von maximal vier Prozent der Beitragsbemessungsgrenze zur 
GRV (West) ausreicht, um die in der ersten Säule entstehenden Rentenlücken zu 
schließen. Eine entsprechende Untersuchung der dritten Säule, also der privaten 
Altersvorsorge, erfolgt dann in Kapitel 6. 
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Die erfolgte Neuordnung der GRV impliziert eine Lastverschiebung zwischen den 
drei Säulen des deutschen Alterssicherungssystems. So werden zukünftige Al-
terseinkommen nur noch zu einem deutlich geringeren Anteil aus der umlagefinan-
zierten GRV, dafür in stärkerem Ausmaß aus kapitalgedeckter betrieblicher und pri-
vater Vorsorge stammen. Der Weg dazu ist parallel durch die Schaffung weitrei-
chender Fördermöglichkeiten (z.B. Entgeltumwandlung und Riesterrente) geebnet 
worden. 

Das vorliegende Kapitel konzentriert sich auf den Bereich der bAV, insbesondere 
der Entgeltumwandlung. Zentrales Element der Untersuchung ist dabei folgende 
Frage: Welche Auswirkungen hat die seit 2002 bestehende Sozialabgabenfreiheit 
für umgewandelte Arbeitsentgelte aus Sicht der gesetzlichen Rentenversicherung 
und aus Sicht der Versicherten? Dies umfasst sowohl die künftige Entwicklung des 
aktuellen Rentenwerts also auch die der daraus resultierenden Rentenleistungen 
und damit des sich letztlich ergebenden Versorgungsniveaus. Eng mit diesen aus-
gabeseitigen Elementen verbunden sind weitere Fragestellungen, die ebenfalls Ge-
genstand dieses Kapitels sind: Welche Effekte hat die Entgeltumwandlung auf die 
Finanzierung der Rentenversicherung, sprich auf die Beitragssatzentwicklung? Ist 
eine Verlängerung der Sozialabgabenfreiheit über das Jahr 2008 hinaus denkbar 
und falls nein, welche Auswirkung hat deren Aufhebung auf die Verbreitung der 
bA V? Zudem soll geklärt werden, welchen Beitrag die Entgeltumwandlung zur 
Schließung der Versorgungslücke aus derGRV leisten kann? 

Das Kapitel beginnt mit einer kurzen Einführung und Legaldefinition der bAV 
(Abschnitt 5.1) sowie einer Vorstellung der möglichen Durchführungswege (Ab-
schnitt 5.2). Anschließend befasst sich Kapitel 5.3 mit den Basisdaten der Bruttoent-
geltumwandlung, als bedeutendstem Vehikel der betrieblichen Altersvorsorge.160 

Das Kapitel schließt mit der Analyse der Auswirkungen der Entgeltumwandlung 

100Per Gesetz besteht die Möglichkeit, die In Kapitel 6 behandelte Rlesterförderung auch im Rah-
men eines betrieblichen Altersvorsorgevertrags in Anspruch zu nehmen. Der Vorteil besteht für 
den Arbeitnehmer Im Wesentlichen In der Ersparnis von Transaktionskosten (v.a. Verwaltungsauf• 
wand und Entscheidungskosten) sowie möglicherweise durch günstigere Tarife aufgrund von 
Gruppenverträgen. Empirisch spielt diese Variante der bAV jedoch nur eine untergeordnete Rolle. 
So hatten bis Juni 2004 ledlgllch 3,4 (8,0 bzw. 0,2) Prozent der Arbeitnehmer, welche ihre bAV über 
eine Pensionskasse (Pensionsfonds bzw. Direktversicherung) organisiert haben, die Rlesterförde-
rung In Anspruch genommen, vgl. Haghirl und Kortmann (2005). Die geringe Inanspruchnahme ist 
u.a. darauf zurückzuführen, dass die Rlesterförderung im Rahmen der bAV weniger attraktiv ist als 
Im privaten Bereich. So sind z.B. die entstehenden Rentenzahlungen In der Bezugsphase sozialab-
gabenpfllchtig, während die private Rlesterrente abgabenfrei Ist. Darüber hinaus hat diese Variante 
für Arbeitgeber keinerlei Vorteile, so dass die Bereitschaft. den zusätzlichen Verwaltungsaufwand In 
Kauf zu nehmen, bei Arbeitgebern gering Ist. Für eine ausführliche Behandlung der Riesterförde-
rung In der bAV vgl. Kovar und Rledlbauer (2005). Die Möglichkeit der Riesterförderung im Rahmen 
der bAV wird Im folgenden daher nicht weiter betrachtet. 
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sowohl aus Sicht der gesetzlichen Rentenversicherung als auch aus dem Blickwinkel 
der Versicherten (Kapitel 5.4). 

5.1 Legaldefinition und Abgrenzung der bAV 
Rechtliche Grundlage der betrieblichen Altersversorgung im privatwirtschaftlichen 
Bereich ist das Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung 
(BetrAVG). Das Betriebsrentengesetz wurde 1974 beschlossen und zuletzt am 
9.12.2004 geändert.161 Der Legaldefinition aus § 1 Absatz 1 BetrAVG zufolge findet 
es Anwendung, sofern dem Arbeitnehmer Leistungen der Alters-, Invaliditäts- oder 
Hinterbliebenenversorgung auf Basis eines Arbeitsverhältnisses vom Arbeitgeber 
zugesagt werden. Diese Form der Absicherung ist eine freiwillige Leistung. Einen 
Anspruch auf eine derartige Versorgung durch ihre Arbeitgeber haben Arbeitneh-
mer nicht. 

Eine betriebliche Altersversorgung liegt nach Absatz 2 auch vor, wenn der Ar-
beitgeber sich verpflichtet, bestimmte Beiträge in eine Anwartschaft auf Alters-, In-
validitäts- oder Hinterbliebenenversorgung umzuwandeln, oder wenn künftige 
Entgeltansprüche in eine wertgleiche Anwartschaft auf Versorgungsleistungen 
(Entgeltumwandlung) umgewandelt werden. Aufgrund der Legaldefinition lassen 
sich Leistungspläne der betrieblichen Altersversorgung grundsätzlich in beitrags-
(defined contribution) und leistungsdefinierte (defined benefit) Zusagen einteilen. 
Diese beiden Varianten unterscheiden sich im Wesentlichen durch die Aufteilung 
des Haftungsrisikos auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer. 

Bei der reinen Leistungszusage gewährt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine 
zu Beginn der Vereinbarung der Höhe nach festgeschriebene Leistung, z.B. einen 
festgelegten Prozentsatz seines letzten Nettogehalts. Entsprechend steht die Leis-
tung, die der Arbeitnehmer im Versorgungsfall in Anspruch nehmen kann, im Vor-
dergrund und nicht der notwendige Aufwand, den der Arbeitgeber erbringen 
muss.162 Somit übernimmt der Arbeitgeber die volle Absicherung der biometri-
schen Risiken, wie z.B. das Risiko eines vorgezogenen Versorgungseintritts. 

Beitragszusagen übertragen das Risiko hingegen ganz oder zumindest teilweise 
auf den Arbeitnehmer, da der Arbeitgeber keine festgeschriebene Leistung, son-
dern lediglich der Höhe nach verbindliche Finanzierungsbeiträge verspricht. Dies 
kann entweder als beitragsorientierte Leistungszusage oder als Beitragszusage mit 
Mindestleitung geschehen. Die beitragsorientierte Leistungszusage ist eine Vari-
ante der klassischen Leistungszusage. Bei ihr sagt der Arbeitgeber zu, bestimmte 
Beiträge in eine Anwartschaft auf eine Versorgungsleistung umzuwandeln. In der 
Regel wird für jedes Dienstjahr ein Betrag in Abhängigkeit des versorgungsfähigen 
Einkommens des Arbeitnehmers gutgeschrieben.163 Die Höhe der Versorgungsleis-
tungen im Versorgungsfall ergibt sich aus der Summe der Beiträge sowie der aus 

161 Diese letzte Änderung ist auf das Gesetz zur Organisationsreform in der gesetzlichen Renten-
versicherung {RVOrgG) zurückzuführen. 
162Vgl. Bode et al. (2002). 
163Vgl. Bode et al. (2002). 
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diesen erwirtschafteten Erträge (Zinsen, Überschüsse). Das Anlagerisiko liegt damit 
vollständig beim Arbeitnehmer.164 Bei der Beitragszusage mit Mindestleistung steht 
dem Arbeitnehmer im Versorgungsfall als Mindestleistung die Summe der Beiträge 
zur Verfügung, die nicht zur Absicherung von biometrischen Risiken verbraucht 
worden ist. 

Seit dem Jahr 2002 haben alle Arbeitnehmer einen Rechtsanspruch auf Entgelt-
umwandlung. Nutzt ein Arbeitnehmer dieses Recht, muss sein Arbeitgeber einen 
begrenzten Teil des Arbeitsentgelts für den Aufbau einer Altersvorsorge verwen-
den. Diese Form des Vermögensaufbaus ist vor allem aufgrund der aktuell gültigen 
Steuer- und Sozialabgabenfreiheit für beide Seiten attraktiv. Ein Arbeitnehmer spart 
bei der Entgeltumwandlung also aus seinem Bruttolohn. Gemäß§ 1 a BetrAVG kann 
der Arbeitnehmer einen jährlichen Anspruch in Höhe von vier Prozent der jeweili-
gen Beitragsbemessungsgrenze der GRV (West) geltend machen.16s Dies entspricht 
2.496 Euro im Jahr 2005. Weiter definiert § 1 Absatz 2 Satz 4 BetrAVG betriebliche 
Altersvorsorge, wenn Arbeitnehmerbeiträge aus Entgeltumwandlung an einen 
Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder eine Direktversicherung fließen und die 
Zusage des Arbeitgebers auch die Leistungen aus diesen Beiträgen umfasst. Der 
Arbeitnehmer ist daher gemäß § 1 a Absatz 1 BetrAVG dazu verpflichtet, jährlich 
einen Betrag in Höhe von mindestens einem Hundert-Sechzigste! der Bezugsgröße 
nach § 18 Absatz 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IV) für seine betrieb-
liche Altersvorsorge zu verwenden.166 

Tariflich geregelte Bezüge dürfen gemäß § 17 Absatz 5 BetrAVG nur dann einer 
Entgeltumwandlung unterworfen werden, wenn die Entgeltumwandlung durch 
einen Tarifvertrag selbst bestimmt oder mittels einer vertraglichen Öffnungsklausel 
zugelassen wird.167 

5.2 Durchführungswege der bAV 

Grundsätzlich stehen den Arbeitnehmern und Arbeitgebern seit dem 1.1.2002 fünf 
Durchführungswege für die betriebliche Altersversorgung zur Verfügung. Die bAV 
kann dabei sowohl unternehmensintern (als Direktzusage oder Unterstützungs-
k.Jsse) oder -extern (als Direktversicherung, Pensionskasse oder Pensionsfonds) or-
ganisiert werden. Die einzelnen Durchführungswege werden im folgenden kurz 
vorgestellt. 

S.2.1 Direktzusage 
Bei der Direktzusage handelt es sich um eine unmittelbare Versorgungs- bzw. Ru-
hegeldzusage des Arbeitgebers an seinen Arbeitnehmer. Dazu bildet der Arbeitge-
ber nach versicherungsmathematischen Grundsätzen steuerlich anerkannte Pen-
sionsrückstellungen, die er entweder selbst finanziert oder vom Arbeitnehmer 

164Vgl. dazu Bodle, Marcus und Merton (1988). 
165Vgl. Höfer, Höfer und Grelwe (2002). 
' 06Zu den Rechengrößen in der Sozialversicherung siehe auch Tabelle 1 o dieser Arbeit. 
167Vgl. Blomeyer (2002). 
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durch Entgeltumwandlung (mit-)finanzieren lässt. Ein Liquiditätsabfluss erfolgt da-
bei erst in der Leistungsphase, d.h. die Pensionsrückstellungen stehen dem Arbeit-
geber bis dahin als Innenfinanzierungsquelle zur freien Verfügung; die Mittel kön-
nen allerdings auch unternehmensextern z.B. in einem Investmentfonds angelegt 
werden. Eine Minderung der Mittel erfolgt lediglich durch die Beiträge zum Pen-
sionssicherungsverein auf Gegenseitigkeit (PSVaG), der dafür die Direktzusagen im 
Insolvenzfall übernimmt. Die Besteuerung erfolgt nachgelagert gemäß 
§ 19 Absatz 1 Satz 1 Einkommensteuergesetz (EStG), d.h. erst im Versorgungsfall, 
während der Ansparphase sind die Beiträge dafür sowohl auf Unternehmensebene 
als auch beim Arbeitnehmer lohnsteuer- und sozialabgabenfrei, da kein Zufluss im 
Sinne des § 11 EStG erfolgt. 

5.22 Unterstützungskasse 
Unterstützungskassen sind rechtliche selbstständige Einrichtungen zur Durchfüh-
rung einer betrieblichen Altersversorgung, die allerdings keinen Rechtsanspruch 
auf ihre Leistungen gewähren. Entsprechend unterliegen sie auch nicht der Ver-
sicherungsaufsicht. Träger können dabei ein oder mehrere Unternehmen sein, die 
ihren Arbeitnehmern eine mittelbare betriebliche Versorgungsleistung zusagen. 
Man spricht hier gemäß der Art und der Anzahl der Trägerunternehmen von Einzel-, 
Konzern- oder Gruppenkassen. Unterstützungskassen sind als soziale Einrichtungen 
von der Körperschafts- und Gewerbesteuer befreit. Zuwendungen zu den Kassen 
sind ebenfalls nicht steuer- und sozialabgabenpflichtig; beim Arbeitgeber ist die 
Steuerfreiheit auf das Kassenvermögen begrenzt, beim Arbeitnehmer erfolgt - wie 
schon bei der Direktzusage - kein Zufluss von Einnahmen gemäß § 11 EStG. Die 
spätere Rentenleistung ist damit auch bei den Unterstützungskassen voll zu ver-
steuern. 

5.2.3 Direktversicherung 
Im Falle der Direktversicherung schließt der Arbeitgeber als Versicherungsnehmer 
eine Lebensversicherung zu Gunsten des Arbeitnehmers oder seiner Hinterbliebe-
nen ab. Direktversicherungen können als Einzel- oder Gruppenverträge abgeschlos-
sen werden. Die steuerrechtliche Behandlung dieser Verträge wurde mit dem 
AltEinkG geändert, so dass auch für die bAV der langfristige Übergang auf eine ein-
heitlich nachgelagerte Besteuerung vollzogen wird. Dabei sind die Zuführungen in 
Neuverträge ab 2005 beim Arbeitgeber und beim Arbeitnehmer gemäß 
§ 3 Absatz 63 EStG in einer Höhe von bis zu vier Prozent der BBG zur Rentenver-
sicherung (West) zuzüglich 1.800 Euro pro Jahr steuerfrei.168 Bis zu vier Prozent der 
BBG sind die Einzahlungen in eine Direktversicherung von Arbeitgebern und Ar-
beitnehmern sozialabgabenfrei. Für Arbeitnehmer gilt dies allerdings nur bis zum 
31.12.2008. Die Auszahlungen in der Bezugsphase sind nach § 22 Absatz 5 EStG 

168Dies gilt allerdings nur, sofern die Grenzen der Steuerfreiheit noch nicht vom Arbeitgeber ausge-
schöpft sind. Der zusätzlich abzugsfähige Betrag in Höhe von 1.800 Euro ist Im Gesetz festge-
schrieben, d.h. nicht dynamisiert. 
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steuerpflichtig, sofern in der Ansparphase Steuerfreiheit vorlag. Zudem müssen So-
zialabgaben an die gesetzliche Kranken- und Ptlegeversicherung gezahlt werden. 

Altverträge169 werden hingegen nach vorherigem Recht behandelt. Nach 
§ 40 b EStG kann der Arbeitgeber die Beiträge bis zu einer maximalen Höhe von 
1.752 Euro (bzw. 2.148 Euro bei Gruppenverträgen) pro Kalenderjahr pauschal mit 
20 Prozent (zzgl. Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag) versteuern. Sofern der Ar-
beitgeber diesen Rahmen nicht ausschöpft, gilt die Pauschalsteuerregelung auch 
für Einzahlungen des Arbeitnehmers. Diese Beiträge sind dann auch sozialversiche-
rungsbeitragsfrei. Wandelt der Arbeitnehmer Gehaltsbestandteile für den Abschluss 
einer Direktversicherung um, so besteht die Sozialversicherungsfreiheit nur bis zum 
Jahr 2008. Die Auszahlung der Direktversicherung ist nach zwölf Jahren steuerfrei, 
sofern sie als einmalige Kapitalleistung erfolgt. Bei einer Leibrente ist nach 
§ 22 Absatz 1 EStG der Ertragsanteil zu versteuern. 

5.2.4 Pensionskasse 
Pensionskassen sind sowohl rechtsfähige Versorgungseinrichtungen im Sinne des 
§ 1 Absatz 3 Satz 1 BetrAVG als auch nicht rechtsfähige Zusatzversorgungseinrich-
tungen des öffentlichen Dienstes im Sinne des§ 18 BetrAVG, die den Leistungsbe-
rechtigten, insbesondere Arbeitnehmern und deren Hinterbliebenen, auf ihre Ver-
sorgungsleistungen einen Rechtsanspruch gewähren. Wie auch bei den Unterstüt-
zungskassen können als Träger der Pensionskasse ein oder mehrere Unternehmen 
fungieren; die Pensionskassen sind als soziale Einrichtungen von der Körperschaft-
und Gewerbesteuer befreit. Für Altverträge sind die Beiträge des Arbeitgebers bis 
zu vier Prozent der BBG steuerfrei, darüber hinausgehende Einzahlungen können 
analog zur Direktversicherung pauschal besteuert werden. Werden diese Grenzen 
durch die arbeitgeberfinanzierte bAV nicht ausgeschöpft, kann der Arbeitnehmer 
im Rahmen der Entgeltumwandlung die Steuerfreiheit in entsprechender Höhe 
nutzen. 

Für ab 2005 geschlossene Verträge gelten die bereits im Fall der Direktversiche-
rung beschriebenen Regelungen. Für die Auszahlungen gelten ebenfalls die steuer-
und sozialversicherungsrechtlichen Regelungen wie bei der Direktversicherung und 
zwar sowohl für Alt- als auch für Neuverträge. 

5.2.5 Pensionsfonds 
Durch die Rentenreform und das AVmG wurde der Pensionsfonds als neuer und 
damit fünfter Durchführungsweg zur bAV eingeführt. Der Pensionsfonds führt als 
rechtlich selbstständige Einrichtung gegen Zahlung von Beiträgen eine kapitalge-
deckte betriebliche Altersversorgung für den Arbeitgeber durch. Durch die Ge-
währleistung eines eigenen Rechtsanspruchs unterliegt der Fonds der Versiche-
rungsaufsicht. Wiederum können vier Prozent der Beitragsbemessungsgrenze der 
Rentenversicherung steuer- und sozialabgabenfrei zur betrieblichen Altersversor-

169 Als Altverträge werden alle Verträge aus den Jahren 2004 und früher bezeichnet, für welche die 
Regelungen des AltEinkG keine Anwendung finden. 
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gung mittels Pensionsfonds aufgewendet werden. Bei Entgeltumwandlung gilt die 
Sozialabgabenbefreiung befristet bis 2008. Durch das AltEinkG hat sich der steuer-
freie Betrag auch im Fall des Pensionsfonds um 1 .800 Euro erhöht. Spätere Renten-
zahlung müssen nach § 22 Absatz 5 voll versteuert werden. Zudem müssen auf die 
Auszahlungen Kranken- und pflegeversicherungsbeiträge geleistet werden. 

Tabelle 8 fasst die steuer- und sozialabgabenrechtliche Behandlung der einzel-
nen Durchführungswege für Neuverträge nochmals zusammen. Im Zuge des 
AltEinkG wurde dabei eine erhebliche Vereinfachung der gesetzlichen Regelungen 
umgesetzt. Durch die Harmonisierung der Behandlung von Pensionskasse, Pen-
sionsfonds und Direktversicherung unterscheiden sich nur noch die externen und 
internen Durchführungswege voneinander. Vor 2005 - also für Altverträge - war die 
steuer- und abgabenrechtliche Situation in der bAV nicht nur weniger übersichtlich, 
sondern im Grunde auch nicht systematisch. Die Gleichbehandlung ist damit ein 
wichtiger Schritt, um die Attraktivität der bAV weiter zu stärken. 

Tabelle 8: Steuer- und sozlalabgabenrechtllche Behandlung der bAV fOr Neuvertrlge ab 2005 
Quelle: Eigene Oarstellung in Anlehnung an GDV (2005) 

~ -~ -~ 
Arbe/tgeberllnallZHHf ArbeitnehmerlinanMlt Atl>eltgeberllnallZHHf Albeltnahmerllnanzlert 

Slauerfrallell gamlß 
§3Ab&atz63bla4% 

Steuerfreiheit bis 4 % der BBG zzgl. 
Steuerpflicht gamlß Steuerpflicht gemäß - derBBGzzgl. 1.800 Euro pro Jahr, § 22 Aboatz 5 ESIG § 22 Absatz 5 ESIG 1.800 Euro pro Jahr oofem noch nicht - llbeltgabenaltlg D1--- auag<lll(>Mplt 

Sozialabgabanlralhalt 
Sozialabgabanlralhelt 

Soziatabgabanpftlcht Sozialabgabanpfllcht bio 4 % der BBG bis 
bis 4 % dar BBG 2008 lnGKV/GPV lnGKV/GPV 

generelle generelle Steuerplllcht gemlß Sleua!plllcht gemiß u--- Steuerfreiheit Steuerlralhalt § 19 Abaatz 1 ESIG § 19 Absatz 1 ESIG D1-- generelle Sozlalabgabanlralhelt 
Sozlalabgabonpftlcht Sozialabgabenpflicht bis 4 % der BBG bis Sozlalabgabonlralhalt 2008 lnGKV/GPV lnGKVIGPV 

53 Basisdaten der Entgeltumwandlung 

Insgesamt sollen die aktuellen gesetzlichen Änderungen die betriebliche Altersver-
sorgung attraktiver machen. Um eine Versorgung möglichst breiter Bevölkerungs-
schichten mit zusätzlichen Betriebsrenten zu erreichen, müssen die Rahmenbedin-
gungen auch die gesellschaftlichen Änderungen in den vergangenen Jahrzehnten 
berücksichtigen. So haben sich z.B. die Erwerbsbiografien der Arbeitnehmer in 
Deutschland erheblich verändert. Die Dauer der durchschnittlichen Betriebszuge-
hörigkeit hat abgenommen, das Risiko der Erwerbslosigkeit zugenommen. Zudem 
führen Kindererziehungszeiten zu einer Unterbrechung der Erwerbstätigkeit. Der 
Gesetzgeber hat hier mit einer Verkürzung der Unverfallbarkeitsfristen reagiert 
(§ 1 b Absatz 1 BetrAVG). Eine Versorgungsanwartschaft durch Entgeltumwandlung 
ist demnach sofort unverfallbar (§ 1 b Absatz 5 BetrAVG). Ansonsten gilt im Nor-
malfall, dass eine Anwartschaft unverfallbar wird, wenn die Versorgungszusage 
mindestens fünf Jahre bestanden hat und der Arbeitnehmer das 30. Lebensjahr 
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vollendet hat. Auch die Mitnahmemöglichkeiten unverfallbarer Betriebsrentenan-
wartschaften bei einem Arbeitgeberwechsel, die so genannte Portabilität, sind er-
heblich verbessert worden. Dabei hat der Arbeitnehmer einen Rechtsanspruch dar-
auf, bei einem Arbeitgeberwechsel die Anwartschaft in die Versorgungseinrichtung 
des neuen Arbeitgebers mitzunehmen.170 

Ob die gesteigerte Attraktivität der bAV seit 2002 tatsächlich zu einer erhöhten 
Verbreitung der Entgeltumwandlung in der Arbeitnehmerschaft geführt hat bzw. 
noch führen wird, soll im folgenden untersucht werden. Darüber hinaus werden 
zur Vorbereitung der Berechnungen zu den Auswirkungen der Entgeltumwandlung 
in Kapitel 5.4 die dort zugrundegelegten Daten und Annahmen vorgestellt: 

• Alters- und geschlechtsspezifische Bruttoeinkommensverteilungen als Basis 
für die individuelle Berechnung der Entgeltumwandlung (Abschnitt 5.3.1) 

• Alterspezifische Angaben über die Nutzung der Entgeltumwandlung zum Auf-
bau einer kapitalgedeckten, betrieblichen Altersvorsorge (Abschnitt 5.3.2) 

• Annahmen über die Entwicklung makroökonomischer Rahmengrößen im Be-
reich der Sozialversicherung, d.h. insbesondere der Bezugsgröße, der Beitrags-
bemessungsgrenze in der GRV, der Entwicklung der durchschnittlichen Brut-
toentgelte sowie der Beitragssätze zur Renten-, Kranken-, PHege- und Arbeits-
losenversicherung (Abschnitt 5.3.3) 

• Bevölkerungsprognosen und Schätzungen zur zukünftigen Entwicklung der 
Erwerbstätigkeit in Deutschland (Abschnitt 5.3.4). 

5.3.1 Alters- und geschlechtsspezifische Bruttoeinkommensverteilungen 
Abbildung 23 zeigt alters- und geschlechtspezifische Bruttoeinkommensverteilun-
gen für die Jahre 2002-2008.171 Diese Verteilungen wurden mittels eines Mikrosi-
mulationsmodells berechnet.172 Für den restlichen Betrachtungszeitraum im Rah-
men der hier vorgestellten Berechnungen bis 2050 wird die im Jahr 2008 vorlie-
gende Einkommensverteilung mit einer konstanten realen Wachstumsrate von 
g= 1,5 Prozentfortgeschrieben.173 

170Dle Unverfallbarkeitsfristen sind im Vergleich zur vorherigen Regelung wesentlich verkürzt wor-
den. Bis 2002 war eine Vollendung des 35. Lebensjahres und eine Betriebszugehörigkeit von min-
destens zwölf Jahren erforderlich. Das Recht auf Mitnahme der Anwartschaft bei einem Arbeitge-
berwechsel gilt Innerhalb eines Jahres nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Voraussetzung 
Ist, dass die betriebliche Altersversorgung über einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder eine 
Direktversicherung durchgeführt worden Ist und gilt nur für Neuzusagen ab 2005. Eine Ergänzung 
Im Gesetz stellt ferner klar, dass bei einem grenzüberschreitenden Wechsel Innerhalb der EU An-
wartschaften In gleicher Welse wie bei einem Arbeitsplatzwechsel Innerhalb der Bundesrepublik 
erhalten bleiben. 
171 1n diesem Zeitraum Ist eine gesonderte Berechnung der Einkommensentwicklung sinnvoll, da 
bis einschließlich 2008 sowohl die Steuer- als auch die Sozialabgabenfreiheit für umgewandelte 
Entgelte gültig ist und somit eine möglichst exakte Bestimmung der Einkommensbasis zugrunde 
IWlegt werden kann. 

Das verwendete Mikrosimulationsmodell geht auf Bork (2000) zurück und ermöglicht eine de-
taillierte Analyse der distributiven Effekte des gesamten Steuer- und Transfersystems der Bundes-
rW;>ublik Deutschland ab 1990. 
1 Um die Ergebnisse vergleichbar zu machen, wird hier dieselbe Wachstumsrate angenommen, 
wie bei den Berechnungen zur GRV. 
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5 Die betriebliche Altersvorsorge 

Zunächst ist festzuhalten, dass Frauen im Durchschnitt deutlich weniger verdie-
nen als ihre männlichen Altersgenossen. Darüber hinaus zeigt sich, dass in 
Deutschland Alter und Einkommen stark korrelieren, d.h. mit zunehmendem Le-
bensalter steigt auch das Bruttoeinkommen. Dieser Zusammenhang ist allerdings 
bei Frauen weniger stark ausgeprägt als bei Männern. So verdient ein 30-jähriger 
Mann im Jahr 2005 etwa 35.000 Euro brutto, während ein 65-jähriger im gleichen 
Jahr durchschnittlich knapp 51.500 Euro bekommt. 

Abbildung 23: Alters- und geschlechtsspez Bruttoelnkonvnensvertellung von Frauen und Mlnnem 
2002-2008174 

Quelle: Eigene Berechnungen 
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5.3.2 Aktuelle und zukünftige Nutzung der Entgeltumwandlung nach Alters-

klassen 
Die individuelle Teilnahmebereitschaft an den kapitalgedeckten Zweigen der Al-
terssicherung (bAV und pAV) stammt aus dem Rentenbarometer175 des Deutschen 
Instituts für Altersvorsorge (DIA). Gemäß der repräsentativ durchgeführten Umfrage 
lassen sich die Abschlussquoten in drei Altersklassen unterteilen (Tabelle 9). Für die 
Jahre 2002-2005 wurden die im Rentenbarometer angegebenen tatsächlichen Ab-
schlüsse zugrunde gelegt, für den Folgezeitraum erfolgt die Bestimmung der Teil-
nahmequote auf Basis der letzten angegebenen Planungen der Befragten. 

1742002-2004 Ist-Werte, andere In Preisen 2005. 
175Vgl. DIA (2005a). 
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5 Die betriebliche Altersvorsorge 

Tabelle 9: Bereitschaft zum Ab5chluss zusltzllcher Altersvorsorge nach Altersklassen (In Prozent) 
Quelle: DIA (20058), Eigene Oamellung 

~ - - - -fl-21 59 88 88 88 
nicht - 83 85 85 67 gepllllt 

INI 84 66 66 66 

11-21 25 12 12 14 ....... - 18 24 24 25 UillvNCf1la111ft 
INI 5 12 12 12 
11-21 18 20 20 18 

ullnlllg - 19 11 11 11 gepllllt 
INI 11 2 2 2 

Aktuell haben über alle Altersgruppen hinweg etwa 19 Prozent der förderberech-
tigten Erwerbstätigen176 bereits einen zusätzlichen Altersvorsorgevertrag abge-
schlossen. Den Angaben zufolge planen weitere acht Prozent zukünftig einen der-
artigen Vertrag abzuschließen. Diese Daten beziehen sich auf Vertragsabschlüsse in 
den beiden Varianten der geförderten zusätzlichen Altersvorsorge, also der betrieb-
lichen (gemäß § 3 Absatz 63 EStG = Entgeltumwandlung) m und privaten (gemäß 
§ 10a EStG = Riesterförderung). Entsprechend erfolgt in einem weiteren Schritt -
unter Berücksichtigung der jeweils aktuellen Umfragen des DIA-Rentenbarometers 
- die Aufteilung in betriebliche und private Altersversorgung. Die Attraktivität be-
trieblicher Lösungen hat trotz einer allgemein rückläufigen Akzeptanz der Zusatz-
vorsorge deutlich zugenommen. So werden nach den aktuellen Angaben bereits 
48 Prozent (2002: 40 Prozent) aller Abschlüsse über Entgeltumwandlung getätigt. 
Nur noch 52 Prozent (2002: 60 Prozent) entscheiden sich bei Neuabschluss eines 
Vertrags für die private Zulagenförderung.178 

5.3.3 Entwicklung der makroökonomischen Rahmengrößen in der Sozialver-
sicherung 

Die Entwicklung der Bezugsgröße zur Sozialversicherung, der BBG in der Renten-
versicherung sowie der durchschnittlichen Bruttoentgelte ist in Tabelle 10 darge-
stellt. Für die Jahre 2002-2006 handelt es sich um Ist-Werte, für die Jahre ab 2007 
werden alle Größen mit der realen Wachstumsrate g= 1,5 Prozent fortgeschrieben. 

176Über die Zahl der tatsächlich förderberechtigten Personen gibt es unterschiedliche Angaben. So 
gehen Bräunlnger und Gräf (2005) von etwa 36 Mio. berechtigten Bürgern aus, während das DIA 
von rund 33 Mio. Förderberechtigten Im Jahr 2005 spricht, vgl. DIA (2005b). Die Unterschiede er-
geben sich dabei Im Wesentlichen aus der nur schwer erfassbaren Zahl mittelbar berechtigter Per-
sonen. Vgl. dazu auch Stolz und Rleckhoff (2005). 
'"Wie bereits angekündigt. wird die Möglichkeit der Pauschalversteuerung gemäß § 40b EStG 
nicht weiter behandelt, da sie seit dem 1.1.2005 für Neuabschlüsse nicht mehr gültig ist. 
171Dabei sind theoretisch auch Mehrfachabschlüsse denkbar, da Riesterförderung und Entgeltum-
wandlung parallel in Anspruch genommen werden können. 
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5 Die betriebliche Altersvorsorge 

Tabelle 10: Entwicklung der Rechengröllen (in Euro) In der Sozialversicherung (West) 2002-2006179 

Quelle: BMAS (200S) und VOR (2005c) 

2INIZ - 2004 ZOCNI ZOCNI 

B8G 54.000 81.200 81.800 62.400 83.000 

llezugllgrOle 28.140 28.560 28.980 28.980 29.400 

-........ 28.626 29.230 29.428 29.569 30.013• 
• fortgeschriebener Wert des Vorjahres 

Die Beitragssatzentwicklung in den einzelnen Zweigen der Sozialversicherung ist 
in Abbildung 24 dargestellt. Dabei handelt es sich mit Ausnahme des als konstant 
angenommenen Beitrags zur Arbeitslosenversicherung in Höhe von 6,5 Prozent um 
eigene Projektionsergebnisse mittels der Methode der Generationenbilanzie-
rung.180 Die hier gezeigten Beiträge sind immer exakt die notwendigen Sätze, die 
die Einnahmen und Ausgaben jedes zukünftigen Jahres in den entsprechenden fis-
kalischen Subsystem (also Renten-, Kranken- oder Pflegeversicherung) ausgleichen 
würden. Aus diesen Entwicklungen resultiert eine Gesamtbelastung von 
41,3 Prozent in 2002, 41,9 Prozent in 2005 und 53,3 Prozent in 2050 (Abbildung 24). 
Der Rentenversicherungsbeitrag steigt - wie bereits in Abschnitt 4.2.2.3 dieser Ar-
beit dargestellt - im hier dargestellten Referenzfa/1181 , d.h. ohne explizite Berück-
sichtigung der Effekte der beitragsfreien Entgeltumwandlung, von aktuell 
19,5 Prozent auf 24,6 Prozent im Jahr 2050.182 

Die Auswirkungen der Sozialabgabenfreiheit auf die Beitragssatzentwicklung 
werden im Rahmen dieser Arbeit nur für die gesetzliche Rentenversicherung be-
rechnet. Die entstehenden Einnahmeverluste in den anderen Zweigen der Sozial-
versicherung üben aber auch in diesen Systemen (mit Ausnahme der Arbeitslosen-
versicherung) Druck auf den Beitragssatz aus. Dies gilt insbesondere deshalb, weil 
eine kurzfristige Kompensation der Einnahmeausfälle durch äquivalente Kürzungen 
der Gesundheits- oder Pflegeleistungen nicht möglich ist. Eine entsprechende 
Kompensation erfolgt erst verzögert, nämlich durch die Verbeitragung der Betriebs-
renten.183 Die Beitragssätze zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung stei-
gen aber auch ohne diesen zusätzlichen Druck kontinuierlich an: Der Krankenkas-
senbeitrag von aktuell 14,2 auf 18,5 Prozent im Jahr 2050 und der Pflegeversiche-
rungsbeitrag von 1,7 Prozent in 2005 auf 3,7 in 2050.184 

1791st-Werte. 
110Die methodische Vorgehensweise ist in Kapitel 4.2.1 beschrieben. 
111 Dabei beschreibt der Referenzfall hier und im weiteren Verlauf der Berechnungen stets die Si-
tuation des gesetzlichen Status quo des Jahres 2005, d.h. nach den Rentenreformen 2001 /2004 
aber ohne die .Rente mit 67". 
182Beltragssatzprojektionen mit diesen Auswirkungen finden sich in Kapitel 5.4.4 der vorliegenden 
Arbeit. 
1831m Fall der Arbeitslosenversicherung erfolgt durch die Lohnersatzfunktion eine entsprechende 
Kürzung der Leistungen. Betriebsrenten sind seit der Einführung des GKV-Modernislerungsge-
setzes beitragspflichtig. 
184Die Entwicklung dieser beiden Beitragssätze spiegelt jeweils ein Szenario ohne Kostendruck 
wider. Da sowohl Im Gesundheitswesen als auch im Pflegesektor allerdings mit kostensteigernden 
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5 Die betriebliche Altersvorsorge 

Abbildung 24: lleltragssatzentwlddung In den Sozialversicherungen 2002-2050 
Quelle: Eigene Berechnungen 
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5.3.4 Prognosen über die Entwicklung von BevlJ/kerung und Erwerbstätigkeit 
Umfassende Bevölkerungsprognosen erlauben - wie in Kapitel 2 dieser Arbeit aus-
führlich dargelegt - neben der Abschätzung der künftigen Gesamtbevölkerungs-
zahl auch die Vorausberechnung der zukünftigen Bevölkerungsstruktur. Zusätzlich 
werden alters- und geschlechtsspezifische Erwerbstätigenquoten berechnet.185 Die 
sozio-demografische Entwicklung ist in zweierlei Hinsicht von Bedeutung für die 
vorliegende Arbeit. Zum einen beeinflusst die Alterung der Bevölkerung durch die 
Implementierung des so genannten Nachhaltigkeitsfaktors in die Rentenformel die 
künftige Anpassung der gesetzlichen Renten. Zum anderen bestimmt die zugrunde 
gelegte Entwicklung der Erwerbsbevölkerung die Anzahl der förderberechtigten 
Personen und damit die potentiellen Teilnehmer an Entgeltumwandlung. 
Abbildung 25 zeigt exemplarisch die Erwerbstätigenquoten von Frauen und Män-
nern in den Jahren 2005 und 2009. Für beide Geschlechter lässt sich eine leichte 
Steigerung der Erwerbsbeteiligung feststellen. Für den Zeitraum 2010-2050 werden 

Effekten wie z.B. dem medizinisch-technischen Fortschritt zu rechnen ist, sind im Jahr 2050 auch 
Beitragssätze im Bereich von über 26 (GKVJ bzw. über fünf Prozent (GPV) denkbar. Für eine aus-
führliche Behandlung dieser Problematik vgl. Fetzer, Raffelhüschen und Slawik (2005) sowie Häcker 
und Raffelhüschen (2005). 
115Die verwendete Bevölkerungsprojektion basiert auf der mittleren Variante (Variante 5) der 10. 
koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamts, vgl. Statistisches 
Bundesamt (2003). Die Erwerbsquoten basieren auf Schätzungen des lfo-lnstltuts. Eine ausführliche 
Beschreibung findet sich in Bach et al. (2002). 
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diese höheren Erwerbstätigenquoten als konstant angenommen, d.h. die Zahl der 
Erwerbstätigen entwickelt sich in der Folge gemäß der allgemeinen Bevölkerungs-
entwicklung. Demnach gab es im Jahr 2002 etwa 32,5 Mio. förderberechtigte Er-
werbstätige. Die Zahl dieser Erwerbstätigen steigt bis zum Jahr 2013 leicht an und 
erreicht ihren Maximalwert mit knapp 34 Mio. Bis 2050 sinkt die Erwerbstätigenzahl 
dann im Zuge der demografischen Entwicklung auf 27,2 Mio. (vgl. dazu auch 
Abbildung 26 in Kapitel 5.4.1). 

Abbildung 25: Erwerbstltigenquoten von Frauen und Mlnnem 2005 und 2009 
Quelle: Eigene Berechnungen 
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Die hier dargestellten Daten bilden die Grundlage für die folgende Untersuchung 
der Auswirkungen der Entgeltumwandlung auf die GRV im Allgemeinen sowie aus 
individueller Sicht der Versicherten. Die einzelnen Schwerpunkte dieser Untersu-
chung werden in Kapitel 5.4 ausgeführt. 

5.4 Entgeltumwandlung und ihre Auswirkungen auf die GRV 

Die derzeit bis einschließlich 2008 gültige Beitragsfreiheit soll einen Anreiz für die 
förderberechtigten Arbeitnehmer bieten zusätzliche Altersvorsorge zu betreiben, 
um so hohe Teilnahmequoten an kapitalgedeckter Altersvorsorge in der Bevölke-
rung zu erreichen. Gerade mit Blick auf die in Kapitel 4.3 aufgezeigte Entwicklung 
des Versorgungsniveaus aus der GRV ist ein hoher Verbreitungsgrad der zusätzli-
chen Altersvorsorge von enormer Bedeutung. Grundsätzlich ist eine Förderung der 
zusätzlichen Eigenvorsorge daher zu begrüßen. Im Fall der Entgeltumwandlung 

90 



5 Die betriebliche Altersvorsorge 

muss allerdings der Gesamtkontext berücksichtigt werden, da hier der Aufbau von 
betrieblichen Anwartschaften kein unabhängiger Vorgang ist, sondern direkte 
Auswirkungen auf die Finanzierung der gesetzlichen Zweige der Sozialversicherung 
hat. Auf Basis der in Kapitel 5.3 präsentierten Daten sollen nun die folgenden 
Schwerpunkte behandelt werden: 

• Prognose der zukünftigen Entwicklung der Partizipation an Entgeltum-
wandlung (Abschnitt 5.4. 1) 

• Einnahmeverluste der Sozialversicherungen aufgrund der Sozialabgaben-
freiheit insgesamt sowie der gesetzlichen Rentenversicherung im Beson-
deren (Abschnitt 5.4.2) 

• Veränderung der allgemeinen Rentenanpassung unter Berücksichtigung 
der beitragsfreien Entgeltumwandlung (Abschnitt 5.4.3) 

• Veränderung des Beitragssatzes zur Rentenversicherung unter Berücksich-
tigung der Sozialabgabenfreiheit (Abschnitt 5.4.4) 

• Entwicklung der durchschnittlichen Eckrente mit und ohne Entgeltum-
wandlung (Abschnitt 5.4.5) 

• Bedeutung der Sozialabgabenfreiheit aus Sicht der Versicherten (Ab-
schnitt 5.4.6) 

• Entwicklung der Rentenanpassung und des Beitragssatzes ohne Verlänge-
rung der Beitragsfreiheit (Abschnitt 5.4.7) 

• Gesamtversorgungsniveau aus GRV und bAV (Abschnitt 5.4.8). 

5.4.1 Prognose der zukünftigen Entwicklung der Partizipation an Entgekum-
wandlung 

Grundlage der Berechnung der bisherigen und zukünftigen Entwicklung der Ent-
geltumwandlung sind die Abschlussquoten (,,zukünftig geplant; aus Tabelle 9, die 
Aufteilung zwischen pAV und bAV gemäß dem DIA-Rentenbarometer sowie die 
Prognose der Erwerbstätigenzahl bis 2050. Aufgrund der unzureichenden Verfüg-
barkeit von verlässlichen Daten zur bisherigen Nutzung der Entgeltumwandlung, 
werden im Rahmen der vorliegenden Arbeit auch die Jahre 2002-2005 geschätzt. 
Die zukünftig geplanten Abschlüsse scheinen ein besserer Indikator für die Anzahl 
der förderfähigen Verträge zu sein als die Angaben über bereits abgeschlossene 
Verträge. Der Grund hierfür könnte darin liegen, dass die beim DIA-Rentenbarome-
ter befragten Arbeitnehmer womöglich nicht immer genau über die Vertragsdetails 
ihrer Altersvorsorge Auskunft geben (können). So ist es z.B. denkbar, dass ein Ar-
beitnehmer bei seinen Angaben nicht unterscheidet, ob der Vertrag arbeitgeber-
oder arbeitnehmerfinanziert ist oder ob er förderfähig ist oder nicht. Bei den zu-
künftigen Planungen ist es hingegen plausibel davon auszugehen, dass tatsächlich 
nur geförderte Verträge gemeint sind. Aus der Verknüpfung dieser Elemente ergibt 
sich ein Verbreitungsgrad von sieben Prozent im Jahr 2002 und knapp 80 Prozent 
im letzten Jahr des Betrachtungshorizonts. Tabelle 11 fasst die Entwicklung der Teil-
nehmerzahlen sowohl als jährlichen Saldo (Neuverträge) als auch kumuliert zu-
sammen. Insgesamt zeigt diese Schätzung, dass bereits ab dem Jahr 2015 mit einer 
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*Marktabdeckungu von fast 50 Prozent gerechnet werden kann. Für die folgenden 
Untersuchungen werden diese Teilnahmezahlen als SzenarioBO zugrunde gelegt. 

Tabelle 11: Entwicklung der Teilnehmerzahl (In Mio.) an Entgeltumwandlung und Verbreltungsgrad116 

Quelle: Eigene Berechnungen 

Szenalio80 2002 2003 211114 200I 2010 20111 2020 2030 20CD 2050 

NM-1llge 2,17 2,43 1,47 1,11 0,90 0,75 0,53 0,06 0,01 -0,11 

- 2,17 4,60 6,06 7,17 12,03 16,11 19,23 21,85 21,59 21,46 
V~ 7% 14% 19% 22% 36% 46% 58% 73% 76% 79% 

Die Tabelle zeigt, dass im Jahr 2002 insgesamt 2, 17 Mio. betriebliche Altersvor-
sorgeverträge abgeschlossen wurden. Die Anzahl der Neuverträge liegt auch im 
Jahr 2003 über zwei Millionen und in den Jahren 2004 und 2005 noch über einer 
Millionen, so dass im Jahr 2005 insgesamt 7,17 Mio. Verträge existieren. Diese Zahl 
erscheint hoch, wenn auch nicht vollkommen unrealistisch.187 In der Zeit ab 2008 
fällt die Zahl der Neuabschlüsse unter eine Millionen pro Jahr, so dass sich die Zu-
nahme des kumulierten Vertragsbestands verlangsamt. Im Zuge des demografisch 
bedingten Rückgangs der Zahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter werden 
zwischen 2033 und 2040 sogar mehr Verträge gekündigt als neu abgeschlossen. 
Gleiches gilt für die Zeit ab 2046. Der in Tabelle 11 ausgewiesene Wert für 2050 ist 
daher negativ. Der hohe Verbreitungsgrad der Entgeltumwandlung im SzenarioBO 
ist das Resultat der altersspezifischen Abschlussbereitschaft wie sie in Tabelle 9 in 
Kapitel 5.3.2 dargestellt ist. Obwohl für die Zukunft die Abschlussquoten durch-
schnittlich lediglich bei acht Prozent liegen, wird also eine sehr hohe Marktdurch-
dringung erreicht. Dabei ist zu beachten, dass diese Prognose keine Verhaltensän-
derung der Individuen beinhaltet. Wie bereits erwähnt, basiert diese Schätzung auf 
den Angaben des DIA-Rentenbarometers von 2005. Änderungen im Abschlussver-
halten der Bevölkerung könnten sich zum Beispiel ab 2009 ergeben, wenn die Sozi-
alabgabenfreiheit für die umgewandelten Arbeitsentgelte entfällt. Aber auch an-
dere Gründe, wie z.B. Änderungen in den gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen (Wachstum, Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt, Beitragsbelastung, u.ä.}, 
könnten die Teilnahmebereitschaft oder das Sparverhalten der Arbeitnehmer be-
einflussen. Derartige Verhaltensänderungen sind allerdings nicht im Voraus abzu-
schätzen. Um diesem Umstand dennoch im weiteren Verlauf der Untersuchung 
Rechnung zu tragen, wird zusätzlich ein Szenario definiert, welches geringere Ab-

116Die negativen Werte in den Salden der Jahre 2030, 2040 und 2050 zeigen, dass die Zahl der Ver-
träge langfristig demografiebedingt abnimmt. 
187Laut GDV wurden allein in der Versicherungswirtschaft seit 2002 16.4 Mio. betriebliche und pri-
vate Altersvorsorgeverträge abgeschlossen, davon 3,8 Mio. mit Riesterförderung, vgl. GDV (2006a). 
Unterstellt man, dass ein Großteil der verbleibenden 12,6 Mio. Verträge im Rahmen der bAV ent-
standen sind, erscheint die oben genannte Zahl durchaus möglich. Entscheidender als die Ent-
wicklung 2002 bis 2005 ist allerdings ohnehin die zukünftige Entwicklung (und deren Dynamik) der 
bAV. Diese erscheint in der vorgelegten Prognose plausibel abgebildet. Vor dem Hintergrund an-
geblich zu geringer Abschlusszahlen wurde aktuell die Einführung eines so genannten .Opting 
Out-Modells" angeregt. Vgl. zu einer Diskussion darüber Leinert (2004) und Ruprecht (2004). 
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schlussquoten ab 2005 unterstellt.188 Dieses Szenario50 führt in der langen Frist zu 
einer Marktabdeckung von etwa 50 Prozent (Tabelle 12). 

Tabelle 12: Entwicklung der Teilnehmerzahl (In MloJ an Entgeltumwandlung und Verbreitungsgrad 
Quelle: Eigene Berechnungen 

Slllll8llo50 2002 2IIOS 21104 2IIOI 2010 20111 2020 2030 2040 20IIO 

--- 2,17 2,43 1,47 0,55 0,49 0,43 0,30 0,02 0,02 -0,09 
- 2,17 4,60 8,06 6,81 9,18 11,48 13,33 14,72 14,45 14,23 

V--- 7% 14% 19" 20% 27% 34% 40% 49" 51% 52% 

Diese beiden Szenarien können als Richtwerte für die wahrscheinliche Entwick-
lung gelten, da eine Versorgungsquote zwischen 50 und 80 Prozent im Jahr 2050 
als durchaus realistisch angesehen werden kann. Die Zunahme der Zahl der Er-
werbstätigen mit und ohne Entgeltumwandlung ist in Abbildung 26 nochmals gra-
fisch dargestellt. 

Abbildung 26: Entwicklung der Zahl der Enverbstatlgen mit und ohne Entgeltumwandlung 2002-2050 
Quelle: Eigene Berechungen 
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181Für das SzenarioSOwerden die In Tabelle 9 angegebenen Quoten für die geplanten Abschlüsse 
ab 200S halbiert. 
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5 Die betriebliche Altersvorsorge 

5.4.2 Einnahmeverluste der Sozialversicherungen aufgrund der Sozialabgaben-
freiheit 

In den unter Kapitel 5.4.1 aufgezeigten Szenarien bezüglich der Verbreitung von 
Entgeltumwandlung unter den Erwerbstätigen lassen sich die Einnahmeverluste 
der Sozialversicherungen aufgrund der beitragsfreien Umwandlung quantifizieren. 
Die Sozialabgabenersparnis auf Seiten der Arbeitnehmer und der entsprechende 
Einnahmeausfall in den Sozialkassen ist zunächst abhängig von der Höhe der um-
gewandelten Entgelte. Maximal lässt der Gesetzgeber einen Betrag von vier Prozent 
der BBG zur Rentenversicherung zu. Dieser entspricht z.B. im Jahr 2005 einem Wert 
von 2.496 Euro. Im folgenden werden zwei weitere Szenarien betrachtet: der Stan-
dardfall, mit einer generellen Umwandlung von exakt diesen vier Prozent der BBG 
und Variante 1 mit einer Umwandlung in Höhe von vier Prozent des individuellen 
Bruttoeinkommens (gemäß Abbildung 23). Letztere Umwandlung kommt annäh-
rend einer generellen Umwandlung von lediglich zwei Prozent der BBG gleich, be-
rücksichtigt aber zusätzlich die altersspezifische Einkommensverteilung. Der Bezug 
auf die BBG bzw. das individuelle Bruttoeinkommen hat direkten Einfluss auf die 
Sozialabgabenersparnis und damit den Einnahmeausfall der Sozialversicherungs-
systeme, wirkt sich indirekt aber auch auf die künftige Beitragssatzentwicklung aus. 

Die Einnahmeausfälle werden im folgenden für alle möglichen Kombinationen 
von Umwandlungshöhe und Teilnahmequoten an Entgeltumwandlung ausgewie-
sen. Dabei ist zu beachten, dass eine generelle Umwandlung von vier Prozent der 
BBG im Anfangsjahr 2002 einen durchschnittlichen Betrag von 2.160 Euro bedeutet 
und damit einen Einnahmeverlust von 892 Euro pro abgeschlossenen Vertrag in der 
gesamten Sozialversicherung und 413 Euro pro Vertrag in der Rentenversicherung 
verursacht. In Variante 1 wandeln Männer hingegen durchschnittlich nur 1.529 Euro 
pro Vertrag um, Frauen - aufgrund des geringeren Bruttoeinkommens - nur 
970 Euro. Daraus folgt eine durchschnittliche Umwandlung in Höhe von 1.277 Euro. 
Dies entspricht einem durchschnittlichen Verlust für die Rentenversicherung von 
244 Euro je Teilnehmer. Da die Höhe der durchschnittlichen Umwandlung im Fall 
der einkommensabhängigen Bestimmung auch von der Anzahl und Altersstruktur 
der wEntgeltumwandler" bezogen auf alle Erwerbstätigen abhängt, weichen die 
Werte bei einem Verbreitungsgrad von SO und 80 Prozent leicht voneinander ab. 
Tabelle 13 zeigt die Entwicklung der durchschnittlich umgewandelten Beträge in 
den beiden Fällen der Variante 1 sowie im Standardfall 

Im StandardfalLSzenario80 beziffern sich die durch beitragsfreie Entgeltum-
wandlung verursachten Einnahmeausfälle auf knapp 1,9 Mrd. Euro im Jahr 2002, 
davon etwa 900 Mio. allein in der GRV. Durch den steigenden Verbreitungsgrad er-
höht sich auch der Einnahmeverlust und erreicht im Jahr 2008 11,3 Mrd. Euro insge-
samt und 5,4 Mrd. Euro in der Rentenversicherung. Dies bedeutet ausgedrückt als 
Barwert des Jahres 2005 nichts anderes, als das 2005 bei einem unterstellten realen 
Zinssatz von drei Prozent 4,9 Mrd. Euro an Rücklagen notwendig gewesen wären, 
um die künftigen Einnahmeverluste der Rentenversicherung des Jahres 2008 zu 
decken. Für das gesamte Sozialversicherungssystem wären es 10,3 Mrd. Euro. 
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5 Die betriebliche Altersvorsorge 

Tabelle 13: Durchschnlttllcher Sparbetrag je Teilnehmer (In Euro) bei ~mwandlung In H6he von vier 
Prment der Beitragsbemessungsgrenze bzw. des Bruttoeinkommens'" 
Quelle: E/geM Berechnungen 

2002 211113 2II04 2806 2010 2011 202D 2030 2040 20IO - 2,180 2,448 2,472 2,498 2,675 2,861 3,104 3,802 4,181 4,852 -Varlanle 1 - 1,277 1,314 1,309 1,352 1,529 1,879 1,831 2,160 2,497 2,899 - 1,277 1,314 1,309 1,340 1,41111 1,649 1,804 2,125 2,471 2,872 

Ein anderes Bild ergibt sich in Variante 1: Der Einnahmeausfall für die 
Sozialversicherungen ist geringer als im Standardfall In Variante l_Szenario80 sind 
es im Jahr 2008 6,2 Mrd. Euro insgesamt und gut 2,9 Mrd. Euro in der GRV. Die 
notwendige Rücklage für das Jahr 2008 hätte demnach 2005 in einer Höhe von 2,7 
(alle Sozialversicherungen: 5,7) Mrd. Euro gebildet werden müssen (Tabelle 14). 

Tabelle 14: Einnahmeverluste (In Mrd. Euro) In der Sozlalverslcherng durch beitragsfreie Entgeltumwand-
lung (Szr!narlo80J'"' 
Quelle: E/gt!M Berechnungen ---- 2802 2IIOS - - - 2II07 --- 1,937 4,726 6,278 7,498 8,886 10,091 11,271 -- 0,8116 2,194 2,922 3,489 4,062 4,845 5,380 

~~- 3,489 3,944 4,567 4,905 

Vlllfsnte 1_S:mnarlo80 ............... 1,145 2,538 3,326 4,024 4,685 5,495 6,193 -- 0,530 1,178 1,548 1,873 2,198 2,836 2,943 

~~- 1,873 2,132 2,485 2,693 

Angenommen, die Beitragsfreiheit würde über das Jahr 2008 hinaus verlängert, 
so ergäben sich kontinuierlich steigende Einnahmeausfälle, die, bedingt durch den 
hohen Verbreitungsgrad der Entgeltumwandlung im Standardfa/LSzenarioBO, im 
Jahr 2050 knapp 54,8 Mrd. Euro insgesamt, davon 24,7 Mrd. Euro in der Rentenver-
sicherung, erreichen würden. Abbildung 27 Illustriert die Einnahmeverluste der So-
zialversicherung im Zeitablauf. Ausgedrückt als Barwert des Jahres 2005 entspräche 
dies einem Verlust von 14,5 Mrd. Euro insgesamt und 6,5 Mrd. Euro für die Renten-
versicherung. 

1112002-2004 Ist-Werte, andere in Preisen 2005. 
1002002-2004 Ist-Werte, andere In Preisen 2005. Zinssatz r= 3 Prozent. 



5 Die betriebliche A 
Abbildung 27: Ein h ltersvorsorge 
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5 Die betriebliche Altersvorsorge 

Da die Entgeltumwandlung in Höhe von vier Prozent des altersspezifischen Brut-
toeinkommens zu deutlich geringeren Einnahmeverlusten pro abgeschlossenem 
Vertrag führt, ergeben sich im Fall der Variante T_Szenario80 trotz gleich hoher 
Teilnahmequoten auch in der langen Frist insgesamt niedrigere Einnahmeausfälle. 
Die Verluste für die gesamte Sozialversicherung steigen auf 32,5 Mrd. Euro, davon 
entfallen 14,8 Mrd. Euro auf die GRV. Diskontiert auf das Jahr 2005 entspricht dies 
einem Verlust von 8,6 bzw. 3,9 Mrd. Euro. Abbildung 27 zeigt auch hier die Entwick-
lung im Zeitablauf.192 

Unterstellt man die geringere Abschlussbereitschaft zur Entgeltumwandlung, die 
bezogen auf die förderfähigen Erwerbstätigen zu einem langfristigen Verbrei-
tungsgrad von 50 Prozent führt, ergeben sich entsprechend niedrigere Einnahme-
verluste. Tabelle 15 zeigt daher die Entwicklung der Einnahmeausfälle in den Jahren 
2002-2008 für den StandardfalLSzenarioSO und die Variante T_SzenarioSO. Im 
StandardfalLSzenarioSO kommt es im Jahr 2008 zu Verlusten für die Rentenversi-
cherung in Höhe von knapp 4,3 (Barwert 2005: 3,9) Mrd. Euro. In Vari-
ante T_SzenarioSO steigen die Einnahmeverluste bis 2008 auf 2,4 (2,2) Mrd. Euro. 
Für das gesamte Sozialversicherungssystem ergeben sich Einbußen in Höhe von 
9,0 (8,3) Mrd. Euro im Standardfall und 5, 1 (4,6) Mrd. Euro in Variante 1. 

Tabelle 15: Bnnahmeverluste (In Mrd. Euro) In der Sozlalvetslcherng durch beitragsfreie Entgeltumwand-
lung (SzMarfo50}'13 
Quelle: Eigene Berechnungen 

StandanHIIII_Sanario50 2002 - 2004 200II 200I 2001 200I .................. 1,937 4,728 8,278 8,911 7,528 8,374 9,030 

-GRV 0,888 2,194 2,922 3,218 3,529 4,019 4,293 
,_,,_.Rllcldage 200I 3,218 3,428 3,789 3,929 

Variante 1_Sanetlo50 

.-........ ... 1,145 2,538 3,328 3,744 4,128 4,840 5,058 

-GRV 0.530 1,178 1,548 1,742 1,935 2,225 2,402 .-..-.1111c111.-- 1,742 1,878 2,098 2,198 

In der langen Frist ergibt sich bis 2050 folgendes Bild: Im Standard-
falLSzenarioSO beziffern sich die fehlenden Einnahmen auf 36,5 Mrd. Euro insge-
samt, davon etwa 16,6 Mrd. Euro in der Rentenversicherung. Die im Jahr 2005 not-
wendige Rücklage zur Deckung dieser Verluste beträgt 9,7 Mrd. Euro insgesamt und 
4,4 Mrd. Euro in der GRV. In Variante 1_Szenario50 ergeben sich Werte in Höhe von 
21,8 (Barwert 2005: 5,8) Mrd. Euro in der Sozialversicherung insgesamt und 
10,0 (2,6) Mrd. Euro in der GRV. Abbildung 28 illustriert nochmals diese Ergebnisse 
im Zeitablauf von 2002-2050. 

192Zur besseren Vergleichbarkeit der Abbildungen ist die Skalierung der Y-Achse beibehalten wor-
den. 
1932002-2004 Ist-Werte, andere In Preisen 2005. Zinssatz, .. 3 Prozent. 
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5 Die betriebliche Altersvorsorge 

Abbildung 28: Einnahmeverluste In der Sozialversicherung bei Beibehaltung der beitragsfreien Entgeltum-
wandlung 2002-2050 (Standilrrlfilll_SzenarioSO- oben- und Varlilnte1_SzenarioSO- unten - ) 194 

Quelle: Eigene Berechnungen 
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S Die betriebliche Altersvorsorge 

zusammenfassend lässt sich festhalten, dass trotz der deutlichen Unterschiede in 
der absoluten Höhe der Einnahmeverluste die Dynamik der Zunahme in allen dar-
gestellten Fällen ähnlich ist. Dies liegt an der Entwicklung des Verbreitungsgrads 
der Entgeltumwandlung, welcher sowohl im SzenarioSO also auch im SzenarioBO 
etwa im Jahr 2030 sein Maximum erreicht. Im Zeitraum 2006-2030 steigen die Ein-
nahmeverluste mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von jährlich 5,2 (Szena-
rioSO) bzw. 6,3 Prozent (SzenarioB0).195 Ab 2030 liegt das Wachstum dann bei ledig-
lich 1,7 Prozent. Darüber hinaus sind die Einnahmeverluste im Fall der Variante 1 
nur etwa 0,6 mal so hoch wie im Standardfall Dies gilt sowohl für das SzenarioBO 
als auch für das SzenarioSO. Wie bereits weiter oben angedeutet, ist dies auf die Tat-
sache zurückzuführen, dass eine Umwandlung von vier Prozent des altersspezifi-
schen Bruttoeinkommens in etwa dem Fall einer generellen Umwandlung von zwei 
Prozent der BBG entspricht. 

Die hier dargestellten Einnahmeverluste der Sozialversicherung im Allgemeinen 
und der Rentenversicherung im Besonderen fallen gemäß dem gesetzlichen Status 
quo nur bis einschließlich 2008 an, wie es in Tabelle 14 und Tabelle 15 dargestellt 
ist. Zum 31.12.2008 endet die Sozialabgabenfreiheit für umgewandelte Arbeitsent-
gelte und die staatliche Förderung beschränkt sich in der Folgezeit auf die Steuer-
befreiung. Im weiteren Verlauf der vorliegenden Arbeit wird aber zunächst die Ent-
wicklung für den (theoretischen) Fall einer Beibehaltung der derzeitigen Regelung 
dargestellt. Die Förderung der Entgeltumwandlung über die Flanke der Sozialabga-
benersparnis für Arbeitnehmer und Arbeitgeber ist für die Sozialversicherungen in 
jedem Fall eine Belastung, die sich letztlich auch in der notwendigen Anpassung 
des Beitragssatzes zur Rentenversicherung niederschlägt. Um die Auswirkungen 
der Einnahmeausfälle auf die Rentenversicherung genauer zu spezifizieren, erfolgt 
im Anschluss zunächst die Analyse der zukünftigen Rentenanpassung. 

5.4.3 Veränderung der allgemeinen Rentenanpassung unter Berücksichtigung der 
beitragsfreien Entgeltumwandlung 

Die Beitragsfreiheit der Entgeltumwandlung wirkt sich aufgrund der künftigen Ein-
beziehung der versicherungspflichtigen Entgelte in die Rentenformel direkt auf 
diese Rentenanpassung aus. In den hier vorgelegten Untersuchungen wird dieser 
Formelmodifikation dadurch Rechnung getragen, dass die Bruttoentgelte entspre-
chend der Zunahme der sozialabgabenfreien Entgeltbestandteile reduziert wer-
den.196 

Es sei nochmals daran erinnert, dass der aktuelle Rentenwert (Gleichung 5) von 
drei Faktoren beeinflusst wird: der beitragspflichtigen Bruttolohn- und -gehalts-
summe je durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer, dem Beitragssatz zur all-
gemeinen Rentenversicherung und dem Nachhaltigkeitsfaktor. Im Referenzfall -

195 Aufgrund der hohen Zuwachsraten zu Beginn der Einführung der beitragsfreien Entgeltum-
wandlung, wurden die Jahre 2002-2005 nicht In die durchschnittliche Wachstumsrate eingerech-
net. 
"'Zur Veränderung der Rentenanpassung durch das Rentenversicherungsnachhaltigkeitsgesetz 
vgl. Hain, lohmann und lübke (2004). 
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ohne Entgeltumwandlung - steigt der aktuelle Rentenwert (West) durch die Verän-
derung der oben genannten Faktoren von aktuell 26, 13 Euro auf 40,04 Euro in 2050. 

Wie Abbildung 29 zeigt, steigt der aktuelle Rentenwert im 
Standardfa/l_Szenario80 langsamer als im Referenzfall ohne Entgeltumwandlung. 
Der aktuelle Rentenwert sinkt zunächst im Jahr 2006 auf 25,84 Euro und steigt in 
der Folgezeit kontinuierlich bis auf 38, 12 Euro in 2050. Er liegt damit langfristig um 
1,92 Euro unter dem Referenzwert. In der Variante l_SzenarioBO mit Entgeltum-
wandlung in Höhe von vier Prozent des altersspezifischen Bruttoeinkommens sinkt 
der aktuelle Rentenwert zunächst auf 25,98 Euro im Jahr 2006 und steigt dann bis 
2050 auf 38,90 Euro. 

Folglich fällt auch die jährliche Rentenanpassung für die Versicherten in jedem 
Fall geringer aus. Dabei ist zu berücksichtigen, dass diese Veränderung der Anpas-
sung für alle Versicherten gilt, unabhängig davon, ob sie sich persönlich an der Ent-
geltumwandlung beteiligen oder nicht. Daher sind auch heutige Bestandsrentner 
von dieser gebremsten Rentenanpassung betroffen.197 Die formelbezogene Anpas-
sung des aktuellen Rentenwerts stellt damit einen externen Effekt für diejenigen 
Versicherten dar, die sich nicht an der Entgeltumwandlung beteiligen. Die ge-
dämpfte Rentenanpassung bewirkt isoliert betrachtet eine zeitnahe Kürzung der 
Leistungsausgaben der Rentenversicherung. 

197Für eine Diskussion über die Problematik der Verteilungseffekte der beitragsfreien Entgeltum-
wandlung siehe Thiede (2005). Dabei ist anzumerken, dass auch die Riesterrente - wie in 
Abbildung 22 gezeigt - zu einer allgemeinen Rentenkürzung führt, die ebenfalls unabhängig von 
der Tatsache ist, ob jemand einen geförderten Riestervertrag abschließt oder nicht. 
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Abbildung 29: Entwicklung des aktuellen Rentenwerts mit und ohne Entgeltumwandlung 2002-2050 
{SzenadolJOJ'"' 
Quelle: Eigene Berechnungen 
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Dies gilt ebenso in den beiden Fällen des Szenario50. Hier ergeben sich zwar an-

gesichts schwächerer Teilnahmequoten an der Entgeltumwandlung und in der 
Folge höherer versicherungspflichtiger Entgelte insgesamt etwas höhere Renten-
werte als bei einer Teilnahmequote von 80 Prozent, es entstehen aber dennoch 
Einbußen für alle Versicherten im Vergleich zum Referenzfall ohne Entgeltum-
wandlung. Im Standardfa/LSzenarioSO ergibt sich in der langen Frist ein Wert von 
38,82 Euro, er liegt damit um 0,70 Euro über dem des Standardfa/LSzenario80. Der 
höchste aktuelle Rentenwert ergibt sich unter den hier getroffenen Annahmen bei 
Variante T_Szenario50. In diesem Fall liegt der Rentenwert mit 39,31 Euro nur noch 
0,73 Euro unter dem Referenzwert. 

1912002-2004 Ist-Werte, andere In Preisen 2005. 
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Abbildung 30: Entwicklung des aktuellen Rentenwerts mit und ohne Entgeltumwandlung 2002-2050 
(Szenarfo50J'" 
Quelle: Eigene Berechnungen 
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Der externe Effekt der veränderten Rentenanpassung betrifft also in allen Szena-
rien die zwei angesprochenen Gruppen von Versicherten: Beitragszahler, die sich 
nicht an der Entgeltumwandlung beteiligen sowie Bestandsrentner, die sich nicht 
an der Entgeltumwandlung beteiligen können. Dabei stellt sich zwangsläufig die 
Frage, ob die Wirkung des externen Effekts nrichtigu bzw. vom Gesetzgeber nge-
wolltu ist, oder ob es zu einer ungerechtfertigten Rentenanpassung für diese beiden 
Gruppen kommt. 

Wie bereits zuvor angedeutet, führt auch die modifizierte Bruttolohnanpassung 
durch die Einbeziehung des AVA in die Rentenwertberechnung zu einer Dämpfung 
des Rentenwachstums für alle Versicherten, also sowohl aktive als auch passive. Im 
Fall der Riesterreform kann unterstellt werden, dass der auch hier auftretende ex-
terne Effekt für die Gruppe der Bestandsrentner vom Gesetzgeber intendiert war. 
Grundsätzlich erfüllt die gesetzliche Rente - wie in Kapitel 4 gezeigt - eine Einkom-
mensersatzfunktion. Dazu ist die Rentenentwicklung an die Einkommensentwick-
lung der Erwerbstätigen gekoppelt. Bei einer positiven Entwicklung der Arbeitsein-
kommen werden die Rentner also an diesem Wachstum beteiligt. Baut ein Erwerbs-
tätiger nun eine private Altersvorsorge (Riesterrente) auf, so führt dies trotz staatli-
cher Förderung zu einem unmittelbaren Kaufkraftentzug und damit zu einer fakti-

1992002-2004 Ist-Werte, andere in Preisen 2005. 
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sehen Minderung des Einkommenszuwachses. Damit entfällt aber auch die Basis für 
eine Rentenanpassung. Die Dämpfung der Rentenwachstums ist also insoweit sys-
tematisch korrekt und erfolgt annährend äquivalent zum Konsumverzicht der Ar-
beitnehmer. 

überträgt man diesen Denkansatz auf die Bruttoentgeltumwandlung, so wäre 
auch hier ein entsprechend gemindertes Rentenwachstum gewollt. Allerdings sind 
die Konsequenzen der Sozialabgabenfreiheit weitreichender, da sie das Renten-
wachstum stärker verlangsamen als die Riesterrente. In beiden Fällen wirken die 
externen Effekte auch auf die aktiv Versicherten, die nicht an der Entgeltumwand-
lung oder der Riesterförderung teilnehmen. Unterstellt man, dass diese Nichtteil-
nahme eine bewusste und freiwillige Entscheidung des Einzelnen ist, so wäre die 
verminderte Rentenanpassung für diese Gruppe unter Umständen zu rechtfertigen. 
Diese Argumentation lässt sich aber insbesondere bei der bAV nur schwer halten, 
wenn man bedenkt, dass Teile der Versicherten sich eben nicht freiwillig gegen 
Entgeltumwandlung entscheiden, sondern ihnen diese Möglichkeit etwa durch ei-
nen Tarifvertrag verschlossen bleibt oder sie nicht zum förderberechtigten Perso-
nenkreis gehören, wie z.B. versicherungspflichtige Selbstständige. Im Fall der Ries-
terrente ist dieser Effekt weniger schwerwiegend, da beispielsweise Ehepartner mit-
telbar förderberechtigt sind, die Förderung also leichter zugänglich ist. 

5.4.4 Veränderung des Beitragssatzes zur Rentenversicherung unter Berücksich-
tigung der Sozialabgabenfreiheit 

Wie bereits mehrfach angedeutet, bedingt die beitragsfreie Entgeltumwandlung 
auch eine Änderung des Rentenversicherungsbeitrags. Dieser steigt - im Referenz-
/all ohne Entgeltumwandlung - im Zeitablauf von 19,5 Prozent im Jahr 2005 auf 
24,6 Prozent 2050 (Abbildung 31).200 Mit Entgeltumwandlung ergeben sich aus den 
Einnahmeausfällen durch die Sozialabgabenersparnis andere Beitragssatzverläufe. 

Zunächst führen die Einnahmausfälle zu einer Beschleunigung des Beitragssatz-
anstiegs im Vergleich zum Referenzfa/L Dabei führt ein steigender Beitragssatz stets 
zu steigenden Einnahmeausfällen der Rentenversicherung bei sozialabgabenfreier 
Entgeltumwandlung. Diese zusätzlichen Ausfälle bedingen wiederum einen weite-
ren Anstieg des Beitragssatzes. Blendet man alle anderen Auswirkungen der Sozial-
abgabenfreiheit aus, so würde der Beitragssatz im StandardfallSzenarioBO bis 
2050 auf 25,9 Prozent steigen und damit um einen Prozentpunkt über dem Refe-
renzwert liegen. 

In der Gesamtbetrachtung wirken aber zwei Effekte dieser Entwicklung entge-
gen: Erstens die Veränderung der Bruttolohn- und -gehaltssumme, welche bei 
vermehrter Entgeltumwandlung das Rentenwachstum verlangsamt.201 Dieser Effekt 

200Es sei nochmals daran erinnert, dass diese Beitragssatzentwicklung in der GRV auf dem gesetzli-
chen Status quo des Jahres 2005 basiert, d.h. sie berücksichtigt die Wirkung des Nachhaltigkeltsfak-
tors und die der Riesterreform. Keine Berücksichtigung findet hingegen die bisher nicht umge-
setzte .Rente mit 67". 
201 Dabei handelt es sich um einen Übergangseffekt, welcher im Wesentlichen durch die Entwick-
lung der Tellnahmequoten an Modellen zur Entgeltumwandlung beeinflusst wird. Wie aus 
Tabelle 11, Tabelle 12 und Abbildung 26 ersichtlich, ist der Verbreitungsgrad der Entgeltumwand-
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führt zu einem geringeren Beitragssatz als im Referenz/all, da - wie in Kapitel 5.4.3 
gesehen - die Rentenanpassung geringer ausfällt. In der Folge liegt der Beitragssatz 
in etwa auf dem Niveau des Referenzfalls. Damit sind allein die formelbedingten 
Kürzungen in der Lage, die Einnahmeausfälle zeitnah zu kompensieren. Zweitens 
ergibt sich mittelfristig - hier annahmegemäß nach 20 Jahren - eine weitere Kür-
zung der Leistungen aus der Rentenversicherung, nämlich bei Verrentung der aktu-
ellen uEntgeltumwandler", deren individuelle Rente durch eine verminderte Anzahl 
Entgeltpunkte im Vergleich zum Referenz/all gekürzt wird.202 In der Folge liegt der 
Beitragssatz ab dem Jahr 2022 deutlich unter dem Niveau, welches bei alleiniger 
Betrachtung der Einnahmeausfälle und der Formelanpassung resultiert. Die Stärke 
dieser Effekte ist davon abhängig, in welcher Höhe durchschnittlich Bruttoentgelt 
umgewandelt wird. 

Abbildung 31 zeigt die unterschiedliche Entwicklung der Beitragssätze im Ver-
gleich. Im StandardfalLSzenarioBO liegt der Beitragssatz bis 2022 fast exakt auf 
dem Satz, der sich bei der Prognose im Referenz/all ohne Entgeltumwandlung er-
gibt. Dies ist Folge der gebremsten Rentenanpassung. Damit verursacht die for-
melinduzierte Rentenanpassung eine den geringeren Beitragszahlungen der Versi-
cherten äquivalente Rentenkürzung. Ab 2025 liegt der Beitragssatz bei Entgeltum-
wandlung dann zunehmend deutlich unter dem des Referenzfalls. Dies ist auf die 
mittelfristige Ausgabenreduktion durch die individuelle Kürzung der Teilnehmer-
renten zurückzuführen.203 Der Beitrag steigt ebenso wie im Referenz/all demogra-
fiebedingt an, zunächst auf 23,3 Prozent in 2035. Er liegt damit um 
0,5 Prozentpunkte niedriger als ohne Entgeltumwandlung. Der weitere Verlauf ist 
bei beiden Beitragssätzen ebenfalls demografiebedingt und daher von einer ver-
gleichbaren Dynamik gekennzeichnet, wobei sich die Schere zwischen den Fällen 
mit und ohne Entgeltumwandlung aufgrund der zunehmenden Verrentung der 
"Entgeltumwandler" bis 2050 weiter öffnet. Auch im Jahr 2050 liegt der Beitragssatz 
im StandardfalLSzenarioBO dann bei 23,6 Prozent und damit einen Prozentpunkt 
niedriger als im Referenz/all. 

In Variante T_SzenarioBO steigt der Beitragssatz insgesamt etwas stärker an als 
im StandardfalLSzenarioBa Dies führt dazu, dass er im Jahr 2035 um 
0,2 Prozentpunkte und im Jahr 2050 dann 0,4 Prozentpunkte höher liegt als im Fall 
der generellen Umwandlung in Höhe von vier Prozent der BBG. Insgesamt ist die 
Beitragssatzentwicklung aber auch in Variante T_SzenarioBO deutlich günstiger als 
im Referenz/all (Abbildung 31). 

lung ab dem Jahr 2030 gewissermaßen konstant Dies hat zur Folge, dass die Veränderung der ver-
sicherungspflichtigen Entgelte für die Rentenanpassung nur noch von der allgemeinen realen 
Wachstumsrate von g= 1,5 Prozent bestimmt wird. 
202Vgl. dazu Kapitel 5.4.5. 
203Diese Berechnungen berücksichtigen bereits die im folgenden Abschnitt behandelten Auswir-
kungen der Entgeltumwandlung auf die Entwicklung der künftigen Bruttorenten, welche sich aus 
dem jährlichen Rentenwert gewichtet mit der Anzahl erworbener Entgeltpunkte berechnen. 

104 



5 Die betriebliche Altersvorsorge 

Abbildung 31: Entwlddung des Rentenversicherungsbeitrags mit und ohne Entgeltumwandlung 2002-2050 
(Szenarlo80} 
Quelle: EigeM Berechnungen 
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Im Vergleich der beiden Fälle des Szenario50, also bei niedrigeren Abschlussquo-
ten in der Arbeitnehmerschaft, ergibt sich ein ähnlicher Verlauf der Beitragssätze 
wie im SzenarioBa Hier liegt der Beitragssatz in Variante l_Szenario50 langfristig 
allerdings nur um etwa 0,3 Prozentpunkte über dem des Standardfa/LSzenariosa 
Relativ zum Referenzfall zeigt Abbildung 32 aber deutliche Unterschiede im Bei-
tragsniveau auf. Zwar sind die Einnahmeausfälle insgesamt im Szenario50 geringer 
als im Szenario80, zur nachhaltigen Finanzierung der Rentenversicherung ist aber 
eine höhere Beitragssatzanpassung notwendig. Der Grund liegt in der entspre-
chend geringeren Kürzung der Leistungsausgaben durch die in Kapitel 5.4.3 be-
schriebene Wirkung der Entgeltumwandlung auf den allgemein gültigen aktuellen 
Rentenwert. Da auch die entgeltpunktinduzierte Rentenkürzung für die Teilnehmer 
langfristig geringer ist, bleiben die Betragssätze jeweils über denjenigen des Szena-
rio80, sowohl im StandardfalLSzenario50 (23,9 Prozent) als auch in Vari-
ante l_Szenario50 (24,2 Prozent) aber deutlich unter dem Referenzfa/L 
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Abbildung 32: Entwlddung des Rentenversicherungsbeitrags mit und ohne Entgeltumwandlung 2002-2050 
(SzenarioSO) 
Quelle: Eigene Berechnungen 
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Generell lässt sich im Gesamteffekt folgende Wirkung der Entgeltumwandlung 
auf die Beitragssatzentwicklung ableiten: Höhere Teilnahmequoten bewirken letzt-
endlich einen geringeren Anstieg des Beitragssatzes zur Rentenversicherung. Dies 
liegt daran, dass höhere Teilnahmequoten den aktuellen Rentenwert stärker absen-
ken und somit die höheren Einnahmeverluste der Rentenversicherung entspre-
chend stärker durch die Leistungskürzung der Renten aller Versicherten kompen-
siert werden. Dieses Resultat wird nochmals verdeutlicht, wenn man die Entwick-
lung des aktuellen Rentenwerts und die der durchschnittlichen Eckrente berück-
sichtigt. Daher folgt in Kapitel 5.4.S die Analyse der Bruttoeckrente in den einzelnen 
Szenarien. 

5.4.5 Entwicklung der durchschnittlichen Eckrente mit und ohne Entgekum-
wandlung 

Die Veränderung des aktuellen Rentenwerts kann durch die in der Folge reduzier-
ten Leistungsausgaben - wie bereits bei der Beitragssatzprognose gesehen - die 
Einnahmeverluste der Rentenversicherung in allen Szenarien vollständig ausglei-
chen.204 

204Dies gilt allerdings nur für die Rentenversicherung, nicht für die anderen Zweige der Sozialver-
sicherung. Die in den anderen Bereichen auftretenden Einnahmeverluste lassen sich nicht in glei-
cher Weise über Leistungskürzungen kompensieren. 
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Zusätzlich zur allgemeingültigen Kürzung des aktuellen Rentenwerts wird nun 
die individuelle Behandlung der Teilnehmer an Entgeltumwandlung berücksichtigt. 
Aus der individuellen Sicht der Versicherten führt nämlich die Entgeltumwandlung 
auch zu einer Anpassung der Entgeltpunkte und damit zu einer weiteren Renten-
kürzung, die nicht in der Rentenformel erfasst ist. Die zeitliche Wirkung dieser zu-
sätzlichen Kürzung ist dabei abhängig von der Frage, wie alt der durchschnittliche 
Teilnehmer an Entgeltumwandlung ist. Aus der hier unterstellten Altersverteilung 
der wEntgeltumwandler" im Jahr 2002 - also der ersten Generation, die einen 
Rechtsanspruch auf Entgeltumwandlung hatte - ergibt sich, dass der durchschnitt-
liche Teilnehmer etwa 45 Jahre alt war. Auf dieser Basis ist in den Berechnungen 
angenommen, dass die zusätzliche entgeltpunktinduzierte Rentenkürzung die Leis-
tungsausgaben der Rentenversicherung bei Entgeltumwandlung mit einer Verzö-
gerung von 20 Jahren reduziert. 

Die so genannte Eckrente, also diejenige Rente die ein durchschnittlicher Rent-
ner zu erwarten hätte, wenn er in 45 Beitragsjahren jeweils exakt das deutsche 
Durchschnittseinkommen verdient hätte, lag 2002 bei 13.667 Euro pro Jahr, also bei 
1.139 Euro pro Monat. 45 Beitragsjahre mit exakt dem jeweiligen Durchschnitts-
einkommen bringen einem Eckrentner 45 Entgeltpunkte. Ein .neuer" Eckrentner, 
der im Jahr 2002 mit Entgeltumwandlung beginnt und in der Folge 45 Jahre lang 
den erlaubten Höchstbetrag von vier Prozent der BBG umwandelt, verdient im 
laufe seines Erwerbslebens entsprechend weniger Entgeltpunkte. Insgesamt er-
reicht der Eckrentner mit Entgeltumwandlung in beiden Szenarien des Standard-
falls 41,2 Punkte und damit 3,8 Punkte weniger als der vergleichbare Rentner ohne 
bAV. Werden lediglich vier Prozent des altersspezifischen Bruttoeinkommens um-
gewandelt, entspricht dies einer langfristigen Einbuße in Höhe von 
2,2 Entgeltpunkten. Abbildung 33 illustriert diese Entwicklung anhand der resultie-
renden durchschnittlichen Monatsrenten zunächst für das SzenarioBa 

Die monatlichen Eckrenten entwickeln sich ausgehend vom Anfangsjahr 2002 
deutlich auseinander. Wie bereits bei der Prognose des aktuellen Rentenwerts ge-
sehen, bedeutet die Entgeltumwandlung eine generelle Rentenkürzung - unab-
hängig von der individuellen Teilnahme des einzelnen Versicherten -, in der Abbil-
dung dargestellt durch die Renten im Standardfall sowie in Variante 1 jeweils mit 
4S Entgeltpunkten. Dieses fiktive Experiment erlaubt es, die Effekte der allgemeinen 
und individuellen Rentenkürzung voneinander zu trennen. 

Es zeigt sich, dass die allgemeine Rentenkürzung die Eckrente im Standard-
falLSzenarioBO langfristig um etwa 4,8 Prozent - also 86 Euro - reduziert. Damit 
liegt diese fiktive Monatsrente im Jahr 2050 bei 1.705 Euro im Vergleich zu 
1.791 Euro im Referenzfall Auch in der Variante T_Szenario80 ergibt sich eine klei-
nere (fiktive) Bruttorente, nämlich in Höhe von 1.740 Euro pro Monat im Jahr 2050, 
was einer Reduktion von etwa 2,8 Prozent entspricht. Diese Kürzungen betreffen 
alle Versicherten. 
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Abbildung 33: Entwicklung der monatlichen Bruttoeckrente mit und ohne Entgeltumwandlung 2002-2050 
(Szenadol/0)205 
Quelle: Eigene Berechnungen 
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Für die tatsächlichen Teilnehmer führt die Beitragsfreiheit der umgewandelten 

Arbeitsentgelte allerdings zu einem weiteren Rückgang der zu erwartenden Rente. 
Nach 45 Jahren Entgeltumwandlung resultiert im Jahr 2050 aufgrund der geringe-
ren Anzahl verdienter Entgeltpunkte nämlich im Standardfall_Szenario80 (in Vari-
ante T_Szenario80) eine individuelle Monatsrente von 1.561 (1.654) Euro, also 
230 (137) Euro weniger als im Referenz/all. Insgesamt führt also die Bruttoentgelt-
umwandlung in der langen Frist zu einer Rentenkürzung von 12,8 (7,7) Prozent, 
wobei die individuelle Kürzung für die Teilnehmer höher ausfällt als die allgemeine 
Rentenkürzung (Abbildung 33). 

Im Szenario50 ist das Bild ähnlich, das Niveau der Bruttorenten ist allerdings ge-
nerell etwas höher. So liegt die fiktive Rente mit 45 Entgeltpunkten im Standard-
fall_Szenario50 bei 1.737 Euro und damit drei Prozent unter dem Referenzniveau, 
was einen Betrag von 54 Euro ausmacht. In Variante 1_Szenario50 ergibt sich eine 
Rente in Höhe von 1.758 Euro. Die Berücksichtigung der geringeren Anzahl an Ent-
geltpunkten bringt auch hier zusätzliche Einbußen für die Teilnehmer an Entgelt-
umwandlung mit sich. Im Standardfall_Szenario50 ist die zusätzliche individuelle 
Lücke fast dreimal so groß wie die allgemeine, d.h. sie liegt bei 147 Euro. Insgesamt 
ergibt sich daher eine Reduktion um 201 Euro oder 11,2 Prozent. In Vari-

2052002-2004 Ist-Werte, andere in Preisen 2005. 
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ante l_SzenarioSO fehlen insgesamt 121 Euro im Vergleich zum Referenzfall, davon 
88 Euro aus der individuellen und 33 Euro aus der allgemeinen Kürzung. Die 
verbleibende Rente erreicht also noch 1.670 Euro. Abbildung 34 illustriert die unter-
schiedlichen Bruttorenten des SzenarioSO im Zeitablauf. 

Abbildung 34: Entwicklung der monatlichen Eckrente mit und ohne Entgeltumwandlung 2002-2050 
(Szwwla5DJ"" 
Quelle: Eigene 8el'f!chnungen 
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Die Ergebnisse für das Jahr 2050 sind in Tabelle 16 nochmals zusammengefasst 

und darüber hinaus in Kaufkraft des Jahres 2005 ausgewiesen. Im Vergleich des 
SzenarioSO mit dem Szenario80 fällt auf, dass die allgemeine Kürzung bei einem 
höheren Verbreitungsgrad der Entgeltumwandlung im Verhältnis zur individuellen 
Kürzung der Teilnehmer deutlich höher ist. Während nämlich die individuelle Kür-
zung annährend unabhängig von der Gesamtzahl der .Entgeltumwandler" insge-
samt ist, wirkt sich die formelinduzierte Kürzung über die Einbeziehung der versi-
cherungspflichtigen Entgelte bei hohen Tellnahmequoten deutlich stärker aus als 
im Fall geringerer Teilnahme. Ausgedrückt in Zahlen ergibt sich beispielsweise im 
Standardfa/LSzenarioSO eine allgemeine Kürzung in Höhe von 54 Euro und eine 
individuelle in Höhe von 147 Euro. Dies entspricht einem Verhältnis von 0,37. Im 

2062002-2004 Ist-Werte, andere in Preisen 2005. 
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Standardfa/LSzenarioBO liegt dieses Verhältnis hingegen bei 0,60 (= 86 Euro/ 
144 Euro).207 

Tabelle 16: Vergleich der monatlichen Bruttoeckrente (In Euro) mit und ohne Entgeltumwandlung Im Jahr 
2050 (alle Szenarlen)201 

Quelle: Eigene Berechnungen 

2050 ~ -.1 - -.1 -(45EI") (45EI") 

~ 1.791 1.758 1.737 1.670 1.590 
In Kaufkraft 2005 916 900 889 855 814 

Snnarlolfl 1.791 1.740 1.705 1.654 1.561 
In Kaulkrall 2005 916 891 873 946 799 

In jedem Fall verursacht die beitragsfreie Entgeltumwandlung zusätzliche Ren-
tenlücken. Zwar sind die Teilnehmer an Entgeltumwandlung durch die Wirkung der 
entgeltpunktbedingten Rentenkürzung in besonderem Maße betroffen, sie haben 
aber auch die Möglichkeit, die entstehenden Rentenlücken durch ihre Betriebsren-
ten auszugleichen. Die allgemeine Rentenkürzung, die je nach Szenario in der lan-
gen Frist zwischen 33 und 86 Euro monatlich beträgt, betrifft aber alle Rentenversi-
cherten, d.h. auch diejenigen, die keine zusätzliche Anwartschaft durch Entgeltum-
wandlung erwerben. Dabei ist zu bedenken, dass - wie eingangs in Abbildung 22 
dargestellt - die beschlossenen Rentenreformen der vergangenen Jahre sowie die 
absehbare Anhebung der Regelaltersgrenzen bereits erhebliche Versorgungslücken 
verursachen. In Abschnitt 5.4.8 werden daher die Versorgungslücken unter Einbe-
ziehung der Entgeltumwandlung sowie mit Berücksichtigung der .Rente mit 67" 
nochmals dargestellt. Dabei wird auch geprüft, ob die fehlenden Alterseinkommen 
aus der GRV über die angesparten Betriebsrenten kompensiert werden können. Zu-
nächst erfolgt aber noch die Untersuchung der Bedeutung der Sozialabgabenfrei-
heit aus Sicht der Versicherten (Kapitel 5.4.6) sowie in Kapitel 5.4.7 die Analyse der 
Situation, wie sie sich bei Aufhebung der Sozialabgabenfreiheit ab 2009 darstellt. 

5.4.6 Bedeutung der Sozialabgabenfreiheit aus Sicht der Versicherten 
Die Frage, ob die Abschlussbereitschaft der Bevölkerung durch den Wegfall der So-
zialabgabenfreiheit verändert wird, hängt stark damit zusammen, welche Anreize 
bei der Umwandlung von Arbeitsentgelt wirken. Die staatliche Förderung des Auf-
baus einer bAV durch Entgeltumwandlung besteht für den Versicherten dabei aus 
zwei Komponenten: der Abgabenersparnis und dem Steuervorteil. Grundsätzlich 
profitieren höhere Einkommensklassen in höherem Maß von der Steuerfreiheit als 
Geringverdiener. 

''17Entsprechend ist der externe Effekt für die Nichtteilnehmer verursacht durch die Teilnehmer an 
Entgeltumwandlung bei steigendem Verbreitungsgrad höher. Diese Externalität wäre bei einer 
100-prozentlgen Versorgung der aktiv Versicherten mit Entgeltumwandlung allerdings Null, für die 
aktuellen Bestandsrentner bleibt sie aber in jedem Fall bestehen. 
201In Preisen 2005 bzw. wie angegeben. 
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Die Sozialabgabenfreiheit ist im Standardfall einer Umwandlung von exakt vier 
Prozent der BBG zur Rentenversicherung für alle Teilnehmer in gleicher Weise wirk-
sam, bedeutet also eine pauschale Förderung. Die Höhe dieser Förderung im Zeit-
ablauf ist dabei abhängig von der Entwicklung der Beitragssätze in den Sozialversi-
cherungen. Tabelle 17 zeigt die jährliche (maximale) Ersparnis für die Versicherten 
von 2002-2008. Sie liegt - mit Ausnahme des Jahres 2002 - bei knapp über 
500 Euro.209 

Tabelle 17: Jlhrllche Ersparnis eines Versicherten Pn Euro) bei Tellnalvne an beitragsfreier Entgeltumwand-
lung (StandMdfa/LSzenMfol/0)210 

Quelle: Eigene Berechnungen 

Standaldfall 2002 2003 - 2IIOI 2IIOI 2007 -PsJtng t , lung 41,3 42,0 41,8 41,9 41,6 42,5 42,4 
41odorBBG 2.160 2.446 2.472 2.496 2.520 2.556 2.596 

~ 446 514 518 523 524 544 550 

In welchem Ausmaß die Teilnehmer an Entgeltumwandlung tatsächlich von der 
Steuerfreiheit der umgewandelten Entgelte profitieren, hängt im deutschen Steuer-
recht sehr stark von den individuellen Lebensverhältnissen ab. Ein einfacher Bezug 
zum Bruttoeinkommen ist daher nicht möglich. Um diesem Umstand Rechnung zu 
tragen, werden in der folgenden Aufstellung Alleinstehende und Verheiratete un-
terschieden.211 Für jede Gruppe werden jeweils Bruttoeinkommen von 10.000, 
15.000, 20.000, 25.000, 30.000, 35.000 und 40.000 Euro angenommen. Aufgrund der 
unterschiedlichen Lebenslagen ergibt sich aus dem gleichen Bruttoeinkommen in 
beiden Fällen ein anderes zu versteuerndes Einkommen (ZVE) und damit ein ande-
res Ausmaß an möglicher Steuerentlastung durch Entgeltumwandlung. 

2(J9Der relative starke Anstieg der Abgabenersparnis von 2002 auf 2003 ist auf die überdurch-
schnittliche Anhebung der Beitragbemessungsgrenze von 54.000 auf 61.200 Euro zurückzuführen. 
21•2002-2004 lst-Wene, andere In Preisen 2005. 
211 Eine Differenzierung zwischen Familien und Kinderlosen Ist hingegen nicht notwendig, da die 
Kinderzahl In den betrachteten Einkommensbereichen kaum steuersparende Effekte mit sich 
bringt. Dies liegt an der so genannten Günstigerprüfung durch das Finanzamt. Die hier betrachte-
ten Einkommensbezieher werden - sofern sie Kinder haben - zumeist das Kindergeld als Transfer-
zahlung erhalten und nicht über den Kinderfreibetrag steuerlich entlastet. Damit wirken Kinder nur 
noch für die Steuerlast durch den Solldarltätszuschlag, welche in Ihrer Höhe vernachlässigbar ist. 
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Tabelle 18: Vortellhaftlgkelt der Steuerfreiheit bzw. Sozialabgabenersparnis (In Euro) Im Jalv 2005 durch 
Entgeltumwandlung bei verschiedenen Bruttoeinkommen fOr Alleinstehende und Verheiratete 
(Standarrlr.ll_Szenarlo80) 
Quelle: Eigene Berechnungen 

--(lnEwo) 

10.- 11.000 20.000 21.000 30.000 31.000 40--
Alllinslehend 

ZVE 7.044 11.543 17.043 22.043 28.959 31.881 38.784 
Slluentonlll(SV) 0 482 739 729 TT3 829 889 

~(AE) 523 523 523 523 523 523 523 
SVIAE 0 0,92 1,41 1,39 1,48 1,59 1,70 

Vlllheltatet 

ZVE 7.008 11.008 15.008 18.108 24.008 29.470 35.008 
.,.._l(SV) 0 0 0 430 538 888 879 

~(AE) 523 523 523 523 523 523 523 
SV/AE 0 0 0 0,82 1,03 1,33 1,30 

Die Tabelle zeigt, dass für Arbeitnehmer mit einem Bruttoeinkommen von etwa 
15.000 Euro für Alleinstehende und knapp 30.000 Euro für Verheiratete die Vorteil-
haftigkeit der Steuer- und Abgabenersparnis in etwa gleich viel wert ist.212 Unter-
halb dieser Einkommen ist die Sozialabgabenfreiheit allein für die Vorteilhaftigkeit 
der Entgeltumwandlung verantwortlich, da in diesen Einkommensbereichen kaum 
Steuern gezahlt werden und entsprechend auch kaum Steuervorteile erwachsen 
können. Für alle Bruttoeinkommen oberhalb von 15.000 bzw. 30.000 Euro ist der 
Steuervorteil größer als die Sozialabgabenersparnis. Der SV/AE-Quotient illustriert 
diesen Zusammenhang: Liegt der Quotient über Eins, so ist die Steuerersparnis 
größer als die mögliche Sozialabgabenentlastung. Bei einem Wert unter Eins domi-
niert die Sozialabgabenfreiheit den Steuervorteil. 

Damit bleibt festzuhalten, dass gerade die besonders förderungswürdigen Ein-
kommensklassen überproportional von der Sozialabgabenfreiheit der Entgeltum-
wandlung profitieren. Die oben angesprochenen Anreize zum Abschluss eines be-
trieblichen Altersvorsorgevertrags mittels Entgeltumwandlung bestehen also für 
Geringverdiener hauptsächlich aufgrund der Abgabenfreiheit, während höhere 
Einkommensbezieher auch ohne eine derartige Förderung Anreize zum Vertragsab-
schluss haben. Eine Aufhebung der Sozialabgabenfreiheit bei Entgeltumwandlung 
ab 2009 würde für die Teilnehmer eine Mehrbelastung von etwa 50 Euro pro Monat 
bedeuten, sofern sie weiterhin eine Gesamtersparnis in gleicher Höhe bilden wol-
len.213 

212Für Verheiratete ist dabei der maximale Spllttingvorteil unterstellt, d.h. es wird angenommen, 
dass einer der Ehepartner Alleinverdiener ist. 
213Ebenfalls zu beachten ist die Vorteilhaftlgkeit der Entgeltumwandlung durch einen Arbeitneh-
mer aus Sicht des Arbeitgebers, welcher dann gleichermaßen Sozialabgaben sparen kann. 
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5.4.7 Entwicklung der Rentenanpassung und des Beitragssatzes ohne Ver-
längerung der Beitragsfreiheit 

Im Verlauf der bisherigen Untersuchungen wurde stets eine Situation unterstellt, in 
der die Beitragsfreiheit über das Jahr 2008 gültig bleibt. Die aktuelle gesetzliche 
Regelung sieht allerdings vor, dass die Sozialabgabenfreiheit nur bis zum 
31.12.2008 Bestand hat. Im Folgenden werden daher die wesentlichen Ergebnisse 
für diese Situation anhand des StandardfalLSzenario80 vorgestellt. Die bis 2008 
anfallenden Einnahmeausfälle wurden bereits in Tabelle 14 und Tabelle 15 aufge-
zeigt. Insgesamt sind die Einnahmeverluste bis zu diesem Zeitpunkt relativ gering. 
Um eine Vorstellung von der Wirkungsweise einer Aufhebung der Sozialabgaben-
freiheit für die Entgeltumwandlung zu bekommen, ist eine Variation der Abschluss-
quoten nicht notwendig, da sich diese ohnehin erst mittel- bis langfristig auswirkt. 
Das Szenario50 wird hier daher nicht mehr berücksichtigt. Analog zur bisherigen 
Vorgehensweise erfolgt zunächst die Analyse der Auswirkungen auf die Entwick-
lung des aktuellen Rentenwerts. 

Durch die im Zuge der Entgeltumwandlung niedriger ausfallenden versiche-
rungspflichtigen Entgelte kommt es über die Rentenformel zu einer Kürzung des 
aktuellen Rentenwerts. Diese Reduktion hat allerdings bei einer Aufhebung der Ab-
gabenbefreiung nach 2008 nicht mehr Bestand. Im weiteren Zeitablauf entwickelt 
sich der aktuelle Rentenwert also wieder nach Maßgabe der .ungekürzten• durch-
schnittlichen Einkommensentwicklung. In den Berechnungen ist hier annahmege-
mäß unterstellt, dass diese Entwicklung ab 2009 wieder derjenigen der Bruttoent-
gelte entspricht. Im Ergebnis kommt es im ersten Jahr der Einbeziehung dieser hö-
heren Entgelte, also 2011, zu einem Sprung in der Rentenwertanpassung. Dieser 
Sprung bedeutet von 2010 auf 2011 eine überdurchschnittlich hohe Anpassung. Im 
weiteren Verlauf profitieren die Rentner von diesem Einmaieffekt, da der aktuelle 
Rentenwert bei Entgeltumwandlung - unabhängig von der Höhe der umgewandel-
ten Beträge - stets leicht über dem des Referenzfalls verbleibt. Abbildung 35 zeigt 
diesen Verlauf für den Standardfall sowie für Variante 1. Im Standardfall liegt der 
aktuelle Rentenwert zunächst aufgrund der Einnahmeausfälle bei 25,84 Euro im 
Jahr 2006, er steigt dann auf 26, 16 Euro im Jahr 2010 und springt 2011 auf 
27,37 Euro. Dies entspricht einer Rentenanpassung um fast fünf Prozent und ist 
dem Umstand geschuldet, dass die versicherungspflichtigen Entgelte annahme-
gemäß wieder das Niveau der durchschnittlichen Bruttoentgelte annehmen. Mit-
telfristig entwickelt sich der aktuelle Rentenwert dann parallel zum Referenzfall und 
erreicht 2050 einen Wert von 40,28 Euro. Das sind 0,24 Euro mehr als ohne Entgelt-
umwandlung. 
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Abbildung 35: Entwicklung des aktuellen Rentenwerts mit und ohne Entgeltumwandlung 2002-2050 bei 
zeitlich begrenzter Sozialabgabenfreiheit fStandMdfall!izfflilrlo80J214 

Quelle: Eigene Berechnungen 
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Damit bleibt fest2uhalten, dass es aus Sicht der Versicherten kurzfristig zu einer 
Rentenkürzung kommt, diese aber im Zeitablauf ausgeglichen wird. Dieser Tatbe-
stand spiegelt sich auch in der Entwicklung des Beitragssatzes wider. 

Durch die eben angesprochene Rentenkürzung über die modifizierte Renten-
formel, ergibt sich 2010 trotz der Einnahmeausfälle die Möglichkeit, den Rentenbei-
trag zu senken. Ab 2011 entfällt die beitragssatzmindemde Wirkung der Entgelt-
umwandlung. Insgesamt kann der GRV-Beitrag zwar in den kommenden Jahren 
stärker sinken als im Referenzfall, er bleibt aber über dem Niveau, das sich bei einer 
Verlängerung der Beitragsfreiheit über 2008 hinaus ergibt (vgl. dazu Abbildung 31). 
Die Entwicklung im Zeitablauf bis 2050 zeigt Abbildung 36. langfristig liegt er bei 
24,5 Prozent und damit 0, 1 Prozentpunkte unter dem Referenzfall und 
0,9 Prozentpunkte über dem Standardfa/LSzenarioBO bei Verlängerung der Abga-
benfreiheit. Die langfristig weniger starke Beitragssatzentlastung ist vor allem auf 
die (ausbleibende) Wirkung der individuellen Rentenanpassung zurückzuführen. Im 
Jahr 2010 kommt es kurzfristig zu einem Beitragssatz von 19,6 Prozent. Dieser ein-
malige Effekt geht auf die im Jahr 2009 schlagartig wegfallenden Einnahmeausfälle 
zurück. welche erst ein Jahr später ihre Wirkung auf den Beitragssatz entfalten. 

2142002-2004 Ist-Werte, andere in Preisen 2005. 
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Abbildung 36: Entwicklung des Rentenverslcherungsbelngs mit und ohne Entgeltumwandlung 2002-2050 
bei mtikh begrenzter Sozlalabgabenfrelhelt fStandMdfMLSzMadol/OJ 
Qudle: Eigene 8erf!chnu~ 
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Wie schon in den Abschnitten zuvor erläutert, setzt sich die Gesamtwirkung der 

Beitragsfreiheit auf die Rentenversicherung aus drei Effekten zusammen: Erstens 
aus der direkten Wirkung der Einnahmeausfälle, zweitens aus der allgemeinen Leis-
tungskürzung für alle Versicherten über die wformelanpassung# und drittens aus 
der entgeltpunktbedingten Leistungsreduktion für die Teilnehmer an Entgeltum-
wandlung. Abbildung 37 zeigt die umfassenden Auswirkungen in Bezug auf die 
resultierende Bruttomonatsrente. Dabei ist einerseits die allgemeine Rentenwert-
reduktion bis 2010 deutlich erkennbar, andererseits fällt auf, dass ab 2011 die Brut-
torentenentwicklung parallel zum Referenzfall verläuft. Offensichtlich findet keine 
weitere Anpassung der Teilnehmerrenten mehr statt. Dies ergibt sich aus der Tat-
sache, dass entsprechend der Angleichung der versicherungspflichtigen Entgelte 
an die Bruttoentgelte auch keine Entgeltpunkteinbuße mehr auftritt. Lediglich in 
den sechs Jahren der Beitragsbefreiung, erwerben die Teilnehmer individuell weni-
ger Entgeltpunkte als die anderen Versicherten. Dieser Verlust beträgt aber insge-
samt nur 0,6 Entgeltpunkte. langfristig liegt die monatliche Rentenzahlung für ei-
nen Teilnehmer an Entgeltumwandlung im Jahr 2050 mit 1.778 Euro, 13 Euro nied-
riger als im Referenzfall. Für die übrigen Versicherten ergibt sich sogar ein leichter 
Zugewinn an Rente, nämlich im Jahr 2050 ein Niveau von 1.802 Euro. 
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Abbildung 37: Entwicklung der monatlichen Bruttoeckrente mit und ohne Entgeltumwandlung 2002-2050 
bei zeitlich begrenzter Sozialabgabenfreiheit (StilndilnlfallSzenarfo80/215 

Quelle: Eigene Berechnungen 
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Die Situation bei Beibehaltung der aktuellen gesetzlichen Regelung stellt sich 

also wie folgt dar: Aufgrund der nur übergangsweise auftretenden und insgesamt 
damit deutlich geringeren Einnahmeverluste für die Sozialsysteme, werden die Ein-
nahmeausfälle kurzfristig durch die .systemimmanente• Leistungskürzung ausge-
glichen. Die Umstellung der Rentenformel von den durchschnittlichen Bruttoent-
gelten auf die tatsächlich verbeitragten sozialversicherungspflichtigen Entgelte 
reicht damit aus, um die Verluste der Rentenversicherung zu kompensieren. Es sei 
aber nochmals daran erinnert, dass dies lediglich für die gesetzliche Rentenver-
sicherung gilt, nicht aber für die Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung. 
Dieser Sachverhalt ist allerdings unabhängig von der Frage, ob die Abgabenfreiheit 
beibehalten werden soll oder nicht. 

5.4.8 Gesamtversorgung aus GRVund bA V 
Bezieht man die zusätzlichen Kürzungen des Rentenniveaus durch die Sozialabga-
benfreiheit und die .Rente mit 67• mit ein, so ergibt sich eine Gesamtbetrachtung 
wie in Abbildung 38 zusammengefasst. Um die Übersichtlichkeit der Darstellung zu 
gewährleisten, ist lediglich der Standardfa/LSzenarioBO erfasst. Die abgebildeten 
Versorgungslücken können somit als Obergrenzen angesehen werden. 

2152002-2004 Ist-Werte, andere in Preisen 2005. 
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Abbildung 38: Entwicklung des Versorgungsniveaus In der GRV mit Entgeltumwandlung 2002-2050 
(StandardfallSzfflarlollOJ 
Quelle: Eigene Ben!Chnungen 
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Bei einer Verlängerung der Beitragsfreiheit über das Jahr 2008 hinaus, ergeben 
sich - einen Verbreitungsgrad der Entgeltumwandlung in Höhe von 80 Prozent im 
Jahr 2050 und die generelle Ersparnis in Höhe von vier Prozent der BBG vorausge-
setzt - Versorgungslücken in Höhe von maximal 29 Prozent (bzw. 589 Euro) im Ver-
gleich zu einer Situation ohne Rentenreform. Für alle Versicherten beträgt die Ren-
tenlücke knapp 22,3 Prozent oder 455 Euro. Wie schon bei alleiniger Betrachtung 
der gesetzlichen Rentenversicherung ohne Berücksichtigung der Entgeltumwand-
lung zeigt sich, dass der Großteil der Leistungseinschnitte bereits ab 2035 umge-
setzt ist. Hier beträgt die Rentenlücke bereits knapp 27 Prozent (440 Euro) insge-
samt und 21,6 Prozent (358 Euro) für alle Versicherten. Die allgemeine Rentenkür-
zung geht auch zu Lasten derer, die keine Zusatzversorgung abgeschlossen haben 
und daher zumindest durch Entgeltumwandlung nicht die Chance haben, die zu-
sätzliche Rentenlücke zu schließen.216 Den .Entgeltumwandlern• entsteht darüber 
hinaus eine zusätzliche Lücke in Höhe von knapp fünf Prozent bzw. 82 Euro. Im Jahr 
2050 sind es dann etwa 6,5 Prozent bzw. 134 Euro. Es bleibt aber zu klären, ob letz-
tere mit einer Ersparnisbildung in Höhe von vier Prozent der BBG bzw. vier Prozent 
des alters- und geschlechtsspezifischen Bruttoeinkommens ausreichend vorsorgen. 

Der Aufbau einer betrieblichen Altersvorsorge durch Umwandlung von jährlich 
den vollen vier Prozent der BBG, führt für einen im Jahr 2005 20-jährigen Mann 
nach 45 Jahren und einer realen Verzinsung von drei Prozent zu einer Anwartschaft 
in Höhe von 1.674 Euro.217 Ein im Jahr 2005 35-jähriger Arbeitnehmer, der ebenfalls 

216Da neben der betrieblichen auch die private Altersvorsorge staatlich gefördert wird, z.B. mit der 
Rlesterrente, kann die verbleibende gesettliche Rente auch über andere Wege der Ersparnisbil-
dung aufgestockt werden. Vgl. dazu die Berechnungen in Kapitel 6. 
217Dle monatliche Rentenhöhe ist dabei abhängig von der ferneren Lebenserwartung (FLE) bei 
Renteneintritt, d.h. im Alter von 65 Jahren. Die FLE liegt für einen 65-jährigen Mann (eine 65-jährige 
Frau) Im Jahr 2020 bei 17,8 (21,9) Jahren, im Jahr 2035 bei 1B,7 (22,9) und im Jahr 2050 bei 
19,5 (23,9) Jahren. Die FLE wurde auf Basis der Angaben der Rürup-Kommission berechnet, vgl. 
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die vollen vier Prozent durchgehend umwandelt, erreicht nach 30 Jahren eine ent-
sprechende Zusatzversorgung in Höhe von 825 Euro. Für einen SO-jährigen ergibt 
sich unter denselben Bedingungen eine Betriebsrente in Höhe von 315 Euro pro 
Monat. Für Frauen ergeben sich aufgrund der höheren Restlebenserwartung trotz 
gleicher Ersparnis leicht geringere Renten. Sie liegen für eine Zugangsrentnerin des 
Jahres 2050 bei 1.448 Euro und für eine 65-jährige Frau, die zwischen 2005 und 
2035 exakt 30 Jahre lang jeweils vier Prozent der BBG umgewandelt hat, bei 
713 Euro. Eine im Jahr 2005 SO-jährige erreicht eine monatliche Zusatzrente in Höhe 
von 270 Euro. 

Im Fall der Umwandlung von lediglich vier Prozent des Bruttoeinkommens ergibt 
sich ein differenzierteres Bild. Legt man die altersspezifische Einkommensverteilung 
zugrunde, spart ein 20-jähriger Mann ohne Berücksichtigung von Verwaltungskos-
ten im ersten Jahr (2005) nur 548 Euro anstelle der 2.496 Euro im Standardfall Im 
Zeitablauf steigen die Sparraten zwar aufgrund des mit dem Alter zunehmenden 
Bruttoeinkommens an, sie verbleiben aber durchgehend unterhalb der vier Prozent 
der BBG. Damit erreicht er auch eine geringere monatliche Zusatzrente, nämlich in 
Höhe von 1.084 Euro. Eine 20-jährige Frau erreicht eine Rente von lediglich 
606 Euro. Tabelle 19 fasst die Betriebsrenten im Standard/all bzw. in Variante1 
nochmals zusammen. 

Tabelle19:~nostiziertemonatllcheBruttobetrlebsrente(lnEuro)belTellnalvneanbeltragsfrelerEntgelt-
umwandlung' 
Quelle: Eigene Berechnungen 

F,._, -Alter In 2005 20Jaln 38Jaln -- 20 ....... 38Jaln .,...,,.. 
~ 1.448 713 270 1.874 825 315 

In Kaufkraft 2005 741 385 138 857 422 181 -f 808 329 129 1.084 832 251 

In Kaufkraft 2005 310 188 66 555 323 128 

Um zu überprüfen, ob diese Zusatzrenten aus der bAV ausreichen, um die ent-
stehenden Rentenlücken zu schließen, müssen letztere zunächst für die einzelnen 
Szenarien berechnet werden. Als Vergleich wird die Situation vor der Rentenreform 
2001 herangezogen. Bisher wurden zur Darstellung der Reformwirkungen auf die 

BMGS (2003). Da im Bericht lediglich Daten bis 2040 ausgewiesen sind, wurden diese mit dem 
durchschnittlichen Wachstum im Zeitraum 2030-2040 (etwa drei Prozent) auf das Jahr 2050 fortge-
schrieben. 
211Für die Berechnungen wurde ein realer Zins von r= 3 Prozent und ein künftiges reales Wachs-
tum der BBG von g= 1,5 Prozent angenommen sowie die ferneren Lebenserwartungen gemäß 
Fußnote 217. Zudem wurden durchschnittliche Verwaltungskosten in Höhe von zehn Prozent an-
gesetzt. Letztere legt die Rürup-Kommission bei ihren Berechnungen zur privaten Rlesterrente 
zugrunde. Die Verwaltungskosten der Verträge im Rahmen der bAV dürften Insbesondere auf-
grund von Massenabschlussvorteilen etwas niedriger liegen. Dies ist bei den hier durchgeführten 
Berechnungen jedoch aus Vereinfachungsgründen nicht berücksichtigt, da der genaue Prozentsatz 
der Mlnderkosten von der jeweiligen Vertragsgestaltung abhängig ist. Alle Angaben In Preisen 
2005 bzw. wie angegeben. 
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Rentenentwicklung stets die jeweiligen Bruttoeckrenten verwendet. Es hätten sich 
- ausgedrückt in Preisen des Jahres 2005 - Bruttoeckrenten in Höhe von 1.402 Euro 
(2020), 1.657 (2035) bzw. 2.038 Euro (2050) ergeben. Unter Berücksichtigung der 
vergangenen Rentenreformen, der .Rente mit 67• sowie den Effekten der Entgelt-
umwandlung auf die Rentenentwicklung, ergeben sich für .Entgeltumwandle~ 
Bruttoeckrenten in Höhe von 1.191 Euro (2020), 1.217 Euro (2035) bzw. 1.449 Euro 
(2050) im Standardfa/LSzenarioBO. Tabelle 20 fasst die Versorgungslücken in den 
einzelnen Szenarien nochmals zusammen. 

Tabelle 20: Bruttorenten aus der GRV (In Euro) In verschiedenen Reformszenarien {StilndMdfal(_Szenarfol/0) 
sowie refonnbedlngte VersorgungslOcken In den Jahren 2020, 2035 und 20Slr10 

Que/k: Eigene Berechnungen 

---- 2020 21111 20IO 

varRINllr 1.402 1.657 2.038 

----""'n- 1.28' 1.371 1.IJ02 

m/lEJJW( ... V.-J 1.234 1.299 1.582 

mit EUW (IU'T....,.._, 1.191 1.217 1.449 

v...........- -211 -- --
Bei durchschnittlicher Umwandlung in Höhe von vier Prozent des Bruttoein-

kommens (VarianteT_SzenarioBO) liegen diese Werte bei 1.230, 1.280 und 
1.535 Euro.220 Dabei ist zu beachten, dass bei der Höhe der gesetzlichen Renten 
keine geschlechtsspezifischen Unterschiede berücksichtigt sind, da ja lediglich Eck-
renten betrachtet werden.221 Tabelle 21 stellt die Bruttobetriebsrenten sowie die zu 
schließenden Versorgungslücken für das SzenarioBO gegenüber. 

2191n Preisen 2005. 
220 Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird hier und Im folgenden lediglich das Szena-
rlo80 dargestellt. Außerdem wird die Wirkung der .Rente mit 67" berücksichtigt. Die ausgewiese-
nen Versorgungslücken können demnach als Obergrenze verstanden werden, da die Anhebung 
der Regelaltersgrenzen ja noch nicht gesetzlich beschlossen Ist. 
221 Zu den Grundprinzipien der umlagefinanzierten deutschen Rentenversicherung gehört ganz 
explizit der Verzicht auf die Berechnung rlslkoadäquater Prämien. Damit berücksichtigt die GRV 
unter anderem auch nicht die unterschiedliche Lebenserwartung von Frauen und Männern. Somit 
folgt zwangsläufig, das die Rentenleistung unabhängig vom Geschlecht nach 45 Beitragsjahren 
identisch ist Zur .Solidarität der Rentenformel" siehe Ruland (2002). Vorschläge zu einer diesbe-
züglichen Veränderung der Rentenformel machen Breyer und Klffmann (2004). 
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Tabelle 21: Prognostizierte monatliche Versorgungslllcke (In Euro) bei Teilnahme an beitragsfreier Entgelt-
umwandlung (SzenarfoBO}m 
Quelle: Eigene Berechnungen - -Alter In 2005 20 ....... ........ ....... 20 ....... 31.Jaln . ........ 

)1 ~ 1.448 713 270 1.674 625 315 v..._...._ 569 440 211 569 440 211 - - 271 II 10D 314 103 

1 
~ 608 329 129 1.064 632 251 

V~- 503 378 171 503 376 171 - 103 -41 -42 111 214 IO 

Insgesamt scheint die Entgeltumwandlung zwar ein geeignetes Instrument, um 
die Rentenlücken zu kompensieren, ein vollständiger Ausgleich ist aber nicht in al-
len Fällen gegeben. So ist vor allem für ältere Frauen eine Ersparnis in Höhe von vier 
Prozent des Bruttoeinkommens nicht ausreichend. Darüber hinaus ist bei den hier 
vorgestellten Beispielrechnungen nicht berücksichtigt, dass die resultierenden Ren-
ten im Alter sowohl versteuert als auch verbeitragt (pflege- und Krankenversiche-
rungsbeiträge) werden müssen. Um diesen Aspekt mit in die Bewertung einzube-
ziehen, werden die Bruttowerte nun in Nettobeträge umgerechnet. 

Ausgehend von einer Beitragssatzentwicklung wie in Abbildung 24 aufgeführt, 
liegen die durchschnittlichen Beitragssätze zur Krankenversicherung in den Jahren 
2005, 2020, 2035 und 2050 bei 14,2, 15,1, 17,4 und 18,5 Prozent. Diese Beiträge 
werden paritätisch vom Rentenversicherungsträger und den Rentnern bezahlt.223 In 
der pflegeversicherung steigt der Beitrag in denselben Jahren von 1,7 auf 2,2, 2,8 
bzw. 3,7 Prozent.224 Der pflegebeitrag des Rentners erhöht sich dabei allerdings um 
0,25 Prozentpunkte, sofern der jeweilige Rentner kinderlos ist und nach dem 
1.1.1940 geboren wurde.225 Die hier dargestellten Renten beziehen sich immer auf 
Kinderlose, um die maximale Belastung abzubilden. 

Bei der Rentenbesteuerung nach dem AltEinkG sind die individuellen Einkom-
mensverhältnisse eines Rentners zu berücksichtigen. Im folgenden wird die Brutto-
rente wie sie im Vorfeld berechnet wurde nun der Besteuerung unterworfen. Dabei 

222Für die Berechnungen wurde der Zins von r= 3 Prozent angenommen sowie die ferneren Le-
benserwartungen gemäß Fußnote 217. In Preisen 2005. 
223Der Krankenversicherungsbeitrag wird aufgrund der seit dem 1.7.2005 gültigen Regelung aller-
dings nicht mehr vollständig paritätisch gezahlt, da die Leistungen für Zahnersatz und Kranken-
geld mit dem GKV-Modernisierungsgesetz ausgegliedert wurden und nun allein von den Versi-
cherten zu tragen sind. Der durchschnittliche Beitrag wurde daher um 0,9 Prozentpunkte gesenkt. 
Bei den Versicherten wird im Gegenzug ein zusätzlicher Beitragssatz von 0,9 Prozent erhoben. Vgl. 
BMGS (2005). Dieser Wert bleibt annahmegemäß über den gesamten Betrachtungshorizont kon-
stant. 
224Es sei noch mal daran erinnert, dass die Pflegeversicherungsbeiträge der Rentner seit dem 
1.4.2004 nicht mehr paritätisch gezahlt werden. 
225Für eine ausführliche Darstellung der Neuregelung im Zuge der Umsetzung des Bundesverfas-
sungsgerichtsurteils zum Familienlastenausgleich in der gesetzlichen Pflegeversicherung, vgl. 
BMGS (2004). 
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wird angenommen, dass der Einkommensteuertarif des Jahres 2005 - gemäß 
§ 32 a EStG - auch in Zukunft gilt. Es wird ferner unterstellt, dass keine Kirchen-
steuer bezahlt wird. Bei der Berechnung des zu versteuernden Einkommens aus der 
gesetzlichen Rente wird die schrittweise Anhebung des Besteuerungsanteils nach 
§ 22 Absatz 1 Satz 3 a) aa) EStG berücksichtigt. Anwendung finden zudem der Son-
derausgabenabzug für Vorsorgeaufwendungen im Sinne von § 10 Absatz 1 
Nr. 3 a) EStG in Höhe von bis zu 1.500 Euro (§ 10 Absatz 4 EStG), der Werbungs-
kostenpauschbetrag in Höhe von 102 Euro (§ 9 a Absatz 1 Nr. 3 EStG) sowie der Son-
derausgabenpauschbetrag in Höhe von 36 Euro nach § 10 c Absatz 1 EStG. 
Insgesamt werden demnach vom Einkommen 1.638 Euro steuerbefreit. Um den Ein-
kommensteuertarif 2005 für die Nettoberechnung anwenden zu können, müssen 
die zukünftigen Bruttorenten zwischenzeitlich in Kaufkraft 2005 gemessen werden. 
Nach der Anwendung des Formeltarifs erfolgen die weiteren Rechenschritte dann 
wieder in Preisen 2005. Damit ergeben sich als Ausgangspunkt für die Netto-
berechnung folgende Werte: Unter Berücksichtigung der .Rente mit 67• liegt die 
Bruttoeckrente (in Preisen 2005) aus der GRV 2020 bei 1.286 Euro. Im Jahr 2035 
ergibt sich eine Rente von 1.371 Euro, 2050 erhält ein Eckrentner 1.662 Euro.226 

Tabelle 22 zeigt die resultierenden Nettorenten für einen Eckrentner in den Jahren 
2020, 2035 und 2050 zunächst für den Fall, dass neben der gesetzlichen Rente keine 
weiteren Einkünfte vorliegen. 

Tabelle 22: Monatlichen Eckrente (In Euro) bei .Rente mit 67" ohne Entgeltumwandlung In den Jahren 2020, 
203S und 2050 (nur gesetzllche Rente)227 

Quelle: Eigene Ben!Chnungen 

211211 21131 20IO 

-GRV UN f.J7f 1.112 
Steuerpllk:hllgor Anteil 80% 95% 100% 

...._.,rez,rn bq -10 -11 -21 
Soziala~ 10,45% 12,20% 13,85% 

Abpll1ntl 1 '"' -134 -117 -2%7 - f.f,ff f.f„ Uff 
Vergleich Ne,-:e vor 1.229 1.389 1.863 --DIIIINaR •17 -21111 -212 

Es zeigt sich, dass durch die steigende Steuer- und Beitragsbelastung die Netto-
renten im Vergleich zu den Bruttorenten deutlich geringer ausfallen und damit er-
höhter Vorsorgebedarf entsteht. Im Vergleich zur (fiktiven) Nettorente ohne Riester-
reform ergeben sich Rentenlücken von bis zu 252 Euro bzw. 15,2 Prozent.228 Zusätz-
lich zur GRV schließt der oben dargestellte Eckrentner wiederum eine Betriebsrente 

226Dle zwischenzeitlich zur Anwendung kommenden Bruttorenten gemessen in Kaufkraft 2005 
betragen 1.028 (2020), 877 (2035) bzw. 850 Euro (20S0). 
227 In Preisen 200S. 
221Dabel kommt auch im Vergleichsfall ohne Riesterreform die nachgelagerte Besteuerung der 
Renten zur Anwendung. 
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mittels Entgeltumwandlung in Höhe von jeweils vier Prozent der BBG bzw. in Höhe 
von vier Prozent des individuellen Bruttoeinkommens ab. Tabelle 23 zeigt die resul-
tierenden Nettoalterseinkünfte für Männer und Frauen im Standardfall. Die ent-
sprechenden Werte in Variante 1 zeigt Tabelle 24. In beiden Fällen wird lediglich das 
Szenario80 betrachtet. 

Tabelle 23: Prognostizierte monatliche Nettorente aus bAV und GRV (In Euro) bei Teilnahme an beitragsfreier 
Entgeltumwandlung mit Umwandlung In H6he von vier Prozent der BBG {Standatrlfall)219 

Quelle: Eigene Berechnungen __ , 
F- -Altitrln200Z -- 31.Jaln -- 20.Jaln ....... IO.Jaln -- 1Afl 713 ZTO 1.a4 125 3111 

-GRV 1.MI 1.217 f.ftf 1.MI 1.217 f.ftf 
Steuerpfllchliger Antell 100% 95% 80% 100% 95% 80% 

......--. -304 -131 -41 -313 -1• -14 

Sozialabgaben 13,65% 12,20% 10,45% 13,65% 12,20% 10,45% 

Ab......--.,,g -3111 -231 -1113 -421 -241 -117 --- 2.117 1.NJ ua 2.33.J UJS 1.2N 
Vergleich Nettorente vor 1.683 1.389 1.229 1.683 1.389 1.229 

Riestemtfonn - 1134 174 34 170 241 II 

Tabelle 24: Prognostizierte monatliche Nettorente aus bAV und GRV (In Euro) bei T ellnahme an beitragsfreier 
Entgeltumwandlung mit Umwandlung In H6he von vier Prozent des Bruttoeinkommens (Varfilntet) 
Quelle: Eigene Berechnungen 

Vsriante1 F,.._ --Altitr In 2002 -- ........ ........ -- ....... ........ 
.,,,__., .. .. 321 121 1.014 832 251 

-GRV UJS 1.2'0 1.230 f.535 1.2'0 1.230 
Slauerpfllchllgar Anlsll 100% 95% 80% 100% 95% 80% 

s---. -111 -eo -21 -233 -1211 -41 
Sozialabgaben 13,65% 12,20% 10,45% 13,65% 12,20% 10,45% 

~ -212 -1• -142 -311 -233 -111 _ _, 
1.721 f.352 1.193 2.02' f.552 1.ZTI 

V8'Qlelch Nettorente vor 1.683 1.389 1.229 1.683 1.389 1.229 
Rleslarreform - II -37 -31 311 113 IO 

Die Berechnung der Nettorenten erfolgt gemäß der obigen Vorgehensweise. Al-
lerdings ist zu beachten, dass das zu versteuernde Einkommen nun auch noch die 
Einkünfte aus der Betriebsrente umfasst. Letztere wird stets zu 100 Prozent versteu-
ert, der in den Tabellen angegebene steuerpflichtige Anteil bezieht sich lediglich 
auf die Renten aus der GRV. Der Vergleich der Nettorenten zeigt, dass die Ersparnis-
bildung mittels Entgeltumwandlung für jüngere Jahrgänge in jedem Fall ausreicht, 
um die durch die Rentenreformen entstandenen Versorgungslücken zu schließen. 

2298eide Tabellen in Preisen 2005. 
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Zudem bestätigt sich das bereits im Fall der Bruttobetrachtung gefundene Resultat, 
dass insbesondere ältere Frauen - also die im Jahr 2005 über 35-jährigen - ihre Ver-
sorgungslücken bei einer Ersparnis in Höhe von vier Prozent des individuellen Brut-
toeinkommens nicht vollständig kompensieren können. 

Die Definition der Versorgungslücke ist in jedem Fall normativ. Der hier gewählte 
Vergleichsmaßstab dient in erster Linie zur Klärung der Frage, ob die vom Gesetz-
geber eingeleiteten Maßnahmen zur Förderung der zusätzlichen kapitalgedeckten 
Altersvorsorge hinreichend sind, um das Rentenniveau vor der Riesterreform wieder 
zu erreichen. Damit liefern sie streng genommen keine Aussage über den aus die-
sem Gesamtversorgungsniveau resultierenden Lebensstandard. Eine derartige Ein-
schätzung ist stark abhängig von der individuellen Einkommenssituation und daher 
auf gesamtgesellschaftlicher Basis nicht unbedingt informativ. So ist es für eine Ge-
sellschaft wahrscheinlich wertvoller zu wissen, dass ein bestimmtes Rentenniveau 
im Durchschnitt erreicht wird, als festzustellen, dass die förderfähige Ersparnis in 
Höhe von vier Prozent der Beitragsbemessungsgrenze für einen hochverdienenden 
Arbeitnehmer eventuell nicht ausreicht, um im Alter eine Versorgung in Höhe von 
z.B. 70 Prozent seines letzten Nettogehalts zu gewährleisten. Unterstellt man also, 
dass die Bruttoeckrente vor der Riesterreform in der Zukunft stets oberhalb des 
Existenzminimums gelegen hätte, so erlaubt das hier formulierte Verständnis des 
Versorgungsniveaus die Feststellung, dass die Gefahr verbreiteter Altersarmut nicht 
besteht, der Gesetzgeber also die insofern richtigen Rahmenbedingungen ge-
schaffen hat. 

Hinsichtlich des erreichbaren Lebensstandards sei angemerkt, dass es sich bei 
den zugrundegelegten gesetzlichen Eckrenten zwangsläufig nur um konstruierte 
und nicht um tatsächliche, individuell erzielbare Größen handelt. Erwerbsbiogra-
fien, wie sie zur Erzielung einer derartigen Eckrente notwendig sind, sind in der Re-
alität nur selten zu beobachten und stellen daher ein rein fiktives Ergebnis dar. So 
zeigt ein Blick in die Statistik des VOR, dass etwa westdeutsche Männer im Durch-
schnitt 39,S Versicherungsjahre mit durchschnittlich 1,030 Entgeltpunkten je Versi-
cherungsjahr erwerben. Daraus folgt eine Anzahl an Entgeltpunkte in Höhe von 
40,7. Besonders drastisch ist die Situation bei westdeutschen Frauen, da diese auf 
lediglich 25 Versicherungsjahre mit durchschnittlich 0,771 Entgeltpunkte pro Versi-
cherungsjahr kommen, d.h. knapp 19,3 Entgeltpunkte im Verlaufe ihres Erwerbsle-
ben erzielen.230 

55 Sensitivitätsanalysen 

Auch im Fall der Berechnungen zur betrieblichen Altersvorsorge, werden die ge-
fundenen Ergebnisse hinsichtlich ihrer Reagibilität auf Veränderungen der Zins-
und Wachstumsannahmen untersucht. Analog zur Vorgehensweise in Kapitel 4.2 
wurden neben dem bislang dargestellten Standardfall mit einer realen Wachstums-

230Bezüglich der Anzahl an Versicherungsjahren besteht ein erheblicher Unterschied zwischen Ost-
und Westdeutschland. So erwerben die Männer in Ostdeutschland in ihren Erwerbsleben 
44,S Entgeltpunkte, Frauen knapp 40. Vgl. VDR (2004). 
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rate von 1,5 Prozent und einem Realzins von drei Prozent zwei weitere Szenarien 
gerechnet. Einerseits die Kombination von 1,5 Prozent Wachstum mit einem Zins 
von 2,5 Prozent und die etwas optimistischere Variante mit einem Wachstum von 
zwei Prozent sowie einem Zinssatz von vier Prozent. Die wesentlichen Erkenntnisse 
aus diesen Sensitivitätsanalysen lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

Die Entwicklung der Renten aus der GRV ist unabhängig vom gewählten Zinssatz 
und reagiert damit nur auf das Wachstum. Bei dem leicht höheren Wachstum erge-
ben sich durch die dynamische Rentenformel entsprechend höhere Renten für die 
Versicherten. Auf die resultierenden Versorgungslücken hat aber auch das Wachs-
tum keinen Einfluss. Dies gilt sowohl für die Untersuchung ohne als auch mit Be-
rücksichtigung der Entgeltumwandlung. Diese Feststellung ist auch nicht weiter 
überraschend, da alle Größen mit einer einheitlichen Wachstumsrate fortgeschrie-
ben werden und es daher zu keiner Verschiebung der relativen Verhältnisse kommt. 

Auch die Entwicklung der Beitragssätze ist - wie bereits in Kapitel 4.2.2.3 gesehen 
- unabhängig von Zins und Wachstum. Zwar wirken sich die unterstellten Annah-
men auf die durch die sozialabgabenfreie Entgeltumwandlung verursachten Ein-
nahmeverluste der Rentenversicherung aus, in der Gesamtbetrachtung schlägt dies 
aber nur auf die resultierenden Renten durch. 

Abhängig von Zinssatz und Wachstumsrate ist allerdings die Entwicklung der 
bAV. In der niedrigeren Zins-Wachstums-Kombination ergeben sich leicht geringere 
Betriebsrenten, im optimistischeren Szenario fallen die angesparten Zusatzversor-
gungen höher aus. Entsprechend kann die bAV die Rentenlücken aus der GRV 
schlechter oder besser kompensieren. Die Ergebnisse der Sensitivitätsanalysen sind 
beispielhaft für den Standardfa/LSzenarioBO in der Bruttobetrachtung im Anhang 
dokumentiert.231 

5.6 Zusammenfassung und Fazit 

Im vorliegenden Kapitel wurde die betriebliche Altersvorsorge in Deutschland vor-
gestellt. Vor dem Hintergrund der steigenden Bedeutung der zusätzlichen kapital-
gedeckten Alterssicherung wurden insbesondere die Auswirkungen der sozialab-
gabenfreien Entgeltumwandlung auf die gesetzliche Rentenversicherung insge-
samt und aus Sicht der Versicherten untersucht. Die zentralen Ergebnisse lassen 
sich wie folgt zusammenfassen: 

Aufgrund der demografischen Entwicklung ist eine Umverteilung der Gewichte 
im deutschen Drei-Säulen-System der Altersversorgung unabdingbar. Künftig wer-
den die Einkommen der Rentner nicht mehr zu über 80 Prozent aus der 1. Säule, 
also der GRV, kommen, sondern zu einem deutlich höheren Anteil aus betrieblicher 
(oder privater: Kapitel 6) Vorsorge stammen müssen. Die dazu notwendigen Refor-
men sind mit den Rentenreformen 2001/ 2004 bereits umgesetzt. Der Einstieg in 
eine vermehrte Kapitaldeckung der Altersvorsorge ist mit weitreichenden Förder-
maßnahmen des Gesetzgebers verbunden. Zu diesen Fördermaßnahmen gehört 

231 Vgl. Tabelle AS. Von einer Dokumentation der übrigen Ergebnisse wurde aus Gründen der Über· 
sichtlichkeit abgesehen, zumal der zusätzliche Informationsgehalt gering ist. 
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auch der seit dem 1.1.2002 gültige Rechtsanspruch auf (sozialabgabenfreie) Ent-
geltumwandlung für Arbeitnehmer. 

Eine langfristige Versorgungsquote der förderberechtigten Bevölkerung von 
etwa 80 Prozent und eine generelle Umwandlung in Höhe von vier Prozent der BBG 
vorausgesetzt, führt die Entgeltumwandlung zu Einnahmeausfällen in den Sozial-
systemen und damit auch der GRV. Diese Einnahmeausfälle steigen im Zeitablauf 
kontinuierlich an. Unter den hier getroffenen Annahmen werden die geringeren 
Einnahmen in der Rentenversicherung durch eine nsystemimmanente• Kürzung der 
Leistungsausgaben aufgrund der Umstellung der Rentenanpassungsformel auf ver-
sicherungspflichtige Entgelte zeitnah kompensiert. Bleibt es bei der Beitragsfreiheit 
für die Entgeltumwandlung, so kann darüber hinaus der Beitragssatz mittelfristig 
deutlich gesenkt werden, nämlich ab dem Zeitpunkt der Verrentung der ersten Ge-
neration nEntgeltumwandler" - in der vorliegenden Arbeit also ab 2022. Je höher 
der Verbreitungsgrad der Entgeltumwandlung unter den Versicherten ist, desto 
größer fällt dabei die Beitragssatzreduktion aus. Dies ist bedingt durch das dann 
durchschnittlich deutlich geringere Rentenniveau, d.h. die Senkung des Beitrags-
satzes geht immer mit einer Leistungskürzung auf der Ausgabenseite der Renten-
versicherung einher. 

Damit entsteht durch die aufgrund der Einnahmeausfälle der Rentenversiche-
rung notwendige Rentenanpassung eine zusätzliche Versorgungslücke für zukünf-
tige Rentnergenerationen. Dabei ist vor allem darauf hinzuweisen, dass - bei Beibe-
haltung der Sozialversicherungsfreiheit über 2008 hinaus - sowohl die Teilnehmer 
an Entgeltumwandlung als auch die übrigen Rentenversicherten von Leistungsein-
bußen betroffen sein werden. Darüber hinaus ist festzuhalten, dass die Rentenlücke 
nur im Fall der generellen Umwandlung von durchgehend vier Prozent der BBG mit 
Sicherheit durch die resultierende Betriebsrente ausgeglichen werden kann. In allen 
anderen Fällen ist dies, insbesondere für Frauen, fraglich bzw. unwahrscheinlich. 

Bleibt es bei der derzeitigen gesetzlichen Frist, nach der die Sozialabgabenfrei-
heit lediglich bis 2008 besteht, ändert sich die Beitragssatzdynamik vor allem ab 
2022. Durch die in der vorliegenden Arbeit näher beschriebenen Wirkungszusam-
menhänge, führt eine Aufhebung der Beitragsfreiheit zu einem entsprechend wie-
der höheren Rentenwachstum und damit zu höheren Bruttorenten der Versicher-
ten. Die entgeltpunktinduzierte Ausgabenkürzung bleibt aber aufgrund der kurzen 
Phase sozialabgabenfreier Umwandlung annährend aus. Mittelfristig bleibt der Bei-
tragssatz damit auf einem höheren Niveau als im Fall der Verlängerung der Abga-
benfreiheit, es entstehen aber im Gegenzug auch keine zusätzlichen Versorgungs-
lücken für die Versicherten. Sollte die Sozialabgabenfreiheit der Entgeltumwand-
lung auslaufen ist aber in jedem Fall zu bedenken, dass es durch die Beitragspflicht 
(GKV und GPV) bei Auszahlung der Betriebsrenten dann zu einer Doppelverbeitra-
gung kommen würde. 

Die Bedeutung der Sozialabgabenfreiheit aus Sicht der Versicherten ist hoch. Vor 
allem Geringverdiener profitieren in hohem Maße von dieser Förderung, da sie auf-
grund ihrer ohnehin schon geringen Steuerbelastung über die Steuerfreiheit kaum 
finanzielle Vorteile erlangen. Darüber hinaus stellt die Sozialabgabenersparnis auch 
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für Arbeitgeber eine erhebliche Entlastung dar und kann daher wichtige Anreize 
setzen, um den hohen angenommenen Verbreitungsgrad überhaupt zu gewähr-
leisten. Insgesamt gilt aber, dass es durch die Beitragsfreiheit der umgewandelten 
Entgelte zu Umverteilungseffekten innerhalb des Versichertenkreises kommt. Im 
Gesamtkontext staatlicher Förderung ist die beitragsfreie Entgeltumwandlung da-
her nicht eindeutig zu befürworten. 

Die Entgeltumwandlung ist in ihrer aktuellen Ausgestaltung ein interessantes In-
strument, um staatlich geförderte Altersvorsorge zu betreiben. Die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen, die die derzeitige Attraktivität der bAV ausmachen, werden 
sich aber in wenigen Jahren ändern. Ob die Sozialabgabenfreiheit bestehen bleibt 
oder nicht, wird die Zukunft zeigen müssen. In jedem Fall sind allerdings Anpassun-
gen der Rechtslage notwendig, denn entweder die Politik entscheidet sich für eine 
Verlängerung der beitragsfreien Entgeltumwandlung oder es muss geklärt werden, 
wie eine Doppelverbeitragung der Betriebsrenten künftig vermieden werden soll. 
Außerdem stellt sich die Frage, ob und wie der Staat die bAV in Zukunft fördern will. 
Eine Möglichkeit wäre, anstelle der steuerlichen Förderung allein über den Sonder-
ausgabenabzug für Altersvorsorgeaufwendungen, Zulagen für betriebliche Alters-
vorsorgeverträge zu zahlen. Die Kombination aus beiden Elementen wird bereits 
bei der Riesterrente praktiziert. Diese ist Gegenstand des folgenden Kapitels. 
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6 Die private Altersvorsorge 

Nachdem gezeigt wurde, inwieweit die betriebliche Altersvorsorge über den Weg 
der Entgeltumwandlung zu einem Ausgleich der in der GRV entstehenden Versor-
gungslücken beitragen kann und welche Auswirkungen die Förderung der bAV auf 
die Sozialversicherung im Allgemeinen sowie die GRV im Besonderen hat, ist die 
private Altersvorsorge Gegenstand des nun vorliegenden Kapitels.232 Der Schwer-
punkt der Betrachtung liegt dabei im Folgenden auf der geförderten Altersvor-
sorge, der Riesterrente, wie sie mit dem AVmG und dem AVmEG im Jahr 2001 ein-
geführt worden ist. Damals wurde festgelegt, dass der Staat den Aufbau privater 
Altersvorsorge über Zulagen und gegebenenfalls die Möglichkeit des Sonderaus-
gabenabzugs bei der Einkommensteuer fördert.233 Ziel ist es auch hier zu prüfen, ob 
der im Zuge der Rentenreform 2001 angestrebte Teilumstieg vom Umlage- auf das 
Kapitaldeckungsverfahren in der vorgesehenen Höhe ausreicht, um die Leistungs-
einschnitte in der gesetzlichen Rentenversicherung durch ersetzende Privatvor-
sorge auszugleichen. Außerdem ist zu klären, wie die öffentlichen Haushalte durch 
die Riesterförderung belastet werden. Wie hoch wird der Anteil der pAV an den Ge-
samteinkünften zukünftiger Rentnergenerationen sein? Wie viele der anspruchsbe-
rechtigten Personen haben bereits eine geförderte private Zusatzrente abgeschlos-
sen und wie werden sich die künftigen Abschlusszahlen entwickeln? Welche Kosten 
entstehen dem Staat durch die Förderung der privaten Altersvorsorge? 

Das Kapitel 6.1 beschreibt zunächst die Funktionsweise der förderfähigen Privat-
vorsorge für den berechtigten Personenkreis wie er in Abbildung 9 beschrieben ist. 
Kapitel 6.2 gibt anschließend einen Überblick über die bisherige Entwicklung im 
Bereich der pAV, also insbesondere über das reforminduzierte Abschlussverhalten 
in der Bevölkerung, und liefert eine Prognose über die künftige Entwicklung des 
Verbreitungsgrades an geförderter privater Altersvorsorge (Abschnitt 6.2.2). Zudem 
werden die durch die Riesterförderung entstehenden Kosten für den Staatshaushalt 
quantifiziert (Abschnitt 6.2.3). Der folgende Abschnitt rekurriert nochmals auf die in 
Kapitel 4.3 berechneten Versorgungslücken aus der GRV und stellt Modellrechnun-
gen vor, die zeigen sollen, ob bzw. für welche Bevölkerungsgruppen die gesetzlich 
festgelegte Förderhöhe ausreicht oder nicht. 

232Wle bereits Im Vorfeld erwähnt, wird in der vorliegenden Arbeit die Riesterrente lediglich als 
Form der privaten Altersvorsorge behandelt, da die gesetzlich theoretisch mögliche Inanspruch-
nahme der Riesterförderung im Rahmen der betrieblichen Altersvorsorge praktisch keine Rolle 
ffilelt, vgl. da2u Fußnote 160 in Kapitel S. 

Die Bestimmungen der staatlichen Förderung finden sich Im § 1 O a .zusätzliche Altersvorsorge• 
EStG und Im Abschnitt .XI. Altersvorsorgezulage• in den §§ 79 bis 99 EStG. 
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6.1 Förderung der pAV 

Alle förderberechtigten Personen in Deutschland haben grundsätzlich die Möglich-
keit, sich beim Aufbau einer privaten Altersvorsorge vom Staat unterstützen zu las-
sen. Schließt der Anleger einen zertifizierten Vorsorgevertrag ab, so fördert der 
Staat die Sparbemühungen der Anleger auf zwei Arten: Einerseits gewährt er Zu-
schüsse, die so genannte Altersvorsorgezulage. Andererseits räumt er einen erhöh-
ten Sonderausgabenabzug für Altersvorsorgeaufwendungen bei der Einkommens-
teuer ein, falls dieser für den Betreffenden günstiger ist als die Zulage.234 

Die Zulagenförderung ist in § 88 EStG geregelt. Demgemäß haben Sparer für je-
des Jahr Anspruch auf die Altersvorsorge, in dem Beiträge geleistet worden sind. 
Die Gewährung der Zulage erfolgt auf Antrag des Begünstigten und wird von der 
Zulagenstelle für Altersvorsorge (ZfA) direkt auf den entsprechenden Vorsorgever-
trag eingezahlt.235 Die Zulagen setzen sich aus einer Grund- und einer Kinderzulage 
zusammen. Neben der allgemeinen Grundzulage erhalten also Berechtigte, die Kin-
der haben für welche Kindergeld bezahlt wird, eine zusätzliche Förderung. Die 
Höhe der Förderung steigt in den Jahren 2002-2008 an und ist abhängig von der 
Eigenbeteiligung der Anleger. Maximal bezuschusst der Staat die Ersparnisbildung 
allerdings mit 154 Euro bzw. 185 Euro je Kind ab 2008. Tabelle 25 zeigt die Zulagen-
staffel und den zum Erhalt der maximalen Förderung notwendigen Eigenbeitrag im 
Überblick. 

Tabelle 25: Jahrllche Grund- und Kinderzulage gernllß §§ 84/85 EStG (In Euro) sowie Mlndestelgenbelmig 
gemlß § 86 EStG (In Prozent der beltragspftlchtlgen Bnnahmen) und maximaler Eigenbeitrag (In Euro),.. 
Quelle: Eigene Darstellung 

_.._ KI-.._ ·•-· --Elgllmlllag 
elgellbellrag (lnlll. ZUiagen) 

2002 und 2003 38 48 525 

2G04und2INNI 76 92 2 1.050 
200lund'll1flfl 114 138 3 1.575 

... 2IIOI 154 185 4 2.100 

Wie aus der obigen Tabelle hervorgeht, fördert der Staat die Altersvorsorge sei-
ner Bürger nur, sofern diese eigene Ersparnisse bilden. Durch die Mindesteigenbei-
tragsregelung strebt der Gesetzgeber dabei ab 2008 eine Gesamtersparnis von 
mindestens vier Prozent der beitragspflichtigen Einnahmen des Vorjahres, maximal 
jedoch 2.100 Euro, an. Dies ist bereits deutlich weniger, als im Rahmen der betriebli-
chen Altersvorsorge, wo vier Prozent der Beitragsbemessungsgrenze zur GRV 
steuer- und sozialabgabenfrei angespart werden können. Darüber hinaus ist zu be-

2341m Rahmen der folgenden Berechnungen wird lediglich die Zulagenförderung einbezogen, da 
die Vorteilhaftigkelt des zusätzlichen Sonderausgabenabzugs von den individuellen Lebensum-
ständen des Berechtigten abhängt und somit keine generelle Aussage möglich Ist. 
235Der Zulageberechtlgte kann seit Inkrafttreten des AltElnkG auch seinen Versicherungsanbieter 
bevollmächtigen, den Antrag in seinem Namen jährlich neu zu stellen, vgl. Stosberg (2004). 
236Eurobeträge in jeweiligen Preisen. 

128 



6 Die private Altersvorsorge 

achten, dass die Höchstbeiträge - anders als die Beitragsbemessungsgrenze - nicht 
dynamisiert werden.237 

Je nach Kinderzahl und Einkommen eines Förderberechtigten ergeben sich sehr 
hohe staatliche Förderquoten. Die Riesterrente begünstigt damit insbesondere kin-
derreiche Familien und Geringverdiener. So würde etwa eine förderberechtigte Per-
son mit einem Einkommen von 30.000 Euro und zwei Kindern im Jahr 2008 nur 
676 Euro selbst sparen müssen, um die vollen Zulagen zu erhalten. Letztere sum-
mieren sich dann nämlich auf 524 Euro. Insgesamt hätte der Anleger damit 
1.200 Euro im Jahr 2008 auf sein Altersvorsorgekonto eingezahlt. Es ergibt sich eine 
Förderquote von knapp 44 Prozent.238 Grundsätzlich sind Fälle möglich, bei denen 
die Höhe der Zulagen bereits die notwendige Mindesteigenleistung erreicht bzw. 
sogar übersteigt. Diese Situation würde sich etwa im obigen Beispiel ergeben, wenn 
die beitragspflichtigen Einnahmen des Anlegers nur 10.000 Euro betrügen.239 Um 
zu vermeiden, dass in derartigen Konstellationen keine eigenen Beiträge mehr ent-
richtet werden müssen, hat der Gesetzgeber einen so genannten Sockelbetrag ein-
geführt, der dann zu zahlen ist, wenn die Mindesteigenleistung diesen unterschrei-
tet (Tabelle 26). 

Tabelle 26: Sockelbetrag gemlB § 86 Absatz 1 EStG (In Euro)240 

Quelle: Eigene Darstellung 

2002 bla 211114 -- 45 

60 

--. 
bei 1 Kind 

38 

60 

--. 
ab2Klndlm 

30 

60 

Die andere Variante der staatlichen Förderung ist der Sonderausgabenabzug. 
Dieser wird gewährt, wenn der daraus resultierende steuerliche Vorteil größer ist als 
der Zulagenanspruch. In diesen Fällen wird die tarifliche Einkommensteuer um den 
Anspruch der Zulage erhöht, um eine Doppelförderung zu vermeiden.241 Entspre-
chend bekommt der Anspruchsberechtigte nur den über die Zulagen hinausge-
henden Betrag vergütet. Unabhängig vom Einkommen des Berechtigten sind ana-

237Berelts die Rürup-Kommission hat in ihrem Abschlussbericht darauf hingewiesen, dass eine Dy-
namisierung zwingend geboten Ist. da ansonsten die Höchstbeiträge zur Rlesterrente gemessen an 
der Beitragsbemessungsgrenze Im Jahr 2008 nur noch drei Prozent betragen würden, vgl. 
BMGS (2003). Die Kommission rechnet dabei mit einer Anpassung der BBG um 2,5 Prozent pro Jahr. 
Tatsächlich Ist die BBG seit 2003 aber nur um 600 Euro pro Jahr (also etwa ein Prozent) angehoben 
worden. Selbst in diesem Fall ist die Rlesterrente aber Im Vergleich zur betrieblichen Altersvorsorge 
deutlich benachteiligt. 
231Dle Zulagen werden entsprechend gekürzt, wenn der Anspruchsberechtigte weniger als den 
erforderlichen Mindesteigenbeitrag leistet. 
2391m genannten Beispiel müsste der Anleger Insgesamt 400 Euro Eigenleistung aufwenden, um die 
vollen Zulagen In Höhe von 524 Euro zu erhalten. Da die Zulagen aber bereits die Eigenbeiträge 
übersteigen, muss der Anleger In diesem Fall nur den Sockelbetrag in Höhe von 60 Euro entrichten Wo'· dazu Tabelle 26). Die Förderquote liegt dann bei fast 90 Prozent. 

In jeweiligen Preisen. 
241 Vgl. § 10 a Absatz 2 EStG. Der Steuerpflichtige erhält dabei die Ober die Zulagenförderung hi-
nausgehende Steuerersparnis unmittelbar ausbezahlt. 
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log zu den in Tabelle 25 ausgewiesen maximalen Eigenbeiträgen ein bis vier Pro-
zent des Vorjahreseinkommens als Sparbeitrag zugunsten eines Altersvorsorgever-
trages steuerlich absetzbar. 

6.2 Abschlussverhalten und Verbreitung der pAV 

Obwohl die Riesterrente bereits zu Beginn des Jahres 2002 eingeführt wurde, sind 
Daten und Statistiken über die bisherige Verbreitung der geförderten privaten Al-
tersvorsorge Mangelware. Im folgenden Abschnitt wird zunächst der Versuch un-
ternommen, einen Überblick über die aktuelle Datenlage zu vermitteln. Nach der 
Abgrenzung der hier letztlich verwendeten Datengrundlage erfolgt in Ab-
schnitt 6.2.2 dann eine Prognose der zukünftigen Entwicklung zur Abschlussbereit-
schaft. 

6.2.1 Datengrundlage 
Wie bereits in Kapitel 3.3.3 erwähnt, wurden nach Angaben des Bundesfinanzminis-
teriums bis November 2005 4,7 Mio. Riesterverträge abgeschlossen. Daten über die 
Abschlussbereitschaft von Riesterverträgen sind allerdings rar. Darüber hinaus diffe-
rieren die Angaben aus den verfügbaren Quellen erheblich. So wies das DIA im Ja-
nuar 2005 insgesamt 3,2 Mio. private Riester-Verträge aus, das Bundesministerium 
für Gesundheit und Soziales (BMGS) sprach hingegen Ende 2004 bereits von rund 
4,2 Mio. Abschlüssen; zum 30.6.2005 steigerte sich diese Zahl auf 4,5 Mio. geför-
derte private Altersvorsorgeverträge. Vor dem Hintergrund der großen Unter-
schiede zwischen den unterschiedlichen Quellen erscheint ein Blick in die Statistik 
der Zentralen Zulagenstelle für Altersvorsorgevermögen (ZfA) zweckmäßig. Die ZfA 
gehört zu Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA) und wurde eigens dazu 
gegründet, die Abwicklung der Zulagenverfahren zu verwalten. 

Theoretisch müsste die ZfA über ein umfassendes Datenmaterial zur geförderten 
Altersvorsorge in Deutschland verfügen. Dies ist allerdings (bislang noch) nicht der 
Fall. Dabei ist zu bedenken, dass die ZfA nur Altersvorsorgeverträge erfasst, für die 
auch ein entsprechender Antrag auf Altersvorsorgezulage gestellt wurde. Ein derar-
tiger Antrag ist aber noch zwei Jahre nach dem eigentlichen Beitragsjahr möglich, 
so dass eine erhebliche Zeitverzögerung entstehen kann. Folglich liegt zum Zeit-
punkt der Erstellung dieser Arbeit erst eine vollständig Auswertung der Zulagen-
zahlungen des Beitragsjahres 2002 vor. Als Quelle für die Zahl der aktuell bestehen-
den Altersvorsorgeverträge scheidet die ZfA damit aus. Die Ergebnisse sind aber 
dennoch in Hinblick auf die sozio-demografischen Merkmale der Zulagenempfän-
ger von enormer Bedeutung. Im weiteren Verlauf der Arbeit werden auf Basis der 
statistischen Ergebnisse des Beitragsjahres 2002 die Kosten abgeschätzt, die dem 
Staat durch die Förderung der privaten Vorsorge entstehen. Zu den dafür notwen-
digen sozio-demografischen Merkmalen der Zulagenempfänger gehören neben 
dem Geschlecht vor allem die Kinderzahl sowie die Frage, ob die Zulagen gekürzt 
oder ungekürzt, d.h. in voller Höhe, in Anspruch genommen werden. Von einer al-
ters- bzw. einkommensabhängigen Untersuchung der Zulagenempfänger wird ab-
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gesehen, da in den folgenden Berechnungen weder das Alter noch die Einkom-
mensverhältnisse Einfluss auf die Gesamthöhe der Zulagen haben. 

Die ersten statistischen Auswertungen der ZfA zeigen zunächst, dass die Ries-
terförderung verstärkt von Frauen in Anspruch genommen wird.242 Etwa 
55, 1 Prozent der Zulagenempfänger des Beitragsjahres 2002 waren Frauen, nur 
44,9 Prozent Männer. Dies ist bemerkenswert, da etwa die Struktur der sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigten, welche den Großteil des förderberechtigten Per-
sonenkreises ausmachen, im Jahr 2002 ein umgekehrtes Bild zeigt. Hier waren nur 
44,8 Prozent der Beschäftigten weiblich, 55,2 Prozent männlich.243 Insgesamt liegt 
der Anteil geförderter Personen ohne Kinderzulage bei 56 Prozent.244 Unter den 
Frauen gibt es aber nur 38 Prozent, die neben ihrer Grundzulage keine Kinderzu-
lage(n) bekommen. Bei den Männern erhielten 2002 77 Prozent allein die Grundzu-
lage. Offensichtlich tendieren Paare dazu, die Kinderzulagen zumeist dem Alters-
vorsorgekonto der Mutter zuzuschreiben. Dies ist im Hinblick auf die im Durch-
schnitt geringeren gesetzlichen Renten der Frauen auch sinnvoll. Unterscheidet 
man die Zulagenempfänger nach der Vollständigkeit der erhaltenen Zulage, so 
zeigt sich, dass etwa drei Viertel aller Begünstigten die volle Zulage auf ihrem Al-
tersvorsorgekonto gutgeschrieben bekommen haben. Auch hier liegt der Anteil der 
Frauen mit ungekürzter Zulage (77,7 Prozent) höher als derjenige der Männer 
(70 Prozent). Das bedeutet, dass die Mehrheit der geförderten Personen den Min-
desteigenbeitrag in Höhe von einem Prozent des beitragspflichtigen Vorjahresein-
kommens geleistet hat. Aufgeschlüsselt nach Art der Zulage zeigt sich, dass vor al-
lem die Versicherten mit Kindern überproportional häufig den notwenigen Eigen-
beitrag vollständig ansparen. Tabelle 27 fasst die wesentlichen sozio-demografi-
schen Merkmale der Zulagenempfänger 2002 nochmals zusammen. 

242 Alle hier vorgestellten und als Basis für eigene Berechnungen verwendeten sozio-demografi-
schen Daten zur Riesterrente stammen aus Stolz und Rieckhoff (2005). 
243Vgl. IAB (2006). Auch unter den aktiv Versicherten in der Rentenversicherung sind deutlich mehr 
Männer (52,8 Prozent) als Frauen (47,2 Prozent), vgl. VOR (200Sb). 
244Dabei ist zu beachten, dass Kinderzulagen Immer nur für einen Elternteil gewährt werden und 
das auch nur solange, wie für das entsprechende Kind Kindergeld bezogen wird. Die angegebene 
Zahl bedeutet also nicht. dass die Mehrheit der Riesterempfänger kinderlos ist. 
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Tabelle 27: Ausgewlhlte sozio-demograflsche Merkmale der Zulagenempfclnger 2002 (Anteile In Prozent) 
Quelle: Eigene Darstellung ilUf Basis von Stolz und Rieckhoff (200S) 

F- - -ZUllgenM,pllnger Goachlecht 55,1 44,9 100,0 

ohne- 38,2 78,9 55,8 

llnKlnd 23,0 8,2 18,3 
Zahleier -- 28,0 10,2 20,0 111--.., -- 8,7 3,7 8,5 -- 2,1 1,0 1,8 --- ....- n,1 70,0 74,3 

~aH•tlndlgult ller geldlrzt 22,3 30,0 25,7 
ZUiage unglldllzt 82,7 73,9 80,8 
~ 

geldlrzt 28,1 17,3 19,4 

Frauen erhalten im Durchschnitt mehr Zulagen (85,19 Euro) als Männer 
(53,23 Euro), was insbesondere auf den höheren Anteil an Kinderzulagen zurück-
zuführen ist. Über alle Zulagenempfänger betrachtet lag die durchschnittlich ge-
währte Zulage im Jahr 2002 bei 70,80 Euro. Aufgeteilt nach Grund- und Kinderzula-
gen wird deutlich, dass Frauen und Männer annährend gleich hohe Zulagen ausbe-
zahlt bekommen haben. So lag die Grundzulage im Durchschnitt bei 35, 19 (Frauen) 
bzw. 34,31 Euro (Männer). Die Kinderzulagen betrugen für Frauen 80,51 und für 
Männer 81,09 Euro. Wie schon gesagt, bekommen die Frauen aber deutlich häufiger 
die Kinderzulagen auf ihren Verträgen gutgeschrieben als die Männer, so dass die 
durchschnittliche Gesamtzulage für Frauen etwa 30 Euro höher ist. Die durch-
schnittliche Zulagenförderung ist in Tabelle 28 aufgeführt. 

Tabelle 28: Durchschnittliche Zulagenförderung des Beitragsjahres 2002 (In Euro)245 

Quelle: Eigene Darstellung ilUf Basis von Stolz und Rieckhoff (2005) 

35,1a 
80,51 
85,19 

-34,31 
81,09 
53,23 

34,80 
80,84 

70,80 

Analog zur Vorgehensweise in Kapitel 5.4.1, soll auch für die geförderte private 
Altersvorsorge der Versuch einer Prognose der zukünftigen Abschlussbereitschaft 
unternommen werden. Dazu wird als Grundlage wiederum das DIA-Rentenbarome-
ter herangezogen. Wie in Tabelle 9 bereits ausgewiesen, werden die Planungen der 
Bevölkerung bezüglich eines Vertragsabschlusses für die zukünftige Entwicklung 
unterstellt. Für die Jahre 2002-2005 werden die verfügbaren Angaben des BMGS zur 
bisherigen Entwicklung der Riesterrente zugrunde gelegt. 

2451n Preisen 2002. 
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6.2.2 Prognose der zukünftigen Entwicklung der Partizipation an der Riesten-ente 
Die Datengrundlage aus dem DIA-Rentenbarometer besagt, dass im Durchschnitt 
der kommenden Jahre etwa acht Prozent der förderberechtigten Personen den Ab-
schluss einer Riesterrente planen.246 Aufgrund der schon im Zusammenhang mit 
der bAV angesprochenen Unwägbarkeiten der Vorausschätzung des Abschlussver-
haltens sind diese Planungen allerdings nicht als gesichert anzusehen. Daher wer-
den auch für die Vorausberechnung der Entwicklung der pAV zwei Szenarien be-
rücksichtigt. Das Szenario80 bildet wiederum die Situation ab, wie sie sich aus den 
Originalangaben der vom DIA Befragten im Januar 2005 ergibt. Hier resultiert - wie 
schon bei der bAV - langfristig eine Marktdurchdringung von 80 Prozent. Ein gerin-
gerer Verbreitungsgrad von langfristig 55 Prozent ergibt sich im SzenarioSa Dazu 
wurden die in Tabelle 9 ausgewiesenen Abschlussquoten der Jahre 2005 und später 
wiederum halbiert, so dass durchschnittlich nur noch vier Prozent der Berechtigten 
einen Abschluss planen. 

Die Entwicklung der Teilnehmerzahlen im SzenarioBO ist in Tabelle 29 zusam-
mengefasst. Die Tabelle dokumentiert sowohl den jährlichen Saldo (Neuverträge) 
als auch die kumulierte Zahl an Riesterverträgen im jeweiligen Jahr. Insgesamt zeigt 
diese Schätzung, dass bereits ab dem Jahr 2018 mit einer .Marktabdeckung• von 
über 50 Prozent gerechnet werden kann. 

Tabelle 29: Entwlddung der AbschlOsse (In Mio.) von Rlestervertrlge und Verbreitungsgrad"' 
Quelle: Eigene &r«hnu~n, fOr 2002-2005 Stolz und Rieckhoff (2005) auf Bilsis BMGS 

SzanalioBO 2002 2003 2004 2IIOI 2010 2011 211211 - 2040 

Neuvartrlge 3,42 0,55 0,27 0,39 1,08 0,88 0,60 0,12 0.02 -- 3,42 3,97 4,23 4,62 10.45 16,18 18,73 22,08 22,12 y__,_... 11% 12% 13% 14% 31% 46% 57% 73% 78% 

---0,10 
22,18 

81% 

Die Tabelle legt dar, dass im Jahr 2002 insgesamt 3,42 Mio. private Altersvorsor-
geverträge abgeschlossen wurden. Die Anzahl der Neuverträge lag in den Jahren 
2003-2005 durchschnittlich bei 0,4 Mio., so dass im Jahr 2005 insgesamt 4,62 Mio. 
Riesterverträge existieren. In der Folgezeit steigt die Zahl der jährlichen Neuab-
schlüsse deutlich, so dass sich die Zunahme des kumulierten Vertragsbestands be-
schleunigt. Die 15-Mio.-Grenze wird im Jahr 201 S erreicht und ab 2030 gibt es mehr 
als 22 Mio. Verträge, was einem Verbreitungsgrad von annährend 75 Prozent ent-
spricht. Aufgrund der sozio-demografischen Entwicklung werden ab 2030 aller-
dings kaum mehr Verträge neu abgeschlossen als wegfallen. Im Jahr 2050 ist der in 

246Nach einer anderen Studie aus dem Jahr 2004 beabsichtigen sogar 13 Prozent der Befragten 
ohne Riesterrente künftig den Abschluss eines entsprechenden Vorsorgevertrags, vgl. lPOS (2004). 
247Für das Jahr 2005 wurde die Angabe des BMGS von 4,5 Mio. Verträgen bis zum Ende des dritten 
Quartals auf das Gesamtjahr hochgerechnet. Die knapp 400.000 Neuverträge bedeuten allerdings 
eine sehr konservative Schätzung, da es unter anderem aufgrund der Einführung der Unisex-Tarife 
ab 2006 (und den damit einhergehenden Renditeverlusten für Männer) im vergangenen Jahr zu 
einem .Riesterboom" gekommen ist. Der GDV gibt die Zahl der Neuverträge in 2005 mit 1, 13 Mio. 
an, davon allein 670.000 im letzten Quartal, vgl. GDV (2006b). Auch das DIA meldet aktuell etwa 
1,2 MIiiionen Abschlüsse im Jahr 2005, vgl. DIA (2006). 
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Tabelle 29 ausgewiesene Saldo sogar negativ. Der hohe Verbreitungsgrad der Ries-
terrente im SzenarioBO ist - wie bei der bAV auch - das Resultat der altersspezifi-
schen Abschlussbereitschaft gemäß Tabelle 9 in Kapitel 5.3.2. Werden weniger Ab-
schlüsse getätigt als die Angaben im DIA-Rentenbarometer suggerieren, wirkt sich 
dies deutlich auf die langfristige Entwicklung der Riesterrente aus. Das Szenario50 
führt ab etwa 2030 zu einer Marktabdeckung von über 50 Prozent (Tabelle 30). 

Tabelle 30: Entwlcklung der Abschlllsse (In MioJ von Rlestervertrlgen und Verbreitungsgrad 
Quelle: Eigene Berechnungen, für 2002-2005 5tolz und Rieckhoff (2005) auf &Jsis BMG5 

Szenario50 2002 2003 2II04 2INNI 2010 2016 2020 2030 2040 2060 

--...,,,_ 3,42 0,55 0,27 0,39 0,58 0,52 0,38 0,08 0,03 -0,07 
Kumuliert 3,42 3,87 4,23 4,62 7,67 10,41 12,59 14,71 14,87 14,95 v--. 11% 12% 13% 14% 23% 31% 38% 48% 52% 55% 

Mit einer Versorgungsquote zwischen 55 und 81 Prozent im Jahr 2050 beschrei-
ben diese beiden Szenarien den Korridor der wahrscheinlichen Entwicklung. Die 
Zunahme der Zahl der Erwerbstätigen mit und ohne Riestervertrag ist in 
Abbildung 39 grafisch dargestellt. Dabei zeigt sich, dass das Szenario50in etwa als 
Trendfortschreibung der bisherigen tatsächlichen Abschlüsse gewertet werden 
kann, während im SzenarioBOeine deutliche Zunahme unterstellt ist. 

Abbildung 39: Entwicklung der Zahl der ErwerbstJtlgen mit und ohne Riest~ 2002-2050 
Quelle: Eigene Berechungen 

;;,,~~~~~,,~~~~,~,,~~;~~~ 
Jah, 
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6.2.3 Kosten der Riesterförderung 
Die Kosten, die dem Staat durch die Förderung der privaten Altersvorsorge entste-
hen, ergeben sich als Produkt der Anzahl der Zulagenempfänger und der durch-
schnittlichen Zulagenhöhe. In der hier vorgelegten Prognose wird unterstellt, dass 
die Struktur der Zulagenempfänger, wie sie sich im ersten Beitragsjahr 2002 dar-
stellt, in Zukunft unverändert bleibt. Die absolute Höhe der gewährten Zulagen 
nimmt allerdings, wie in Abschnitt6.1 gezeigt, bis 2008 zu. Bei annahmegemäß 
gleicher Struktur der Zulagenempfänger in Bezug auf die oben aufgeführten sozio-
demografischen Merkmale, lassen sich die durchschnittlichen Zulagen der Jahre 
2004 und 2005, 2006 und 2007 sowie ab 2008 berechnen. Tabelle 31 fasst die Er-
gebnisse zusammen.2• 

Tabelle 31: Hochgerechnete durchschnittliche Zulagenf6rderung der Beitragsjahre 2002-2008 (In Euro)24• 

Quelle: Eigene Berechnungen 

F- -- -2II02und2003 85,19 53,07 70,78 

2004 und 2INNI 170,37 108,13 141,52 

200I und 2007 258,00 159,-48 212,85 

ab200I 344,29 214,83 288,43 

Gemäß der gesetzlich festgelegten Entwicklung der Förderhöhe kommt es auch 
bei den hochgerechneten Durchschnittszulagen bis 2008 zu einer Vervierfachung 
der Ausgangswerte. Aufgrund der fehlenden Dynamisierung der Zulagen werden 
die 2008er Werte für die Berechnung der zukünftigen Kostenentwicklung der Ries-
terförderung als konstant angenommen. Ausgedrückt in Preisen des Jahres 2005 
führt dies zu einer realen Entwertung der Zulagen im Zeitablauf. Analog zu den Be-
rechnungen zur Entgeltumwandlung wird auch die Kostenentwicklung der Riester-
rente für insgesamt vier Szenarien bestimmt. Neben der unterschiedlichen Zahl an 
Vertragsabschlüssen wird zum einen im Standardfall angenommen, dass die Zula-
gen in der in Tabelle 31 ausgewiesenen Höhe in Anspruch genommen werden. In 
Variantel ist hingegen unterstellt, dass ab 2004 lediglich die Hälfte der Förderung 
gewährt wird. 

Wie Abbildung 40 für den StandardfallSzenario80 und den Standard-
fallSzenarioSO zeigt, steigen die Belastungen für die öffentliche Hand zunächst 
gemäß der .Riestertreppe" bis 2008 stufenweise an. Danach kommt es durch die in 
Abbildung 39 dargestellte Zunahme der Vertragsabschlüsse zu einem stetigen 
Wachstum der jährlichen Kosten. Während die Zahl der Verträge bis zum Jahr 2035 
stetig zunimmt, wirkt die fehlende Dynamisierung der Zulagen einer Kostensteige-
rung für die öffentlichen Haushalte entgegen, so dass die Ausgaben für die Ries-
terförderung lediglich bis 2025 zunehmen. Je nach Szenario erreichen die jährlich 

241Dabei Ist anzumerken, dass die Werte für die Jahre 2002 und 2003 leicht von den oben genann-
ten abweichen. Dies ist (wahrscheinlich) auf Rundungsfehler zurückzuführen. 
2••1n jeweiligen Preisen. 
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zu leistenden Zulagen zu diesem Zeitpunkt etwa 3,0 bzw. 4,5 Mrd. Euro. Danach 
sinken die jährlichen Kosten der Riesterrente auf langfristig 2,2 bzw. 3,3 Mrd. Euro, 
während die Zahl der Riesterverträge annährend konstant bleibt. In den Fällen der 
Variante 1 fallen die Belastungen für die öffentlichen Haushalte halb so hoch aus.250 

Abbildung 40: Kosten der ZulagenfOrderung der Riestervertrage 2002-2050 (StilndardfallSHnarioSOund 
StilndardfallSze11i1rlo80} 251 

Quelle: Eigene Berechungen 

8,000 

5,500 

5,000 

I! 4,500 
:, 
w J 4,000 

i 3,500 

i 3,000 

l 2,500 
E 
12.000 

w 1,500 

1,000 

500 

0 

~~~~~~~~~~~,~~~~,~~~~~~~~ 
Jahr 

Tabelle 32 fasst die Kosten der Zulagenförderung für die beiden Szenarien des 
Standardfalls nochmals zusammen. Im Jahr 2002 wurden demnach Zulagen in einer 
Höhe von insgesamt 242 Mio. Euro gezahlt. Für das Jahr 2005 sind Kosten von gut 
650 Mio. Euro zu erwarten. Durch die unterschiedliche Entwicklung der Vertragsab-
schlüsse in SzenarioBOund Szenario50ergeben sich abweichende Kostenverläufe in 
der Zeit nach 2005. Im Jahr 2050 werden die öffentlichen Haushalte dann mit 3,3 
bzw. 2,2 Mrd. Euro belastet. Im Jahr 2005 hätten dafür Rücklagen in Höhe von 0,9 
bzw. 0,6 Mrd. Euro gebildet werden müssen. 

" 0Von einer grafischen und tabellarischen Darstellung der Kostenverläufe in Variante 1 wurde da-
her abgesehen. 
251 1n Preisen 2005. 

136 



6 Die private Altersvorsorge 

Tabelle 32: Kosten der Zulagenfflrdenmg (In Mio. Euro) der Rlesten,ertrage 2002-2050 (Stilndardfil/0 252 

Quelle: E~~ Ber«hnungen 
St __ Szenarlo/lO 

2002 2IIDI 2IIOI 211211 2030 - 2IIIO 

ZU!agln..__ 242 854 2.288 4.293 4.370 3.TT3 3.288 .-.....~- 854 2.076 2.755 2.087 1.341 664 

Stsndaldfall_S-,,,rioSO 

ZU!agln~ 242 854 un 2.664 2.808 2.532 2.195 .-.....~- 854 1.828 1.851 1.388 900 580 

Im Vergleich zu den Einnahmeausfällen durch die Entgeltumwandlung in der 
bAV sind die Kosten der Riesterförderung gering. So beziffern sich die Einnahme-
ausfälle für die Sozialversicherungen im StandardfallSzenario80 auf 54,8, im Stan-
dardfallSzenarioSO auf 36,5, in Variante1_Szenario80 auf 32,5 und in Vari-
anteT_SzenarioSO auf immer noch 21,8 Mrd. Euro. Setzt man die Kosten der Ries-
terförderung im Jahr 2050 dazu in Relation, so machen diese lediglich fünf bzw. 
sechs Prozent der entstehenden Einnahmeverluste aus. Dies ist nicht weiter ver-
wunderlich, da die Riesterförderung nicht dynamisiert wird und damit die durch-
schnittlichen Kosten pro Vertrag im Jahr 2050 immer noch bei 286,43 (Standard/all) 
bzw. 143,22 Euro (VarianteT) liegen. Ausgedrückt in Preisen 2005 entspricht dies 
146,57 bzw. 73,29 Euro, während die Einnahmeausfälle der gesamten Sozialversi-
cherung durch die Entgeltumwandlung pro Vertrag 2.549 (StandardfallSzenario80) 
bzw. 1.513 Euro (Variante1_Szenario80) betragen. Die Relation Ries-
ter/Entgeltumwandlung der durchschnittlichen Kosten pro Vertrag ist 5,7 bzw. 
4,8 Prozent.253 Für das SzenarioSO ergibt sich ein ähnliches Bild. Pro Vertrag resul-
tieren durchschnittliche Einnahmeausfälle von 2.568 bzw. 1.534 Euro.254 Auch hier 
machen die Kosten der Riesterente also etwa fünf bzw. sechs Prozent der im Fall der 
Entgeltumwandlung entstehenden Verluste aus. 

Offenbar ist die Riesterrente also für den Staat die .kostengünstigere• Alternative 
der Förderung. Allerdings stellt sich angesichts des relativ geringen Fördervolu-
mens die Frage, ob die Gesamtersparnis der Zulagenempfänger letztlich ausreicht, 
um die Versorgungslücken aus der GRV zu schließen. Der folgende Abschnitt fokus-
siert entsprechend auf die kapitalgedeckte Zusatzrente, wie sie sich auf Basis der 
beschriebenen Ersparnisbildung über den Weg der Riesterrente ergibt. 

2522002 in Preisen 2002, andere in Preisen 2005. Zinssatz r= 3 Prozent. 
2"1m Aggregat ist der Anteil der durch die Rlesterförderung verursachten Kosten im Verhältnis zu 
den Einnahmeausfällen durch Entgeltumwandlung etwas höher. Dies ist auf die unterschiedliche 
Gesamtzahl an Verträgen zurückzuführen. 
254Durch die leicht unterschiedliche Alters- und Einkommensstruktur der .Entgeltumwandler" in 
den Szenarien, liegen die durchschnittlichen Elnnahmeverluste pro Vertrag für die Sozlalverslche-
rungen im SzenarioSOetwas über denen des SzenarioBa 
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63 Riesterrente und gesetzliche Versorgungslücken 

Wie in den vorangegangenen Abschnitten gezeigt, wird die private Ersparnis der 
Bevölkerung im Rahmen der Riesterrente gefördert. Die Höhe der staatlich gewähr-
ten Zulagen hängt dabei von den persönlichen Lebensverhältnissen ab. Vor allem 
für Geringverdiener mit Kindern ist diese Form der geförderten Zusatzversorgung 
attraktiv. Die Frage, ob bzw. inwieweit die angesparte Riesterrente im Alter zur 
Schließung der reformbedingten Versorgungslücken aus der gesetzlichen Renten-
versicherung beitragen kann, ist hingegen unabhängig von der individuellen För-
derquote. Für die aus einem entsprechenden Altersvorsorgevertrag stammende 
Zusatzrente spielt es nämlich keine Rolle, ob das angesparte Kapital selbstfinanziert 
oder durch staatliche Zuschüsse erzielt wurde. Letztlich ist nur die gesamte Anlage-
summe eines Riestersparers ausschlaggebend für die Höhe der erreichbaren Alters-
rente. Für die folgenden Beispielrechnungen werden dazu zwei Varianten unter-
stellt. Zum einen wird im Standardfall davon ausgegangen, dass für alle Verträge 
stets die maximale Förderung ausgeschöpft wird, d.h. ab dem Jahr 2008 2. 100 Euro 
insgesamt angelegt werden. Zum anderen wird als VarianteT angenommen, dass 
die Verträge lediglich halb so hoch dotiert werden. Da die Riesterförderung in je-
weiligen Preisen erfolgt, wird auch in den Berechnungen keine Dynamisierung der 
Ersparnis vorgenommen. Damit wird die Kaufkraft der Geldanlagen im Zeitablauf 
geschmälert.255 

Um den .Erfolg" der Riesterrente beurteilen zu können, muss zunächst wieder ein 
Vergleichsmaßstab definiert werden. Analog zur Vorgehensweise bei der betriebli-
chen Altersvorsorge wird auch im Fall der privaten die Versorgungslücke aus der 
GRV als Zielgröße angesetzt. Im Rückgriff auf Kapitel 4.3 fasst Tabelle 33 nochmals 
die gesetzlichen Renten zusammen, die sich vor der Riesterreform ergeben hätten 
bzw. wie sie sich nach der Einführung der .Rente mit 67" ergeben werden. 

Tabelle 33: Bruttorenten aus der GRV (in Euro) vor der Riesterreform bzw. bei .Rente mit 67" sowie 
reformbedlngte Versorgungslücken In den Jahren 2020, 2035 und 2050256 

Quelle: Eigene Berechnungen 

Reformazenarlo --mch.Ranltmlt87" 

2020 

1.402 
1.286 

-111 

-1.657 
1.371 

·211 

20IO 

2.038 
1.862 

-371 

Die angesparte Riesterrente sollte also ausreichen, um die in der Tabelle aufge-
führten Rentenlücken zu schließen. Je nach Zeitpunkt des Renteneintritts liegt die 

255Wie bereits erwähnt, führt dies mittel- und langfristig zu einem erheblichen Attraktivitätsverlust 
der Riesterförderung gegenüber der dynamisierten Ersparnisbildung im Rahmen der bAV. So liegt 
der maximale Sonderausgabenabzug im Fall der Riesterrente Im Jahr 2050 ausgedrückt In Preisen 
2005 bei 1.075 Euro, bei der Bruttoentgeltumwandlung können zu diesem Zeitpunkt 4.852 Euro 
angespart werden. 
2561n Preisen 2005. Die Bezeichnung .Rente mit 67• beinhaltet - analog zu den Berechnungen in 
Kapitel 4.3 - die Wirkungen der Riesterreform und des Nachhaltigkeitsfaktors. 

138 



6 Die private Altersvorsorge 

entsprechend notwendige Höhe der Riesterrente zwischen 116 (Renteneintritt 
2020) und 376 Euro (2050). Wohlgemerkt handelt es sich hier wiederum zunächst 
um die Bruttoeckrenten, d.h. ohne Berücksichtigung der Steuer- und Beitragspflicht 
der Rentenleistungen. Zudem sei daran erinnert, dass die Eckrentenbetrachtung 
keine geschlechtsspezifischen Unterschiede abbilden kann. Im Fall der Riesterrente 
ist durch die Einführung der Unisex-Tarife für Neuverträge ab dem Jahr 2006 eben-
falls keine .Diskriminierung" hinsichtlich des Geschlechts mehr möglich.2s7 Im Rah-
men der folgenden Berechnungen werden beide Möglichkeiten gegenübergestellt, 
d.h. einerseits wird zur Simulation eines Unisex-Tarifs eine durchschnittliche fernere 
Lebenserwartung unterstellt, andererseits werden die geschlechtsspezifischen Le-
benserwartungen angenommen, die schon in Abschnitt S.4.8 angewendet wur-
den.258 

Tabelle 34: Prognostizierte monatliche Rlesterrente (brutto) und refonnbedlngte VersorgungslOcken (In 
Euro)251 

Quelle: Eigene Berechnungen 

F,._ - u-
Aller In 2005 20.laln 31.laln ·- 20.Jaln ....... ....... 20.laln 31.Jaln ....... 
SlandllnMII 892 390 171 801 452 189 738 418 183 

In Kaufkraft 2005 354 200 87 410 231 102 378 213 94 

Varfaldaf 348 195 85 400 228 100 389 208 92 

In Kaufkraft 2005 177 100 44 205 118 51 189 107 •7 

v_....iocu 378 286 118 378 286 118 376 286 116 -GRY 

Vergleicht man die in Tabelle 34 ausgewiesenen Bruttoriesterrenten mit den ent-
sprechenden Versorgungslücken aus der GRV, so zeigt sich, dass sowohl für Männer 
als auch für Frauen, die Riesterrente ausreicht, um die Versorgungslücken zu schlie-
ßen. Dies gilt allerdings nur für den Standardfa/L Wird lediglich halb so viel ange-
spart (Variante!), so können ausschließlich die im Jahr 2005 20-jährigen Männer 
genügend vorsorgen. Die 35- bzw. SO-jährigen Männer sowie alle Frauen werden 
ihre Versorgungslücken nicht kompensieren. Gleiches gilt auch für den Fall der Uni-

257Der Gebrauch des Begriffs .Diskriminierung• in diesem Zusammenhang geht auf die EU-Sozial-
kommissarin Anna Diamantopoulou zurück, ist aber Im Grunde unangemessen. Die ungleiche Be-
handlung von Frauen und Männern bei der Kalkulation eines Rentenversicherungsvertrags ist le-
diglich Ausdruck der deutlich höheren Lebenserwartung von Frauen, vgl. dazu auch GDV (2004) 
sowie Rieckhoff und Thlede (2004). Somit ersetzen Unisex-Tarife in einer privaten Rentenversiche-
rung letztlich die angebliche Benachteiligung der Frauen durch eine tatsächliche Sehfechterstel-
lung der Männer. 
251Die durchschnittliche fernere Lebenserwartung wurde auf Basis der im entsprechenden Jahr 
lebenden männlichen und weiblichen Bevölkerung gewichtet mit der geschlechtsspezifischen 
Lebenserwartung bestimmt Sie liegt im Jahr 2020 bei 19,9, im Jahr 2035 bei 20,9 und 2050 bei 
21,8 Jahren. 
259Für die Berechnungen wurde der Zins von r= 3 Prozent angenommen sowie die ferneren Le-
benserwartungen gemäß Fußnote 217 bzw. Fußnote 258. Außerdem werden Verwaltungskosten in 
Höhe von zehn Prozent der jährlichen Spareinlage angesetzt. Alle Werte, sofern nicht anders ange-
geben, in Preisen 2005. 
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sex-Tarife. Während die Ersparnis im Standard/all durchgehend groß genug ist, 
verbleiben bei einer hälftigen Vorsorge stets Rentenlücken. Vor allem für die heute 
35-jährigen, die voraussichtlich im Jahr 2035 in den Ruhestand eintreten wollen, 
wird die Riesterrente nicht ausreichen. D.h. sie haben mit (und trotz) Zusatzversor-
gung die größten verbleibenden Versorgungslücken zu verkraften. Der Grund 
hierfür liegt in der Tatsache, dass ihnen schlicht die Zeit fehlt, eine hinreichende 
kapitalgedeckte Altersvorsorge anzusparen. Hingegen sind die heute 20-jährigen 
mit ihrer Riesterrente schon wieder annährend in der Lage, die gesetzliche Rente 
auf das #vor Riester-Niveau• aufzustocken. Zwar sind die Versorgungslücken aus der 
GRV im Jahr 2050 leicht größer als 2035, die zusätzlichen 15 Jahre Anspardauer 
können die weiteren Einbußen aber überkompensieren. 

Tatsächlich sind sowohl die gesetzlichen Rente als auch die Altersbezüge aus ei-
nem Riestervertrag aber steuerpflichtig. Zudem müssen von den gesetzlichen Ren-
ten Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge abgeführt werden. Anders als die in 
Kapitel 5.4.8 untersuchten Leistungen aus der bAV, sind die Riesterrenten dagegen 
sozialabgabenfrei. Im Folgenden werden die oben dargestellten Bruttoberechnun-
gen in eine Nettobetrachtung überführt. Wiederum gilt, dass die gesetzlichen Ren-
ten entsprechend der Einphasung der nachgelagerten Besteuerung nur mit dem 
jeweils angegebenen Anteil der Steuerpflicht unterliegen. Hingegen ist die Zusatz-
rente zu 100 Prozent zu versteuern. Tabelle 35 und Tabelle 36 fassen die Berech-
nung der Nettoversorgung aus pAV und GRV zusammen. 

Tabelle 35: Pr~erte monatliche Nettorente aus pAV und GRV (In Euro) bei voller ZulagenhOhe 
(StandMdfa/Q 
Quelle: Eigene Berechnungen 

Standatrlfa/1 Frawn -- UnlMx 

Alllrln2II02 20.JallN 31 ...... IOJalW 20 ...... 31 ...... ........ 20 ...... 31 ...... . ....... _,_,_ 82 31111 111 - - 18t 73' 411 11J 

-GRV un 1.111 1.ae 1.112 1.111 1.2H 1.112 1.111 1.ae 
SteuerplUchllgor Anteil 100% 95% 80% 100% 95% 80% 100% 95% 80% -·~ -1• -11 -41 -111 -10I -41 -1n -17 -43 

Sozllllllbgaben 13,65% 12,20% 10,45% 13,65% 12,20% 10,45% 13,65% 12,20% 10,45% 
Abgllbon-.ng -227 -117 -134 -227 -117 -134 -227 -117 -134 _ _, 

1.- 1.1103 1.211 2.041 1.1151 UIU 1."3 1.524 1.211 
Vorglolch Nettorente 1.683 1.389 1.229 1.683 1.389 1.229 1.663 1.389 1.229 vor Rlesterrefonn 

Dl«-nz - 114 52 3n 112 71 330 131 12 

260Beide Tabellen in Preisen 2005. Volle Zulagenhöhe meint in diesem Fall die hochgerechnete 
durchschnittliche Förderung gemäß Tabelle 31. 
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Tabelle 36: Prognostizierte rnmadlche Nettorente aus pAV und GRV (In Euro) bei halber ZulilgenhOhe 
{Vadante1) 
Quelle: Eigene Berechnungen 

Varianle1 F- - -Allwln2CNl2 211Jaln ........ IOJaln 211.lllln ........ IOJaln 211Jaln ........ IOJaln __ ,_, .. - 1111 ., 4IJO 22f 100 .,. - 12 
-GRV 1.142 1.n1 1.218 1.142 1.371 1.218 1.142 1.n1 u• 

S~fllchllgerAntell 100% 95% 80% 100% 95% 80% 100% 95% 80% 

~ .... -11 -21 -102 -17 -27 -• -13 -21 
Sozialabgaben 13,65% 12,20% 10.45% 13,65% 12,20% 10,45% 13,65% 12,20% 10,45% 

~ -m -117 -134 -m -117 -134 -m -117 -134 ,,_,_,.._.., f.f ef Ufl 1.212 1.'TJJ 1.RJ 1.224 1.70t 1.351 1.211 
Verglelch Nettorente 1.883 1.389 1.229 1.883 1.389 1.229 1.663 1.389 1.229 vor RJeatenwfonn - 21 -41 -17 70 -11 -1 41 -30 -12 

Die Nettobetrachtung verdeutlicht das bereits im Bruttofall festgestellte Resultat: 
Die Riesterrente ist in ihrer derzeitigen Ausgestaltung nicht immer in der Lage, eine 
Gesamtversorgung zu garantieren, die für alle Alterldassen ein Versorgungsniveau 
gewährleistet, wie es sich ohne die seit 2001 durchgeführten Rentenreformen er-
geben hätte. Insbesondere wenn nicht die vollen Zulagen in Anspruch genommen 
werden (VarianteT), ist eine vollständige Kompensation der entsprechenden Ren-
tenlücken nicht möglich. Selbst im Standard/all erreichen aber nur die heute 20- bis 
35-jährigen eine mit Sicherheit ausreichende Zusatzrente. Hier sind die Lücken im 
Durchschnitt mit mehr als 100 Euro überkompensiert. Es sei dabei nochmals daran 
erinnert, dass diese Situation voraussetzt, dass die vollen Zulagen dauerhaft in An-
spruch genommen werden. Käme es beispielsweise zu einer zwischenzeitlich ge-
ringeren Ersparnisbildung, würden die in Tabelle 35 ausgewiesenen Werte nicht 
erreicht. Außerdem ist zu bedenken, dass- wie in Kapitel 4.3 gezeigt - auch das .vor 
Riester-Niveau• einen realen Kaufkraftverlust mit sich bringt.261 

Die Auswertung des Beitragsjahres 2002 hat gezeigt, dass nicht davon auszuge-
hen ist, dass tatsächlich die maximale Ersparnis jährlich gebildet wird. In etwa ein 
Viertel der Zulagenempfänger spart weniger und erhält entsprechend gekürzte 
Zulagen. Daraus lässt sich schließen, dass die hier angegebenen Riesterrenten im 
Standard/all als Obergrenze zu betrachten sind. Folglich wird die Riesterrente al-
leine künftig nicht ausreichen, um die gesetzlichen Rentenlücken zu schließen. Auf-
grund der seit 2006 generell gültigen Unisex-Tarife werden nicht aber nur Frauen 
sondern auch Männer zusätzliche Vorsorgemaßnahmen treffen müssen. Es sei 
nochmals daran erinnert, dass die Renten aus der GRV auf Basis eines Eckrentners 
berechnet wurden. Die hier gewählte Darstellung macht also nur eine Aussage über 
die Frage, ob es im Durchschnitt möglich ist, mit der Riesterrente in-ihrer derzeiti-
gen Ausgestaltung eine Versorgungssituation zu erreichen, wie sie vor der Riester-

261 Zu ähnlichen Ergebnisse kommen auch Essig und Reil-Held (2003). Auch ihre Berechnungen 
zeigen, dass regelmäßige (und maximale) private Altersvorsorgeleistungen in der Lage sind, neben 
der Kompensation der Versorgungslücken noch ein zusät21iches Polster zu verschaffen. 
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reform erreicht worden wäre. Die Frage des individuellen zukünftigen Lebensstan-
dards ist damit nicht beantwortet. Sicherlich ist es vor allem für Frauen schwieriger 
ein mit der Höhe der Eckrente vergleichbares Versorgungsniveau zu erzielen, da 
Frauen durchschnittlich deutlich weniger als 45 Entgeltpunkte erzielen. Dieser Um-
stand galt allerdings auch schon vor der Riesterreform. 

6.4 Sensitivitätsanalysen 

Wie in Kapitel 4.3 und 55 bereits gesehen, sind die gesetzlichen Rentenlücken un-
abhängig von den unterstellten Zins-Wachstums-Annahmen. In einer Situation 
ohne explizite Berücksichtigung der Auswirkungen der Entgeltumwandlung auf die 
Rentenentwicklung ergeben sich in der langen Frist Versorgungsdefizite in Höhe 
von gut 18 Prozent. In der Standardvariante mit einem Wachstum von 1,5 und ei-
nem Zins von drei Prozent, reichen die privaten Ersparnisse nur aus, wenn die Zula-
gen in voller Höhe in Anspruch genommen werden. Bereits bei einer hälftigen Aus-
schöpfung der staatlichen Förderung wird die Riesterrente kein insgesamt ausrei-
chendes Versorgungsniveau mehr gewährleisten können. Die Sensitivitätsanalysen 
hinsichtlich der Betriebsrenten haben deutlich gemacht, dass Änderungen der Zin-
sen und des Wachstums den zukünftigen Beitrag der kapitalgedeckten Vorsorge zu 
den gesamten Alterseinkünften aus dem Drei-Säulen-System beeinflussen. Entspre-
chend wurde auch die Riesterrente einer Sensitivitätsanalyse unterzogen. 

Dabei bestätigt sich das im Fall der betrieblichen Altersvorsorge gefundene Re-
sultat, dass die Zusatzrenten bei den höheren Zins- und Wachstumsraten auch ei-
nen stärkeren Beitrag zur Gesamtversorgung der Rentner leisten. Dies ist insofern 
nicht überraschend, als dass die gesetzliche Versorgungslücke stets bei acht (2020), 
17 (2035) und gut 18 Prozent (2050) liegt, während die Zusatzversorgung mit Zins 
und Wachstum ansteigt. So ist die Riesterrente beispielsweise im Fall der Unisex-
Tarife im Jahr 2020 und der ungünstigsten Zins-Wachstums-Kombination 1,4-mal 
so hoch wie die Rentenlücke aus der GRV, im Fall der höchsten Zins- und Wachs-
tums-Variante 1,7-mal. Im Jahr 2050 erreicht die Riesterrente in diesen Fällen das 
1,6- bzw. sogar das 2,2-fache der jeweiligen Versorgungslücke. Insgesamt am ge-
ringsten ist die #Kompensationskraft" der Riesterrente im Jahr 2035. Hier erreicht sie 
das 1,3- bzw. das 1,6-fache. In der Standardvariante mit einem Wachstum von 
1,5 Prozent und einem Zins von drei Prozent liegen die Faktoren jeweils zwischen 
den genannten, nämlich bei 1,6 (2020), 1,5 (2035) und 2,0 (2050).262 

6.5 Zusammenfassung und Fazit 

Stellvertretend für die private Altersvorsorge in Deutschland wurde in diesem Kapi-
tel die Riesterrente untersucht. Diese bietet breiten Teilen der Bevölkerung eine 
Möglichkeit, staatlich geförderte Altersvorsorge zu betreiben. Die Förderung erfolgt 
über Zulagen, welche nach Antrag direkt auf dem Vorsorgevertrag des Begünstig-
ten gutgeschrieben werden, oder nach Günstigerprüfung durch das Finanzamt 

262 Ausgewählte Ergebnisse der Sensitivitätsanalysen sind in Anhang dokumentiert. 
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über einen zusätzlichen Sonderausgabenabzug. Je nach Einkommen und Kinder-
zahl ist die Riesterrente außerordentlich attraktiv, da die Förderquote, also der An-
teil der staatlichen Förderung an der Gesamtersparnis, über 90 Prozent erreichen 
kann. Die Renditen auf das eingesetzte Eigenkapital sind dann entsprechend 
hoch.263 Die Zulagen können bis zu zwei Jahre nach dem jeweiligen Beitragsjahr 
beantragt werden. Durch diese zeitliche Verzögerung ist die aktuelle Datenlage zur 
Inanspruchnahme der Riesterförderung noch unausgereift. Im Jahr 2002 wurden 
Zulagen in Höhe von durchschnittlich gut 70 Euro gezahlt, knapp die Hälfte aller 
Antragsteller hat neben der Grundzulage auch eine Kinderzulage geltend gemacht. 
Dabei zeigt sich, dass insbesondere Frauen von der zusätzlichen Förderung für ihre 
Kinder profitieren. Die Höhe der Zulagen steigt bis 2008 gemäß der .Riestertreppe" 
an und bleibt danach konstant, d.h. die Förderung der Riesterrente wird nicht dy-
namisiert. 

Bis Ende 2005 wurden fast fünf Millionen private Riesterverträge abgeschlossen. 
Dies entspricht einem Verbreitungsgrad von etwa 1 S Prozent. Aufgrund der im DIA-
Rentenbarometer angegebenen Abschlussplanungen der Bevölkerung hinsichtlich 
eines privaten Vorsorgevertrags, erscheint langfristig eine Marktabdeckung zwi-
schen gut 50 und 80 Prozent bezogen auf den förderberechtigten Personenkreis 
realistisch. 

Über die Kombination von durchschnittlicher Zulage pro Vertrag und Gesamt-
zahl der Verträge lässt sich die Kostenentwicklung der Riesterente berechnen. 
Durch die reale Entwertung der Spareinlagen im Zeitablauf und die insgesamt oh-
nehin geringere Förderung, ist die pAV im Vergleich zur Entgeltumwandlung für 
den Staatshaushalt deutlich günstiger. Berücksichtigt man allerdings das Ziel der 
zusätzlichen Altersvorsorge, nämlich eine Schließung der gesetzlichen Rentenlü-
cken, so ist eben hier auch das Hauptproblem der Riesterförderung zu sehen. Durch 
die fehlende Dynamisierung der Zulagen bzw. des Sonderausgabenabzugs, wird 
nur mit einem durchgehend maximal dotierten Riestervertrag mittel- und langfris-
tig insgesamt genug gespart. Die Riesterrente ist damit alleine nicht ausreichend, 
um die reforminduzierten Versorgungslücken aus der gesetzlichen Rentenversiche-
rung zu kompensieren. 

Angesichts der hier vorgestellten Berechnungen, kann von einem Scheitern der 
Riesterrente dennoch keine Rede sein. Allerdings sind weitere Nachbesserungen 
wünschenswert. Dazu gehört an vorderster Stelle die Dynamisierung der Förder-
sätze, etwa durch eine Koppelung an die allgemeine Lohnentwicklung bzw. analog 
zur betrieblichen Altersvorsorge an die Beitragsbemessungsgrenze der Rentenver-
sicherung. Dadurch würde die aktuelle .Wettbewerbsverzerrung• zugunsten der 
bAV reduziert und die Attraktivität der Riesterrente gestärkt. Dies ist auch aus sozi-
alpolitischer Sicht bedeutsam, da die Riesterrente vor allem für Geringverdiener 
und Familien eine zielgenaue Förderung darstellt.264 

263Vgl. dazu auch die Berechnungen von Kiesewetter (2002). 
:164Mit der Problematik der unterschiedlichen Förderung von pAV und bAV beschäftigen sich auch 
Eeckhoff, Jankowskl und Voigtländer (2002). 
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Aus der Feststellung, dass die Riesterrente alleine wahrscheinlich nicht ausreicht, 
um die reforminduzierten Rentenlücken aus der GRV zu schließen, sollte nicht ge-
schlossen werden, dass ein Versorgungsniveau, wie es vor der Riesterreform allein 
aufgrund der umlagefinanzierten Rentenversicherung in Aussicht gestellt wurde, 
künftig unerreichbar ist. Auch die Folgerung, dass die gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen zur Förderung der kapitalgedeckten Altersvorsorge nicht ausreichend sind, 
wäre verfrüht. Schließlich ist es möglich, die bisher separat betrachtete betriebliche 
und private Altersvorsorge in Kombination zu nutzen. Erst nach einer ganzheitli-
chen Analyse des deutschen Alterssicherungssystems sind Aussagen über dessen 
Zukunftsfähigkeit möglich. Das abschließende Kapitel bietet daher eine Gesamtbe-
trachtung des Drei-Säulen-Systems. 

144 



7 Gesamtbetrachtung und Ausblick 

7 Gesamtbetrachtung und Ausblick 

Die vorangegangenen Kapitel haben die drei Säulen des deutschen Systems der 
Alterssicherung zunächst separat vorgestellt und untersucht. In einem zweiten 
Schritt wurde dann jeweils eine der beiden kapitalgedeckten Säulen mit der umla-
gefinanzierten Rentenversicherung kombiniert. Dabei konnte gezeigt werden, dass 
zwar beide Zusatzsysteme eine wichtige Rolle bei der Versorgung künftiger Ruhe-
standsgenerationen spielen können, ein vollständiger Ausgleich der reformbeding-
ten gesetzlichen Rentenlücken allerdings nicht immer möglich ist. Diese Feststel-
lung gilt insbesondere, wenn der staatliche Förderrahmen in der pAV aber auch der 
bAV nicht komplett ausgenutzt wird. Nur im (wenig realistischen) Fall der gänzli-
chen Ausschöpfung der Höchstgrenzen, d.h. sowohl der vier Prozent der BBG im 
Rahmen der Entgeltumwandlung also auch 2.100 Euro Sonderausgabenabzug bei 
der Riesterrente, dürfen die Anleger davon ausgehen, künftig Alterseinkünfte zu 
erhalten, die dem .vor Riester-Niveau• der GRV gleichkommen. 

Das vorliegende Kapitel untersucht nun abschließend das Zusammenwirken der 
drei Säulen. Dabei wird im Vergleich zur bisherigen Vorgehensweise der Blickwinkel 
der Analyse umgekehrt. Stand bislang die Frage im Vordergrund, welches Gesamt-
versorgungsniveau bei einer vollständigen oder teilweisen Nutzung der staatlichen 
Förderung durch bAV oder pAV - also bei einer gegebenen Erspamisbildung - er-
reichbar ist, wird nun hinterfragt, mit welchen Sparquoten ein gegebenes Renten-
niveau erzielt werden kann. Konkret behandelt Abschnitt 7.1 folgende Fragen: Wie 
viel Prozent ihres aktuellen Bruttoeinkommens müssen heutige Generationen für 
ihre Ahersvorsorge aufwenden, um die reforminduzierten Rentenlücken vollständig 
auszugleichen? Wie wird dementsprechend der künftige Altersvorsorgemix, also 
die Gewichtung von Umlage- und Kapitaldeckungsverfahren innerhalb des Drei-
Säulen-Systems aussehen? Welche wirtschaftspolitischen Konsequenzen ergeben 
sich daraus für die weitere Entwicklung und Gestaltung der deutschen Alterssiche-
rung? Abschnitt 7.2 fasst im Anschluss daran die Arbeit zusammen und liefert einen 
Ausblick. 

7.1 Zusammenspiel der drei Säulen 

Um die Frage nach der notwendigen Sparquote zu beantworten, muss zunächst 
das gewünschte Gesamtversorgungsniveau definiert werden. Im Rahmen dieser 
Arbeit wurde als erstrebenswertes Sicherungsziel stets das Rentenniveau angese-
hen, das sich im gesetzlichen Status quo vor der Umsetzung der Riesterreform er-
geben hätte. Ausgehend von dieser Größe lassen sich für die verschiedenen Szena-
rien Rentenlücken ableiten, die, aufgrund der zumeist langfristigen Auswirkungen 
der bereits beschlossenen und geplanten Reformen, je nach Renteneintrittszeit-
punkt unterschiedlich hoch ausfallen. Dieser Schritt erfolgt in Abschnitt 7.1.1. Auf 
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Basis der so berechneten Größen werden dann in Abschnitt 7.1.2 generationenspe-
zifische Sparquoten zur Schließung der jeweiligen Versorgungslücken hergeleitet. 
Abschließend wird gezeigt, wie sich der künftige Altersvorsorgemix im Drei-Säulen-
System darstellt, wenn die als notwendig erachtete Ersparnis tatsächlich geleistet 
würde (Abschnitt 7 .1.3). 

7. 1.1 Rentenzugang und Versorgungslücken 
Wie im Vorfeld gezeigt, erreichen die berechneten Versorgungslücken etwa 2035 
bereits annährend ihr Maximum. In der Folgezeit bis zum Ende des Betrachtungs-
horizonts im Jahr 2050 fallen die zusätzlichen Leistungseinschnitte moderat aus. 
Dies gilt, solange man unterschiedliche Generationen jeweils zum Zeitpunkt ihres 
Rentenzugangs betrachtet. Um die durchschnittlich notwendige Sparquote zur 
Kompensation der Rentenlücke zu bestimmen, müssen diese Zugangsrentner aber 
über ihre gesamte Rentenbezugsphase hinweg betrachtet werden. Dies ist zwin-
gend geboten, da die Reformen teilweise auch auf Bestandsrenten wirken. So ent-
faltet der Nachhaltigkeitsfaktor seine Wirkung zwar im Wesentlichen in der Zeit 
nach 2020 im Takt mit dem beschleunigten Anstieg des Rentnerquotienten, die Zu-
gangsrentner des Jahres 2020 bleiben aber deshalb nicht von den gedämpften 
Rentenanpassungen verschont. Anders ist die Situation hingegen bei der .Rente 
mit 67". Hier bestimmt das Jahr des Renteneintritts die Höhe der in Kauf zu neh-
menden Abschläge. Während also den heute über SO-jährigen die vollen Kürzun-
gen der nRente mit 67" dauerhaft erspart bleiben, bekommen sie das geminderte 
Wachstum ihrer Renten durch den Nachhaltigkeitsfaktor im Verlauf ihres gesamten 
Ruhestands zu spüren. Abbildung 41 zeigt die entsprechenden Verläufe in allen 
Szenarien mit Entgeltumwandlung. Als Vergleichsgröße ist dabei durchgehend das 
nvor Riester-Niveau• normiert auf 100 abgetragen. 

Zunächst zeigt die Abbildung im linken Bereich das Versorgungsniveau eines 
Zugangsrentners des Jahres 2020, also eines heute SO-jährigen, der annahmege-
mäß im Alter von 65 Jahren in den Ruhestand eintritt. Insgesamt sind für diesen Zu-
gangsrentner vier unterschiedliche pfade gezeigt. Die Länge dieser P{ade spiegelt 
die mittlere fernere Lebenserwartung des Rentners (in diesem Fall 20 Jahre265) bei 
Zugang wider: Das höchste Rentenniveau erreicht dieser Rentner in Vari-
antel_SzenarioSa da hier aufgrund der geringeren durchschnittlichen Ersparnis 
und des niedrigeren Verbreitungsgrads die Auswirkungen der Entgeltumwandlung 
auf die gesetzliche Bruttoeckrente am geringsten ausfallen. Im Vergleich zur Situa-
tion ohne Riesterreform erreicht dieses Versorgungsniveau im Durchschnitt über 
den gesamten Ruhestand betrachtet noch 83,8 Prozent. Bei gleicher Durchschnitts-
umwandlung aber der höheren Marktdurchdringung von 80 Prozent liegt das Ver-
sorgungsniveau fast einen weiteren Prozentpunkt tiefer. 

265 Aus Vereinfachungsgründen werden bei allen hier vorgestellten Berechnungen stets volle Jahre 
berücksichtigt Die FLE (im Alter von 65 Jahren) ist in diesem Fall also von 19,9 auf 20 Jahre aufge-
rundet. 
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Abbildung 41: Entwlddung der Bruttoeckrenten Im Vergleich zum .vor Riester-Niveau" bei Entgeltum-
wandlung und .Rente mit 67" In Abhlnglgkelt des Rentenzugangszeltpunkts 
Quelle: Eigene Berechnungen 

tOI 

1ooi------. .................................................................... .-.................................................... ......... 

N 

70 

• 

-----• • • Varllln181_Sze_ 
-- Varton181_Snnarloll0 - s __ _ ---·--

2ll202DD20a 2112t 211322113120N 204t ---------2071 
Jalv 

Das niedrigste Rentenniveau unter Berücksichtigung der Effekte der Entgeltum-
wandlung ergibt sich im Standardfa/LSzenarioBO in Höhe von nur noch 
79,4 Prozent. Das sind immerhin nochmals 4,4 Prozentpunkte weniger als in Vari-
anteT_SzenarioSa Leicht besser ist das zu erwartende Leistungsniveau der Renten-
versicherung bei durchschnittlicher Entgeltumwandlung in Höhe von vier Prozent 
der Beitragsbemessungsgrenze und einer langfristigen Teilnehmerzahl von 
50 Prozent bezogen auf alle förderberechtigten Personen. 

Wichtiger als die Niveauunterschiede zwischen den einzelnen Szenarien ist aber 
die ebenfalls in Abbildung 41 ersichtliche Tatsache, dass das Rentenniveau des be-
trachteten Zugangsrentners im Verlauf seiner Rentenbezugsphase weiter absinkt. 
Zwischen 2020 und 2039 sind dies - je nach Szenario - nochmals Einbußen in Höhe 
von sieben bis acht Prozentpunkten. So liegt das Rentenniveau eines heute SO-jäh-
rigen, der 2020 (mit 65 Jahren) in den Ruhestand eintritt, im Jahr 2035 (im Alter von 
dann SO Jahren) beispielsweise in VarianteT_SzenarioSObei knapp 82 Prozent. Ver-
gleicht man diese Versorgungsquote nun aber mit einem 2035 65-jährigen Zu-
gangsrentner (Mitte der Abbildung), so zeigt sich, dass letzterer nochmals deutlich 
weniger Rente zu erwarten hat. Hier wirkt nämlich die .Rente mit 67• bereits mit 
fast vollen Abschlägen in Höhe von sieben Prozent, während der Zugänger von 
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2020 nur acht mal 0,3 Prozent Abschlag in Kauf nehmen musste.266 Somit kommt es 
in obiger Abbildung auch nicht zu einem stetigen Verlauf der Pfade, wobei die 
.Stufe• beim Vergleich der Zugangsrentner 2035 und 2050 (rechte Seite der Abbil-
dung) entsprechend minimal ist. Die heute 35-jährigen werden im Durchschnitt 
über ihre jeweilige Rentenbezugsphase künftig nur noch zwischen 72 (Standard-
fall_Szenario80) und 77 Prozent (Variante1_Szenario50) des .vor Riester-Niveaus• 
erhalten, die heute 20-jährigen nur noch zwischen knapp 70 und 74,6 Prozent. Das 
Versorgungsniveau sinkt auch bei diesen Rentnergenerationen im Zeitablauf weiter 
ab. Die Differenz zu 100 Prozent soll nun jedes Jahr durch eine kapitalgedeckte Zu-
satzrente gedeckt werden. Im nächsten Schritt wird dazu zunächst die maximale 
Lücke zugrundegelegt, also die Situation im Standardfall_Szenario8a 

Betrachtet man die entsprechenden Pfade der Rentenentwicklung absolut und 
nicht als prozentuales Rentenniveau, so ergibt sich das nachstehende Bild 
(Abbildung 42). Der Abstand zwischen den jeweiligen Pfaden nach und vor der 
Riesterreform stellt den monatlich benötigten Aufstockungsbetrag zur gesetzlichen 
Rente dar. Dieser steigt im Zeitablauf, da die Renten vor der Riesterreform stärker 
wachsen, als diejenigen unter Berücksichtigung der .Rente mit 67•.267 

266Wie in Kapitel 4.3 ausgeführt, betreffen die jährlichen Erhöhungen der Abschläge aus der .Rente 
mit 67", die auf Basis des Vorschlags der Rürup-Kommission über einen Zeitraum von 24 Jahren 
eingephast wird, annahmegemäß Immer erst die Zugangsrentner des jeweiligen Folgejahres. So-
mit kommt es erst ab 2036 zu einer vollständigen Wirkung der 7,2-prozentigen Abschläge . 
.,,,, Aus Vereinfachungsgründen wurden die Renten für die Zeit nach 2050 mit ihrer jeweiligen 
durchschnittlichen Wachstumsrate von 2040-2050 fortgeschrieben. 

148 



7 Gesamtbetrachtung und Ausblick 

Abbildung 42: Entwicklung der monatlichen Bruttoeckrenten vor der Rlesterreform sowie bei Entgeltum-
wandlung (StandMdfa/(_Szenado/lOJ und .Rente mit 67" In Abhlnglgkelt des Rentenzugangsrenkts"' 
Quelle: Eigene Berechnungen 

2,700 

2,a 

! 1: 
1 
, 1,700 

1,IOO 

- Zl-,g2020 
• • • Zl-,g 2036 

----- ZUgong 2050 

1,1ao+-r-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

21121 21123 21121 21121 20U - - 2041 2144 2047 21111 21111 21111 21111 2112 21M 21111 2071 
Jahr 

7. 1.2 Notwendige kapltalgedeckte Altersvorsorge 
Bei der Berechnung der notwendigen Sparquote ist die entsprechende Steigerung 
der Aufstockungsbeträge im Zeitablauf einkalkuliert. Zudem ist unterstellt, dass die 
Sparraten der Anleger mit 1,5 Prozent dynamisiert werden. Bei einem Realzins von 
drei Prozent müsste demnach ein im Jahr 2005 SO-jähriger Anleger 10,2 Prozent des 
durchschnittlichen Bruttoeinkommens sparen, um mit der daraus resultierenden 
Zusatzrente dauerhaft eine Gesamtversorgung zu erreichen, die dem in 
Abbildung 42 dargestellten .vor Riester-Niveau• entspricht. Umgerechnet in Euro 
bedeutet dies eine Ersparnis von 3.027 Euro im Startjahr, also 252 Euro monatlich.269 

Dies sind deutlich mehr als die im Rahmen der Entgeltumwandlung möglichen vier 
Prozent (2.496) der BBG 2005 und etwa dreimal so viel wie die 1.050 Euro bei der 
Riesterrente. 

Etwas günstiger stellt sich die Situation für die heute 35-jährigen dar. Sie benöti-
gen eine Ersparnis von 1.869 Euro bzw. 6,3 Prozent des durchschnittlichen Brutto-
einkommens im Startjahr 2005, um die gewünschte Gesamtversorgung zu erzielen. 

2611n Preisen 2005. 
269Der Anleger span insgesamt 15 Perioden jeweils am Jahresanfang den vollen Betrag an. Somit 
verzinst sich die Spareinlage erstmalig im Jahr 2005. Die letzte Einzahlung erfolgt in diesem Fall 
Anfang 2019, so dass ab 2020 Renten ausbezahlt werden können. Zudem sind Verwaltungskosten 
in Höhe von 10 Prozent der jährlichen Spareinlage angenommen. 
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Hier spielt der Zinseszinseffekt, also schlicht der Zeitfaktor, eine bedeutende Rolle. 
Obwohl diese Generation nämlich absolut und relativ höhere Rentenlücken schlie-
ßen muss und zudem eine um ein Jahr längere Lebenserwartung bei Renteneintritt 
hat, muss sie deutlich geringere Altervorsorgeaufwendungen tätigen. Gleiches gilt 
wiederum für die heute 20-jährigen. Ihnen reicht eine Sparquote von 4, 1 Prozent 
gemessen am durchschnittlichen Bruttoeinkommen des Jahres 2005, d.h. 101 Euro 
pro Monat. Möglich wird dies durch die lange Anspardauer von annahmegemäß 
45Jahren. 

Tabelle 37: Bruttoeckrenten aus der GRV und refonnbedlngte Verso19ungsl0cken (In Euro) sowie notwen-
dige Ersparnis (In Prozent) In verschiedenen SZenarien In den Jahren 2020, 2035 und 2050'70 

Quelle: Eigene Berechnungen -- -- --202II 211311 20IO ---- 1.402 1.857 2.038 
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Die Ergebnisse der Berechnungen sind in Tabelle 37 zusammengefasst. Neben 
dem eben beschriebenen Fall, sind auch die übrigen Varianten aufgeführt. Dabei 
bestätigt sich, dass das Standardfall_SzenarioBO gewissermaßen als .worst-case• 
bezeichnet werden kann. Dies ist insofern interessant, als dass ein hoher Verbrei-
tungsgrad und hohe Umwandlungsbeträge ja eigentlich wünschenswert sind, sie in 
der Folge aber die niedrigsten gesetzlichen Renten hervorrufen. Im .best-case• 
müssen die künftigen Rentner je nach Rentenzugangszeitpunkt zwischen 3,4 und 
8, 1 Prozent des durchschnittlichen Bruttoeinkommens für ihre zusätzliche Alters-
vorsorge aufwenden, wenn sie eine Versorgung auf dem .vor Riester-Niveau• errei-
chen wollen. Dies entspricht monatlichen Beträgen in Höhe von 85 bzw. 198 Euro. 

2701n Preisen 2005. Notwendige Ersparnis gemessen am durchschnittlichen Bruttoeinkommen 2005 
in Höhe von 29.569 Euro. 
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Um den Einfluss der Zins- und Wachstumsannahmen auf die Robustheit dieser 
Ergebnisse zu untersuchen, wurden die einzelnen Szenarien ebenfalls mit der nied-
rigeren (Wachstum 1,5 und Zins 2,5 Prozent) und der höheren Zins-Wachstums-
Spanne (zwei und vier Prozent) berechnet. Das Ergebnis ist ebenso eindeutig wie 
vorhersehbar: Sinken die Zinsen, sind leicht höhere Sparquoten nötig, steigen die 
Zinsen und das Wachstum an, so müssen etwas geringere Spareinlagen geleistet 
werden. Es sei nochmals daran erinnert, dass die reforminduzierten prozentualen 
Rentenlücken aus der GRV unabhängig von Zins und Wachstum sind. Die Ergeb-
nisse der Sensitivitätsanalyse sind im Anhang dokumentiert. 

7. 1.3 Künftiger Altersvorsorgemix im Drei-Säulen-System 
Für die Gesamtbetrachtung des Drei-Säulen-Systems bleibt nun noch die Frage of-
fen, ob die betriebliche und die private Altersvorsorge in Kombination ausreichen 
würden, um die notwendige Sparquote auch tatsächlich zu erfüllen. Würde ein An-
leger die geförderten Vorsorgemöglichkeiten in beiden Bereichen maximal aus-
schöpfen, so ist diese Frage zweifelsfrei mit .,Ja" zu beantworten. Die Berechnungen 
zur bAV zeigen, dass im Standardfall sowohl Männer als auch Frauen in allen be-
trachteten Altersklassen ihre Rentenlücken kompensieren können. Gleiches gilt für 
den Standardfall der Riesterrente. Insgesamt sind im Jahr 2008, also auf der höchs-
ten Stufe der .Riestertreppe" 2.100 Euro (in Preisen 2005: 2.008 Euro) und im Rah-
men der Entgeltumwandlung 2.596 Euro förderfähig. Berücksichtigt man zudem die 
mit dem Alterseinkünftegesetz eingeführten 1.800 Euro (in Preisen 2005: 
1.721 Euro), die bei der bAV zusätzlich steuerlich abzugfähig sind, so ergibt sich ein 
Gesamtbetrag in Höhe von 6.325 Euro (527 Euro pro Monat) oder gut 20 Prozent 
des hochgerechneten durchschnittlichen Bruttoeinkommens. Aufgrund der fehlen-
den Dynamisierung des Höchstbetrags bei Riester und der zusätzlichen 1.800 Euro 
in der bAV sinkt der Gesamtbetrag bis 2050 relativ zum fortgeschriebenen Brutto-
einkommen auf 12 Prozent. Dennoch sind damit von Seiten des Gesetzgebers 
grundsätzlich zunächst einmal Rahmenbedingungen geschaffen worden, die eine 
ausreichende Alterssicherung in Deutschland langfristig ermöglichen. 

Die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind aber nur die eine Seite der Medaille. 
Auf der anderen Seite steht die Frage der tatsächlichen individuellen Umsetzung 
bzw. Inanspruchnahme. Eine maximale Ausschöpfung des Förderrahmens ist dabei 
nicht unbedingt wahrscheinlich. Eine aktuelle Umfrage belegt, dass im Durchschnitt 
nur knapp 140 Euro pro Monat für die Altersvorsorge zurückgelegt werden.271 Dies 
entspricht einem Jahresbetrag von etwa 1.650 Euro oder 5,5 Prozent des Bruttoein-
kommens. Damit scheinen eher die jeweiligen Variantel-Betrachtungen realistisch. 
Dabei beträgt die durchschnittliche Ersparnis im Jahr 2008 im Bereich der Riester-
rente gut 1.000 Euro und diejenige im Bereich der bAV etwa 1.350 Euro (jeweils in 
Preisen 2005). In der Summe reicht diese Ersparnis für alle betrachteten Altersgrup-
pen aus, um das .vor Riester-Niveau• in Bezug auf ihre Alterseinkünfte zu erreichen. 
Im Zeitablauf kommt es durch die Zinseszinseffekte bei den kapitalgedeckten Sys-

271 Vgl. Ehrentraut, Heidler und Raffelhüschen (2006). 
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temen insgesamt sogar zu einer deutlichen Überdeckung der Versorgungslücken 
aus der GRV. Gemessen in heutiger Kaufkraft könnten zukünftige Rentnergenerati-
onen damit in ihrem Ruhestand über monatliche Gesamteinkünfte in Höhe von 
1.209 Euro (Rentenzugang 2020), 1.259 Euro (2035) und 1.407 Euro (2050) verfügen. 
Dies gilt aber nur, wenn sie sowohl einen betrieblichen Altersvorsorgevertrag als 
auch eine Riesterrente abgeschlossen haben. 

Bezogen auf die relativen Anteile der drei Säulen an diesen Gesamtrenten 
kommt es zu einer massiven Umgewichtung. Die GRV wird deutlich an Bedeutung 
verlieren, aber auch in der langen Frist noch den mit Abstand größten Teil 
(56 Prozent) der Alterseinkommen bereitstellen. Abbildung 43 zeigt die Entwick-
lung des Drei-Säulen-Systems von 2020 bis 2050. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 
lediglich die relative Bedeutung der im Rahmen dieser Arbeit betrachteten Renten-
systeme behandelt ist und keinerlei weitere Einkunftsarten (z.B. Kapital- oder Miet-
einkünfte oder Erträge aus nicht geförderter Altersvorsorge) berücksichtigt sind. 

Abbildung 43: Relative Bedeutung der Teilsysteme Im Drel-Slulen-System von 2020 bis 2050 (Varlante1}m 
Quelle: Eigene Berechnungen 
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Da die Riesterrente nicht dynamisiert wird, muss damit gerechnet werden, dass 
immer größerer Teile der künftigen kapitalgedeckten Vorsorge über Entgeltum-
wandlung abgewickelt werden. So ergibt sich in der langen Frist ein Verhältnis die-
ser beiden Systeme von 0,19, d.h. im Rahmen der bAV würde im Jahr 2050 etwa 
fünfmal so viel gespart wie über die Riesterrente. Damit wird sich das relative Ge-
wicht innerhalb des Drei-Säulen-Systems in Richtung Betriebsrenten verlagern. Im 
Jahr 2050 stammen dann gut 30 Prozent der Alterseinkommen aus diesem Teilsys-
tem. Die pAV hat langfristig einen Anteil von 13 Prozent. 

Bei dieser Darstellung handelt es sich vorrangig um den Versuch einer langfristi-
gen Abschätzung der möglichen Struktur der Alterssicherung. Insgesamt gibt es 

272Eurobeträge in Preisen 2005. 
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über einen Zeitraum von fast 50 Jahren zu viele Unbekannte, um die Gewichtung 
genau zu prognostizieren. Der abgebildete Trend erscheint allerdings vor dem Hin-
tergrund der Entwicklung im Altersvorsorgebereich seit 2002 durchaus plausibel. 
Wie die Welt der Altersvorsorge im Jahr 2050 aber wirklich aussehen wird, vermag 
heute wohl niemand zu sagen. Sicher ist nur eines: Ohne eine eigene Zusatzversor-
gung wird der Ruhestand künftiger Rentnergenerationen nicht sonderlich .luxu-
riös•. 

7.1. Zusammenfassung und Fazit 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde das deutsche Drei-Säulen-System der 
Alterssicherung eingehend und umfassend untersucht. Diese Untersuchung diente 
im Wesentlichen der Beantwortung einer zunächst trivial anmutenden Frage: Ist das 
Alterssicherungssystem für die Herausforderungen des demografischen Wandels 
gewappnet?Versucht man eine ebenso einfache Antwort auf diese Frage zu finden, 
so kommt es erst einmal auf die Perspektive an. Manch ehemaliger Arbeits- und So-
zialminister würde wohl zweifelsohne mit .Ja• antworten, die meisten Versiche-
rungsfachleute aus der Privatwirtschaft eher mit einem entschiedenen .Nein•. Die 
einen warnen mit Blick auf die negativen Erfahrungen anderer Nationen vor den 
(unkalkulierbaren) Risiken des Kapitaldeckungsverfahrens und einer Abkehr vom 
Solidarprinzip. Die anderen verweisen ebenso bestimmt auf die Demografieanfäl-
ligkeit des Umlageverfahrens. Beide Seiten sind aber von Ideologien und Interessen 
geprägt, die der objektiven Meinungsfindung nicht immer dienlich sind. Die Wahr-
heit liegt - wie so oft - in der Mitte. 

Tatsache ist, dass der doppelte Alterungsprozess, also das Zusammenwirken von 
anhaltend niedrigen Geburtenraten und steigender Lebenserwartung, insbeson-
dere für die solidarische, umlagefinanzierte Rentenversicherung eine erhebliche 
Herausforderung darstellt. Während am unteren Ende der ,.Alterspyramide• auf-
grund der geringen Fertilitätsrate künftig der Nachwuchs und damit die Beitrags-
zahler fehlen, herrscht am oberen Ende ein regelrecht dichtes Gedränge. Bei allen 
Vorzügen, die eine steigende Lebenserwartung mit sich bringt, bedeutet sie stets 
auch eine Verlängerung der Ruhestandsperiode, also einer Zeitspanne, in der für 
gewöhnlich die Früchte des Erwerbslebens geerntet werden. Im Rahmen des Umla-
geverfahrens müssen die Erwerbstätigen letztlich nicht nur mehr Rentner versor-
gen, sondern dies auch entsprechend länger. Aber auch in den individualistischen 
Systemen der Altersvorsorge folgt aus der steigenden Lebenserwartung, dass der 
vorhandene Kapitalstock über einen längeren Zeitraum verteilt werden muss oder 
höhere Ersparnisse benötigt werden. Da es sich bei demografischen Veränderun-
gen um äußerst langwierige und .träge• Prozesse handelt, ist eine kurzfristige Be-
einflussung derselben - wenn man einmal von Schocks absieht - quasi ausge-
schlossen. Die Bevölkerungsstruktur der kommenden Jahrzehnte ist damit heute 
bereits determiniert; eine Lösung der Problematik etwa in familienpolitischen An-
sätzen zu suchen wenig hilfreich. Dennoch ist die Lage nicht aussichtslos. Im Ge-
genteil. 
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Um das deutsche Alterssicherungssystem für heutige und zukünftige Generatio-
nen bezahlbar zu halten und gleichzeitig eine ausreichende Versorgung im Alter zu 
gewährleisten, sind allerdings weitreichende Reformen notwendig. Im Bereich der 
gesetzlichen Rentenversicherung versucht der Gesetzgeber schon etwa seit den 
1990er Jahren, die Weichen für eine stabile und nachhaltige Finanzierungsstruktur 
innerhalb des Umlageverfahrens zu schaffen. Seit den Rentenreformen 2001 und 
2004 können diese Bemühungen als durchaus erfolgreich bewertet werden. Die 
vorliegende Arbeit zeigt aber, dass zusätzlich noch die Umsetzung der wRente mit 
67u zwingend geboten ist, um eine Situation zu schaffen, die als annährend nach-
haltig bezeichnet werden darf. Im Ergebnis bewirken die Riesterreform, der Nach-
haltigkeitsfaktor und die Anhebung der Regelaltersgrenzen eine mittelfristige 
Dämpfung der Beitragssatzentwicklung, womit eine übermäßige Verteuerung des 
Faktors Arbeit und eine Erhöhung des Bundeszuschuss vermieden werden kann. 
Eine vollständige Stabilisierung des Rentenversicherungsbeitrags auf dem heutigen 
Niveau wird hingegen nicht erreicht. Dies ist aus Gründen der intergenerativen Ge-
rechtigkeit allerdings auch gar nicht erstrebenswert und in Bezug auf politisch defi-
nierte Niveausicherungsziele in der GRV schlicht nicht möglich. Die Einnahmeseite 
der Rentenversicherung kann aber dennoch als langfristig tragfähig bezeichnet 
werden. Das ist die gute Nachricht. 

Die Kehrseite der Medaille sind massive Einschnitte auf der Ausgabenseite der 
GRV. Bei den drei genannten Maßnahmen kommt es insgesamt zwar zu einer zeitli-
chen und damit generationengerechten Verteilung der Belastungswirkungen auf 
Bestands- und Zugangsrentner, also heute noch Erwerbstätige. Allen Rentnergene-
rationen ist aber gemein, dass sie ein Versorgungsniveau, wie es heute noch üblich 
ist, von der GRV allein künftig nicht mehr erwarten dürfen. Insgesamt ist die gesetz-
liche Rente damit wieder sicher und das Umlageverfahren trotz der demografischen 
Entwicklung weiterhin funktionsfähig. Die Rente liegt aber in der Zukunft auch si-
cher auf einem deutlich niedrigeren Niveau. 

Um diesem Umstand Rechnung zu tragen und um zu vermeiden, dass künftig 
breite Teile der Bevölkerung in ihrem Ruhestand unterversorgt sind, hat der Ge-
setzgeber mit der Rentenreform 2001 weitreichende Maßnahmen zur Teilfundie-
rung des deutschen Rentensystems verabschiedet. Dabei kann auch die Verlage-
rung von staatlicher Verantwortung in den privaten Bereich als Maxime der Re-
formbemühungen angesehen werden. Die vorliegende Arbeit hat sich vor diesem 
Hintergrund eingehend mit den beiden Hauptinstrumenten der geförderten Alters-
vorsorge, nämlich der steuer- und sozialabgabenfreien Entgeltumwandlung im 
Rahmen der betrieblichen Altersvorsorge sowie der privaten Riesterrente befasst. 
Insbesondere die Entgeltumwandlung hat vielschichtige Konsequenzen für das ge-
samte System der Alterssicherung. Sowohl für die bAV als auch für die pAV wurde 
jeweils untersucht, wie sich deren Verbreitung in der förderberechtigten Bevölke-
rung entwickelt, welche Kosten dem Staat durch die Förderung entstehen und wel-
chen Beitrag die kapitalgedeckten Renten zur Schließung der reformbedingten ge-
setzlichen Rentenlücken leisten können. 
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Für die bAV wurde gezeigt, dass langfristig mit einem Verbreitungsgrad zwischen 
50 und 80 Prozent gerechnet werden kann. Die Abgabenfreiheit der umgewandel-
ten Entgelte führt dabei zu erheblichen Einnahmeausfällen in allen Zweigen der 
Sozialversicherungen. Innerhalb der GRV können diese jedoch über die modifizierte 
Rentenanpassungsformel, also die Einbeziehung der versicherungspflichtigen Ent-
gelte anstelle der Bruttoentgelte, ausgeglichen werden. Würde die Beitragsfreiheit 
über das Jahr 2008 hinaus verlängert, könnte in der Folge der Rentenversiche-
rungsbeitrag im Vergleich zu einer Situation ohne Entgeltumwandlung deutlich 
gesenkt werden. Diese Senkung wird allerdings nur möglich, da die Renten der Ver-
sicherten im Gegenzug niedriger ausfallen. Hier wurde gezeigt, dass es neben einer 
allgemeinen Rentenkürzung für alle Versicherten auch noch zu darüber hinausge-
henden Leistungseinschnitten für die Teilnehmer an Entgeltumwandlung kommt. 
Insgesamt entstehen damit bei reger Nutzung der Entgeltumwandlung, auf die Ar-
beitnehmer seit Anfang 2002 einen Rechtsanspruch haben, zusätzliche Versor-
gungslücken. Die Bedeutung der Sozialabgabenfreiheit ist vor allem für Geringver-
diener hoch, da diese aufgrund ihrer ohnehin schon geringen Steuerbelastung 
kaum steuerliche Vorteile erlangen. Darüber hinaus stellt die Sozialabgabenerspar-
nis auch für Arbeitgeber eine erhebliche Entlastung dar. Somit kann die Entgelt-
umwandlung als durchaus erfolgreiches und interessantes Instrument bezeichnet 
werden, um die geminderte Versorgung aus der GRV aufzustocken. Die Schätzun-
gen über die bisherige und zukünftige Entwicklung der Vertragsabschlüsse seit der 
Rentenreform bestätigen die hohe Attraktivität der bAV. Im Gesamtkontext staatli-
cher Förderung ist die beitragsfreie Entgeltumwandlung allerdings nicht eindeutig 
zu befürworten. Vor allem zwei Argumente sprechen gegen eine Weiterführung der 
bisherigen Regelung. 

In der gesetzlichen Rentenversicherung führen die Einnahmeausfälle aufgrund 
der nicht verbeitragten Entgeltbestandteile zu einer äquivalenten Rentenkürzung. 
In diesem Fall wäre die Förderung mittels Beitragsbefreiung auch über 2008 hinaus 
tragbar und systematisch richtig. Allerdings mit einer Einschränkung: Die Teilneh-
mer an Entgeltumwandlung verursachen durch die geringeren durchschnittlichen 
versicherungspflichtigen Entgelte einen externen Effekt auf die Nicht-Teilnehmer 
(auch Bestandsrentner). Da bei Letzteren aber keine geringere Beitragszahlung er-
folgt ist, kommt es in diesen Fällen zu einer ungerechtfertigten .Kürzungu der Ren-
ten. In den anderen Sozialversicherungszweigen steht den Einnahmeausfällen keine 
.systemimmanenteu Leistungskürzung gegenüber. Damit wäre eine Beitragsbefrei-
ung nach 2008 hier - anders als in der Rentenversicherung - auch nicht tragbar und 
systematisch falsch.273 

273 Allerdings gibt es auch hier eine Einschränkung: Die lohnbezogene Beitragszahlung in den Sys-
temen der Kranken- und pflegeverslcherung Ist an sich schon äquivalenztheoretlsch nicht be-
gründbar, da es keinen statistisch nachweisbaren Zusammenhang zwischen dem Einkommen und 
dem Gesundheitszustand eines Individuums gibt. Damit bedeutet die zukünftige Verbeitragung 
der umgewandelten Entgeltbestandteile zwar eine Systemkorrektur, diese findet allerdings in ei-
nem grundsättlich .falsch" flnanzlerten System statt. 
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Aber auch eine Aufhebung der Beitragsfreiheit für umgewandelte Entgelte ist 
nicht unproblematisch. Denn aufgrund der bestehenden Beitragspflicht der Be-
triebsrenten in ihrer Auszahlungsphase käme es ab 2009 zu einer Doppelverbeitra-
gung des angesparten Kapitals. Angesichts der auch ohne beitragsfreie Entgeltum-
wandlung bereits absehbaren Rentenlücken, die durch die beabsichtigte Anhebung 
der Regelaltersgrenzen ab 2012 noch vergrößert werden, muss der Aufbau zusätzli-
cher Altersvorsorge für breite Teile der Bevölkerung ein wesentliches sozialpoliti-
sches Ziel sein. Der Schlüssel zu einer flächendeckenden Versorgung liegt aber in 
funktionierenden (finanziellen) Anreizen. Zu diesen gehört zweifelsfrei die Möglich-
keit der Bruttoentgeltumwandlung, und zwar auf zwei Seiten. Sie stellt nämlich für 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber eine kostengünstige Variante der Ersparnisbildung 
dar. Viele Arbeitgeber sind seit der Riesterreform bereit, die Sparbemühungen ihrer 
Beschäftigten zu unterstützen, indem sie die durch die Sozialabgabenfreiheit ein-
gesparten Kosten (teilweise) als Arbeitgeberzuschuss zur bAV weiterreichen. Von 
beiden Effekten profitieren vor allem Geringverdiener, die ansonsten möglicher-
weise nicht zum Aufbau einer Zusatzvorsorge bereit wären. Eine ersatzlose Aufhe-
bung der Beitragsfreiheit gefährdet also das originäre Ziel ihrer Einführung. 

Sofern eine Förderung der zusätzlichen Altersvorsorge weiterhin gesellschafts-
politisch gewünscht ist, müssen die distributiven Wirkungen einer solchen Maß-
nahme berücksichtigt werden. Es sollte im Hinblick auf die hier vorgestellten Er-
gebnisse geprüft werden, ob eine andere Form der Förderung - etwa eine steuerli-
che Zulagenförderung analog zur Riesterrente - nicht der Sozialabgabenfreiheit 
vorzuziehen ist. Zwar lässt sich der Beitragssatz dadurch mittelfristig nicht mehr 
weiter verringern, es sind aber höhere Rentenleistungen der GRV möglich und die 
ungerechtfertigte Belastung der nicht an Entgeltumwandlung beteiligten Versi-
cherten kann gestoppt werden. Zudem entlastet eine derartige Regelung die ande-
ren Zweige der Sozialversicherung. Umverteilung über die Systeme der sozialen 
Sicherung ist grundsätzlich schon allein aufgrund der Deckelung der abgaben-
pflichtigen Einkommen über die Beitragsbemessungsgrenzen problematisch. Daher 
sollte sie in jedem Fall über das progressive und alle Einkunftsarten umfassende 
Steuersystem und nicht innerhalb der Sozialversicherung vollzogen werden. 

Die Riesterrente wird ebenfalls bis zum Jahr 2050 einen hohen Verbreitungsgrad 
erreichen. In ihrer aktuellen Ausgestaltung ist die Riesterförderung vor allem für 
Familien und Menschen mit niedrigem Einkommen attraktiv. Das Problem der Ries-
terrente liegt aber in der fehlenden Dynamisierung der Förderbeträge, so dass es im 
Zeitablauf zu einer relativen Entwertung der Vorsorgeaufwendungen gemessen am 
durchschnittlichen Bruttoeinkommen der Anleger kommt. In der Folge ist die Ries-
terförderung für den Staat zwar deutlich günstiger, sie ist aber alleine auch nicht 
ausreichend, um den Vorsorgebedarf der Versicherten abzudecken. Die Übertra-
gung der Riesterförderung auf die betriebliche Altersvorsorge bei gleichzeitiger 
Anhebung und Dynamisierung der bislang festgeschriebenen Höchstgrenzen auf 
vier Prozent der Beitragsbemessungsgrenze zur GRV (West) könnte eine wün-
schenswerte Gleichbehandlung von bAV und pAV herbeiführen und die aktuellen 
Wettbewerbsnachteile der Riesterrente beseitigen. Dies wäre auch im Hinblick auf 
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die Transparenz der staatlichen Förderung aus Sicht der Anleger ein wichtiger Bei-
trag, um die Abschlussquoten zusätzlicher Vorsorgeverträge zu erhöhen. Schließ-
lich stellt sich ohnehin die Frage, warum der Gesetzgeber entscheiden sollte, wel-
cher Weg der Vorsorge - also betrieblich oder privat - für den Einzelnen der richtige 
ist. Will man die Verantwortung für die Altersvorsorge verstärkt vom Staat auf die 
Individuen übertragen, dann muss man konsequenterweise auch die entsprechen-
den Entscheidungsspielräume auf individueller Ebene schaffen. 

Die Ergebnisse der Gesamtbetrachtung zeigen, dass das Drei-Säulen-System als 
ganzes ohne weiteres in der Lage sein kann, die Alterssicherung zukünftiger Rent-
nergenerationen zu gewährleisten. Dazu müssen je nach Alter durchschnittlich zwi-
schen gut drei und zehn Prozent des Bruttoeinkommens für die Altersvorsorge an-
gespart werden. Die Bedeutung der GRV wird in der Folge vor allem zugunsten der 
betrieblichen Altersvorsorge deutlich abnehmen. Insgesamt befindet sich 
Deutschland damit auf einem Weg in Richtung einer annährend hälftigen Auftei-
lung zwischen Kapitaldeckungs- und Umlageverfahren. Den beiden eingangs er-
wähnten Verfechtern vorrangig kapitalgedeckter bzw. umlagefinanzierter Systeme 
kann somit zugerufen werden, dass ein Mischsystem, welches die jeweiligen Stär-
ken vereint mit Sicherheit eher den goldenen Mittelweg als einen faulen Kompro-
miss darstellt. 

Abschließend noch einige Anmerkungen zur aktuellen politischen Diskussion 
über den Erfolg oder Misserfolg der geförderten Altersvorsorge: Auf den ersten 
Blick mag man angesichts der geringen Abschlussbereitschaft der Bevölkerung -
nur lediglich acht Prozent geben an, einen geförderten Vorsorgevertrag abschlie-
ßen zu wollen - skeptisch sein, ob die gesetzlichen Rahmenbedingungen ausrei-
chen, um eine flächendeckende Versorgung sicher zu stellen. Die vorliegenden Un-
tersuchungen haben aber gezeigt, dass selbst bei dieser augenscheinlich niedrigen 
Abschlussbereitschaft langfristig etwa 80 Prozent der förderberechtigten Arbeit-
nehmer in den Genuss zusätzlicher Rentenzahlungen kämen. Von einem Misserfolg 
kann also keine Rede sein. Es darf aber durchaus als wünschenswert angesehen 
werden, diesen Verbreitungsgrad früher als in dieser Arbeit prognostiziert zu er-
reichen. Schließlich ist eine Marktabdeckung von 80 Prozent im Jahr 2050 zwar sehr 
viel, sie käme aber für viele Ruheständler zu spät. 

Um kurzfristig die Versorgung zu erhöhen wird daher immer wieder eine 
Zwangslösung ins Gespräch gebracht. Ein Obligatorium ist aber stets die schlech-
teste aller Lösungen und wäre in Anbetracht der Bemühungen der vergangenen 
Jahre, eigenverantwortliches Handeln der Bevölkerung zu fördern, ein vollkommen 
falsches Signal. Tatsächlich bedeutet eine Zwangsrente eine undifferenzierte Einmi-
schung des Staates in die Spar- und Konsumentscheidung der Bürger. Eine pau-
schale Festsetzung der Vorsorgehöhe verkennt den individuellen Charakter der Al-
tersvorsorge. Zusätzlich besteht durch einen solchen Eingriff die Gefahr der Versor-
gungsillusion, da die Individuen damit rechnen, dass sie durch die Zwangsrente 
unabhängig von deren tatsächlicher Höhe ausreichend vorgesorgt haben. Sie könn-
ten geneigt sein, gewissermaßen blind darauf zu vertrauen, dass der Staat die exakt 
richtige, also bedarfsgerechte Beitragshöhe für sie festsetzt. Aber genau diese Ent-

157 



7 Gesamtbetrachtung und Ausblick 

scheidung kann und sollte der Staat dem Einzelnen ebenso wenig abnehmen, wie 
die Wahl des Förderwegs. Eine Zwangsrente, die alle Anleger gleich behandelt, ist 
daher kontraproduktiv. Und noch mindestens zwei weitere Aspekte sprechen ge-
gen eine derartige Bevormundung der Bürger. Zum einen entsteht mit der 
zwangsläufig notwendigen Überprüfung der Einhaltung der Vorsorgepflicht ein 
erheblicher Verwaltungsaufwand, zum anderen stellt sich die Frage, wie der Ge-
setzgeber beispielsweise bestehende tarifvertragliche Lösungen behandeln soll. 
Darüber hinaus ist fraglich, ob man diejenigen, die heute nicht ausreichend vorsor-
gen, mit einer Zwangslösung überhaupt erreicht. Dennoch muss der Staat nicht 
tatenlos zusehen. Eine weitere Aufklärung und ehrliche Information der Bevölke-
rung über das künftige Leistungsniveau der gesetzlichen Rentenversicherung und 
die damit einhergehende Notwendigkeit zusätzlicher Altersvorsorge ist in jedem 
Fall richtig und wichtig. Gepaart mit einer transparenzsteigernden Harmonisierung 
der Förderwege dürfte dies ohne großen Aufwand einen Schub bei den Abschluss-
quoten ermöglichen. Daher sollte also nach zwei Jahrzehnten endlich das überzo-
gene Versprechen der staatlichen Vollversorgung aus den Köpfen verschwinden. 
Allerdings steht der Staat bei der Rücknahme dieses Versprechens eben in der Ver-
antwortung, den Bürgern Hilfestellung zur Wahrnehmung ihrer Eigenvorsorge zu 
leisten. In Deutschland anno 2006 könnte die alte Blüm'sche Botschaft für die Al-
tersvorsorge also lauten: .Denn einer hilft sicher, der Staat/ 
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Qudlr:s,,.M----- -- --- ---- - - -- - - -- - - -- - - --- - - -- - - -- - - -- - - -- 1,14 .... 1,14 .... 1,11 .... 1,16 .... - 4,73 2.tt 4,73 2.lt .... 1,11 .... 1,11 - .... .... .... .... .... 1,16 3.)3 1,16 - 7,10 1,11) 3,41 3,41 l,tl UI 3,22 3,22 4,02 4,02 1,17 1,17 3,74 3,74 1,74 1.1, - l ,t7 1, .. .... 3,tl 7.13 7,34 3,13 .... 4,11 4,17 2.20 2.14 4,13 4,CD 1,13 1,11 - 10,0I .... 4,11 4,11 1,37 7,17 .... 3,13 1 ... 1.23 .... 2,11 4,14 .... 2,ZI 2.12 - 11.27 10,47 1,31 4,11 .... .... .... . .. .. ,. 1,71 .. .. 2.73 1,01 4,70 2,40 2.23 - 12,16 1U7 .... 1,31 1,77 1,11 4,13 uo ... uo .... ... 1,13 1,01 2.12 2,37 - 13,71 12,11 1,11 1,71 IQ,IO l,21 ..• .... 7,11 1,71 .... 3,20 l,t7 1.27 2,12 .... ... 11.0I 13,00 7,13 1,11 11.27 1,72 1.)3 .... .... 7.21 3,11 .... .... .... .... 2.12 ... 11,40 13,., 7,71 .... 12,0I 10,11 11.71 4,., .... 7,71 4,31 .... 1,12 .... 3.27 2.71 ... 17,74 14,M UI 1,11 1 ... 10,11 •. ,o 1,01 10,01 1.22 4,73 3,11 7,•2 .... UI 2.11 ... ..... 11.27 t ,CD 7,23 13.72 10,11 l ,4t 1,20 10.11 1,11 1,11 4,0I 7,12 1,34 3,71 3,00 ... 20,'2 11,tl 1,17 7,11 14,11 11,37 ... l,31 11,12 .... l ,IO 4,21 . ... .... . ... 3,12 - 21,71 ..... 10,31 7,11 11,40 11,74 7.21 .... 12.43 1,47 1,11 4,41 1,11 .... 4,23 3.23 .... 23,11 17,11 10,11 .. ,, ..... 12,0I 7,70 1,73 13.24 .... 1,27 4,11 8,47 7,Q4 4,4t .... ... 24.47 17,71 11.IO 1,41 11,12 12.4Z 1,11 1.- 14,0I 10,20 ... 4,13 10,00 UI 4,74 .... - 21,11 11,27 12.2' 1,11 17,17 12.72 .... 1,CD 14.17 10.13 7,QI 4,II 10,12 7,41 4,II .. .. - 27,13 11,73 12.17 1,11 ..... 1 ... .... 1,11 11.17 10.12 7,43 1,13 11,02 7,11 1,23 3,11 - ..... 11.14 ,, .... t ,OI 11,IO 13,20 t,30 1,27 11,41 11,QI 7,IO 1.21 11,11 7,71 .... 3,11 - 21,70 11,12 14,11 U7 20,31 13,40 1,11 1.37 17,22 11.32 1,17 1,37 ,, .. 7,11 1,11 3,74 - 30,12 11,13 ..... , ... , 21,11 13,17 10,0I 1,44 17,17 11.12 .... 1.47 12.41 7,11 1,12 3,71 - 32,12 ..... 11,2,4 .... 21.11 13.71 10,31 1,10 11,71 11,70 1,17 1,16 12,13 l ,at 1,13 3,14 - .... 1 20.)3 1&,IO .... ..... 13,13 10,71 1,11 11,44 11.• 1,22 1,13 13,31 1,17 1,31 .... - ..... ..... 11,3' 1,73 23,31 l>,13 11,QI UI 20,1• ,,, . .... 1,11 13,tl .... 1.17 3,11 - 31,17 20.• ll,tl 1,71 24,ot 13,N 11,•2 .... 20,12 12.0I 1,17 1.74 14.21 .... 1,77 .. .. - ..... 20,71 17,31 .... 24,77 1•,04 11,7• .... 21.41 12,17 10,11 0.77 1•,70 .... l,t7 .. .. - 37,14 20,11 17,IO .... ..... ..... 12,04 1,11 22.10 12,22 10,41 1,71 11.10 .. .. 7,11 3,11 - .... 20A1 11.22 .... ..... 14.03 12.31 l,14 ..... 12,ZI 10,73 1,71 11.41 .... 7,32 3,tl - 31,47 20,77 11,11 1,71 .... 13,N 12.11 IA1 23,22 12.22 10,97 1,77 11,11 1,32 7,4t .... - 40,30 20,11 ..... t ,73 27,12 13,N 12,71 .... 22.72 12.11 11,11 1,7• 11,13 1,21 7,11 .... - •1,07 20,17 18,27 t,11 27,12 ..... 12.11 1,11 2•,11 12,12 11,31 1,70 11,•3 1,23 7,7• .... - ..... 20,'3 11,151 1,11 21,10 13,73 13,11 .... ..... 12.04 11,11 1,11 11,n 1.17 7,11 3,14 - ..... 20,21 11.11 .... ..... 13,11 ..... 1,37 21,0I 11M 11 ,73 1,11 11,11 1,10 7,17 .... - •3 ,11 20,0I 20,0I .... .... 13,•1 13.12 .... ..... ..... 11,U 1,13 17,21 .... 1,07 3,71 - ..... , ... 20,31 t,21 ..... .. ... ,, .. l~I 26,17 11 ,74 12.04 l ,41 17,13 7,N 1,17 3,71 - ..... 11,72 20,11 1,10 ..... ..... 13.17 1,t• ..... ,, ... 12.20 1, .. 17,11 1M . ... 3,17 - ..... lt,11 20,13 1,aa ..... 13,14 1•,07 l ,OI 21,71' 11,11 12,31 1,31 11,12 7,13 l ,•1 .... - •1,13 11,44 21,17 1,12 31.01 13,07 1•,31 1,03 27,21 11.41 12.11 1,30 11,41 7,71 1,11 3,11 - - 19,31 21,10 .... 31,17 1 ... 1•,14 ... 27,77 11,•2 12,IO .... 11,83 7,74 1,70 .... - 47,11 lt,20 21,17 1,77 32,11 12.11 1•,71 .... 21,33 11.31 13,03 1,23 lt.20 7,70 .... S.11 - ..... 11,11 22.27 1,71 ..... 12.14 II.OI 1.- 21,12 11,3:l 13,21 I.JII , .... 7,11 l,CD .... - 4t,IO 11,0t .... 1,11 ..... 12.71 11,32 1,16 20,IO ..... 13,13 1,17 ,., .. 7.12 1,11 3,11 - I0,71 11,ta ..... .... ..... 12.11 11,11 .... 30,0I 11.JII 1:1,71 1,13 20,33 7,17 1,31 .... - 11,11 11,71 23,'3 1,11 ..... 12.11 11,12 1,11 30,11 11,13 t•,02 .... 20,11 7,12 t,IO 3,4t - ..... 11.12 23,77 1,43 31,11 12,41 ..... .... 31,11 11.01 ..... .... 21,00 7,44 .... 3,•2 - ..... 11,46 2",10 1,3' - 12.33 ..... 1,12 31,11 10,N 1•,44 4,II 21,30 7„7 t ,71 .... - 64,11 11,21 ..... .... 31,12 12,11 11,44 .... 32,12 10,14 1•,M 4M 21,151 7.21 .... 3,33 - 14,71 11.CD 2,4,71 .... ..... 12.CD 11,12 1,47 ... .. 10,70 1•,11 4,U 21.12 7,11 .... . .,. 
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Tabelle A3: Elnnohmewrlusta (1n Mrd. Euro) der --- (SV) und der GRV durch Entgeltumwandlung 2002-2050 bei 
11• 1.S „ und r• 3.0 „ (olle s..narton) 
~k:~lkmchflUll/lffl --- --- --- ---- ., - -- ., - -- ., - -- ., - --- - - -- - - -- - - - - - - -- 1 ... .... 1.14 .... 1,115 .... 1,15 . ... - 4,73 2,11 4,73 2,11 2,64 1,11 2.64 1,11 - .... 2.112 .... 2.12 .... 1,65 3,33 1,56 - 7,00 7,00 3,41 3, .. , 1,11 1,11 3,22 3,22 4,02 4,02 1,17 1,87 3,74 3,74 1,74 1,74 - 1,17 1,41 4,00 3,14 7,53 7,31 3,53 3.43 4.U 4,56 2.20 2.13 4,13 4,01 1,03 1,U - 10,0I 1,61 4.U 4,57 1,37 7.11 4,02 3.71 5,41 5,11 2,14 .... 4,M 4,37 2.23 2,10 - 11,27 10,31 .... 4,11 0,03 1,21 4,21 3.03 1,11 5,17 .... .. .. .... 4.13 2,40 2.20 - 12,64 11,11 .... .... 1,77 .... 4.13 4,12 1,11 11,11 3,30 2.13 0.03 4,11 2,12 2.33 - 13,71 11,111 1,51 5.11 10,50 0,00 4,11 4,21 7,U 1,12 3,12 3,13 1,87 5,16 2.11 2,43 ... 15.01 12,113 7,13 5,17 11,27 o, .. 0,33 4, .. 1 ... 7,07 .... 3,34 1 ... .... 3,04 .... ... 11,40 13,34 7,71 1.31 12,01 0,12 5,71 4,14 0,22 7.IO 4,31 3,64 1.112 0.13 3.27 .. .. ... 17,74 14,00 1,31 8,12 12,N 10,11 1,10 4,11 10,01 7,111 4,73 3,74 7,42 .... 3,11 2,77 ... 11,08 14,12 0,03 1,12 13.72 10,52 1,48 4,11 10,11 1,21 5,11 3,112 7,112 1,07 3,75 2.17 

atl 20,42 15,111 1,17 7,11 14,se 10,13 1,11 5,13 11,12 1,14 0,00 4,0I 1,43 1.27 3, .. 2.17 

atl 21,71 15,72 10,31 7,40 15,40 11,12 7,20 . .., 12,43 l,N 0,11 4,21 .... 1 ... 4.23 3,00 ... 23,11 11,21 10,95 7,11 11.21 11,40 7,70 .... 13.24 1.21 1.27 4,40 11,47 l,M 4, .. 3,14 

"'11 24,47 18,N 11,00 7,111 17,12 11,ee 1,11 5,53 14,08 .... 1,11 4,53 10,00 1,11 4,74 3,22 

»11 25,11 17,08 12,24 1,00 17,117 11,81 8,02 .... 14,17 1,13 7,05 4.•I 10,62 l.15 4, .. 3,30 - 27,12 17,41 12,17 8,21 11,IO 12,07 1,12 5,72 15,17 10,08 7,43 4,77 11,02 7,07 5,23 3,36 - 21.42 17,71 13,411 1,41 11,10 12,21 1,30 .... 11,45 10,21 7,IO 4.•I 11,51 7,17 , ... 3,40 ... 20,11 17,111 14,11 1,53 20,31 12.34 .... .... 17,22 10.42 1,17 4,14 11,111 7,21 .... 3, .. .... 30,12 11,11 14,88 1,12 21,11 12,43 10,04 .... 11,17 10,65 1,53 5,01 12,48 7,32 5,81 3,47 ... 32,12 18.32 15,24 1,111 21,11 12,48 10,311 .... 11,71 10.87 1,17 , ... 12,83 7,37 1,13 3,50 - 33,31 11,44 15,71 1,76 22,11 12.00 10,74 .... 11,44 10,71 1.22 6.10 13,311 7,42 1,36 3.62 - ..... 11,52 11,34 1,71 23,31 12,67 11,09 .... 20,14 10,13 o.oo 5,14 13,16 7,44 l,07 3,53 - ..... 11,51 11,16 1,711 24,00 12,57 11,42 .... 20,12 10,17 ... , 5,15 14,21 7,40 1,77 3,64 - 31,13 11,61 17,34 1.78 24,77 12.55 11,74 .... 21,48 111,11 10,11 5,11 14,70 7,40 1,17 3,53 - 37,14 11,62 17,80 8,71 26,42 12.00 12,03 5,12 22.10 10,17 10,47 5,15 15,10 7,43 7,15 3.12 - ..... 11,43 11,21 1,70 21,02 12,"3 12,30 .... 22,17 10,13 10,73 5,12 15,41 7,38 7,32 3,00 ... , 31,47 11,30 11,IO 1,63 ..... 12,33 12.61 6.12 23.22 10,n 10,17 , ... 15,11 7,33 7,41 3,47 .... 40,21 11,14 11,115 1,53 27,12 12,21 12,71 1,75 23,72 10,11 11,11 0,04 11,13 7,21 7,11 3,43 .... 41,08 17,115 18,21 1,42 27.12 12,07 12. .. .... 24,111 10,57 11,38 4,17 11,"3 7,11 7,74 3,31 - 41,79 17,73 18,55 1,30 21,09 11,112 13,11 5,111 24,13 10,46 11,M 4,11 11,72 7,0JI 7,11 3,34 - ..... 17,60 18,IO 1,11 21.54 11,71 13,35 5,00 26,05 10,32 11,72 4,13 11,N 7,00 7,87 3,21 - "3,15 17.21 20,05 1,02 ..... 11,69 13.12 5,41 26,45 10,11 11,18 4,75 17,25 1,111 1,07 3.23 - 43,13 17,02 20,30 7,11 20,44 11,"3 13,61 0,32 25,17 10,06 12,04 4,17 17,53 8.11 1,17 3,17 - 44,02 11,71 20,64 7,75 20,111 11,27 13,M .... 21.21 1,11 12.20 4,00 17,11 1,71 1,21 3,12 - 46,27 11,67 20,12 7,12 30,42 11,13 14,0I 11,15 28,75 1,71 12.31 4,53 11,12 1,13 1,41 3,0I - 41,11 11,38 21,11 7,02 31,01 11,02 14,30 .... 27,21 .... 12,51 4,47 11,48 1,57 .... 3.04 -· ..... 11.20 21.41 7,41 31,117 10,11 14,53 5,01 21,n O,OI 12,IO 4,42 11,13 1,00 1,70 3,00 - 47,N 11,03 21,11 7,32 32.11 10,71 14,711 4, .. 21,33 .... 13,03 4,37 11.20 1,43 1,11 2,07 - ..... 15,11 22,21 7.24 32,11 10,87 11,08 4,111 21,12 1,41 13,21 4,32 11,51 1,37 0,03 2,14 - 41,711 15,72 22.15 7,15 33,43 10,58 15,31 .... 20,00 0,32 13,63 4,27 , .... 1,30 1,11 2.111 - II0,7„ 10.61 23,04 7,00 ..... 10,44 15,117 4,77 30,00 1.22 13,71 4,22 20,33 1.23 1,36 2.17 - 51.111 15,31 23,'1 1,17 34,13 10,31 15,12 4,71 30,14 1,12 1,,01 .. ,17 20,11 11,111 1,00 2.13 - ..... 15,17 23,75 1,08 36,15 10,111 11,03 4.13 31,11 1,00 14.23 ... 11 21,00 1,07 0,13 2.71 - 53,32 14,N 24,01 1,71 ..... 10,00 11,24 4,61 31,15 1,11 14,44 4,00 21,30 , ... 1,71 2.74 - 64,00 14,73 24,"8 1,11 31,12 .... 11,44 4,41 32,11 1,75 14,13 .... 21,51 .. .. o.11 2,11 - 64,77 14,48 24,18 1,53 31,53 1,11 11,11 4,31 32.12 1,111 14,11 3,12 21,12 0.77 .... 2.14 
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T..,.._ M: ElnnahrMwrluste (In Mnl. Euro) der 5ozllMnichonlng (SV) und der GIN durch &qollwnwMdlung lllOl-2050 bol 
11• 2,0„und ra 4,0„ (alle-) 
Q,wli.:~----- --- --- ---- .. - -- .. - -- .. - -- .. - --- - - -- - - -- - - - - - - -- 1,14 0,00 1,14 0,00 1,11 .... 1,115 0,13 - 4,73 2,11 4,73 2,11 .... 1,11 .... 1,11 - .... 2,12 1,21 2,12 .... 1,11 .... 1,11 - 1,00 , ... .... 3,41 1,11 1,91 ..... ..... 4,02 4,02 1,17 1,17 3,74 3,74 1,74 1,74 - 1,71 1,37 4,00 3,IS , ... 7Z, .... 3.41 4,11 4,IO 2.20 2,11 4,13 3,17 ,... 1,11 _, 10,11 1,42 4,11 4,52 1.41 7,12 4,111 3,75 5,41 .... .... .... 4,14 4,21 2.23 2,111 - 11,44 10,17 5,44 4,14 1,11 1,11 4,31 3,17 1,11 U1 .... 2,12 5,111 4,41 .... 2,14 - 12.71 10.14 1,07 5,11 1,17 .... 4,73 4,04 1,11 5,11 3,30 2,12 5,13 4,72 2,12 2,24 - 14,12 11,11 1,17 .... 10,71 .... .... 4,17 7,72 .... . ... 2,11 5,N 4,13 .... 2,32 .,, 15,13 12,27 7,34 .... 11,11 1,11 1,41 4,34 1.12 1,74 4,03 3,11 .... .,,. S,07 2,43 ... 11,17 12,00 1,02 1,10 12,00 .... li,11 4,41 .... 7,11 4,42 3,31 7,03 .... .... 2,52 ... 11,44 13,41 1,72 1,37 13,41 .... l,M 4,13 10,21 , ... 4,13 .... 1,11 .... .... 2,11 ... 11,M 14,01 1,43 l,U 14,34 10,07 1,70 4,77 11,08 7,70 1,24 3,11 1,12 5,70 .... 2,70 

atl 21,44 14,41 10,115 1.• 15,21 10,33 7,24 4,N 11.17 .... .... 3.12 1,11 5,17 4,11 2,71 - 22,17 14,12 10,11 7,111 11,21 10,N 7,70 5,00 12,11 1,31 1,111 3,15 .... 1,02 4,31 2,15 .,, 2,4,151 115,31 11,11 7,21 17,24 10,77 1,17 11,10 IS,77 .... 1,52 4,07 . ... 1,111 4,11 :Z.11 
atl 21,111 11,N 12,3& 7,42 11.21 10,11 1,15 1,11 14,70 .... 1,11 4,11 10,4!1 1.21 4,15 2,17 

atl 27,14 15,15 13,11 7,17 11,21 11,12 1,13 IZ, 11,13 1,02 7,41 4,21 11,06 1,31 5,24 3,02 - 28,11 11,21 13,11 , .. 20,23 11,23 l,IO 5,33 ,, ... ,.,. , ... 4,31 11,14 1,41 5,52 .... - 30,73 11,41 ,. ... 7,71 21,21 11,32 10,0I 5,37 17,,Q t.:12 .... 4,42 12.21 1,12 5,71 3, .. - 32Z, 11,17 15,33 7,17 22.11 11,31 10,13 .... 11,31 1,43 1,72 4,41 12,71 1,51 1,07 3,12 - 33,77 18,1!17 11,03 7,11 23.11 11,41 10,17 5,41 111.28 1,51 1,14 4,51 13,31 1,51 l,M 3,13 - ..... 11,73 11,72 , ... ..... 11,41 11,41 5A1 20,11 1,51 1,51 4,54 13.13 1,11 1.11 3,14 - 31,74 11,77 17,41 , ... ..... 11,41 11,15 5,41 21,04 .... 1,11 4,51 14.00 1,12 1,11 ..,. - 31,11 11,71 11,10 , ... ..... 11,31 12,21 .... 21,11 1,12 10,40 4,51 11,0I 1.11 7,11 3,14 _, 31U1 11,71 11,71 7,12 21,14 11,32 12,72 1,37 22.71 1,11 10.00 4,51 115,11 1,51 7,41 3,13 - 41,00 11,13 ,.,.. 7,17 27,73 11,21 13,14 5,33 ..... 1,17 11,21 4, .. 11,11 l,55 7,11 3,11 - 42.34 11,152 20,01 7,11 21,11 11,11 ,. ... .... 24,40 .... 11,17 4,11 11,17 l,IO 1,00 3,05 - 43.11 11,:91 20,0I 7,72 21,41 11,03 13,11 l,22 25,11 .... 11,12 4,47 17,11 1,44 .... . ... - ..... 11,17 21,12 7,12 ..... 10.- 14,21 .... .... 1,34 12,21 4,42 17,12 .... 1,34 3,01 - 45,11 11.• 21,12 , ... 30,N 10,74 14,lil .... ..... 1,22 12,0I 4,35 11,07 IZ, 1 ... .. .. - 47,10 15,71 ..... , ... 31,N 10,17 ..... 4,17 27,21 1 ... 12,14 4,21 11,SO 1,17 1,73 2,11 - 41,11 115,41 ..... 7,22 22.31 10,31 15,11 4,17 27,11 .... 13.11 4.20 11,12 1,07 1,00 2,11 - 41,21 11,17 ..... 1,01 S3,07 10,20 15,47 4,77 ..... 1,71 ..... 4,12 11,32 .... 1,07 .... - ..... ..... ..... 1,12 33,715 10,00 15,74 4,17 21,11 l,U 13,11 4,03 11,72 .... . ... 2.74 - 51,21 14,12 23,73 .. ,. ..... .... 11.01 4,11 21,73 1,47 13.11 .... 20,13 1,74 1,40 :Z.11 - ..... 14,31 24,14 1,12 31,11 1,14 11,21 4,47 30,31 1,32 14,11 3,17 20,11 .... 1,17 2,12 - 53.40 14,10 24,11 1,41 ..... 1,47 11,11 4,31 31,04 1,11 14,31 3,70 21,02 5, .. 1,77 2,17 - 14,715 13,17 21,10 ... 31,12 1.33 ,, .. 4,30 31,10 .... 14,71 3,73 21,155 5,41 . ... .... - 11,01 13,115 21,12 1,24 37,17 1,11 17,34 4,22 ..... 7,13 11,03 3,11 ..... 1,37 10.21 2,41 - 17,31 13,44 29,11 1,14 - .... 17,73 4,11 33.37 7,12 11,31 .... 22,IO 5,30 10,41 .... - ..... 13.21 21,IO 1,04 .... 1.11 11,14 4, .. 34,24 7,71 11,71 .... 23,17 5,22 10.• .... - I0,21 13,0I 27,40 5,14 ..... 1,77 11.14 4,02 31,10 , ... 11,13 3,41 23,73 1,14 10,IM 2,37 - et,74 12,11 21,02 5,14 41,43 1,13 11.11 .... 35,17 7,41 11,11 3,44 ..... 5, .. 11,11 .. .. - 13.11 12,11 21,11 1,73 ..... .... 11,:W 3,17 31.12 , .. , 11,15 .... ..... 4,t7 11,43 2.21 ... 14,51 12.42 21,11 5,12 43,20 1,32 11,70 3,71 37,13 7,21 17,22 .... .. ... 4,U 11,14 2,24 - ..... 12,11 21,72 .... ..... 1,15 20,05 3,71 31,42 7,11 17,17 .... ..... 4,71 11,11 2,21 - 17,11 11,IIS 30,21 .... ..... , ... .... .. .. 3t,17 1.17 ,, .. 3,11 - 4,11 12,0I 2,15 - ..... 11.• 30,77 5z, ..... , ... 20,71 .... ..... 1,12 11.20 3,12 21,73 4,11 12,21 2,10 
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-- - C - ---- ·•1,l'llo ...... ••U'llo .. , ... .. , .... ••U• .., .... .. , .... ..,..,. 1.-, .... ...... .. ,.. . 
r•u• r•U• , ..... r•U1' , ...... ,.,.,.,. r•U'II r•u• , .... ,. ,.,.. .. ,.,.. .. , ..... - 26,31 25,31 26,31 26,31 21.31 26,31 .... , .... , 25,31 .... , 21,31 25,31 - ..... ..... 20.11 ..... 2u• ..... ..... ..... ..... ... .. .. ... ..... - 29,13 29,13 21,13 28,13 21,13 28,13 21,13 21,13 21,13 21,13 29,13 28,13 - 29,31 21,31 28,31 21.1, 21,14 21,14 ..... ..... 21,0I 26,81 21,11 25,11 - 21,43 21,43 20,43 21,10 21,10 21,10 21,12 21,12 21,12 ..... 21,14 21,14 ... 2U3 21,13 21,0I 21,32 21,32 ..... 21,31 21,31 21,61 ..... 21,03 21,16 - ..... 21,13 27,10 ..... ..... 21,13 21,31 21,31 21,li7 ..... .. ... 21,12 - 27,30 27,31 27,71 ..... ..... 21,17 21, .. 21 ... .... ..... ..... 21,47 .... 27, .. 27,11 ..... 21,71 21,71 27,31 21,73 21,73 27.21 21,11 21,11 ... .. 

>1111 21,03 21.03 21.73 27,11 27,18 27,11 27,0I 27,00 27,75 .. ... ..... 27,10 .... 21,<0 ..... 21.21 27,13 27.53 21.31 27,30 27,31 28,17 ..... ..... 27,46 .,. 28,71 28,7' 21,77 27,11 27,11 ..... 27.13 21,a ..... 21,11 ..... 27,11 .,. 21,13 21,13 30,30 21.24 . .... 21,37 27,81 27,11 21,03 27,00 27,00 28,17 .... ..... ..... 30,13 21,00 21,10 21,18 28,17 21,17 21,46 27.21 27.21 21,02 

""' 21,11 28,87 31,37 ..... 21,15 30,41 21,44 21,44 21.17 27,47 27,47 21,17 

""' 30,23 30,23 31,11 21,31 21,31 30,14 21,N 21,N 30,21 27,00 27,H 21,21 

""' 30,IO 30,00 32,41 21,17 20,17 31,47 21,14 21.14 30,00 27, .. 27,li ..... .,, 30,87 30,17 33,01 30,02 30,02 32,00 21,17 21,17 31,10 21,02 21.02 21,0I - 31,33 31,33 ..... 30,37 30,37 32,13 21,31 21,31 31,47 21,11 21,111 30,17 _, 31,81 31.lt 34,11 30,n 30,n 33,07 21 ... 21.0I 31,13 21,20 21,20 30,41 .... 32,04 32,04 ..... 31,0I 31,011 33,110 21,73 21,73 32,111 21,38 211,31 30,73 .... 32,31 32, .. 31.21 31,31 31,39 34,1:Z ..... 21,U 32,41 21,41 211,41 30,11 - 32,73 32,73 35,75 31,72 31,72 ..... 30,01 30,01 32,70 21,il 21,il 31,25 - ..... 33,0I 31,30 32,04 32,04 35,111 30,15 30,15 33,10 21,70 21,70 31,62 - 33,<0 33,<0 31 ... 32,37 32,37 36,71 30,20 30,20 33,4:Z 21,11 28,11 31,71 

2117 33,74 33.74 37,41 32,70 32.70 ..... 30,44 30,44 33,75 21,12 21,12 32.00 - ..... ..... 37,tl 33,04 33,04 311.11 30.12 30,12 34,12 21,07 21,07 ..... - 34,45 34,45 31, .. 33,31 33,31 37,31 30,12 30,02 34,51 21.23 21,23 32,70 - 34,13 34,13 31,11 33.75 33,76 37,17 31,011 31,011 ..... 21,44 21,44 33,14 
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den Arbeits- und Gütermärkten sind die sozialen Sicherungssysteme massiven 
Veränderungen unterworfen. Der sich ergebende Reformbedarf in der 
Rentenversicherung führte zu einer Reihe von Reformvorschlägen, die durch 
den Einsatz des erweiterten ökonometrischen Modells INFORGE beurteilt 
werden. Die verschiedenen in der Öffentlichkeit diskutierten Reformvorschläge 
werden hinsichtlich ihrer gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen analysiert 
und miteinander verglichen. Dabei ist es von besonderer Bedeutung, daß die 
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